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VERTRIEB IN OSTERREICH

Bereitstellung von Einrichtungen fiir Anleger

FundPartner Solutions (Europe)
S.A. 15 Avenue |. F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg

stellt Anlegern in Osterreich Einrichtungen zur Erfiillung der folgenden Aufgaben gemaf Artikel 92(1)(a) der Richtlinie
2009/65/EC, geandert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160, bereit:

¢ Zeichnungs-, Riicknahme- und tnahmeauftrage bearbeiten und Zahlungen an 6sterreichische Anleger leisten

Raiffeisen Bank International
AG Am Stadtpark 9
A-1030 Wien

stellt Anlegern in Osterreich Einrichtungen zur Erfiillung der folgenden Aufgaben gemaf3 Artikel 92(1) der Richtlinie
2009/65/EG, geandert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160, bereit:

 Bereitstellung von Informationen fiir Anleger dariiber, wie Antrdge auf Riicknahme undUmtausch von
Anteilen gestellt werden kénnen und wie Riicknahme- und Riicknahmeerlosegezahlt werde

¢ Erleichterung des Umgangs mit Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vereinbarungen in
Bezug auf die Ausiibung der Rechte der Anleger, die sich aus ihrer Anlage ergeben (Anlegerbeschwerden)

¢ den Anlegern die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Einsicht und zur Erlangung von Kopien
zur Verfligung stellen

¢ Bereitstellung von Informationen fiir Investoren, die fiir die Aufgaben relevant <ind, die die Einrichtungen

auf einem dauerhaften Datentrager ausfithren

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds und Anteilsklassen werden in Osterreich im selben Umfang wie in Luxemburg unter
https://www.am.pictet/ veroffentlicht.

Der steuerliche Vertreter der SICAV in Osterreich ist Deloitte

Exinger GmbH Renngasse
1/Freyung

Postfach 18 A-1013

Wien

Steuerliche Bestimmungen:

Die Anteilinhaber werden gebeten, sich an ihren Steuerberater zu wenden, um Informationen iiber die Besteuerung ihrer
Beteiligung in ihrem Land oder in jedem anderen betroffenen Land zu erhalten.



njakob
Sticky Note
Bearbeitung von Zeichnungs-, Rücknahme- und Rücknahmeaufträgen und Zahlungen an österreichische Anleger

njakob
Sticky Note
Bereitstellung von Informationen für Anleger darüber, wie Anträge für Rücknahme und Umtausch von Anteilen gestellt werden können und wie Rücknahme- und Rücknahmeerlöse gezahlt werden

njakob
Sticky Note
Bereitstellung von Informationen für Anleger über die Aufgaben der Bank auf einem dauerhaften Datenträger
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Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht.
Der Fonds wird geméafd der OGAW-Richtlinie als 0GAW eingestuft.

Der Verwaltungsrat des Pictet TR kann entscheiden, welche Aktienklassen an der Luxemburger Boérse notiert werden
sollen.

Mit Ausnahme von zusatzlichen Pflichtangaben (wie nachstehend definiert) kann niemand andere Auskiinfte geltend
machen als diejenigen, die im vorliegenden Verkaufsprospekt und in den darin aufgefiihrten Dokumenten enthalten
sind. Rechtsverbindlich ist ausschliefdlich der englische Text. Davon ausgenommen sind bestimmte Auflagen in
Passagen von Behorden, bei denen der Fonds ggf. registriert ist.

Zeichnungen werden auf der Grundlage des Verkaufsprospekts, der mafdgeblichen Dokumente mit den wesentlichen
Anlegerinformationen (KI(I)D), der letzten gepriiften Jahres- oder ungepriiften Halbjahresabschliisse des Fonds sowie
der Satzung entgegengenommen. Diese Dokumente sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhaltlich.
Abhangig von den mafigeblichen Rechtsvorschriften (insbesondere der MIFID) in den Vertriebsldandern werden den
Anlegern unter der Verantwortung von lokalen Vermittlern/Vertriebsstellen gegebenenfalls weitere Informationen
iber den Fonds und die Aktien zur Verfiigung gestellt (,zusatzliche Pflichtangaben®).

PRAAMBEL

Falls Sie irgendwelche Bedenken hinsichtlich des Inhalts dieses Verkaufsprospekts haben oder beabsichtigen, Aktien
zu zeichnen, sollten Sie sich an einen professionellen Anlageberater wenden. Niemand ist berechtigt, Auskiinfte oder
Angaben iiber die Ausgabe von Aktien zu erteilen, die nicht in diesem Verkaufsprospekt oder den Berichten im Anhang
dieses Dokuments enthalten oder genannt sind oder zusatzliche Pflichtangaben darstellen. Weder die Verteilung
dieses Verkaufsprospekts noch das Angebot, die Ausgabe oder der Verkauf von Aktien stellen eine Gewéahrleistung
dafiir dar, dass die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt nach seiner
Drucklegung korrekt sind. Keine Person, die in irgendeinem Land eine Kopie des Verkaufsprospekts erhalt, kann dies
als Zeichnungsaufforderung ansehen, es sei denn, in dem betreffenden Land kdnnte eine solche Aufforderung an die
Person rechtméf3ig erfolgen, ohne dass sie die Registrierungsanforderungen oder andere rechtliche Bedingungen
erfiillen muss. Jede Person, die Aktien erwerben mochte, ist dafiir verantwortlich, sich selbst um die Einhaltung der
Gesetze des betreffenden Gebietes in Bezug auf den Erwerb von Aktien zu kiimmern, einschliefdlich des Erhalts
staatlicher Zulassungen und anderer Genehmigungen, die erforderlich sein kénnten, oder der Einhaltung aller anderen
Formalititen, die in diesem Gebiet erfiillt werden miissen.

Die Aktien sind und werden nicht gemafl dem Gesetz von 1933 oder gemafd den Gesetzen iiber Wertpapiere in einem
der Bundesstaaten oder einer anderen Gebietskorperschaft der USA registriert oder qualifiziert. Die Aktien diirfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, im Auftrag von oder zugunsten von US-Personen im Sinne der
Bestimmung S des Gesetzes von 1933 angeboten, verkauft, abgetreten oder geliefert werden, auf3er bei bestimmten
Transaktionen, die von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes von 1933 und von jedem anderen Gesetz eines
Bundesstaates oder Gesetzen liber libertragbare Wertpapiere befreit sind. Die Aktien werden aufderhalb der USA auf
der Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsbestimmungen des Gesetzes von 1933, wie in der Bestimmung S
des Gesetzes von 1933 festgelegt, angeboten. Die Aktien werden in den USA auch zugelassenen Investoren (,accredited
investors“) im Sinne der Vorschrift 501(a) des Gesetzes von 1933 auf der Grundlage der Befreiung von den
Registrierungsbestimmungen des Gesetzes von 1933, wie in der Vorschrift 506 des Gesetzes von 1933 festgelegt,
angeboten. Der Fonds ist und wird nicht geméafs dem Gesetz von 1940 registriert und unterliegt folglich
Beschrankungen beziiglich der Anzahl der wirtschaftlichen Aktionare, die US-Personen sein konnen. Die Satzung
enthalt Klauseln, die dazu dienen, das Halten von Aktien durch US-Personen zu verhindern und den
Verwaltungsratsmitgliedern zu erméglichen, einen Zwangsriickkauf dieser Aktien vorzunehmen, den der
Verwaltungsrat gemaf3 der Satzung flir notwendig oder geeignet erachtet. Dariiber hinaus ist jedes Zertifikat oder
andere Dokument, das die Ausgabe von Aktien an amerikanische Staatsbiirger belegt, mit einem Vermerk versehen,
der angibt, dass die Aktien nicht gemafd dem Gesetz von 1933 registriert oder qualifiziert worden sind und dass der
Fonds nicht gemafl dem Gesetz von 1940 registriert worden ist, und auf bestimmte Beschrankungen hinsichtlich der
Abtretung und des Verkaufs verweist.

Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine Anlage im Fonds Risiken unterliegt. Die Fondsanlagen sind
den tblichen Anlagerisiken ausgesetzt und konnen in einigen Fallen von politischen Entwicklungen und/oder
Anderungen in Bezug auf die lokalen Gesetze, die Steuern, die Devisenkontrollen und die Wechselkurse in ungiinstiger
Weise betroffen sein. Die Anlage in den Fonds birgt Anlagerisiken, einschlief3lich des mdéglichen Verlustes des Kapitals.
Der Anleger muss sich dariiber im Klaren sein, dass der Wert der Aktien sowohl fallen als auch steigen kann.
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VERKAUFSPROSPEKT

GESCHAFTSFUHRUNG UND VERWALTUNG

Gesellschaftssitz
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Olivier Ginguené, Chief Investment Officer,
Pictet Asset Management S.A., Genf

Mitglieder des Verwaltungsrats

Tracey McDermott, Independent Director,

Gemini Governance & Advisory Solutions S.a r.l,, Luxem-
burg

Elisabeth Odman, Chief of Staff
Pictet Asset Management S.A., Genf

John Sample, Chief Risk Officer,
Pictet Asset Management Limited, London

Jérdme Wigny, Partner,
Elvinger Hoss Prussen, Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
6B, Rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vorsitzender

Cédric Vermesse, CFO,

Pictet Asset Management S.A., Genf

Mitglieder des Verwaltungsrats
Thomas Nummer, Independent Director
JSL Consult S.ar.L

Francesco Ilardi, Executive Vice-President,
Pictet Alternative Advisors S.A., Genf

Nicolas Tschopp, General Counsel,
Pictet Asset Management S.A., Genf

Niall Quinn, Head of Institutional
Pictet Asset Management Limited, London

Véronique Courlier, Independent Director |
Racine Partners SAS

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft
Suzanne Berg, CEO,
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg
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Benoit Beisbardt, Senior Manco Oversight & Services
Manager, Pictet Asset Management (Europe) S.A. Luxem-
burg

Edwige Thomas-Ngo Tedga, Head of Risk Management,
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg

Gerard Lorent, Head of Compliance,
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg

Magali Belon, Head of Legal,
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg

Sorin Sandulescu, Head of Investment Management
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg

Christophe Fasbender, Head of Risk Management PE/RE
Pictet Asset Management (Europe) S.A,, Luxemburg

Depotbank
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg,
60, Avenue |.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Verwaltungsstelle
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg,
60, Avenue |.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Transfer-, Register- und Zahlstelle
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Anlageverwalter

Pictet Asset Management S.A.

60 Route des Acacias CH-1211 Genf 73
Schweiz

Pictet Asset Management Limited
Moor House, Level 11, 120 London Wall,
London EC2Y 5ET, Vereinigtes Konigreich

Pictet Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
10 Marina Boulevard #22-01 Tower 2

Marina Bay Financial Centre

Singapur 018983

Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited
9/F, Chater House, 8 Connaught Road Central
Hongkong

Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-6921, Japan

Pictet Asset Management (USA) Corp.
712 5th Avenue, 25th Floor,
New York, NY 10019, Vereinigte Staaten von Amerika

Abschlusspriifer des Fonds
Deloitte Audit S.ar.l.
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20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg Rechtsberater

Elvinger, Hoss & Prussen, société anonyme
2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg
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GLOSSAR

Gesetz von 1933

Gesetz von 1940

Gesetz von 2010

Gesetz von 1915

Vermittler

AML/CFT-Bestim-
mungen

Ergianzend

Anhang

Der United States Securities Act
von 1933 in seiner jeweils gelten-
den Fassung.

Der United States Investment
Company Act von 1940.

Das luxemburgische Gesetz vom
17. Dezember 2010 iiber Orga-
nismen fiir gemeinsame Anlagen
in seiner jeweils geltenden Fas-
sung.

Das luxemburgische Gesetz vom
10. August 1915 tiber Handelsge-
sellschaften in seiner jeweils gel-
tenden Fassung.

BNP Paribas, Niederlassung Lu-
xemburg, die als Wertpapierleih-
stelle fiir den Fonds fungiert.

Die internationalen Regeln und
die in Luxemburg geltenden Ge-
setze und Vorschriften, ein-
schliefdlich dem Luxemburger
Gesetz vom 12. November 2004
liber die Bekampfung der Geld-
wasche und der Finanzierung des
Terrorismus in seiner jeweils gel-
tenden Fassung sowie den Rund-
schreiben der CSSF, die in ihrer
Gesamtheit die Pflichten darstel-
len, die von Berufsangehorigen
des Finanzsektors im Hinblick
auf die Verhinderung der Nut-
zung von Organismen fiir ge-
meinsame Anlagen zu Zwecken
der Geldwdsche und Finanzie-
rung des Terrorismus zu erfiillen
sind.

Soweit im Verkaufsprospekt
nicht anders angegeben, gilt die-
ser Begriff in Bezug auf die Anla-
gen eines Teilfonds fiir Bestdnde
von bis zu 49 % des Gesamtnet-
tovermogens eines Teilfonds, die
von den hauptsichlichen Anla-
gen eines Teilfonds abweichen.

Ein Anhang zum Verkaufspros-
pekt, in dem die jeweiligen Anga-
ben zu einem Teilfonds aufge-
fithrt werden.

1805

Jahreshauptver-
sammlung

Artikel 6

Satzung

AUD

Bankarbeitstag

Referenzwert-Ver-
ordnung

Verwaltungsrat

Berechnungstag

Zentrale Verwal-

tungsstelle

CHF

ChinaClear

CIBM

Aktienklasse(n)
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Die  Jahreshauptversammlung
der Aktiondre

Ein Teilfonds gemafd Artikel 6
der Offenlegungsverordnung

Die Satzung des Fonds in ihrer je-
weils geltenden Fassung.

Australischer Dollar.

Bezeichnet, soweit in diesem
Verkaufsprospekt nicht anders
angegeben, einen Tag, an dem die
Banken in Luxemburg fiir den Ge-
schiftsverkehr normalerweise
geoffnet sind. In diesem Sinne ist
der 24. Dezember kein Bankar-
beitstag.

Bezeichnet Verordnung (EU)
2016/1011 des Europdaischen
Parlaments und des Rates vom 8.
Juni 2016 tiber Indizes, die bei Fi-
nanzinstrumenten und Finanz-
kontrakten als Referenzwert
oder zur Messung der Wertent-
wicklung eines Investmentfonds
verwendet werden.

Der Verwaltungsrat des Fonds.

Ein Tag, an dem der Nettoinven-
tarwert je Aktie gemaf3 den Best-
immungen fiir jeden Teilfonds
berechnet und in dem entspre-
chenden Anhang verdffentlicht
wird.

BNP Paribas, Niederlassung Lu-
xemburg, wurde von der Verwal-
tungsgesellschaft zur Verwal-
tungsstelle des Fonds ernannt.

Schweizer Franken.

Die China Securities Depository
and Clearing Corporation Lim-
ited.

China Interbank Bond Market.

Eine Aktienklasse mit einer spe-
zifischen Gebiihrenstruktur oder
Referenzwahrung oder sonstigen
spezifischen Merkmalen.



CNH
CNY

Rohstoffe

Teilfonds

CRS-Gesetz

CSRC

CSSF

CSSF-Rundschrei-
ben 08/356

CSSF-Rundschrei-
ben 14/592

Depotbankvertrag

Offshore-RMB.
Onshore-RMB.

Physische Giiter, die in eine von
zwei Kategorien fallen: harte
Rohstoffe wie Metalle (z.B. Gold,
Kupfer, Blei, Uran), Diamanten,
01 und Gas; sowie Agrarrohstoffe
wie landwirtschaftliche Pro-
dukte, Wolle, Baumwolle und
Nahrungsmittel (z.B. Kakao, Zu-
cker, Kaffee).

Ein separater Pool aus Vermé-
genswerten und Verbindlichkei-
ten innerhalb des Fonds, der sich
vor allem durch seine bisweilen
geschaffene spezifische Anlage-
politik und Anlageziel unter-
scheidet.

Das luxemburgische Gesetz vom
18. Dezember 2015 tiber den au-
tomatischen Austausch von Ban-
kinformationen in Steuerfragen
in der jeweils aktuellen Fassung.

Die chinesische Wertpapierauf-
sichtskommission (China Securi-
ties Regulatory Commission).

Die Finanzaufsichtsbehorde
(Commission de Surveillance du
Secteur Financier) des Fonds in
Luxemburg.

Das CSSF-Rundschreiben 08/356
tiber die auf Organismen fiir ge-
meinsame Anlagen anwendbaren
Vorschriften, sofern sie be-
stimmte Techniken und Instru-
mente in Bezug auf iibertragbare
Wertpapiere sowie Geldmarktin-
strumente einsetzen, in der je-
weils giiltigen Fassung.

Das CSSF-Rundschreiben 14/592
iber die ESMA-Richtlinien in der
jeweils aktuellen Fassung.

Der zwischen dem Fonds und der
Depotbank fiir unbestimmte Zeit
gemdfl den Bestimmungen des
Gesetzes von 2010 und der dele-
gierten Verordnung der Kommis-
sion (EU) 2016/438 vom 17.

1805

Depotbank

Richtlinie
2019/2162

Vertriebsstelle

ESG

ESMA
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(EU)

Dezember 2010 zur Ergdnzung
der OGAW-Richtlinie geschlos-
sene Vertrag.

BNP Paribas, Niederlassung Lu-
xemburg, wurde vom Fonds zur
Depotbank des Fonds ernannt.

Die Richtlinie 2019/2162 des Eu-
ropdischen Parlaments und des
Rates vom 27. November 2019
iber die Emission gedeckter
Schuldverschreibungen und die
offentliche Aufsicht tiber ge-
deckte Schuldverschreibungen
und zur Anderung der Richtlinien
2009/65/EG und 2014/59/EU

Ein zur Pictet Group gehoérender
Rechtstrager, der fiir die Erbrin-
gung von Vertriebsleistungen fiir
den Fonds zugelassen ist.

Umwelt, Soziales und Gover-
nance (,ESG“)-Faktoren. Um-
weltfaktoren bezeichnen unter
anderem Luft- und Wasserver-
schmutzung,  Abfallerzeugung,
Treibhausgasemissionen, Klima-
wandel, biologische Vielfalt und
Okosysteme. Soziale Faktoren
kénnen sich unter anderem be-
ziehen auf Menschenrechte, Ar-
beitsstandards, Datenschutz, lo-
kale Gemeinschaften und das o6f-
fentliche Gesundheitswesen. Ein-
flussfaktoren der Corporate
Governance konnen unter ande-
rem die Zusammensetzung von
Vorstdnden, die Vergiitung von
Flihrungskraften, die Rechte von
Aktiondren, Korperschaftssteu-
ern und die Geschéftsethik sein.
In Bezug auf staatliche und quasi-
staatliche Emittenten konnen
Governance-Faktoren unter an-
derem die staatliche Stabilitat,
die Korruptionspravention und
die Unabhingigkeit der Justiz
umfassen.

Die Europdische Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehorde (Eu-
ropean Securities and Markets
Authority).



ESMA-Richtlinien

ESMA-Register

EU
EUR

Euro-CRS-Richtli-
nie

FATCA

Fonds

GBP

HKEx

Institutioneller An-
leger

JPY

KI(D)D

Die ESMA-Richtlinien zu ETFs
und sonstigen OGAW vom 1. Au-
gust 2014.

Das Register der Administrato-
ren und Referenzwerte, das von
der ESMA gemaif$ der Referenz-
werte-Verordnung gefiihrt wird.

Die Européische Union.
Euro.

Die Richtlinie 2014/107/EU vom
9. Dezember 2014 zur Anderung
der Richtlinie 2011/16/EU be-
ziiglich der Verpflichtung zum
automatischen Austausch von In-
formationen im Bereich der Be-
steuerung.

Der Foreign Account Tax Compli-
ance Act, ein Teil des 2010 Hiring
Incentives to Restore Employ-
ment Act.

Pictet TR, ein OGAW, der als eine
Aktiengesellschaft (Société Ano-
nyme) nach Luxemburger Recht
gegriindet wurde, die als eine In-
vestmentgesellschaft mit variab-
lem Kapital (société d’investisse-
ment a capital variable) zugelas-
sen ist.

Pfund Sterling.

Hong Kong Exchanges and Clear-
ing Limited.

Ein Anleger im Sinne von Ab-
schnitt 174 des Gesetzes von
2010.

Japanischer Yen.

(i) ein Dokument mit wesentli-
chen Anlegerinformationen, das
gemifl den Anforderungen der
OGAW-Vorschriften fiir die Teil-
fonds angefertigt werden muss;
oder (ii) ein Basisinformations-
blatt, das fiir die Teilfonds ange-
fertigt werden muss, die im EWR
gemafl den Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
tiber  Basisinformationsblétter

1805

Verwaltungsgesell-
schaft

Anlageverwalter

MiFID

MiFID-Richtlinie

OECD

PBOC

Messung der Wert-
entwicklung
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fiir verpackte Anlageprodukte
fiir Kleinanleger und Versiche-
rungsanlageprodukte (PRIIP) in
der jeweils giiltigen Fassung an
Privatanleger vermarktet wer-
den; oder (iii) alle gleichwertigen
oder sich daran anschlief}enden
Anforderungen in Bezug auf (i)
und (ii)

Pictet Asset Management (Eu-
rope) S.A. (,PICTET AME SA")
wurde vom Fonds zur Verwal-
tungsgesellschaft des Fonds er-
nannt, um Anlageverwaltungs-,
Verwaltungs- und Marketingauf-
gaben zu iibernehmen.

Ein mit dem Portfoliomanage-
ment eines oder mehrerer Teil-
fonds, wie weiter im betreffen-
den Anhang dargelegt, beauftrag-
ter Rechtstrager. Bei diesem
Rechtstrager kann es sich um die
Verwaltungsgesellschaft oder ei-
nen anderen im Abschnitt ,Ge-
schéftsfiihrung” genannten
Rechtstrager handeln, der von
der Verwaltungsgesellschaft mit
dem Portfoliomanagement be-
auftragt wurde.

(i) die MiFID-Richtlinie, (ii) Ver-
ordnung (EU) Nr. 600/2014 des
Europdischen Parlaments und
des Rates vom 15. Mai 2014 tiber
Markte fiir Finanzinstrumente
und (iii) samtliche EU- und lu-
xemburgische Vorschriften und
Verordnungen, die den Wortlaut
dieser Bestimmungen umsetzen.

Richtlinie 2014 /65/EU des Euro-
paischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Mai 2014 {ber
Markte fiir Finanzinstrumente.

Die Organisation fiir wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Develo-
pment).

Die Zentralbank der Volksrepub-
lik China.

Wenn ein Index flir den Vergleich
von Wertentwicklungen in Ange-
botsdokumenten, die Vergiitung



Ziel der Wertent-
wicklung

Portfoliozusam-
mensetzung

VRC

Professioneller
Kunde

Verkaufsprospekt

QFI

Pensionsgeschifte

Umgekehrte Pensi-
onsgeschafte

von Anlageteams oder die Be-
rechnung von Gebiihren verwen-
det wird.

Wenn ein Index zur Festlegung
offizieller Wertentwicklungsziele
verwendet wird.

Wenn ein Index fiir den Portfoli-
oaufbauprozess verwendet wird,
um das Universum zu definieren,
aus dem die Anlagen ausgewahlt
werden, oder um Risikobe-
schrankungen relativ zum Refe-
renzindex festzulegen.

Die Volksrepublik China.

Ein professioneller Kunde im
Sinne von Anhang II, Abschnitt [
der MiFID-Richtlinie.

Der Verkaufsprospekt des Fonds
in seiner jeweils geltenden Fas-
sung.

Ein qualifizierter ausldndischer
Anleger (Qualified Foreign Inves-
tor) (einschlief3lich qualifizierte
auslindische institutionelle Anle-
ger (Qualified Foreign Institutio-
nal Investors, ,QFII“)) und Ren-
minbi qualifizierte auslandische
institutionelle  Anleger (Ren-
minbi Qualified Foreign Instituti-
onal Investors, ,RQFII) entspre-
chend den betreffenden VRC-Ge-
setzen und -Vorschriften gemaf3
ihrer Erlassung und/oder in ih-
rer jeweiligen Fassung.

Eine Transaktion, die darin be-
steht, dass der Fonds bei Ablauf
des Kontrakts verpflichtet ist,
den in Pension gegebenen Ver-
mogenswert zurlickzunehmen,
und der Kaufer verpflichtet ist,
den in Pension genommenen
Vermogenswert zuriickzugeben.

Eine Transaktion, die darin be-
steht, dass der Verkaufer (die Ge-
genpartei) bei Ablauf des Kon-
trakts verpflichtet ist, den in Pen-
sion gegebenen Vermogenswert
zurickzunehmen, und der Fonds
verpflichtet ist, den in Pension
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Risikotiiberwa-
chung

RMB

Nach Rule 144A be-
gebene  Wertpa-
piere;

QFI-Vorschriften

SAFE

Wertpapierleihge-
schaft
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genommenen
zurilickzugeben.

Vermogenswert

Wenn ein Index fiir die Risiko-
iiberwachung des Portfolios ver-
wendet wird, indem Beschran-
kungen relativ zum Referenzin-
dex festgelegt werden (z.B. Beta,
VAR, Duration, Volatilitit oder je-
des andere Risikomafd).

Renminbi, die offizielle Wahrung
der VRC.

Wertpapiere, die nach Rule 144A
des Gesetzes von 1933 angebo-
ten werden, das die Bedingungen
fir den Wiederverkauf be-
schrankt handelbarer Wertpa-
piere festschreibt. Dazu gehort
unter anderem, dass der Kaufer
die Voraussetzungen als qualifi-
zierter institutioneller Kaufer er-
fiillen muss. An zwei Borsen no-
tierte  Rule-144A-Wertpapiere
konnen von den in den Anhiangen
zu den Teilfonds genannten
144A-Anlagegrenzen ausgenom-
men werden, wenn diese Wert-
papiere auch zum Handel an ei-
ner Borse oder an einem anderen
geregelten Markt zugelassen
sind, der ordnungsgemaf? funkti-
oniert, anerkannt und fiir das
Publikum offen ist und die fiir
OGAW-Anlagen geltenden Zulas-
sungs- und Liquiditdtsanforde-
rungen vollstandig erfiillt.

Die Gesetze und Vorschriften, die
die Einrichtung und den Betrieb
des QFI-Systems in der VRC ge-
mafs ihrer Erlassung und/oder in
ihrer jeweiligen Fassung bestim-
men.

Die State Administration of For-
eign Exchange der VRC.

Eine Transaktion, bei der ein
Kontrahent Wertpapiere iiber-
tragt mit der Verpflichtung, dass
der Ausleiher gleichwertige
Wertpapiere zu einem kiinftigen
Datum oder auf Verlangen des
Verleihers zuriickgibt.



SEHK

SEK

SFDR-Verordnung

Aktie(n)
Aktionar(e)

SSE

SSE-Wertpapiere

Stock-Connect

SZSE

SZSE-Wertpapiere

Taxonomie-Ver-
ordnung

Drittland

Transferstelle

O0GAW

OGAW-Richtlinie

Borse von Hongkong (Stock
Exchange of Hong Kong).

Schwedische Krone.

Verordnung iiber
keitsbezogene Offenlegungs-
pflichten:  Verordnung (EU)
2019/2088 iiber nachhaltigkeits-
bezogene Offenlegungspflichten
im Finanzdienstleistungssektor.

nachhaltig-

Eine Aktie einer Aktienklasse.
Ein Inhaber von Aktien.

Borse von Shanghai (Shanghai-
Stock Exchange).

An der SSE notierte chinesische
A-Aktien.

Die Shanghai-Hong Kong Stock
Connect und die Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect.

Borse von Shenzhen (Shenzhen-
Stock Exchange).

An der SZSE notierte chinesische
A-Aktien.

Die Verordnung (EU) 2020/852
des Europadischen Parlaments
und des Rates vom 18. Juni 2020
iber die Einrichtung eines Rah-
mens zur Erleichterung nachhal-
tiger Investitionen und zur Ande-
rung der Verordnung (EU) Nr.
2019/2088

Ein Land, das nicht Mitgliedsstaat
der EU ist.

FundPartner Solutions (Europe)
S.A. wurde von der Verwaltungs-
gesellschaft zur Transfer- und
Registerstelle des Fonds ernannt.

Ein Organismus fiir die gemein-
same Anlage in ibertragbare
Wertpapiere.

Die Richtlinie 2009/65/EG des
Europdischen Parlaments und
des Rates vom 13.]Juli 2009 zur
Koordinierung der Rechts- und
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USDh

Bewertungstag

VaR

Wochentag
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Verwaltungsvorschriften betref-
fend bestimmte Organismen fiir
gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren, in ihrer jeweils von Zeit
zu Zeit geanderten oder erganz-
ten Fassung.

Dollar der Vereinigten Staaten.

Ein Tag, an dem der Nettoinven-
tarwert je Aktie gemaf3 den Best-
immungen fiir jeden Teilfonds in
dem entsprechenden Anhang be-
rechnet wird.

Der Value at Risk.

Soweit im Verkaufsprospekt
nicht anders angegeben, ein Wo-
chentag aufler Samstag oder
Sonntag. Fiir die Berechnung und
die Veroffentlichung des Nettoin-
ventarwerts je Aktie sowie fiir
die Wertstellung werden fol-
gende Tage nicht als Wochentage
angesehen: 1. Januar, Ostermon-
tag, 25. und 26. Dezember.



ALLGEMEINE KLAUSELN

Dieser Verkaufsprospekt darf nur zusammen mit einem
Exemplar des letzten Jahresberichts sowie einem
Exemplar des aktuellen Halbjahresberichts, falls dieser
nach dem Jahresbericht veroffentlicht wurde, verteilt
werden. Diese Berichte sind ein wesentlicher Bestandteil
dieses Verkaufsprospekts. Abhingig von den mafigebli-
chen Rechtsvorschriften (einschliefRlich unter anderem
der MiFID) in den Vertriebsldndern werden den Anlegern
ggf. zusatzliche Pflichtangaben bereitgestellt.

RECHTSFORM

Der Fonds (vormals Pictet Targeted Fund (LUX) und Pic-
tet Total Return) ist eine offene Investmentgesellschaft
(SICAV), die nach luxemburgischem Recht gemaf3 den
Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 gegriin-
det wurde. Der Fonds wurde am 8. Januar 2008 auf unbe-
stimmte Zeit gegriindet und seine Satzung wurde am 19.
Februar 2008 im Amtsblatt des Grofsherzogtums Luxem-
burg, dem Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associa-
tions du Grand-Duché de Luxembourg, veroffentlicht. Sie
wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 19. Dezem-
ber 2018 gedndert. Die Satzung wurde beim Luxembur-
ger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Com-
merce et des Sociétés) hinterlegt, wo sie eingesehen wer-
den kann und Kopien erhéltlich sind. Der Fonds ist im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer

B 135664 eingetragen.

Das Kapital des Fonds entspricht jederzeit dem Nettoin-
ventarwert, wobei es nicht unter 1.250.000 EUR sinken
darf.

Das Geschaftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und en-
det am 31. Dezember des gleichen Jahres.

ANLAGEZIELE UND FONDSSTRUKTUR

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Anlegern durch eine
Palette von Teilfonds Zugang zu einer weltweiten Aus-
wahl von Markten und einer Vielzahl von Anlagetechni-
ken zu bieten.

Die Anlagepolitik der verschiedenen Teilfonds wird vom
Verwaltungsrat bestimmt. Eine breite Risikostreuung
wird durch eine Diversifizierung in eine grofde Anzahl von
Wertpapieren gewéhrleistet, deren Auswahl weder im
Hinblick auf die geografischen Bereiche, die Branche noch
auf die Art der verwendeten Wertpapiere begrenzt ist -
vorbehaltlich der im nachstehenden Kapitel ,,Anlagebe-
schrankungen” aufgefiihrten Beschrankungen.

Verantwortliches Investieren
Entsprechend dem Engagement von Pictet Asset Manage-
ment zum verantwortlichen Investieren:

e Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass
Stimmrechte methodisch ausgeiibt werden.
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e Die Anlageverwalter konnen mit Emittenten ko-
operieren, um die ESG-Praktiken positiv zu be-
einflussen.

e Der Fonds wendet eine Ausschlusspolitik in Be-
zug auf Direktanlagen an, die als unvereinbar mit
dem Ansatz von Pictet Asset Management fiir
verantwortungsbewusstes Investieren gelten.

e Informationen in Bezug auf zusétzliche ESG-Kri-
terien sind im Anhang zum betreffenden Teil-
fonds enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://documents.am.pic-
tet/library/en/other?documentTypes=RI POLICY&busi-
nessLine=PAM.

Die Verwaltungsgesellschaft beriicksichtigt die negativen
Auswirkungen der Anlagen des Fonds auf Gesellschaft
und Umwelt und mindert sie sofern moglich durch eine
Kombination aus Anlageentscheidungen, aktiver Beteili-
gung und Ausschluss von Emittenten, die mit umstritte-
nen Geschaftspraktiken oder kontroversen Aktivitaten in
Verbindung gebracht werden.

Zu den wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal
Adverse Impacts, PAI), auf die sich die Verwaltungsgesell-
schaft in den Portfolios des Fonds konzentriert, gehoren
je nach Teilfonds u. a. das Engagement in umstrittenen
Waffen, das Engagement von Unternehmen in fossilen
Brennstoffen und Verstofde gegen die Grundsatze des UN
Global Compact (siehe Richtlinie fiir Verantwortungsbe-
wusstes Investieren - Anhang B
https://documents.am.pic-
tet/library/en/other?documentTypes=RI POLICY&busi-
nessLine=PAM ).

Vorbehaltlich der Verfiigbarkeit von Daten verpflichtet
sich die Verwaltungsgesellschaft, nach bestem Wissen
und Gewissen anhand der oben genannten Indikatoren
und Kennzahlen iiber die nachteiligen Auswirkungen der
Fondsanlagen zu berichten. Dabei sind wir bestrebt, die in
der SFDR aufgefiihrten obligatorischen Indikatoren voll-
standig abzudecken.

Verwendung von Referenzwerten (Benchmarks)

Referenzwert-Verordnung

Entsprechend den Bestimmungen der Referenzwert-Ver-
ordnung konnen beaufsichtigte Unternehmen (wie z.B.
OGAW und OGAW-Verwaltungsgesellschaften) Referenz-
werte in der EU verwenden, sofern der Referenzwert von
einem Administrator bereitgestellt wird, der in dem von
der ESMA gefiihrten Register eingetragen ist.

In einem Drittstaat ansassige Referenzwert-Administrato-
ren, deren Indizes von der Gesellschaft verwendet
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werden, profitieren von den Ubergangsregelungen, die im
Rahmen der Referenzwert-Verordnung gewahrt werden,
und sind dementsprechend mdoglicherweise nicht im
ESMA-Register eingetragen.

Ab dem Prospektdatum wird der relevante Referenzwert-
Administrator mit Sitz in der EU, der in das ESMA-Regis-
ter aufgenommen wurde, SIX Financial Information Nor-
dic AB sein, der Referenzwert-Administrator des Swiss
Average Rate Overnight-Referenzwerts.

Zusatzlich verfiigt die Verwaltungsgesellschaft iiber einen
schriftlichen Plan, in dem die im Falle von wesentlichen
Anderungen oder Einstellung des Referenzwerts zu er-
greifenden Mafinahmen dargelegt sind. Ein gedrucktes
Exemplar ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz
der Verwaltungsgesellschaft erhéltlich.

Referenzindex

In Bezug auf Teilfonds, die aktiv verwaltet werden (d. h.
Teilfonds, deren Anlageziel nicht die Nachbildung der
Wertentwicklung eines Index ist), kann fiir jeden Teil-
fonds von dem bzw. den entsprechenden Anlageverwal-
ter(n) ein Referenzindex zu folgenden Zwecken verwen-
det werden: (i) Portfoliozusammensetzung, (ii) Risiko-
tiberwachung, (iii) Ziel der Wertentwicklung und/oder
(iv) Messung der Wertentwicklung, wie umfassend in den
Anhingen dargelegt. In Bezug auf solche aktiv verwalte-
ten Teilfonds wird nicht beabsichtigt, den Referenzindex
nachzuverfolgen oder nachzubilden.

Der Ahnlichkeitsgrad der Wertentwicklung jedes aktiv
verwalteten Teilfonds und seines Referenzindexes wird in
den Anhangen zusammen mit dem Namen des Referen-
zindexes angegeben.

Die Referenzindizes konnen sich im Laufe der Zeit an-
dern. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt bei nachs-
ter Gelegenheit aktualisiert und die Aktionare werden
diesbeziiglich mittels der Jahres- und Halbjahresberichte
informiert.

Pooling

Zum Zweck einer effektiven Verwaltung kann der Verwal-
tungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlief3en, die
Vermogenswerte bestimmter Teilfonds von oder einen
Teil davon gemeinsam zu verwalten. In diesem Fall wird
das Vermogen verschiedener Teilfonds geméaf der oben
erwdhnten Methode gemeinsam verwaltet. Gemeinsam
verwaltete Vermogenswerte werden als ,Pool” bezeich-
net. Diese Pools werden jedoch ausschlief3lich fiir interne
Verwaltungszwecke verwendet. Sie stellen keine getrenn-
ten Rechtssubjekte dar und sind fiir die Anleger nicht di-
rekt zuganglich. Jedem gemeinsam verwalteten Teilfonds
wird dessen eigenes Vermdgen zugeordnet.

Wird das Vermogen eines Teilfonds gemaf3 dieser besag-
ten Methode verwaltet, wird das urspriinglich jedem ge-
meinsam verwalteten Teilfonds zugeordnete Vermdogen je
nach dessen urspriinglicher Teilnahme am Pool

bestimmt. Spater dndert sich die Zusammensetzung die-
ses Vermogens nach Mafdgabe der von den betroffenen
Teilfonds vorgenommenen Einlagen und Riicknahmen.

Das oben erwdhnte Verteilungssystem findet auf jede An-

lagesparte des Pools Anwendung. Folglich werden zusatz-
liche Anlagen, die im Auftrag der gemeinsam verwalteten

Teilfonds getatigt werden, diesen Teilfonds ihren jeweili-

gen Rechten entsprechend zugewiesen, wahrend das ver-
dufierte Vermogen auf dieselbe Weise anteilig aus dem zu
den betreffenden gemeinsam verwalteten Teilfonds geho-
renden Vermogen entnommen werden muss.

Alle Banktransaktionen im Zusammenhang mit der Ge-
schaftsfiihrung des Teilfonds (Dividenden, Zinsen, aufder-
vertragliche Gebiihren, Auslagen) werden im Pool abge-
rechnet und an dem Tag, an dem die Transaktionen ver-
bucht werden, fiir Buchungszwecke aufjeden Teilfonds
anteilmafiig umgelegt (Riickstellungen, Bankbuchungen
von Ertragen und/oder Aufwendungen). Die vertragli-
chen Gebiihren hingegen (Depotgebiihren, Verwaltungs-
ausgaben und -gebiihren etc.) werden direkt bei dem ent-
sprechenden Teilfonds verbucht.

Die jedem Teilfonds zuzurechnenden Aktiva und Passiva
konnen jederzeit identifiziert werden.

Die Pooling-Methode respektiert die Anlagepolitik jedes
einzelnen Teilfonds.

Teilfonds

Die Nettoaktiva, aus denen das Vermogen der einzelnen
Teilfonds besteht, werden durch Aktien verschiedener
Klassen reprasentiert. Die Gesamtheit der Teilfonds bildet
den Fonds. Wenn Aktienklassen ausgegeben werden,
werden die mafdgeblichen Informationen in Anhang 1 des
Verkaufsprospekts angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Interesse der Aktio-
nare beschliefien, dass einige oder alle der Vermogens-
werte eines oder mehrerer Teilfonds indirekt angelegt
werden, d. h. iiber eine vollstandig von der Verwaltungs-
gesellschaft beherrschte Gesellschaft, die, ausschliefdlich
zugunsten des (der) jeweiligen Teilfonds, die Geschafts-
fiihrungs-, Beratungs- oder Vertriebstdtigkeiten in jenem
Land, in dem die Tochtergesellschaft ansassig ist, im Hin-
blick auf die Riicknahme von Aktien des betreffenden
Teilfonds auf Anfrage von Aktiondren und ausschlieRlich
fiir sich selbst oder fiir die Aktionare durchfiihrt.

Fiir die Zwecke des Verkaufsprospekts bezeichnen die Be-
griffe ,Anlagen” und ,Vermégenswerte“ entweder direkt
getétigte Anlagen bzw. direkt gehaltene Vermogenswerte
oder indirekt von dem Vertreter der vorstehend genann-
ten Gesellschaften getatigte Anlagen bzw. gehaltene Ver-
mogenswerte.
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Im Falle der Inanspruchnahme einer Tochtergesellschaft
wird dies im Anhang bei dem/den betroffenen Teilfonds
genau angegeben.

Der Verwaltungsrat kann neue Teilfonds auflegen. Eine
Liste der derzeit bestehenden Teilfonds mit ihrer Anlage-
politik und ihren wesentlichen Merkmalen befindet sich
im Anhang 1 zum Verkaufsprospekt.

Die Liste ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Verkaufs-
prospekts und wird bei jeder Auflegung neuer Teilfonds
aktualisiert.

Der Verwaltungsrat kann auch beschlief3en, fiir jeden
Teilfonds zwei oder mehr Aktienklassen zu schaffen, de-
ren Vermogenswerte grundsatzlich gemaf$ der spezifi-
schen Anlagepolitik der betreffenden Aktienklasse ange-
legt werden. Die Aktienklassen kénnen sich jedoch in Be-
zug auf (i) Zeichnungs- und/oder Riicknahmegebiihren-
strukturen, (ii) die Wechselkursabsicherungspolitik, (iii)
die Ausschiittungspolitik und/oder (iv) die spezifischen
Verwaltungs- oder Beratungsgebiihren oder (v) sonstige
spezifische Merkmale, die fiir die jeweilige Aktienklasse
gelten, unterscheiden.

AKTIENKLASSEN
In jedem Teilfonds kénnen Aktien in P14 ,]%, ,Z%, , MG,
,M“ ,E“und ,R“-Aktien unterteilt werden.

Flir bestimmte Aktienklassen kénnen, wie nachstehend
beschrieben, Zulassungskriterien gelten, die dartiber hin-
aus (i) einem bestimmten Mindesterstzeichnungsbetrag,
(ii) unterschiedlichen Ausgabeaufschlagen und Riicknah-
meabschldgen sowie (iii) einer Performancegebiihr un-
terliegen.

Zudem konnen Aktien in unterschiedlichen Wahrungen
ausgegeben werden und eine unterschiedliche Vertriebs-
politik verfolgen.

Fiir einige Aktienklassen kann eine Absicherung vorge-
nommen werden.

Jeder Anleger muss priifen, ob er die Bedingungen fiir den
Besitz der Aktienklasse, die er zeichnen mochte, erfiillt.

Anleger sollten beziiglich der Verfiigbarkeit von Aktien-
klassen die Website www.assetmanagement.pictet besu-
chen.

Zulassungskriterien
,P“-Aktien stehen allen Anlegern ohne Einschrankungen
zur Verfiigung.

,1“-Aktien stehen (i) jenen Finanzmittlern zur Verfiigung,
denen es nach den mafdgeblichen Rechtsvorschriften
nicht gestattet ist, Anreize von Dritten anzunehmen bzw.
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zu behalten (in der EU zdhlen Finanzmittler dazu, die
Portfolios mit Ermessensspielraum im Rahmen des Kun-
denmandats verwalten oder eine unabhéngige Anlagebe-
ratung bieten); (ii) jenen Finanzmittlern, die aufgrund in-
dividueller Gebiihrenvereinbarungen mit ihren Kunden
keine Anreize von Dritten annehmen bzw. behalten;

(iii) institutionellen Anlegern, die auf eigene Rechnung in-
vestieren. Im Hinblick auf Anleger, die in der EU gegriin-
det oder niedergelassen sind, bezeichnet der Begriff ,in-
stitutioneller Anleger” einen professionellen Kunden.

,J“-Aktien sind fiir institutionelle Anleger bestimmt

,Z“-Aktien sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die
eine besondere Vergiitungsvereinbarung mit einem ande-
ren Unternehmen der Pictet-Gruppe abgeschlossen ha-
ben.

»S“-Aktien (,Staff“) sind ausschliefilich bestimmten Kate-
gorien von Mitarbeitern der Pictet-Gruppe vorbehalten,
wie von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt.

Die ,MG“-Aktien sind Anlegern vorbehalten, die ausdriick-
lich vom Anlageverwalter des betreffenden Teilfonds zu-
gelassen wurden.

»,M“-Aktien sind von der Pictet-Gruppe vertriebenen
Dachfonds vorbehalten, die mindestens 85 % ihres Ver-
mogens in diese Aktienklasse investieren.

,E“-Aktien sind fiir institutionelle Anleger bestimmt, die
im Ermessen des Verwaltungsrats als zuldssige Anleger
genehmigt wurden. , E“-Aktien sind wahrend eines be-
stimmten Zeitraums nach dem Datum der Auflegung des
Teilfonds fiir Zeichnungen offen. Dieser Zeitraum wird
vom Verwaltungsrat festgelegt.

,R“-Aktien sind Finanzmittlern oder Plattformen vorbe-
halten, die von der Verwaltungsgesellschaft oder der Ver-
triebsstelle genehmigt wurden und Gebiihrenvereinba-
rungen mit ihren Kunden getroffen haben, die vollum-
fanglich auf der Annahme und dem Erhalt von Provisio-
nen basieren.

Mindestanlagebetrag
Bei P, ,Z%, ,M“-, ,MG“-, ,S“- und ,R“-Aktien gibt es kei-
nen Mindestanlagebetrag.

»J“-und ,E“-Aktien unterliegen einem Mindesterstanlage-
betrag der im Anhang des jeweiligen Teilfonds angegeben
ist. Zeichnungen in einer anderen Aktienklasse als diese
Aktienklassen werden bei der Berechnung der Mindest-
anlage bei Erstzeichnung nicht beriicksichtigt. Der Ver-
waltungsrat behalt sich jedoch das Recht vor, nach sei-
nem Ermessen Zeichnungen iiber einen niedrigeren Be-
trag als den erforderlichen Mindesterstbetrag zu akzep-
tieren.
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Sofern von der Verwaltungsgesellschaft nicht anderweitig
festgelegt gilt fiir ,1“-Aktien ebenfalls eine Mindestanlage
bei Erstzeichnung, deren Betrag im Anhang des jeweiligen
Teilfonds angegeben ist.

Die Mindesterstanlage fiir Aktien, die in einer anderen
Wiéhrung als der Referenzwahrung des Teilfonds ausge-
geben werden, ist der fiir die betreffende Aktienklasse
geltende Mindesterstanlagebetrag, der in der Refe-
renzwahrung des Teilfonds angegeben und am entspre-
chenden Bewertungstag in die fiir die Aktienklasse an-
wendbare Wahrung umgerechnet wird.

Ausschiittungspolitik

Der Verwaltungsrat behilt sich das Recht vor, eine Aus-
schiittungspolitik einzufiihren, die fiir die einzelnen Teil-
fonds und ausgegebenen Aktienklassen unterschiedlich
sein kann.

Dariiber hinaus kann der Fonds beschlief3en, Zwischendi-
videnden auszuschiitten.

Der Fonds kann den Nettoanlageertrag, die realisierten
Kapitalertrage, aber auch die nicht realisierten Kapitaler-
trage sowie das Kapital ausschiitten.

Die Anleger miissen daher wissen, dass die Ausschiittun-
gen einen Riickgang des Nettoinventarwerts zur Folge ha-
ben kénnen.

Wenn nach einer Ausschiittung das Nettovermdgen des
Fonds unter 1.250.000 EUR sinken wiirde, darf keine Aus-
schiittung erfolgen.

Der Fonds kann im gleichen Rahmen Gratisaktien ausge-
ben.

Ausschiittungen und Zuteilungen, die nicht innerhalb von
fiinf Jahren ab ihrem Zahlungsdatum beansprucht wer-
den, verfallen, und flief}en an den jeweiligen Teilfonds
oder die entsprechende Aktienklasse des betreffenden
Teilfonds zuriick.

Aktien konnen als Thesaurierungsaktien und ausschiit-
tende Aktien ausgegeben werden.

Thesaurierenden Aktien zuzuschreibende Ertrage wer-
den nicht ausgeschiittet, sondern in die betreffende Ak-
tienklasse
investiert.

»dy“-ausschiittende Aktien haben Anspruch auf eine Divi-
dende, die auf der Jahreshauptversammlung beschlossen
wird.

Der Verwaltungsrat kann auflerdem beschlief3en, ,dm*“-
Aktien auszugeben, fiir die eine monatliche Dividende
ausgeschiittet werden kann. Diese Dividende wird grund-
satzlich an die Aktionare der betreffenden Aktienklasse,
die am 20. Tag des Monats (am darauffolgenden Tag,

wenn dieser Tag kein Geschéftstag ist) im Aktionarsregis-
ter eingetragen sind, ausgezahlt und ist grundsatzlich vier
Geschaftstage nach dem Ex-Datum in der Wahrung der
Klasse zahlbar.

Der Verwaltungsrat kann aufderdem beschliefen, ,ds“-Ak-
tien auszugeben, fiir die eine halbjdhrliche Dividende aus-
geschiittet werden kann. Diese Dividende wird grundsétz-
lich an die Aktionére der betreffenden Aktienklasse aus-
gezahlt, die jeweils am 20. Tag der Monate Februar und
August (am jeweiligen darauffolgenden Tag, wenn dieser
Tag kein Geschaftstag ist) im Aktiondrsregister eingetra-
gen sind, und ist grundsatzlich vier Bank-Geschaftstage
nach dem Ex-Datum in der Wahrung der Aktienklasse
zahlbar.

Referenzwahrung und Absicherung

In jedem Teilfonds kdnnen, wie dies bisweilen vom Ver-
waltungsrat festgelegt werden kann, Aktien in unter-
schiedlichen Wahrungen ausgegeben werden, die daher
gegebenenfalls von der Referenzwiahrung des Teilfonds
abweichen.

Diese Aktien konnen (i) abgesichert, wobei dann ein ,H”
in ihrer Bezeichnung enthalten ist, (ii) oder nicht abgesi-
chert sein.

Abgesicherte Aktien zielen darauf ab, das Wechselkursri-
siko gegeniiber einer bestimmten Wahrung weitgehend
abzusichern.

Ausgabeaufschlag und Riicknahmeabschlag

Fir 1%, ,]"-, .2, ,MG"“-, ,E“-, ,P-“und ,R“-Aktien betragt
der Ausgabeaufschlag fiir Vermittler hochstens 5 % und
der Riicknahmeabschlag hochstens 1 %.

Bei ,M“ und ,S“-Aktien werden weder Ausgabeaufschlage
noch Riicknahmeabschlége fiir Vermittler erhoben.

Performancegebiihr

Bei Teilfonds, bei denen vorgesehen ist, dass der Anlage-
verwalter eine Performancegebiihr gemaf den Angaben
in den Anhangen erhalten kann, kann der Verwaltungsrat
beschliefien, die vorstehend erwahnten Aktienklassen
ohne Performancegebiihr auszugeben. In diesem Fall ent-
halten sie ein , X" in ihrem Namen.

Diese Aktien sind fiir Anleger geeignet, die keine Perfor-
mancegebiihren zahlen wollen und dafiir eine héhere
Verwaltungsgebiihr akzeptieren, wie sie ansonsten fiir die
entsprechenden Aktienklassen anfallt (mit Ausnahme von
Anlegern in Z-Aktienklassen, da Anleger eine spezifische
Vergiitungsvereinbarung mit einer Einheit der Pictet-
Gruppe fiir M- und S-Aktienklassen geschlossen haben).
Fiir diese Aktien gelten die gleichen Zugangsbedingungen,
und es werden dieselben Ausgabeaufschlage und
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Riicknahmeabschldge wie fiir die entsprechenden Aktien-
klassen erhoben.

Die Anleger wahlen die Aktienklasse, die sie zeichnen
mochten und sind sich daruber im Klaren, dass, sofern die
Anhang 1 des Verkaufsprospekts keine gegenteiligen Ein-
schrankungen enthalt, jeder Anleger, der die Zugangsvo-
raussetzungen fiir eine bestimmte Aktienklasse erfiillt,
mit Ausnahme der ,]“-Aktienklassen (siehe nachstehen-
den Abschnitt ,,Umtausch“) den Umtausch seiner Aktien
in diese Aktienklasse verlangen kann.

Die Bedingungen fiir den Umtausch von Aktien sind im
Abschnitt ,Umschichtung” ausfiihrlicher beschrieben.

Aktienklassen

Die Aktien kénnen an der Luxemburger Bérse amtlich no-
tiert sein. Der Verwaltungsrat entscheidet, welche Aktien-
klassen amtlich notiert werden.

AUSGABE VON AKTIEN

Zeichnungen von Aktien aller bestehenden Teilfonds wer-
den zum Ausgabepreis, der im nachstehenden Abschnitt
~Ausgabepreis” definiert ist, bei der Transferstelle und bei
anderen vom Fonds zu diesem Zweck erméachtigten Ein-
richtungen angenommen.

Die Ausgabe von Aktien ist in dem Zeitraum untersagt, in
dem der Fonds keine Verwahrstelle hat und/oder die Ver-
wabhrstelle in Liquidation geht oder ein Konkursverfahren
gegen sie eroffnet wird oder eine Vereinbarung mit ihren
Glaubigern oder Zahlungsaufschub anstrebt oder ihre Lei-
tung einer Kontrolle unterstellt wird oder Gegenstand
dhnlicher Verfahren ist.

Der Fonds kann Zeichnungen gegen Sachleistungen an-
nehmen, falls die eingebrachten Wertpapiere der Anlage-
politik angepasst sind; die Bewertung dieser Sachwerte
muss jedoch Gegenstand eines Berichts seitens des Wirt-
schaftspriifers des Fonds sein, soweit dies in Luxemburg
gesetzlich vorgeschrieben ist. Die anfallenden Kosten ge-
hen zulasten des Anlegers.

Zeichnungsantrage miissen in Bezug auf einen Bewer-
tungsstichtag innerhalb des jeweiligen, in Anhang 1 ange-
gebenen Annahmeschlusses fiir jeden Teilfonds bei der
Transferstelle eingehen.

Bei allen Zeichnungsantrégen, die die Transferstelle in
Bezug auf einen Bewertungsstichtag nach dem jeweiligen,
in Anhang 1 angegebenen Annahmeschluss fiir jeden Teil-
fonds erhalt, wird als Ausgabepreis der am nachsten Be-
wertungsstichtag berechnete Ausgabepreis zugrunde ge-
legt.
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Der Ausgabepreis muss unter Bezugnahme der entspre-
chenden Aktienklasse(n) und des/der entsprechenden
Teilfonds an die Depotbank des Pictet TR gezahlt werden.

Der Fonds kann einen Antrag auf Zeichnung von Aktien
nach eigenem Ermessen ablehnen.

Der Fonds darf jederzeit und nach eigenem Ermessen die
Ausgabe von Aktien eines oder mehrerer Teilfonds an na-
tlirliche und juristische Personen, die in bestimmten Lan-
dern oder Gebieten wohnhaft oder ansissig sind, zeitwei-
lig aussetzen, ganz einstellen oder einschranken.

Er darf sie ebenfalls vom Erwerb von Aktien ausschlie-
fRen, wenn eine solche Mafnahme zum Schutz aller Aktio-
nare und des Fonds fiir notwendig erachtet wird.

Der Fonds kann ferner jegliche Beschrankungen erlassen,
die er fiir erforderlich halt, um sicherzustellen, dass keine
Aktie des Fonds (a) von einer Person unter Verstof3 gegen
die Gesetze, Vorschriften oder Anforderungen eines Lan-
des oder einer Regierungsbehorde, (b) einer Person, de-
ren Situation nach Auffassung des Verwaltungsrats dazu
fithren kann, dass dem Fonds, seinen Aktionare oder Be-
auftragen eine Steuerpflicht entsteht, eine Sanktion oder
Strafe gegen sie verhdngt wird, oder ihnen eine Belastung
oder ein anderer (finanzieller, administrativer oder ope-
rativer) Nachteil entsteht oder ihnen rechtliche, steuerli-
che oder finanzielle Konsequenzen drohen, die ihnen an-
sonsten nicht entstanden waren (einschliefdlich unter an-
derem der Folgen im Zusammenhang mit dem Foreign
Account Tax Compliance Act oder dem Common Report-
ing Standard) oder die sich nachteilig auf die Interessen
des Fonds (einschliefdlich seiner Aktiondre) auswirken
wiirden oder (c) einer US-Person gemaf$ Definition in der
Satzung erworben oder gehalten werden. Aus den im
nachstehenden Abschnitt ,STEUERSTATUS" dargelegten
Griinden dirfen die Aktien keinen Anlegern angeboten,
verkauft, an solche abgetreten oder ausgehandigt werden,
bei denen es sich nicht um (i) teilnehmende auslandische
Finanzinstitute (Participating Foreign Financial Instituti-
ons, ,PFFI), (ii) als konform geltende ausldndische Fi-
nanzinstitute, (iii) auslandische Finanzinstitute, die ei-
nem zwischenstaatlichen Abkommen unterliegen und
nicht an die FATCA-Informationspflichten gebunden sind,
(iv) befreite wirtschaftlich Berechtigte, (v) aktive auslan-
dische Nicht-Finanzinstitute oder (vi) nicht spezifizierte
US-Personen, jeweils im Sinne von FATCA, den endgiilti-
gen US-FATCA-Vorschriften und/oder eines zwischen-
staatlichen Abkommens, das in Bezug auf die Umsetzung
von FATCA anwendbar ist, handelt.

Nicht FATCA-konforme Anleger diirfen keine Aktien hal-
ten, und die Aktien kénnen zwangsweise zurtickgekauft
werden, wenn dies als geeignetes Mittel angesehen wird,
um zu garantieren, dass der Fonds FATCA-konform ist.
Die Anleger miissen Nachweise ihres FATCA-Status in
Form von mafgeblichen Steuerunterlagen erbringen,
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insbesondere des Formulars ,,W-8BEN-E“ oder anderer
amtlicher Formulare der US-Finanzbehorde (,US Internal
Revenue Service“), die gemafs den geltenden Vorschriften
regelmaflig zu erneuern sind.

Bekdmpfung der Geldwasche und der Finanzierung des
Terrorismus

Gemif den AML/CFT-Bestimmungen ist der Fonds, die
Verwaltungsgesellschaft oder die Transferstelle zur Iden-
tifizierung der Aktionare verpflichtet. Daher verlangen
diese gegebenenfalls zusatzliche Unterlagen, die sie fiir
notwendig erachten, um die Identitdt der Anleger und
wirtschaftlich Berechtigten gemaf Luxemburger Geset-
zen und Vorschriften festzustellen. Sollte sich ein Aktio-
ndr iiber einen Vermittler (,der im Namen Dritter han-
delt”) an dem Fonds beteiligen, wendet der Fonds, die
Verwaltungsgesellschaft oder die Transferstelle ver-
starkte Sorgfaltspflichten auf den Vermittler an, um si-
cherzustellen, dass samtliche Pflichten gemaf3 den Lu-
xemburger Gesetzen und Vorschriften oder zumindest ge-
maf gleichwertigen Gesetzen und Vorschriften erfiillt
sind.

Falls die geforderten Dokumente nicht oder nicht recht-
zeitig vorgelegt werden, wird der Zeichnungsantrag (bzw.
ggf. der Riicknahmeantrag) nicht akzeptiert und die Zah-
lung des Riicknahmepreises wird gegebenenfalls verscho-
ben.

Weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder
die Transferstelle haften fiir die verspatete Ausfithrung
oder die Nichtausfiihrung von Transaktionen, wenn der
Anleger keine oder unvollstindige Dokumente einge-
reicht hat.

Aktiondre konnen gemaf$ den Verpflichtungen zur laufen-
den Kontrolle und Uberwachung im Einklang mit an-
wendbaren Gesetzen und Rechtsvorschriften aufierdem
zur Vorlage zusatzlicher oder aktueller Dokumente aufge-
fordert werden.

Der Fonds erlaubt keine ,Market-Timing"“-Praktiken und
behalt sich das Recht vor, eingehende Zeichnungs- und
Umtauschantrage von Anlegern, die solcher Praktiken
verddchtigt werden, abzulehnen. Ferner wird der Fonds
samtliche erforderlichen Schritte unternehmen, um die
Anleger zu schiitzen.

AUSGABEPREIS

Der Ausgabepreis der Aktien jedes Teilfonds entspricht
dem Nettoinventarwert je Aktie dieses der auf der Basis
von Terminpreisen zum jeweiligen Bewertungsstichtag
am entsprechenden Berechnungstag berechnet wird.

Im Einklang mit den maf3geblichen Rechtsvorschriften
konnen zu diesem Preis Aufschldge fiir die Vermittlung
hinzutreten, die 5 % des Nettoinventarwerts pro Aktie

1805

des betreffenden Teilfonds nicht ibersteigen und zuguns-
ten der Vermittler und/oder der Vertreiber erhoben wer-
den, welche bei der Platzierung der Aktien mitgewirkt ha-
ben.

Die Ausgabeaufschlagsgebiihren richten sich nach der je-
weiligen Aktienklasse, wie im Abschnitt ,Aktienklassen”
beschrieben.

Dieser Ausgabepreis erhoht sich noch um gegebenenfalls
anfallende Abgaben, Steuern und Stempelsteuern.

Der Verwaltungsrat ist befugt, die im nachstehenden Ab-
schnitt ,Swing-Pricing-Mechanismus/Spread” beschriebe-
nen Korrekturen des Nettoinventarwerts anzuwenden.

Unter bestimmten aufiergewohnlichen Umstinden ist der
Verwaltungsrat auferdem befugt, einen , Transaktions-
kostenausgleich” auf die Ausgabe von Aktien in Rechnung
zu stellen, wie im Abschnitt , Transaktionskostenaus-
gleich“ beschrieben.

RUCKNAHMEN

Jeder Aktionar kann jederzeit die Riicknahme eines Teils
oder der Gesamtheit seiner Aktien zum Riicknahmepreis,
der im nachfolgenden Abschnitt ,Riicknahmepreis” aufge-
fiihrt ist, beantragen, indem er bei der Transferstelle oder
anderen dazu befugten Einrichtungen einen Riicknahme-
antrag, begleitet von den eventuell ausgegebenen Aktien-
zertifikaten, stellt.

Die Riicknahme von Aktien ist in dem Zeitraum untersagt,
in dem der Fonds keine Verwahrstelle hat und/oder die
Verwabhrstelle in Liquidation geht oder ein Konkursver-
fahren gegen sie eroffnet wird oder eine Vereinbarung
mit ihren Glaubigern oder Zahlungsaufschub anstrebt
oder ihre Leitung einer Kontrolle unterstellt wird oder
Gegenstand dhnlicher Verfahren ist.

Ein Riicknahmeantrag ist unwiderruflich, sofern die Be-
stimmung des Nettoinventarwerts gemaf$ dem nachste-
henden Abschnitt ,,Aussetzung der Berechnung des Netto-
inventarwerts, von Zeichnungen, Riicknahmen und der
Umschichtungen von Aktien nicht ausgesetzt ist.

Unter Vorbehalt des ausdriicklichen Einverstandnisses
der betreffenden Aktionare kann der Verwaltungsrat
Riicknahmen der Aktien gegen Sachwerte vornehmen.
Der gesetzlich zugelassene Wirtschaftspriifer des Fonds
wird einen Bericht iiber eine solche Zahlung durch Sach-
werte erstellen, der genaue Angaben liber die Menge, De-
nominierung und Bewertungsmethode der betreffenden
Wertpapiere enthilt. Die anfallenden Kosten gehen zulas-
ten der betreffenden Aktiondre.

Riicknahmeantrage miissen in Bezug auf einen Bewer-
tungsstichtag bis spatestens zu dem jeweiligen, in den
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Anhang 1 angegebenen Annahmeschluss fiir jeden Teil-
fonds bei der Transferstelle eingehen.

Bei allen Riicknahmeantragen, die die Transferstelle in
Bezug auf einen Bewertungsstichtag nach dem jeweiligen,
in Anhang 1 angegebenen Annahmeschluss fiir jeden Teil-
fonds erhalt, wird als Riicknahmepreis der zum nachsten
Bewertungsstichtag am entsprechenden Berechnungstag
berechnete Riicknahmepreis zugrunde gelegt.

Der entsprechende Betrag, der fiir die zur Riicknahme
eingereichten Aktien zahlbar ist, wird durch Uberweisung
in der Wahrung der betreffenden Aktienklasse oder in ei-
ner anderen Wahrung gezahlt. In letzterem Fall werden
die Kosten fiir die Wahrungsumrechnung gegebenenfalls
vom Teilfonds getragen (siehe den Abschnitt ,Riicknah-
mepreis” weiter unten).

RUCKNAHMEPREIS

Der Riicknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds ent-
spricht dem Nettoinventarwert je Aktie dieses Teilfonds,
der auf der Basis von Terminpreisen zum jeweiligen Be-
wertungstag am entsprechenden Berechnungstag berech-
net wird.

Im Einklang mit den mafdgeblichen Rechtsvorschriften
(einschliefllich unter anderem der MiFID) kann von die-
sem Betrag kann eine Vermittlergebiihr abgezogen wer-
den, die zugunsten der Vermittler und/oder Vertreiber
erhoben wird und bis zu 3 % des Nettoinventarwerts pro
Aktie betragen kann.

Die Riicknahmeabschldge richten sich nach der jeweiligen
Aktienklasse, wie im Abschnitt ,Aktienklassen” beschrie-
ben.

Von dem Riicknahmepreis werden die gegebenenfalls an-
fallenden Abgaben, Steuern und Stempelsteuern abgezo-
gen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, die im Abschnitt ,Swing-
Pricing-Mechanismus/Spread“ beschriebenen Korrektu-
ren des Nettoinventarwerts anzuwenden.

Aktien, die zuriickgegeben wurden, werden annulliert.

Unter bestimmten aufergewo6hnlichen Umstdnden ist der
Verwaltungsrat aufderdem befugt, einen , Transaktions-
kostenausgleich“ auf die Riicknahme von Aktien in Rech-
nung zu stellen, wie im Abschnitt , Transaktionskosten-
ausgleich“ beschrieben.

Der Riicknahmepreis kann je nach Entwicklung des Net-
toinventarwerts liber oder unter dem Zeichnungspreis
liegen.
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UMTAUSCH

Vorbehaltlich der Einhaltung der im Anhang 1 im Ver-
kaufsprospekt festgelegten Zugangsvoraussetzungen ei-
ner bestimmten Aktienklasse sowie weiterer Beschran-
kungen in den Anhdngen kdnnen die Aktionare eines Teil-
fonds den Umtausch samtlicher oder eines Teils ihrer Ak-
tien in Aktien derselben Aktienklasse eines anderen Teil-
fonds oder zwischen Teilfonds fiir verschiedene Klassen
beantragen. In diesem Fall wird der Umtauschpreis ge-
mafs den jeweiligen Nettoinventarwerten berechnet, der
sich zusatzlich zu den Verwaltungsgebiihren noch um die
Provisionen fiir Vermittler fiir die betreffenden Klassen
und/oder Teilfonds erh6hen bzw. verringern kann. Diese
Vermittlungsgebiihren diirfen auf keinen Fall 2 % iiber-
schreiten.

Bei einem Umtausch innerhalb derselben Aktienklasse ei-
nes anderen Teilfonds konnen keine weiteren Gebiihren
aufder der Verwaltungsgebiihr erhoben werden.

Ohne gegenteiligen Beschluss der Verwaltungsgesell-
schaft ist es jedoch nicht méglich, Aktien in ,J“-Aktien um-
zutauschen.

Dariiber hinaus ist ein Umtausch in Aktien eines anderen
Teilfonds nur dann zuladssig, wenn er zwischen Teilfonds
erfolgt, die denselben Bewertungstag und denselben Be-
rechnungstag haben.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in Anhang 1
werden fiir jeden Umtauschantrag, der bis spétestens zu
dem fiir jeden Teilfonds in Anhang 1 festgelegten Annah-
meschluss bei der Transferstelle eingeht, entsprechen der
jeweilige Riicknahmepreis und Ausgabepreis, die fiir ei-
nen Umtauschantrag heranzuziehen sind, den Preisen, die
zum entsprechenden Bewertungsstichtag am jeweiligen
Berechnungstag berechnet werden.

Der Verwaltungsrat kann solche Beschrankungen auferle-
gen, die er vor allem angesichts der Haufigkeit der Um-
schichtungen als notwendig erachtet, und ist berechtigt,
die im Abschnitt ,Swing-Pricing-Mechanismus/Spread”
beschriebenen Korrekturen des Nettoinventarwerts anzu-
wenden.

Die Aktien, deren Umtausch in Aktien eines anderen Teil-
fonds erfolgte, werden annulliert.

Unter bestimmten aufergewohnlichen Umsténden ist der
Verwaltungsrat auferdem befugt, einen , Transaktions-
kostenausgleich” auf die Aktienumschichtungen in Rech-
nung zu stellen, wie im Abschnitt , Transaktionskosten-
ausgleich” beschrieben.

AUFSCHUB VON RUCKNAHME- UND UMTAUSCHANTRA-
GEN

Falls aufgrund von Riicknahme- oder Umtauschantragen
an einem bestimmten Bewertungsstichtag mehr als 10 %
der in einem Teilfonds ausgegebenen Aktien
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zuriickgenommen werden miissen, kann der Verwal-
tungsrat beschliefden, dass die Gesamtheit der Riick-
nahme- und Umtauschvorgénge, die den Schwellenwert
von 10 % tibersteigen, bis zu dem ndchsten Bewertungs-
stichtag aufgeschoben wird, an dem der Riicknahmepreis
des betreffenden Teilfonds berechnet wird. An diesem
nachsten Bewertungstag werden die Riicknahme- oder
Umtauschantrége, die aufgeschoben (und nicht widerru-
fen) wurden, bevorzugt und vor denjenigen Antragen auf
Riicknahme oder Umtausch, die fiir diesen Bewertungstag
eingegangen sind (und nicht aufgeschoben wurden), be-
handelt.

ZWANGSRUCKNAHME VON AKTIEN

Der Fonds behilt sich das Recht vor, jederzeit in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen der Satzung Aktien zu-
riickzunehmen, die unter Nichtbeachtung einer Aus-
schlussmafdnahme erworben wurden.

Dariiber hinaus, sofern sich herausstellt, dass ein Aktio-
ndr einer Aktienklasse, die institutionellen Anlegern vor-
behalten ist, kein solcher institutioneller Anleger ist, oder
wenn ein Aktionar andere fiir eine bestimmte Aktien-
klasse geltende Beschrankungen nicht (mehr) erfiillt,
kann der Verwaltungsrat die betreffenden Aktien nach
dem in der Satzung beschriebenen Verfahren der Zwangs-
riicknahme zuriicknehmen oder bei einer Aktienklasse,
die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, diese Aktien
in Aktien einer Aktienklasse umwandeln, die nicht institu-
tionellen Anlegern vorbehalten ist (unter der Vorausset-
zung, dass es eine Aktienklasse mit dhnlichen Eigenschaf-
ten gibt; diese miissen sich jedoch nicht notwendiger-
weise auf die Gebiihren und Auslagen beziehen, die von
der Aktienklasse zu zahlen sind), oder bei den anderen
Kategorien von Aktienklassen diese Aktien in eine ihm
zur Verfiigung stehende Aktienklasse umwandeln.

In diesen Féllen wird der Verwaltungsrat den betreffen-
den Aktiondr iiber diesen geplanten Umtausch informie-
ren, und der betreffende Aktionar erhalt eine Vorankiin-
digung, um die geltende Beschrankung erfiillen zu kén-
nen.

ABRECHNUNGEN

Ausgabe- und Riicknahmepreise miissen innerhalb der
fiir jeden Teilfonds in Anhang 1 festgelegten Frist bezahlt
werden.

Sind am Abrechnungstag die Banken oder ein Interban-
ken-Abrechnungssystem im Land der Abrechnungswéh-
rung des entsprechenden Teilfonds oder der Aktienklasse
nicht fiir Geschaftszwecke geoffnet bzw. verfiigbar, findet
die Abrechnung am ndchsten Wochentag statt, an dem
diese Banken und Abrechnungssysteme geoffnet sind.

MARKET TIMING UND LATE TRADING

Der Fonds, die Verwaltungsgesellschaft und die Transfer-
stelle sind darauf bedacht, Late-Trading- und Market-Ti-
ming-Praktiken im Rahmen der Ausgabe der Aktien zu

verhindern. Die in Anhang 1 zum vorliegenden Verkaufs-
prospekt genannten Annahmeschlusszeiten fiir den Ein-
gang von Antragen werden strikt befolgt. Antrage werden
unter der Bedingung angenommen, dass die Transaktio-
nen den Interessen der anderen Aktiondre nicht schaden.
Die Anleger kennen den Nettoinventarwert je Aktie zum
Zeitpunkt ihres Zeichnungs-, Rlicknahme- oder Umschich-
tungsantrags nicht. Zeichnungen, Riicknahmen und Um-
schichtungen von Aktien sind nur zu Anlagezwecken ge-
stattet. Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft unter-
sagen Market Timing und sonstige missbrauchliche Prak-
tiken.

Der wiederholte Kauf und Verkauf von Aktien mit dem
Ziel, Schwiachen oder Unzuldnglichkeiten des Berech-
nungssystems fiir den Nettoinventarwert des Fonds aus-
zunutzen, - eine Praktik, die auch als Market Timing be-
kannt ist - konnen die Anlagestrategien des Portfolios
storen und zu einer Erh6hung der vom Fonds getragenen
Gebiihren fithren und somit den Interessen der langfristi-
gen Aktionare des Fonds schaden. Zur Verhinderung die-
ser Praktik behélt sich der Verwaltungsrat das Recht vor,
im Falle begriindeter Zweifel

und in jedem Fall, in dem er den Verdacht hegt, dass eine
Anlage zu Zwecken des Market Timings erfolgt, jeden
Zeichnungs- oder Umtauschantrag von Anlegern auszu-
setzen, abzulehnen oder zu stornieren, bei denen festge-
stellt wurde, dass sie hdufige Kaufe und Verkaufe von Ak-
tien des Fonds tatigen.

Als Garant der Gleichbehandlung aller Anleger unter-
nimmt der Verwaltungsrat die erforderlichen Mafinah-
men, um

(i) das Risiko des Fonds durch Market-Timing-Praktiken
angemessen und fortlaufend zu messen und (ii) geeignete
Verfahren und Kontrollmechanismen einzurichten, die
darauf abzielen, dass das Risiko des Market Timings im
Rahmen des Fonds so weit wie mdglich verringert wird.

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

Die zentrale Verwaltungsstelle berechnet an jedem Be-
wertungsstichtag den Nettoinventarwert der Aktien jeder
Aktienklasse in der Wahrung der fraglichen Aktienklasse.

Der Nettoinventarwert zu einem Bewertungstag wird am
Berechnungstag berechnet.

Der Nettoinventarwert einer Aktie eines jeden Teilfonds
wird durch Teilung des Nettovermdégens des Teilfonds
durch die Gesamtzahl der sich im Umlauf befindlichen Ak-
tien dieses Teilfonds bestimmt. Das Nettovermdgen eines
Teilfonds entspricht der Differenz zwischen den gesam-
ten Aktiva und den gesamten Passiva des Teilfonds.

Falls in einem Teilfonds Aktienklassen ausgegeben wer-
den, wird der Nettoinventarwert jeder Aktienklasse des
jeweiligen Teilfonds berechnet, indem der Gesamtnetto-
inventarwert, der fiir den betreffenden Teilfonds berech-
net wurde und dieser Klasse zuzuordnen ist, durch die
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Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien dieser
Klasse geteilt wird.

Der prozentuale Anteil am Gesamtnettoinventarwert des
jeweiligen Teilfonds, der jeder Aktienklasse zuzuordnen
ist und der urspriinglich mit dem prozentualen Anteil der
Anzahl der Aktien, den diese Klasse darstellte, identisch
war, verandert sich mit den im Rahmen der ausschiitten-
den Aktien getatigten Ausschiittungen wie folgt:

a. Bei Zahlung einer Dividende oder einer anderen
Ausschiittung im Rahmen der ausschiittenden
Aktien vermindert sich das dieser Aktienklasse
zuzuordnende Nettogesamtvermdgen um den
Betrag dieser Ausschiittung (was dazu fiihrt, dass
sich der prozentuale Anteil am Nettogesamtver-
mogen des jeweiligen Teilfonds, der den aus-
schiittenden Aktien zuzuordnen ist, verringert)
und das den thesaurierenden Aktien zuzuord-
nende Nettogesamtvermogen bleibt gleich (was
dazu fiihrt, dass sich der prozentuale Anteil am
Nettogesamtvermogen des jeweiligen Teilfonds,
der den thesaurierenden Aktien zuzuordnen ist,
erhoht);

b. Wenn das Kapital des betreffenden Teilfonds
durch die Ausgabe neuer Aktien in einer der
Klassen erhoht wird, erhoht sich das Gesamtnet-
tovermogen, das dieser Aktienklasse zuzuordnen
ist, um den fiir diese Ausgabe erhaltenen Betrag;

c. Wenn die Aktien einer Aktienklasse von einem
Teilfonds zuriickgenommen werden, verringert
sich das Gesamtnettovermogen, das der entspre-
chenden Aktienklasse zuzuordnen ist, um den fiir
die Riicknahme dieser Aktien gezahlten Preis;

d. Bei der Umschichtung von Aktien einer Aktien-
klasse in Aktien einer anderen Klasse vermindert
sich das Nettogesamtvermogen, das dieser Klasse
zuzuordnen ist, um den Nettoinventarwert der
umgetauschten Aktien, wiahrend sich das Netto-
gesamtvermogen, das der anderen Klasse zuzu-
ordnen ist, um diesen Betrag erhoht.

Das gesamte Nettovermogen des Fonds wird in EUR aus-
gedriickt und entspricht der Differenz zwischen den ge-
samten Guthaben (das ,Gesamtvermdgen”) und den ge-
samten Verbindlichkeiten des Fonds.

Fiir diese Berechnung werden die Nettovermdogen aller
Teilfonds, sofern sie nicht bereits in EUR ausgedriickt
sind, in EUR umgerechnet und addiert.

Die Bewertung des Vermogens der einzelnen Teilfonds
wird wie folgt vorgenommen:

a. An einer amtlichen Borse oder an einem anderen
geregelten Markt notierte Wertpapiere werden
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zu ihrem letzten bekannten Kurs bewertet, es sei
denn, dieser ist nicht reprasentativ.

b. Nicht an einer offiziellen Borse oder an einem an-
deren geregelten Markt notierte Wertpapiere
und notierte Wertpapiere, deren letzter Kurs
nicht représentativ ist, werden zu ihrem Markt-
wert, der mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben
bestimmt wird, bewertet. Der Verwaltungsrat
kann bestimmte Schwellenwerte festlegen, die
bei Uberschreitung eine Anpassung des Wertes
dieser Wertpapiere an ihren beizulegenden Zeit-
wert auslosen.

c. Der Wert der Kassenbestdnde oder Kontogutha-
ben, der bei Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel
und Solawechsel sowie der Forderungen, der im
Voraus geleisteten Aufwendungen und der er-
klarten Dividenden und falligen Zinsen, die noch
nicht vereinnahmt worden sind, ist der Nennwert
dieser Vermogenswerte, es sei denn, dass es sich
als unwahrscheinlich erweist, dass dieser Wert
vereinnahmt werden kann. Im letzteren Falle
wird der Wert ermittelt, indem der Betrag abge-
zogen wird, den der Verwaltungsrat fiir angemes-
sen ansieht, um den wirklichen Wert dieser Ver-
mogenswerte widerzuspiegeln.

d. Geldmarktinstrumente werden geméaf3 den fort-
gefithrten Anschaffungskosten zu ihrem Nenn-
wert zuziiglich ggf. aufgelaufener Zinsen oder zu
aktuellen Marktpreisen bewertet. Weicht der
Marktwert vom Restbuchwert ab, werden die
Geldmarktinstrumente auf der Grundlage des ak-
tuellen Marktpreises bewertet.

e. Alle Wertpapiere, die auf eine Wahrung lauten,
die nicht die Wahrung des Referenzteilfonds ist,
werden zum geltenden Wechselkurs in die Wah-
rung des betreffenden Teilfonds umgerechnet.

f. Anteile/Aktien, die von offenen Organismen fiir
gemeinsame Anlagen begeben werden:

> auf Grundlage des letzten, der zentralen
Verwaltungsstelle vorliegenden Nettoinven-
tarwerts, oder

> auf der Grundlage des an dem Datum,
das dem Bewertungsstichtag des entsprechenden
Teilfonds am nichsten kommt, geschitzten Netto-
inventarwerts.

g. Der Wert von Unternehmen, die nicht zur amtli-
chen Notierung zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden, kann nach
einer Bewertungsmethode ermittelt werden, die
vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben auf
der Grundlage des letzten verfligbaren gepriiften
Jahresabschlusses und/oder auf der Grundlage
der jiingsten Ereignisse, die sich auf den Wert des
betreffenden Wertpapiers auswirken kénnen,
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vorgeschlagen wird, und/oder nach jeder ande-
ren verfligbaren Bewertungsmethode. Die Wahl
der Methode und des Instruments fiir die Bewer-
tung hangt von der geschatzten Relevanz der ver-
fiigbaren Daten ab. Der Wert kann nach ggf. ver-
fiigbaren ungepriiften Zwischenabschliissen be-
richtigt werden. Wenn der Verwaltungsrat der
Auffassung ist, dass der auf diese Weise be-
stimmte Preis fiir den wahrscheinlichen Ver-
kaufspreis dieses Wertpapiers nicht reprasenta-
tiv ist, schatzt er den Wert mit Sorgfalt und nach
Treu und Glauben auf der Grundlage des wahr-
scheinlichen Verkaufspreises.

h. Terminkontrakte (Futures und Forwards) und
Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt
oder einer Wertpapierborse gehandelt werden,
werden zu ihrem Schluss- oder Settlementkurs
bewertet, der von diesem geregelten Markt oder
von dieser Wertpapierbdrse, an denen die betref-
fenden Kontrakte hauptsachlich gehandelt wer-
den, veroffentlicht wird. Die Bewertungskriterien
fiir Termin- oder Optionskontrakte, die nicht zum
Datum der Bewertung der betreffenden Vermo-
genswerte liquidiert werden konnten, werden
vom Verwaltungsrat nach bestem Wissen und
Gewissen festgelegt. Terminkontrakte und Opti-
onskontrakte, die nicht an einem geregelten
Markt oder einer Wertpapierborse gehandelt
werden, werden auf der Grundlage ihres Liquida-
tionswerts, der geméaf3 den vom Verwaltungsrat
nach Treu und Glauben festgelegten Grundsatzen
bestimmt wird, fiir jede Kategorie von Kontrak-
ten nach einheitlichen Kriterien bewertet.

i. Die kiinftigen erwarteten Einnahmen und Ausga-
ben des Teilfonds aufgrund der Swap-Kontrakte
werden zu ihrem Barwert bewertet.

j. Sofern es der Verwaltungsrat fiir erforderlich
hélt, kann er einen Bewertungsausschuss beauf-
tragen, dessen Aufgabe darin besteht, den Wert
bestimmter Wertpapiere mit Sorgfalt und nach
Treu und Glauben zu schitzen.

In Fallen, in denen die Interessen des Fonds und/oder sei-
ner Aktiondre dies rechtfertigen (insbesondere die Ver-
meidung von Markt-Timing-Praktiken oder wenn die Be-
stimmung der Werte auf der Grundlage der oben genann-
ten Kriterien nicht moglich oder unzureichend ist), ist der
Verwaltungsrat berechtigt, der Berechnung des beizule-
genden Zeitwerts der Vermdgenswerte des betreffenden
Teilfonds andere geeignete Grundsatze zugrunde zu le-
gen.

Sofern keine Bosgldubigkeit und keine offensichtlichen
Fehler vorliegen, gilt die von der zentralen Verwaltungs-
stelle festgesetzte Bewertung als endgiiltig und ist fiir den
Teilfonds und/oder die Aktienklasse und ihre Aktionare
bindend.

SWING-PRICING-MECHANISMUS/SPREAD

Die durch Zeichnungen und Riicknahmen ausgeldsten
Portfoliobewegungen (Zeichnungen und Riicknahmen
werden im Folgenden als ,Kapitalaktivitat“ bezeichnet)
verursachen nicht nur Kosten, sondern auch eine Diffe-
renz zwischen dem Handels- und dem Bewertungskurs
der Investitionen oder Desinvestitionen. Um bestehende
oder verbleibende Aktionare des Teilfonds vor diesem
negativen Effekt, der als ,Verwasserung” bezeichnet wird,
zu schiitzen, miissen Anleger, die in diesem Teilfonds an-
legen, oder Aktionére, die ihre Anteile daran veraufdern,
unter Umstdnden die Kosten dieser negativen Effekte tra-
gen. Diese Kosten (geschatzter Pauschalbetrag oder tat-
sachliche Kosten) konnen entweder getrennt in Rechnung
gestellt oder durch Korrektur des Nettoinventarwerts des
betreffenden Teilfonds nach oben oder unten umgelegt
werden (,Swing-Pricing-Mechanismus®).

Die Verwaltungsgesellschaft hat zum Schutz der Aktio-
ndre eine Swing-Pricing-Mechanismus-Politik festgelegt
und implementiert, welche die Anwendung des Swing-
Pricing-Mechanismus regelt. Diese Politik wird regelma-
ig tiberpriift und iiberarbeitet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschlief3en, ein teil-
weises Swing Pricing anzuwenden. In diesem Fall wird
der Nettowert des betreffenden Teilfonds angepasst,
wenn an einem bestimmten Bewertungstag die Kapitalak-
tivitat fiir diesen Teilfonds zu einem Nettoanstieg oder -
riickgang des Kapitalflusses fiithrt und dabei ein festgeleg-
ter Grenzwert (der ,Swing-Grenzwert“) liberschritten
wird. Der Swing-Grenzwert wird als Prozentwert des Net-
tovermogens des betreffenden Teilfonds angegeben. Der
Swing-Grenzwert wird von der Verwaltungsgesellschaft
nach Mafigabe der Richtlinie zum Swing-Pricing-Mecha-
nismus der Verwaltungsgesellschaft bestimmt.

Die als Swing-Faktor bezeichnete Anpassung kann die ge-
schatzten Steuern und Handelskosten abbilden, die dem
Teilfonds entstehen kdnnen, und/oder die geschatzte
Geld-/Briefspanne der Vermogenswerte, in die der Teil-
fonds investiert. Der Swing-Faktor wird von der Verwal-
tungsgesellschaft nach Mafdgabe der Richtlinie zum
Swing-Pricing-Mechanismus der Verwaltungsgesellschaft
bestimmt. Sofern in den Anhdngen nicht anderweitig an-
gegeben, betragt die Anpassung hochstens 2 % des Netto-
vermogens des betreffenden Teilfonds. Das Nettovermo-
gen des betreffenden Teilfonds wird unter Anwendung
des Swing-Faktors entsprechend der Nettokapitalaktivitat
an dem jeweiligen Bewertungstag auf- oder abgerundet.

Der Swing-Pricing-Mechanismus wird unter der Aufsicht
der Verwaltungsgesellschaft von der zentralen Verwal-
tungsstelle angewendet.

Der Swing-Pricing-Mechanismus wird auf Ebene eines
Teilfonds (nicht auf Ebene der Aktienklasse) angewendet
und beriicksichtigt nicht die spezifischen Umstdnde der
einzelnen Transaktionen der Anleger. Der Swing-Pricing-
Mechanismus dient nicht dazu, die Aktionare vollstindig
gegen eine Verwasserung abzusichern.
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Der Swing-Pricing-Mechanismus kann auf alle Teilfonds
angewendet werden.

Diese Verfahren finden gerechterweise bei allen Aktiona-
ren eines Teilfonds am gleichen Bewertungstag Anwen-
dung.

Jede anwendbare Performancegebiihr wird auf der
Grundlage des Nettoinventarwerts ohne Anwendung des
Swing-Pricing-Mechanismus des betreffenden Teilfonds
berechnet.

Der Verwaltungsrat kann beschlieflen, die im Verkaufs-
prospekt angegebene maximale Anpassungsgrenze (ge-
trennt in Rechnung gestellt oder durch Anpassung des Net-
toinventarwerts in Rechnung gestellt) unter aufderge-
wohnlichen Umstdnden und voriibergehend zu erhdhen,
um die Interessen der Aktionare zu schiitzen.

TRANSAKTIONSKOSTENAUSGLEICH
Unter bestimmten aufdergewohnlichen Umstédnden wie
beispielsweise:

>  bei hohem Transaktionsvolumen und/oder
>  bei Marktstérungen und

> inallen anderen Fallen, in denen der Verwal-
tungsrat nach eigenem Ermessen der Auffassung
ist, dass die Interessen der bestehenden Aktio-
nare (bei Ausgaben/Umschichtungen) oder der
verbleibenden Aktionare (bei Riicknahmen/Um-
schichtungen) nachteilig beeinflusst werden
konnten,

ist der Verwaltungsrat berechtigt, einen , Transaktions-
kostenausgleich“ von héchstens 2 % des Nettoinventar-
werts pro Aktie auf den Ausgabe-, Rlicknahme- und/oder
Umtauschpreis zu erheben.

Wenn ein solcher Transaktionskostenausgleich tatsach-
lich berechnet wird, wird dieser am entsprechenden Be-
wertungsstichtag in gleicher Weise von allen Anlegern
des betreffenden Teilfonds erhoben, die einen Zeich-
nungs-, Riicknahme- oder Umtauschantrag eingereicht
haben. Er wird dem Teilfonds gutgeschrieben und wird zu
einem Bestandteil dieses Teilfonds.

Der angewandte Transaktionskostenausgleich wird ins-
besondere mit Bezug auf die Marktbedingungen sowie auf
die Geschiftskosten, die im Zusammenhang mit den zu-
grunde liegenden Anlagen dieses Teilfonds entstanden
sind, einschlief3lich aller diesbeziiglich anwendbaren Ge-
biihren, Spannen und Abtretungssteuern, ermittelt.

Der Transaktionskostenausgleich kann kumulativ mit den
im vorstehenden Abschnitt ,Swing-Pricing-Mechanis-
mus/Spread” beschriebenen Korrekturen des Nettoinven-
tarwerts angewendet werden.

AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVEN-
TARWERTS, DER ZEICHNUNGEN, DER RUCKNAHMEN
UND DER UMSCHICHTUNGEN

Der Fonds kann die Berechnung des Nettoinventarwerts
von Aktien eines Teilfonds oder, wenn es im Zusammen-
hang damit erforderlich ist, einer Aktienklasse und die
Ausgabe und Riicknahme von Aktien dieses Teilfonds
(oder dieser Aktienklasse) sowie die Umschichtung von
und in diese Aktien in den folgenden Fillen aussetzen:

a. Wenn eine oder mehrere Bérsen bzw. ein oder
mehrere Markte, welche die Bewertungsgrund-
lage fiir einen wesentlichen Teil des Fondsvermo-
gens liefern, oder ein oder mehrere Devisen-
markte fiir die Wahrungen, auf die der Nettoin-
ventarwert der Aktien oder ein wesentlicher Teil
des Fondsvermogens lautet, fiir Zeitraume aufder-
halb der tiblichen Tage, die keine Bankgeschafts-
tage sind, geschlossen sind oder falls der Handel
dort ausgesetzt oder eingeschrankt ist oder kurz-
fristig grofieren Schwankungen unterliegt.

b. Wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, mili-
tarischer, monetarer oder sozialer Ereignisse,
Streiks oder sonstiger Falle Adherer Gewalt, die
aufderhalb der Verantwortung und der Kontrolle
des Fonds liegen, die Verfiigung iiber die Vermo-
genswerte des Fonds in angemessener oder nor-
maler Art und Weise nicht méglich ist, ohne den
Interessen der Aktiondre in erheblichem Mafde zu
schaden.

c. Bei Ausfall der normalerweise fiir die Festset-
zung des Werts eines Vermogenswerts des Fonds
benutzten Kommunikationsmittel, oder wenn aus
irgendeinem Grund der Wert eines Vermogens-
werts des Fonds nicht mit der nétigen Schnellig-
keit oder Genauigkeit ermittelt werden kann.

d. Wenn Devisenbeschrankungen oder Beschran-
kungen von Kapitalbewegungen bewirken, dass
Geschifte fiir Rechnung des Fonds behindert
werden, oder wenn Kaufgeschafte oder Verkaufs-
geschifte hinsichtlich des Vermdgens des Fonds
nicht zu den normalen Wechselkursen vorge-
nommen werden kénnen.

e. Im Falle der Vero6ffentlichung (i) einer Einladung
zu einer Hauptversammlung der Aktionare, bei
der die Aufldsung und Liquidation des Fonds
oder einer Aktienklasse oder eines Teilfonds vor-
geschlagen wird, oder (ii) einer Mitteilung, in der
die Aktionéare iiber den Beschluss des Verwal-
tungsrats, einen oder mehrere Teilfonds
und/oder Aktienklassen zu liquidieren, infor-
miert werden, oder soweit die Aussetzung dem
Schutz der Aktiondre dient, (iii) der Einladung zu
einer Hauptversammlung der Aktionéare, bei der
iber die Zusammenlegung des Fonds oder eines
oder mehrerer Teilfonds oder der
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Aufteilung/Zusammenlegung einer oder mehre-
rer Aktienklassen entschieden werden soll, oder
(iv) einer Mitteilung, in der die Aktionare liber
den Beschluss des Verwaltungsrats, einen oder
mehrere Teilfonds zusammenzulegen oder eine
oder mehrere Aktienklassen aufzuteilen/zusam-
menzulegen, informiert werden.

f. Wenn aus irgendeinem anderen Grund der Wert
des Vermdgens oder der Verbindlichkeiten und
Verpflichtungen, die dem Fonds bzw. dem betref-
fenden Teilfonds zuzuordnen sind, nicht schnell
oder korrekt ermittelt werden kann.

g. Injedem Zeitraum, in dem die Feststellung des
Nettoinventarwerts je Aktie von Investment-
fonds, die einen wesentlichen Teil der Vermo-
genswerte der betreffenden Aktienklasse ausma-
chen, ausgesetzt ist.

h. Unter allen anderen Umstdnden, in denen die
nicht erfolgte Aussetzung fiir den Fonds, einen
seiner Teilfonds, seiner Aktienklassen oder seine
Aktionire zu bestimmten Verbindlichkeiten, fi-
nanziellen Nachteilen oder einem anderen Scha-
den fiir den Fonds fithren kénnte, die dem Fonds,
dem Teilfonds, der Aktienklasse oder seinen Akti-
ondren andernfalls nicht entstehen wiirden.

Fiir die Teilfonds, die ihr Vermdgen mittels einer zu 100
% vom Fonds kontrollierten Gesellschaft investieren, sind
nur die zugrunde liegenden Anlagen fiir die Anwendung
der nachfolgenden Beschrankungen zu berticksichtigen,
und infolgedessen wird die Vermittlungsgesellschaft als
nichtexistent angesehen.

In diesen Féllen werden die Aktionéire, die Antrige auf
Zeichnung, Riicknahme oder Umtausch fiir die Teilfonds
eingereicht haben, die von der zeitweiligen Aussetzung
betroffen sind, davon in Kenntnis gesetzt.

AUFBAU DER GESCHAFTSFUHRUNG UND DER VERWAL-
TUNG

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat zeichnet fiir die Verwaltung und Ge-
schiftsfiihrung des Fonds und die Uberwachung seiner
Geschifte sowie flir die Bestimmung und die Inkraftset-
zung der Anlagepolitik verantwortlich.

Gemaf! dem Gesetz von 2010 hat der Verwaltungsrat eine
Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Verwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A. (vormals Pictet
Funds (Europe) S.A.), eine Aktiengesellschaft (société
anonyme) mit eingetragenem Sitz in 6B, rue du Fort Nie-
dergruenewald, L-2226 Luxemburg, wurde geméaf3 Kapi-
tel 15 des Gesetzes von 2010 zur Verwaltungsgesellschaft
ernannt.

Pictet Asset Management (Europe) S.A. wurde am 14. Juni
1995 unter dem Namen Pictet Balanced Fund Manage-
ment (Luxembourg) S.A. als Aktiengesellschaft (société
anonyme) nach dem Recht des Grofsherzogtums Luxem-
burg auf unbestimmte Zeit gegriindet.

Vergilitungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergiitungsgrundsatze
fiir diese Personalkategorien aufgestellt, darunter oberes
Management, Risikotrager, Kontrollfunktionen und alle
Mitarbeiter, deren Gesamtvergiitung sie auf dieselbe Ver-
glitungsebene wie das obere Management und die Risiko-
trager stellt und deren berufliche Aktivitdten wesentliche
Auswirkungen auf die Risikoprofile der Verwaltungsge-
sellschaft oder des Fonds haben, die dem Risikomanage-
ment entsprechen, ein solides und effizientes Risikoma-
nagement férdern und nicht das Eingehen von Risiken er-
mutigen, die nicht den Risikoprofilen des Fonds oder der
Satzung entsprechen, und die nicht der Verpflichtung der
Verwaltungsgesellschaft, im besten Interesse des Fonds
zu handeln, entgegenstehen.

Die Vergiitungsgrundsatze, Verfahren und Praktiken der
Verwaltungsgesellschaft sind auf Einheitlichkeit und die
Forderung eines soliden und wirksamen Risikomanage-
ments ausgelegt. Sie sollen mit der Geschéftsstrategie,
den Werten und der Integritdt der Verwaltungsgesell-
schaft und mit den langfristigen Interessen der Kunden
sowie denen der breiteren Pictet-Gruppe libereinstim-
men. Die Vergiitungsgrundsatze, Verfahren und Praktiken
der Verwaltungsgesellschaft (i) umfassen Leistungsbe-
wertungen in einem mehrjahrigen Rahmen, der der den
Anlegern des Fonds empfohlenen Haltedauer entspricht,
um sicherzustellen, dass der Bewertungsprozess auf der
langerfristigen Performance des Fonds und seinen Anla-
gerisiken basiert, und (ii) sorgen fiir eine ausgeglichene
Verteilung fester und variabler Komponenten innerhalb
der Gesamtvergiitung.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergiitungspolitik der Ver-
waltungsgesellschaft, insbesondere eine Erlduterung der
Berechnung der Vergilitungs- und Zusatzleistungen sowie
die Angabe der fiir die Zuteilung der Vergiitungs- und Zu-
satzleistungen verantwortlichen Personen und ggf. der
Zusammensetzung des Vergilitungsausschusses, stehen
unter https://www.am.pictet/en/luxembourg/global-ar-
ticles/ucits-remuneration-disclosure zur Verfiigung. Ein
gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos am einge-
tragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Geschdftsfiihrung

Das Ziel der Verwaltungsgesellschaft ist die Verwaltung
von Organismen fiir gemeinsame Anlagen nach Mafigabe
der OGAW. Diese Verwaltungstatigkeit umfasst die Anla-
geverwaltung, Verwaltung und Vermarktung von Organis-
men fiir gemeinsame Anlagen wie dem Fonds. Im Rahmen
dieser Tatigkeit ist die Verwaltungsgesellschaft verpflich-
tet, die mit der Anlagetatigkeit verbundenen Risiken im
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Hinblick auf Geldwéasche und Finanzierung des Terroris-
mus gemafd den AML/CFT-Bestimmungen zu analysieren
und geeignete Sorgfaltspflichten entsprechend den be-
werteten Risiken nach Art der Vermdgenswerte festzule-
gen, wie unter anderem:
a. Anwendbare Sorgfaltspflichten auf der Grund-
lage des risikobasierten Ansatzes;

b. Kontrollen von mit den Transaktionen verbun-
denen Vermogenswerten und Parteien (soweit
nach Art der Vermogenswerte zutreffend) in Be-
zug auf Handels-, Finanz- und Einwanderungs-
sanktionen sowie die Verhinderung von Prolife-
rationsfinanzierung

Eine Vorhandelspriifung wird vor der Anlage regelmaflig
gemaf den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften
durchgefiihrt.

Die Anwendung der Sorgfaltspflichten auf nicht borsen-
notierte Vermogenswerte wird entsprechend dem risiko-
basierten Ansatz (wie vorstehend dargelegt) angepasst,
wobei insbesondere mindestens das Land des Emittenten
und das Vorhandensein eines regulierten Vermittlers be-
riicksichtigt werden.

Eine von der Verwaltungsgesellschaft gefiihrte Aufstel-
lung aller Fonds ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
erhaltlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Portfoliomanage-
ment fiir die Teilfonds teilweise oder vollstindig auf die
nachstehend aufgefiihrten und im Weiteren in den An-
hingen genannten Unternehmen iibertragen. Diese Uber-
tragung erfolgt gemaf? den Bestimmungen des Gesetzes
von 2010 und den auf unbestimmte Zeit geschlossenen
Vertragen, die von jeder Vertragspartei entsprechend den
Vertragsbestimmungen mit einer Frist von drei bzw.
sechs Monaten gekiindigt werden kénnen.

Sollte mehr als ein Anlageverwalter (einschlief3lich gege-
benenfalls der Verwaltungsgesellschaft) Anlageverwal-
tungsdienste fiir einen Teilfonds erbringen, agieren die
iiber mehrere Standorte verteilten Portfoliomanager bei
der Betreuung der Teilfondsvermogen als Team.

In der Praxis erfolgt die Anlageverwaltung weltweit und in
der Regel durch transversale Ausschiisse, um die Entwick-
lung von gemeinsamen Ansichten und Verfahrensweisen
sicherzustellen.

> Pictet Asset Management SA, Genf (,, PICTET AM SA”)

PICTET AM SA ist eine der Vertriebsstellen des Fonds mit
Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist als Anlagever-
walter von Vermdgenswerten fiir internationale Kunden
tatig und konzentriert sich hauptsachlich auf Anlagen in
Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, quantitativen
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und Total-Return-Anlageklassen. Des Weiteren fiihrt es
Geschafte fiir andere Unternehmen der PICTET AM-
Gruppe durch. PICTET AM SA wird in der Schweiz von der
Eidgendssischen Finanzmarktaufsicht reguliert.

> Pictet Asset Management Limited (,PICTET AM Ltd")

PICTET AM Ltd ist als Gesellschaft britischen Rechts in
der Verwaltung von Vermogenswerten fiir internationale
Kunden tatig und konzentriert sich hauptsachlich auf An-
lagen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Des
Weiteren filihrt es Geschéfte fiir andere Unternehmen der
Pictet Asset Management-Gruppe durch. PICTET AM Ltd
untersteht im Vereinigten Konigreich der Aufsicht durch
die Financial Conduct Authority (FCA). PICTET AM Ltd ist
von der CSRC ebenfalls als QFII und RQFII zugelassen. Ge-
mafs den in der VRC geltenden Gesetzen wird PICTET AM
Ltd automatisch als Inhaber einer QFI-Lizenz betrachtet.

> Pictet Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. (, PIC-
TET AMS“)

PICTET AMS ist eine in Singapur gegriindete Gesellschaft
mit beschrankter Haftung, die von der Monetary Autho-
rity of Singapore beaufsichtigt wird. Zu den Aktivititen
von PICTET AMS gehoren das Portfoliomanagement mit
Schwerpunkt auf Staats- und Unternehmensanleihen so-
wie die Ausfiihrung von Auftrigen zu asiatischen festver-
zinslichen Produkten, die von anderen Unternehmen der
Pictet Asset Management-Gruppe initiiert wurden.

> Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited (,PIC-
TET AM HK")

PICTET AM HK ist eine in Hongkong lizenzierte Gesell-
schaft. Sie unterliegt der Aufsicht der ,Hong Kong Securi-
ties and Futures Commission“ und wurde von dieser zum
Datum des Verkaufsprospekts fiir die Ausfithrung folgen-
der Tatigkeiten zugelassen: Typ 1 (Wertpapierhandel),
Typ 2 (Handel mit Terminkontrakten), Typ 4 (Wertpa-
pierberatung) und Typ 9 (Vermogensverwaltung). Die
Fondsverwaltungstatigkeit der Gesellschaft findet haupt-
sachlich im Bereich asiatischer und insbesondere chinesi-
scher Aktien- und Rentenfonds statt. Der Vertrieb der In-
vestmentfonds der Pictet-Gruppe gehort ebenfalls zu ih-
rer Tatigkeit.

> Pictet Asset Management (Japan) Ltd. (,PICTET AMJ")

Pictet AM] ist eine eingetragene Vermogensverwaltungs-
gesellschaft in Japan, die Vermdgensverwaltungstatigkei-
ten fiir private und institutionelle Anleger durch Grof3-
handels- und direkte Vertriebskanale durchfiihrt und den
Schwerpunkt vor allem auf Aktien, festverzinsliche Anla-
gen und alternative Anlageverwaltung legt. PICTET AM]
wird von der Financial Services Agency von Japan beauf-
sichtigt.

> » Pictet Asset Management (USA) Corp. (,PICTET AM
Us”)
PICTET AM US ist eine US-amerikanische Gesellschaft, die

bei der US-Wertpapieraufsichtsbehérde (Securities
Exchange Commission) als Anlageberater zugelassen ist.
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Zu den Aktivitaten von PICTET AM US gehoren das Port-
foliomanagement mit Schwerpunkt auf Staats- und Unter-
nehmensanleihen von Schwellenldndern sowie der Ver-
trieb (a) der Anlagefonds der Pictet-Gruppe und (b) der
Anlagestrategien der PICTET AM Group.

Die Anlageverwalter diirfen Vereinbarungen tiber Soft
Commissions nur dann abschlief3en, wenn diese einen un-
mittelbaren und nachweisbaren Vorteil fiir ihre Kunden,
einschliefdlich des Fonds, bieten, und wenn die Anlagever-
walter liberzeugt sind, dass die diese Soft Commissions
generierenden Transaktionen in gutem Glauben, unter
strikter Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen
Anforderungen und im besten Interesse des Fonds erfol-
gen. Die Anlageverwalter diirfen solche Vereinbarungen
treffen, soweit sie unter Bedingungen abgeschlossen wer-
den, die dem Grundsatz der bestmdglichen Ausfiithrung
und den mafigeblichen Rechtsvorschriften entsprechen.

Die Uberwachung der ilibertragenen Geschaftsfiihrungsti-
tigkeiten liegt in der alleinigen Verantwortung der Ver-
waltungsgesellschaft.

Transfer-, Register- und Zahlstelle
Die Aufgaben der Transferstelle des Fonds wurden an die
Transferstelle iibertragen.

Die Transferstelle wurde entsprechend den auf unbe-
stimmte Zeit geschlossenen Vereinbarungen zur Trans-
fer-, Register- und Zahlstelle ernannt.

Die Transferstelle ist eine Aktiengesellschaft (société ano-
nyme) mit eingetragenem Sitz in 15, avenue J. F. Kennedy,
Luxemburg. Sie ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne
des Abschnitts 15 des Gesetzes von 2010.

FundPartner Solutions (Europe) S.A., eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft der Pictet-Gruppe, wurde am
17.]Juli 2008 auf unbestimmte Zeit gegriindet.

Als Register- und Transferstelle ist die Transferstelle
hauptsiachlich fiir die Ausgabe, den Umtausch und die
Riicknahme von Aktien sowie die Fiihrung des Aktionars-
registers des Fonds verantwortlich.

Zentralverwaltung

Die Zentralverwaltungsstelle iibt die Funktionen der Ver-
waltungsstelle gemaf einer Vereinbarung zwischen der
Verwaltungsgesellschaft, dem Fonds und der Zentralver-
waltungsstelle vom 8. Marz 2013 aus. Dieser Vertrag
kann von jeder der Parteien mit einer Frist von neunzig
(90) Tagen (wie in den mafdgeblichen Vertragsbestim-
mungen festgelegt) gekiindigt werden.

In diesem Zusammenhang tibernimmt BNP Paribas, Nie-
derlassung Luxemburg, die vom Gesetz von 2010 vorge-
schriebenen Verwaltungsaufgaben wie die Buchhaltung

des Fonds und die Berechnung des Nettoinventarwerts je
Aktie.

Vertrieb
Aktien werden von der Vertriebsstelle vertrieben.

Die Vertriebsstelle kann Vertriebsvertrage mit jedem pro-
fessionellen Vermittler abschlief3en, insbesondere mit
Banken, Versicherungsgesellschaften, ,Internet-Super-
markten“, unabhdngigen Vermégensverwaltern, Maklern,
Verwaltungsgesellschaften oder jeder anderen Institu-
tion, deren Haupt- oder Nebentéatigkeit im Vertrieb von
Investmentfonds und in der Betreuung von Kunden be-
steht.

Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen oder mehrere in-
terne oder externe Anlageberater der Pictet-Gruppe hin-
zuziehen, deren Aufgabe es ist, die Verwaltungsgesell-
schaft im Hinblick auf die Anlagemdglichkeiten des Fonds
zu beraten.

Die Depotbank

BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, ist eine Zweignie-
derlassung von BNP Paribas. BNP Paribas ist eine lizen-
zierte Bank, die in Frankreich als Société Anonyme (Akti-
engesellschaft) gegriindet wurde, unter der Nr. 662 042
449 im Régistre du Commerce et des Sociétés (Handels-
und Gesellschaftsregister) Paris eingetragen ist, von der
Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
zugelassen wurde und von der Autorité des Marchés Fi-
nanciers (AMF) beaufsichtigt wird. Ihre eingetragene Ad-
resse ist 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frank-
reich, und sie handelt durch ihre Niederlassung in Luxem-
burg, ansdssig in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
burg, Grofsherzogtum Luxemburg, die im Handels- und Ge-
sellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 23968
eingetragen ist und von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier (die ,,CSSF”) beaufsichtigt wird.

BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, wurde zur De-
potbank des Fonds geméafi den Bedingungen eines schrift-
lichen Vertrags zwischen der Depotbank, der Verwal-
tungsgesellschaft und dem Fonds vom 30. Juni 2016 er-
nannt.

Die Depotbank fithrt drei Arten von Funktionen aus:

(i) die Aufsichtspflichten (wie in Artikel 34(1) des Geset-
zes von 2010 definiert), (ii) die Uberwachung der Cash-
flows des Fonds (wie in Artikel 34(2) des Gesetzes von
2010 dargelegt) sowie (iii) die Verwahrung der Vermo-
genswerte des Fonds (wie in Artikel 34(3) des Gesetzes
von 2010 dargelegt).

Im Rahmen ihrer Aufsichtspflichten ist die Depotbank ver-
pflichtet:

24von113

PICTET TR
Verkaufsprospekt



1805

1. sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, zwischen der Depotbank und einer Einheit, die derselben
der Riickkauf, die Riicknahme und die Entwer- Gruppe angehort wie die Depotbank, zu marktiiblichen
tung aller Aktien im Namen des Fonds in Uberein- Bedingungen durchgefiihrt werden und im besten Inte-
stimmung mit dem Gesetz von 2010 oder mit der ~ resse der Aktiondre sind.

Satzung erfolgen;

) o ) Um Interessenkonflikte zu vermeiden, hat die Depotbank
2. swherzu_stellen, dass der Wert der Aktien im Ein-  gjne Richtlinie zur Verwaltung von Interessenkonflikten
klang mit dem Gesetz von 2010 und der Satzung  jufgestellt, die hauptsichlich Folgendes zum Ziel hat:

berechnet wird,

3. die Anweisungen des Fonds oder der Verwal-
tungsgesellschaft, die im Namen des Fonds han-

> die Identifizierung und Analyse potenzieller Interes-
senkonfliktsituationen;

delt, durchzufiihren, es sei denn, sie verstofien ge- die Aufzeichnung, Verwaltung und Uberwachung
gen das Gesetz von 2010 oder die Bestimmungen von Interessenkonfliktsituationen:

der Satzung;

4. dafiir Sorge zu tragen, dass bei Transaktionen mit
den Vermogenswerten des Fonds das Entgelt in-
nerhalb der tiblichen Fristen an den Fonds ge-
zahlt wird;

5. sicherzustellen, dass die Ertrdge des Fonds ge-
mafs dem Gesetz von 2010 und seiner Satzung zu-
geteilt werden;

Die Depotbank muss der Verwaltungsgesellschaft oder
dem Fonds regelméafiig eine umfassende und aktuelle
Ubersicht iiber alle Vermégenswerte des Fonds geben.

Das vorrangige Ziel der Depotbank ist es, die Interessen
der Aktiondre zu schiitzen, die stets Vorrang vor geschaft-
lichen Interessen haben.

Interessenkonflikte kdnnen auftreten, wenn die Verwal-
tungsgesellschaft oder der Fonds neben der Ernennung

von BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, als Depot-

bank gleichzeitig andere Geschéaftsbeziehungen mit BNP
Paribas, Niederlassung Luxemburg, pflegt.

Solche anderen Geschiaftsbeziehungen kénnen Dienstleis-
tungen in Bezug auf Folgendes umfassen: -

> Outsourcing/Delegierung von Middle- oder Back-
Office-Funktionen (z. B. Handelsauftragsverarbei-
tung, Halten von Positionen, Uberwachung der In-
vestment-Compliance nach dem Handel, Sicher-
heitenverwaltung, OTC-Bewertung, Fondsverwal-
tung einschliefilich der Berechnung des Nettoin-
ventarwerts, Transferstelle, Fondshandelsdienst-
leistungen), wobei BNP Paribas oder ihre Toch- -
tergesellschaften als Erfiillungsgehilfe des Fonds
oder der Verwaltungsgesellschaft handeln, oder

> Auswahl von BNP Paribas oder ihrer Tochterge-
sellschaften als Gegenpartei oder Anbieter ergin-
zender Dienstleistungen fiir Angelegenheiten wie
die Abwicklung von Devisengeschéaften, Wertpa-
pierleihgeschafte oder Briickenfinanzierung.

Die Depotbank muss sicherstellen, dass alle Transaktio-
nen in Zusammenhang mit solchen Geschaftsbeziehungen
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durch Stiitzen auf die dauerhaft in-
stallierten Maffnahmen zur Vermei-
dung von Interessenkonflikten, die
Trennung von Pflichten, die Tren-
nung von Berichtslinien, Insider-Lis-
ten fur Mitarbeiter;

durch Umsetzen einer fallbasierten
Verwaltung, um (i) die entsprechen-
den praventiven Mafdnahmen zu er-
greifen, z. B. das Anfertigen einer
neuen Watchlist, das Implementie-
ren einer neuen ,chinesischen
Mauer* (d. h. durch das funktionale
und hierarchische Trennen der
Durchfiihrung ihrer Depotbank-
Pflichten von anderen Aktivititen),
sicherzustellen, dass die Geschifte
zu den marktiiblichen Bedingungen
ausgefiithrt werden, und/oder das In-
formieren der betreffenden Aktiona-
ren, oder (ii) die Durchfiihrung der
Aktivitdten abzulehnen, die zu einem
Interessenkonflikt fiihren;

durch Umsetzen einer deontologi-
schen Richtlinie;

durch das Aufzeichnen einer Karto-
grafie von Interessenkonflikten, was
das Erstellen einer Aufstellung der
dauerhaft installierten Mafdnahmen
zum Schutz der Interessen des Fonds
ermoglicht; oder

durch das Einrichten interner Ver-
fahren beispielsweise in Bezug auf
(i) die Ernennung von Serviceanbie-
tern, die Interessenkonflikte generie-
ren kann, (ii) neue Produkte/Aktivi-
taten der Depotbank, um jede Situa-
tion zu beurteilen, die zu einem Inte-
ressenkonflikt fiihrt.



Falls solche Interessenkonflikte auftreten, verpflichtet
sich die Depotbank, sich angemessen darum zu bemiihen,
diese Interessenkonflikte auf faire Weise (in Anbetracht
ihrer jeweiligen Verpflichtungen und Aufgaben) zu 16sen
und sicherzustellen, dass der Fonds und die Aktionire ge-
recht behandelt werden.

Die Depotbank kann die Verwahrung der Vermogens-
werte des Fonds an Dritte delegieren, wobei diese Delega-
tion den Bedingungen der geltenden Gesetze und -verord-
nungen und den Bestimmungen des Depotbankvertrags
unterliegt. Der Prozess der Ernennung solcher Delegier-
ter und deren fortwdhrende Beaufsichtigung folgen
hochsten Qualitatsstandards und umfassen die Verwal-
tung von potenziellen Interessenkonflikten, die aus einer
solchen Ernennung entstehen kdnnen. Diese Delegierten
miissen effektiven aufsichtsrechtlichen Vorschriften (da-
runter Mindestkapitalanforderungen, Aufsicht im betref-
fenden Land und regelméfiige externe Priifungen) fiir die
Verwahrung von Finanzinstrumenten unterliegen. Die
Haftung der Depotbank darf von einer solchen Delegie-
rung nicht beeintrachtigt sein.

Ein potenzielles Interessenkonfliktrisiko kann in Situatio-
nen entstehen, in denen Delegierte neben der Beziehung
durch die an sie delegierte Verwahrung weitere kommer-
zielle und/oder geschaftliche Beziehungen mit der Depot-
bank eingehen oder haben.

Um das Entstehen eines solchen potenziellen Interessen-
konflikts zu verhindern, hat die Depotbank interne Richt-
linien aufgestellt, denen zufolge solche kommerziellen
und/oder geschiftlichen Beziehungen keinen Einfluss auf
die Wahl der Delegierten oder auf die Uberwachung der
Leistung der Delegierten im Rahmen der Delegationsver-
einbarung haben.

Eine Liste dieser Delegierten und Unterdelegierten beziig-
lich ihrer Verwahrungspflichten steht unter
https://securities.cib.bnpparibas/app/uplo-
ads/sites/3/2021/11 /ucitsv-list-of-delegates-sub-dele-

gates-en.pdf zur Verfiigung.

Diese Liste kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Ak-
tualisierte Informationen zu den Verwahrpflichten der
Depotbank sowie zur Delegation und Unterdelegation
und moglicher Interessenkonflikte sind kostenlos auf An-
frage bei der Depotbank erhaltlich.

Aktualisierte Informationen zu den Pflichten der Depot-
bank und méglichen Interessenkonflikten sind fiir Anle-
ger auf Anfrage verfiigbar.

BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg, kann als
Teil einer Gruppe, die ihren Kunden ein weltweites Netz-
werk bietet, das verschiedene Zeitzonen abdeckt, Teile ih-
rer operativen Prozesse an andere Unternehmen der BNP
Paribas Gruppe und/oder Dritte libertragen, wobei die
Rechenschaft und Verantwortung letztendlich in
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Luxemburg verbleibt. Insbesondere sind Unternehmen in
Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Polen, den USA,
Kanada, Singapur, Jersey, dem Vereinigten Konigreich, Lu-
xemburg, Deutschland, Irland und Indien an der Unter-
stiitzung der internen Organisation, der Bankdienstleis-
tungen sowie der zentralen Verwaltungs- und Transfer-
stellendienstleistungen beteiligt. Weitere Informationen
iiber das internationale Betriebsmodell von BNP Paribas,
Niederlassung Luxemburg, sind auf Anfrage bei der Ge-
sellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft erhalt-
lich.

Die Verwaltungsgesellschaft, die im Namen des Fonds
handelt, kann die Depotbank von ihren Pflichten entbin-
den. Diese Entbindung bedarf einer schriftlichen Mittei-
lung an die Depotbank mit einer Frist von neunzig (90)
Tagen. Gleichermafden kann die Depotbank mit einer Frist
von neunzig (90) Tagen durch schriftliche Mitteilung an
den Fonds von ihren Pflichten zuriicktreten. In diesem
Fall muss eine neue Depotbank ernannt werden, die die
Pflichten und Aufgaben der Depotbank gemafd dem hierzu
geschlossenen Vertrag tibernimmt. Der Ersatz der Depot-
bank muss innerhalb von zwei Monaten erfolgen.

Im Falle einer Kiindigung durch die Depotbank:

> muss der Fonds innerhalb von sechzig (60) Tagen
nach Erhalt der Kiindigung die Namen der Personen
angeben, an die alle Wertpapiere und Barmittel aus-
gehandigt bzw. ausgezahlt werden sollen. In diesem
Fall muss die Depotbank, vorausgesetzt dass alle ihr
gemafd dem Vertrag geschuldeten Betrage bezahlt
wurden, diese Wertpapiere und Barmittel an die be-
nannten Personen aushandigen. Falls die Depotbank
innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt einer
Kiindigung durch die Depotbank vom Fonds nicht
die Namen der Personen erhdlt, an die die Wertpa-
piere und Barmittel auszuhdndigen sind, kann die
Depotbank die Wertpapiere und Barmittel gemaf3
den Bestimmungen des Vertrags nach ihrer Wahl an
eine Bank oder jede andere Wertpapierverwahr-
stelle, die in dem Hoheitsgebiet titig ist, in dem sich
die Wertpapiere befinden, aushandigen oder die
Wertpapiere und Barmittel weiterhin halten, bis der
Depotbank die Namen dieser Personen mitgeteilt
werden.

> Im Falle einer Kiindigung durch den Fonds muss die
Depotbank, vorausgesetzt dass alle ihr gemaf3 die-
sem Vertrag geschuldeten Betrdge bezahlt wurden,
die Wertpapiere und Barmittel an die Personen aus-
héandigen, die der Fonds bei der Kiindigung angege-
ben hat.

> Falls die Depotbank von ihren Pflichten zurticktritt,
wird sie von ihren Pflichten erst entbunden, wenn
die Personen, denen alle Wertpapiere und Barmittel
auszuhdndigen sind, benannt wurden und/oder alle
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Vermogenswerte des Fonds gemafd den Bestimmun-
gen des Vertrags an diese libertragen wurden.

> Nicht eingeforderte Dividenden werden an die Per-
sonen libertragen, denen alle Wertpapiere und Bar-
mittel ausgehdndigt werden sollen und/oder an die
alle Vermogenswerte des Fonds libertragen wurden,
und/oder einen ggf. beauftragten Finanzvermittler.

Zugelassene Wirtschaftspriifer

Diese Aufgaben wurden Deloitte Audit

S.arl, 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxem-
burg, anvertraut.

RECHTE DER AKTIONARE UND INFORMATIONEN
Aktien

Die Aktien der jeweiligen Aktienklassen werden nur in
Form von Namensaktien ausgegeben; sie besitzen keinen
Nennwert und sind vollstindig eingezahlt.

Bruchteile der Aktien konnen mit bis zu fiinf Dezimalstel-
len ausgegeben werden. Sie werden in einem Aktionars-
register eingetragen, das am eingetragenen Sitz des Fonds
aufbewahrt wird. Die vom Fonds zuriickgekauften Aktien
werden geldscht.

Alle Aktien sind frei tibertragbar und nehmen in gleicher
Weise an den Gewinnen, Liquidationserlésen und eventu-
ellen Dividenden des jeweiligen Teilfonds teil.

Jede Aktie entspricht einer Stimme. Die Aktionare besit-
zen auferdem alle allgemeinen Rechte von Aktiondren,
wie im Gesetz von 1915 in seiner jeweils geltenden Fas-
sung beschrieben, ausgenommen eines Vorzugsrechts bei
der Zeichnung von neuen Aktien.

Soweit gesetzlich zuldssig, kann der Verwaltungsrat das
Stimmrecht eines Aktionars aussetzen, der seinen Ver-
pflichtungen aus der Satzung oder einem Dokument (ein-
schliefdlich Antragsformularen), in dem seine Verpflich-
tungen gegeniiber dem Fonds und/oder den anderen Ak-
tiondren aufgefiihrt sind, nicht nachkommt. Ein Aktionar
kann (individuell) beschliefRen, alle oder einen Teil seiner
Stimmrechte aus seinen Aktien voriibergehend oder dau-
erhaft nicht auszuiiben.

Die Aktionare erhalten lediglich eine Bestatigung ihrer
Eintragung im Register.

Hauptversammlung der Aktiondre

Die Jahreshauptversammlung findet jedes Jahr am 20. Ap-
ril um 10.00 Uhr am eingetragenen Sitz des Fonds oder an
einem anderen Ort in Luxemburg statt, der auf der Einla-
dung zur Versammlung angegeben ist.

Wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, findet sie am
ersten darauffolgenden Bankarbeitstag statt.

Soweit nach geltenden Luxemburger Gesetzen und
Rechtsvorschriften zulassig, kann die Jahreshauptver-
sammlung an einem anderen als dem im vorstehenden
Absatz genannten Tag, Zeitpunkt und Ort stattfinden. Da-
tum, Uhrzeit und Ort werden in diesem Fall durch Be-
schluss des Verwaltungsrats festgelegt.

Die Einberufungsschreiben werden allen Inhabern von
Namensaktien mindestens acht Tage vor der entspre-
chenden Versammlung zugesandt. Diese Schreiben ent-
halten die Uhrzeit und den Ort der Hauptversammlung
sowie die Tagesordnung, die Teilnahmebedingungen und
die nach Luxemburger Gesetz geltenden Bestimmungen
in Sachen Beschlussfahigkeit und Stimmenmehrheit.

Alle Beschliisse der Aktionére beziiglich des Fonds wer-
den von der Hauptversammlung aller Aktionare gemaf3
den Vorschriften der Satzung und dem Luxemburger Ge-
setz gefasst. Alle Beschliisse, die lediglich die Aktionare in
einem oder mehreren Teilfonds betreffen, konnen, inso-
fern dies vom Gesetz erlaubt ist, allein von den Aktiona-
ren der betroffenen Teilfonds angenommen werden. In
letzterem Fall sind die in der Satzung vorgesehenen Best-
immungen liber Beschlussfahigkeit und Mehrheit anzu-
wenden.

Wenn die Stimmrechte eines oder mehrerer Aktionare
ausgesetzt sind, werden die betreffenden Aktionére ein-
berufen und kénnen an der Hauptversammlung teilneh-
men, aber ihre Aktien werden bei der Ermittlung von Be-
schlussfahigkeit und Mehrheitsanforderungen nicht be-
riicksichtigt.

Informationen fiir die Aktionare

Der Fonds macht die Anleger darauf aufmerksam, dass
die den Anlegern zukommenden Rechte und insbeson-
dere das Recht, an der Hauptversammlung der Aktiondre
teilzunehmen, nur dann in vollem Umfang direkt gegen-
iiber dem Fonds geltend gemacht werden kénnen, wenn
der Anleger selbst und unter seinem eigenen Namen im
Aktionarsregister des Fonds eingetragen ist. Sollte ein An-
leger iiber einen Vermittler in den Fonds investieren, der
diese Anlagen zwar im Auftrag und zu Gunsten des Anle-
gers, jedoch in seinem eigenen Namen tétigt, ist es dem
Anleger mitunter nicht moglich, gewisse Aktiondrsrechte
gegeniiber dem Fonds direkt geltend zu machen. Den An-
legern wird geraten, sich iiber ihre Rechte zu informieren.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gemdfs dem Gesetz von 2010 miissen den Anlegern die
KI(I)D rechtzeitig vor ihrer Zeichnung von Aktien des
Fonds bereitgestellt werden.

Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage die Website
der Verwaltungsgesellschaft www.assetmanagement.pic-
tet zu besuchen und die entsprechenden KI(I)D herunter-
zuladen, bevor sie einen Antrag stellen. Dieselbe Sorgfalt
wird von Anlegern erwartet, die in der Zukunft zusatzli-
che Zeichnungen tatigen mochten, da bisweilen
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aktualisierte Versionen der KI(I)D veroffentlicht werden.
Ein gedrucktes Exemplar kann Anlegern auf Anfrage kos-
tenfrei beim eingetragenen Sitz des Fonds bereitgestellt
werden.

Das Vorstehende gilt im Falle eines Umtauschs sinnge-
mafs.

Abhangig von den mafdgeblichen Rechtsvorschriften (ein-
schliefdlich unter anderem der MiFID) in den Vertriebs-
landern werden den Anlegern unter der Verantwortung
von lokalen Vermittlern/Vertreibern ggf. zusatzliche
Pflichtangaben bereitgestellt.

REGELMASSIGE BERICHTE UND VEROFFENTLICHUNGEN
Der Fonds verdffentlicht gepriifte Jahresberichte inner-
halb von vier Monaten nach Ende des Geschiftsjahres und
ungepriifte Halbjahresberichte innerhalb von zwei Mona-
ten nach Ende des entsprechenden Halbjahres.

Der Jahresbericht gibt Auskunft iber das Vermogen des
Fonds und der Teilfonds.

Diese Berichte stehen den Aktiondren am Sitz des Fonds
sowie bei der Depotbank und anderen ausldndischen Akt-
euren, die beim Vertrieb des Fonds im Ausland mitwir-
ken, zur Verfiigung.

Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds (bezie-
hungsweise jeder Aktienklasse) sowie die Ausgabe- und
Riicknahmepreise sind bei der Depotbank und den aus-
landischen Akteuren, die beim Vertrieb des Fonds im Aus-
land mitwirken, verfiigbar.

Informationen fiir Aktiondre zu ihrer Anlage in den Teil-
fonds konnen diesen direkt zugestellt und/oder auf der
Website www.assetmanagement.pictet veréffentlicht
werden. Im Falle wesentlicher Anderungen und/oder so-
weit von der CSSF gefordert oder in Luxemburg gesetzlich
vorgeschrieben, werden die Aktiondre iiber eine ihnen
zugestellte Mitteilung oder auf andere nach geltendem
Recht vorgesehene Art und Weise diesbeziiglich in Kennt-
nis gesetzt.

ZUR EINSICHTNAHME VERFUGBARE DOKUMENTE
Folgende Dokumente sind bei der Depotbank und am Sitz
des Fonds hinterlegt:

1. die Satzung,

2. der aktuelle Jahresbericht und, falls er jiingeren
Datums als dieser ist, der Halbjahresbericht,

3. der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen
dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft,

4. der Depotbankvertrag zwischen BNP Paribas,
Niederlassung Luxemburg, und dem Fonds.

FRAGEN UND BESCHWERDEN

Jegliche Personen, die weitere Informationen zum Fonds,
einschliefdlich der zur Ausiibung der Stimmrechte des
Fonds verfolgten Strategie, der aktiven Ausiibung der Ak-
tiondrsrechte, der Grundsatze beziiglich Interessenkon-
flikten, der bestmoglichen Ausfithrung und des Umgangs
mit Beschwerden wiinschen oder die eine Beschwerde in
Bezug auf den Betrieb des Fonds einreichen méchten,
wenden sich bitte an den Head of Compliance der Verwal-
tungsgesellschaft, d. h. Pictet Asset Management (Europe)
S.A., 6B, Rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxem-
burg, GrofSherzogtum Luxemburg. Ausfiihrliche Informa-
tionen zur aktiven Ausiibung der Aktionarsrechte stehen
unter

https://documents.am.pic-
tet/library/en/other?documentTypes=RI POLICY&business-
Line=PAM

zur Verfiigung, das Verfahren zur Beilegung von Be-
schwerden der Verwaltungsgesellschaft sowie die Einzel-
heiten des Verfahrens zur aufiergerichtlichen Beilegung
von Beschwerden bei der CSSF sind unter https://am.pic-
tet/en/luxembourg/articles/complaint-resolution-procedure
abrufbar. Ein Exemplar dieser Dokumente ist zudem kos-
tenlos auf Anfrage erhaltlich.

AUSGABEN ZU LASTEN DES FONDS

Vergiitung der Dienstleister

Eine Bearbeitungsgebiihr wird an die Verwaltungsgesell-
schaft als Vergiitung fiir die Leistungen, die sie fiir den
Fonds erbringt, gezahlt. Diese Gebiihr ermdglicht es der
Verwaltungsgesellschaft zudem, die Zentralverwaltungs-
stelle und die Transferstelle zu vergiiten.

Des Weiteren erhalt die Verwaltungsgesellschaft von den
Teilfonds im Einklang mit den mafdgeblichen Rechtsvor-
schriften (einschliefdlich unter anderem der MiFID) auch
Verwaltungsgebiihren und in bestimmten Fallen Perfor-
mancegebiihren, die zur Bezahlung der Vermdogensver-
walter, der Anlageberater und zusammen mit dem Fonds
gegebenenfalls der Vertriebsstellen bestimmt sind.

Als Vergilitung fiir ihre Leistungen als Depotbank erhebt
die Depotbank eine Gebiihr entsprechend den von ihr
verwahrten Vermogenswerten und Wertpapieren.

Die Bearbeitungs-, Verwaltungs- und Depotbankgebiihren
werden fiir jede Aktienklasse eines Teilfonds anteilig zum
jeweiligen Nettovermogen angerechnet und auf Grund-
lage der durchschnittlichen Nettoinventarwerte dieser
Aktienklassen berechnet.

Auferdem werden Transaktionsgebiihren zu in gegensei-
tigem Einvernehmen festgelegten Satzen erhoben.

Weitere Einzelheiten zu den Verwaltungs- und Depot-
bankgebiihren finden Sie in Anhang 1.
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Die in den Anhdngen aufgefiihrten Prozentsatze fiir die - Die Gebiihren und Auslagen der Einrichtun-
Depotbankgebiihr verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. gen oder der lokalen Zahlstellen und Ver-
tretungen;

Sonstige Kosten
Folgende Ausgaben kdnnen ebenfalls vom Fonds zu tra-
gen sein:

- Die Gebtihren und Aufwendungen fiir Wer-
bung, aufier denjenigen, die im vorherge-
henden Abschnitt aufgefiihrt sind, welche
unmittelbar mit dem Angebot oder dem

1. Betriebskosten Vertrieb der Aktien verbunden sind;

- Gebtihren und Aufwendungen im Zu- - Die Vergiitung der Korrespondenten der
sammenhang mit Anlage-Research; Depotbank;

- Provisionen und Kosten fir Transaktio-

) i - Die Kosten fiir Prozesse und Gutachten;
nen mit den Wertpapieren des Portfo-

lios, einschlief3lich: - Angemessene Gebiihren und Kosten, die im
Zusammenhang mit Vertriebsdienstleistun-
a. Maklergebiihren und -provisionen, gen anfallen und die nicht von der Verwal-

tungsgesellschaft aus ihren Verwaltungsge-

b. Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem biihren bezahlt werden, bis zu maximal

Kaufund Verkauf von Vermogenswerten des Teil- 0,05 % p-a. des Nettovermogens des Fonds;
fonds, einschliefllich Zinsen, Steuern, staatliche - Samtliche Gebiihren und Aufwendungen im
Abgaben, Gebiihren und Umlagen, Zusammenhang mit der Dokumentation,
z. B. Erstellung, Druck und Verteilung des
c. sonstige transaktionsbezogenen Kosten und Auf- Verkaufsprospekts, der KI(I)Ds oder sonsti-
wendungen. ger Angebotsunterlagen sowie der Ab-
schliisse, der Aktionarsberichte und sonsti-
2. Funktionskosten. ger, den Aktioniren zur Verfiigung gestell-

- Der zentralen Verwaltungsstelle und der ter Dokumente;

Depotbank in angemessenem Umfang ent- - Samtliche Gebiihren im Zusammenhang mit
standene Auslagen, die nicht durch die De- der Veroffentlichung von Aktienkursen und
potbankgebiihren oder die Gebiihren der Kosten fiir Postsendungen, Telefonate und
zentralen Verwaltungsstelle abgedeckt Faxsendungen sowie andere elektronische
sind; Kommunikationsmittel;

- Samtliche der Domizil- und der Zahlstelle - Samtliche Gebiihren und Aufwendungen,
entstandenen Gebiihren und Aufwendun- die durch die Berichterstattung im Zusam-
gen; menhang mit dem Vertrieb entstehen;

- Samtliche an Rechts- und professionelle Be- - AuBergewohnliche Aufwendungen oder an-
rater zu zahlenden Gebiihren und Aufwen- dere unvorhergesehen Kosten.
dungen;

3. Aufsichtsrechtliche Kosten.
- Samtliche Geblihren und Aufwendungen

der Vertriebsstellen: - Samtliche Gebiihren und Aufwendungen

der Abschlusspriifer;
- Anunabhdngige Verwaltungsratsmitglieder
gezahlte Honorare, einschliefllich angemes-
sener Auslagen fiir unabhangige Verwal-
tungsratsmitglieder und Versicherungen im
Zusammenhang mit der Tatigkeit im Ver- - Samtliche Aufwendungen im Zusammen-
waltungsrat; hang mit der Zulassung und der Auf-
rechterhaltung der Zulassung des Fonds
bei Aufsichtsbehérden und Borsen, ein-
schlieflich Aufwendungen fiir die Uber-

- Samtliche Gebiihren und Aufwendungen
im Zusammenhang mit der aufsichts-
rechtlichen Berichterstattung;

- Samtliche Gebilihren und Aufwendungen,
die Aktionirsdienstleistern wie Broker
Dealern oder Clearing-Plattformen entste-

hen (diese sind die eingetragenen Eigentii- setzung;

mer der Aktien des Teilfonds und fungieren 4. samtliche Steuern und Abgaben, die gegebenen-
als Unterbuchhalter der wirtschaftlichen falls auf das Fondsvermégen oder die erwirt-
Eigentiimer dieser Aktien; schafteten Ertrage geschuldet werden, insbeson-

dere die Zeichnungssteuer.
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Zu den oben nicht aufgefiithrten Aufwendungen kénnen
sonstige Gebiihren zdhlen, die von der Fondsverwaltung
als zulassig erachtet werden.

Alle periodisch anfallenden Kosten werden zunachst den
Ertragen des Fonds, in Ermangelung von Ertragen den re-
alisierten Kapitalgewinnen und mangels Letzterer dem
Fondsvermogen belastet. Die anderen Kosten kénnen
liber einen Zeitraum abgeschrieben werden, der fiinf Ge-
schaftsjahre nicht iibersteigt.

Die Kosten werden zur Berechnung des Nettoinventar-
werts der verschiedenen Teilfonds proportional zu den
Nettovermdogen dieser Teilfonds auf diese verteilt, sofern
sich diese Kosten nicht spezifisch auf einen Teilfonds be-
ziehen; in diesem Fall werden sie diesem Teilfonds zuge-
rechnet.

Einteilung in Teilfonds

Der Verwaltungsrat richtet fiir jeden Teilfonds eine
Gruppe separater Vermogenswerte im Sinne des Gesetzes
von 2010 ein. Die Vermogenswerte eines Teilfonds um-
fassen keine Verbindlichkeiten anderer Teilfonds. Der
Verwaltungsrat kann auferdem innerhalb eines Teilfonds
zwei oder mehr Aktienklassen auflegen und:

a. Die Erlose aus der Ausgabe von Aktien eines be-
stimmten Teilfonds werden in den Biichern des
Fonds diesem Teilfonds zugeteilt und der ent-
sprechende Betrag erh6ht gegebenenfalls das
Nettovermogen dieses Teilfonds, und Guthaben,
Verbindlichkeiten, Einnahmen und Unkosten in
Verbindung mit diesem Teilfonds werden ihm
nach den Bestimmungen dieses Artikels zugeord-
net. Falls mehrere Aktienklassen in diesem Teil-
fonds bestehen, wird der Anteil des Nettovermo-
gens dieses Teilfonds um den entsprechenden
Betrag erhoht und dieser wird der betreffenden
Unterklasse zugeordnet.

b. Sofern ein Vermogenswert aus einem anderen
Vermogenswert abgeleitet ist, wird dieser abge-
leitete Vermogenswert in den Biichern des Fonds
dem Teilfonds oder der Aktienklasse zugeordnet,
dem bzw. der derjenige Vermdgenswert ange-
hort, aus dem er sich ableitet; bei jeder Neube-
wertung eines Vermogenswerts wird die Werter-
héhung oder -minderung dem entsprechenden
Teilfonds oder der entsprechenden Aktienklasse
zugeordnet.

c. Soweit dem Fonds eine Verbindlichkeit entsteht,
die mit einem Vermogenswert eines bestimmten
Teilfonds oder einer bestimmten Aktienklassen
zusammenhdngt, oder mit einer Transaktion, die
in Verbindung mit den Vermdgenswerten eines
bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Ak-
tienklasse vorgenommen wurde, wird diese
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Verbindlichkeit diesem Teilfonds oder dieser Ak-
tienklasse zugeordnet.

d. Falls ein Vermogenswert oder eine Verbindlich-
keit des Fonds keinem bestimmten Teilfonds zu-
geordnet werden kann, wird dieser Vermogens-
wert oder diese Verbindlichkeit zu gleichen Tei-
len allen Teilfonds zugeordnet, oder auf eine an-
dere Weise, die der Verwaltungsrat mit Sorgfalt
und nach Treu und Glauben bestimmt.

e. Die Einrichtungs- und Restrukturierungskosten
eines neuen/existierenden Teilfonds gehen gege-
benenfalls zulasten des neuen Teilfonds und kén-
nen liber einen Zeitraum von fiinf Jahren abge-
schrieben werden.

VERJAHRUNG

Anspriiche der Aktionare gegeniiber dem Verwaltungsrat,
der Depotbank, der Zentralverwaltungsstelle oder der
Transferstelle verjihren fiinf Jahre nach dem Datum des
Ereignisses, das zu den geltend gemachten Rechten An-
lass gegeben hat.

STEUERSTATUS

Besteuerung des Fonds

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht Luxemburgs.

Der Fonds unterliegt in Luxemburg keinen Einkommens-,
Gewinn- oder Kapitalertragssteuern.

Die Teilfonds unterliegen einer Zeichnungssteuer (Taxe
d’abonnement) zum Satz von 0,05 % per annum ihres
Nettovermogens am Ende des jeweiligen Quartals, die
vierteljahrlich berechnet wird und zu zahlen ist. Diese
Zeichnungssteuer wird jedoch fiir Teilfonds oder Aktien-
klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind,
auf 0,01 % gesenkt. Eine Befreiung von der Zeichnungs-
steuer gilt fiir den Teil des Vermogens eines Teilfonds,
der in andere luxemburgische Investmentfonds investiert
ist, die der Zeichnungssteuer unterliegen.

Ab dem 1. Januar 2021 gilt ein progressivabnehmender
Zeichnungssteuersatz (von 0,05 % auf 0,01 %) auf den
Teil des Vermogens eines Teilfonds, der in nachhaltige
wirtschaftliche Aktivitdten im Sinne von Artikel 3 der EU-
Verordnung 2020/852 investiert ist.

Besteuerung der Anlagen

Von Teilfonds vereinnahmte Zins- und Dividendenertrige
unterliegen mitunter einer nicht erstattungsfahigen Quel-
lensteuer in den Herkunftslandern. Die Teilfonds kénnen
auflerdem in den Herkunftslandern einer Steuerpflicht im
Hinblick auf realisierte oder nicht realisierte Kapitalzu-
wdchse ihrer Vermogenswerte unterliegen. Die Teilfonds
profitieren jedoch von bestimmten von Luxemburg ge-
schlossenen Doppelbesteuerungsabkommen, die eine Be-
freiung von oder Ermafdigung der Quellensteuer vorsehen.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder der Anlageverwal-
ter behalten sich das Recht vor, Steuerriickstellungen auf
Gewinne vorzunehmen, was Auswirkungen auf die
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Bewertung der entsprechenden Teilfonds hat. Angesichts
der Ungewissheit, ob und wie bestimmte Gewinne zu be-
steuern sind, kann jede von der Verwaltungsgesellschaft
und/oder den Verwaltern vorgenommene Riickstellung
fiir die Besteuerung iibertrieben oder unzureichend sein,
um den endgiiltigen Steuerverbindlichkeiten auf Gewinne
nachzukommen.

Die spezifischen steuerlichen Erwagungen einiger Lander
schliefilich sind gegebenenfalls im Abschnitt ,Spezifische
Risiken“ des Verkaufsprospekts niher beschrieben.

Besteuerung der Anleger

Von den Teilfonds getatigte Ausschiittungen sowie Liqui-
dationserlose und Kapitalgewinne sind in Luxemburg
steuerfrei und unterliegen nicht der Quellensteuer.

Potenzielle Anleger sollten im Hinblick auf das Kaufen,
Halten oder Veraufern von Aktien und die gesetzlichen
Bestimmungen, die nach der Rechtsprechung gelten, unter
der sie steuerpflichtig sind, ihre eigenen Berater konsultie-
ren.

DAC6

Am 25.Mai 2018 verabschiedete der EU-Rat eine Richtlinie
(2018/822 zur Anderung der Richtlinie 2011/16/EU be-
ziiglich des verpflichtenden automatischen Informations-
austauschs im Bereich der Besteuerung), die eine Melde-
pflicht fiir Parteien vorsieht, die an Transaktionen beteiligt
sind, die gegebenenfalls mit aggressiver Steuerplanungs-
gestaltung in Verbindung gebracht werden (,DAC6").

Insbesondere wird die Meldepflicht fiir grenziiberschrei-
tende Gestaltungen gelten, die unter anderem ein oder
mehrere der in DAC6 vorgesehenen ,Kennzeichen” (,Mel-
depflichtige Gestaltungen®) erfiillen.

Im Falle einer meldepflichtigen Gestaltung umfassen die
Angaben, die gemeldet werden miissen, den Namen aller
relevanten Steuerzahler und Vermittler sowie einen Uber-
blick tiber die meldepflichtige Gestaltung, den Wert der
meldepflichtigen Gestaltung und die Identifizierung aller
Mitgliedstaaten, die wahrscheinlich von der meldepflichti-
gen Gestaltung betroffen sind.

Die Meldepflicht obliegt grundsatzlich den Personen, die
die meldepflichtige Gestaltung entwerfen, vermarkten
oder organisieren, sowie den professionellen Beratern
(Vermittler). In bestimmten Fallen kann jedoch auch der
Steuerpflichtige selbst der Meldepflicht unterliegen.

Die gemeldeten Angaben werden automatisch zwischen
den Steuerbehoérden aller Mitgliedstaaten ausgetauscht.

DACS gilt seit dem 1. Juli 2020. Mit Ausnahme einiger EU-
Lander, in denen die Meldefristen von DAC6 wie ur-
spriinglich geplant (d.h. ab 31. August 2020) gelten wer-
den, haben die meisten EU-Lander (einschliefRlich Luxem-
burg) die ersten Meldefristen auf Anfang 2021 verscho-
ben. Zu diesem Zeitpunkt wird es notwendig sein, die

meldepflichtigen Gestaltungen, deren erste Stufe zwi-
schen dem 25. Juni 2018 und dem 1. Juli 2020 umgesetzt
wurde, zusammen mit allen ab dem 1. Juli 2020 identifi-
zierten meldepflichtigen Gestaltungen zu melden.

In Anbetracht des breiten Anwendungsbereichs von
DAC6 konnen Transaktionen, die von den Teilfonds
durchgefiihrt werden, in den Anwendungsbereich von
DACS fallen und somit meldepflichtig sein (vorbehaltlich
der Art und Weise, wie DAC6 in nationale Gesetze umge-
setzt wird).

CRS

Die OECD hat einen gemeinsamen Meldestandard (,,CRS*)
entwickelt, um weltweit einen umfassenden und multila-
teralen automatischen Informationsaustausch (,AEOI)
zu erreichen. Die Euro-CRS-Richtlinie wurde am 9. De-
zember 2014 angenommen, um den CRS-Standard in den
Mitgliedsstaaten einzufiihren.

Die Euro-CRS-Richtlinie wurde in Luxemburg mittels des
CRS-Gesetzes umgesetzt. Dem CRS-Gesetz zufolge sind die
Luxemburger Finanzinstitute verpflichtet, Inhaber von fi-
nanziellen Vermégenswerten zu identifizieren und festzu-
stellen, ob diese ihren steuerlichen Wohnsitz in Lindern
haben, mit denen Luxemburg ein Abkommen zum Steuer-
informationsaustausch geschlossen hat. Luxemburger Fi-
nanzinstitute melden daraufhin die Bankkontoinformati-
onen der Vermogenswerteinhaber an die Luxemburger
Steuerbehorden, die diese Informationen anschlief3end
einmal jahrlich automatisch an die zustdandigen auslandi-
schen Steuerbehdrden iibermitteln.

Dementsprechend kann der Fonds von den Aktionaren
Informationen in Bezug auf die Identitdt und den Steuer-
wohnsitz von Finanzkontoinhabern (einschlief3lich be-
stimmter Rechtstrager und deren beherrschender Perso-
nen) anfordern, um deren CRS-Status zu priifen, und In-
formationen zu einem Aktionar und seinem Konto an die
Luxemburger Steuerbehdrden (Administration des Con-
tributions Directes) melden, wenn dieses Konto als mel-
depflichtiges Konto geméafs dem CRS-Gesetz erachtet wird.
(i) Der Fonds ist fiir die Handhabung der personenbezo-
genen Daten gemafd dem CRS-Gesetz verantwortlich; (ii)
die personenbezogenen Daten werden nur im Sinne des
CRS-Gesetzes verwendet; (iii) die personenbezogenen
Daten konnen an die Luxemburger Steuerbehorden (Ad-
ministration des Contributions Directes) weitergeleitet
werden.

Dariiber hinaus unterzeichnete Luxemburg das Multilate-
ral Competent Authority Agreement der OECD (, multila-
terales Abkommen") iiber den automatischen Austausch
von Informationen geméfs dem CRS. Das multilaterale Ab-
kommen zielt auf die Umsetzung des CRS bei Nicht-EU-
Mitgliedstaaten ab. Es erfordert Vereinbarungen auf Lan-
derbasis.
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Diesen Vorschriften zufolge sind Luxemburger Finanzin-
stitute verpflichtet, Inhaber von finanziellen Vermogens-
werten zu identifizieren und festzustellen, ob diese ihren
Wohnsitz zu Steuerzwecken in Landern haben, mit denen
Luxemburg ein bilaterales Abkommen zum Steuerinfor-
mationsaustausch geschlossen hat. In diesem Fall
libermitteln die Luxemburger Finanzinstitute die Bank-
kontoinformationen der Vermogenswerteinhaber an die
Luxemburger Steuerbehdorden, die diese Informationen
wiederum einmal jahrlich automatisch an die zustandigen
ausldndischen Steuerbehdrden weiterleiten. Es kann da-
her sein, dass den Luxemburger Steuerbehérden

und anderen zustidndigen Steuerbehoérden Informationen
zu einem Aktiondr geméaf3 den geltenden Bestimmungen
ibermittelt werden.

Im Sinne des AEOI gilt der Fonds als Finanzinstitut. Folg-
lich werden Aktionare ausdriicklich darauf hingewiesen,
dass sie den Meldepflichten gegeniiber den Luxemburger
Steuerbehodrden und anderen zustidndigen Steuerbehor-
den, einschlieflich derer ihres Wohnsitzlandes, unterlie-
gen oder unterliegen konnen.

Der Fonds lasst unter seinen Aktiondren keine Anleger zu,
die im Sinne des AEOI als (i) Privatanleger oder (ii) pas-
sive Nichtfinanzstrukturen (,passive NFE) gelten, ein-
schliellich Finanzstrukturen, die als passive Nichtfinanz-
strukturen umkategorisiert wurden.

Der Fonds behilt sich das Recht vor, jeden Antrag auf
Zeichnung von Aktien abzulehnen, wenn die vorgelegten
Informationen nicht den Bestimmungen des CRS-Gesetzes
entsprechen oder keine Informationen vorgelegt wurden.

Die vorstehenden Bestimmungen stellen lediglich eine
Zusammenfassung der verschiedenen Auswirkungen der
Euro-CRS-Richtlinie und des CRS-Gesetzes dar. Sie beru-
hen lediglich auf ihrer derzeitigen Auslegung und erhe-
ben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit. Diese Bestim-
mungen diirfen keinesfalls als Steuerberatung oder Anla-
geberatung verstanden werden, und die Anleger miissen
daher den Rat ihres Finanz- oder Steuerberaters iiber
sdmtliche Auswirkungen der Euro CRS-Richtlinie und des
CRS-Gesetzes, die auf sie zutreffen konnten, einholen.

FATCA

Das FATCA-Gesetz, das Teil des Hiring Incentives to Res-
tore Employment Act von 2010 ist, trat 2010 in den USA
in Kraft. Das Gesetz dient der Verhinderung von Steuer-
flucht aus den USA und verlangt von ausldndischen
(Nicht-US-) Finanzinstituten die Meldung von Informatio-
nen iiber von US-Anlegern aufderhalb der USA gehaltene
Finanzkonten an den US Internal Revenue Service. Bei US-
Wertpapieren, die von einem auslidndischen Finanzinsti-
tut gehalten werden, das die FATCA-Informationsvor-
schriften nicht einhalt, wird ab 1. Juli 2014 eine Quellen-
steuer von 30 % auf den Bruttoverkaufserlds sowie auf
den Ertrag einbehalten (die ,FATCA-Quellensteuer®).
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Am 28. Marz 2014 unterzeichnete das Grofsherzogtum
Luxemburg eine zwischenstaatliche Vereinbarung (Inter-
governmental Agreement, ,IGA“) nach Model mit den USA
und eine diesbeziigliche Absichtserklarung. Der Fonds
muss daher diese Luxemburger IGA geméf$ ihrer Umset-
zung in das Luxemburger Recht durch das Gesetz vom
24.Juli 2015 tber FATCA (das ,FATCA-Gesetz") erfiillen,
um den FATCA-Bestimmungen zu entsprechen, statt di-
rekt die US-Steuerrichtlinien zu erfiillen, die das FATCA
umsetzen. Im Rahmen des FATCA-Gesetzes und der lu-
xemburgischen IGA muss der Fonds moglicherweise In-
formationen sammeln, die darauf abzielen, die direkten
und indirekten Aktiondre zu identifizieren, die ,spezifi-
zierte US-Personen” fiir die Zwecke des FATCA sind
(,meldepflichtige FATCA-Konten"). Alle diese dem Fonds
bereitgestellten Informationen zu meldepflichtigen Kon-
ten werden den Luxemburger Steuerbehdrden mitgeteilt,
die diese Informationen gemafd Artikel 28 der Konvention
zwischen der US-Regierung und der Regierung des Grof3-
herzogtums Luxemburg zwecks Vermeidung von Doppel-
besteuerung und Verhinderung von Steuerflucht im Hin-
blick auf Steuern auf Ertrage und Kapital, die am 3. April
1996 in Luxemburg abgeschlossen wurde, automatisch
mit der US-Regierung austauschen. Der Fonds beabsich-
tigt, die Bestimmungen der Luxemburger IGA zu erfiillen,
um als FATCA-konform angesehen zu werden, und wird
daher hinsichtlich seines Anteils an solchen Zahlungen,
die tatsachlichen und wahrgenommenen US-Anlagen des
Fonds zuzuschreiben sind, nicht der Quellensteuer in
Héhe von 30 % unterliegen. Der Fonds priift laufend den
Umfang der Anforderungen, die gemaf3 dem FATCA und
insbesondere gemaf: dem FATCA-Gesetz fiir ihn gelten.

Im Rahmen des IGA werden in Luxemburg ansassige Fi-
nanzinstitute, die die Anforderungen der luxemburgi-
schen IGA-Gesetzgebung erfiillen, als mit der FATCA kon-
form behandelt und unterliegen demzufolge nicht der
Quellensteuer der FATCA (,FATCA Quellensteuer®).

Um die Konformitat des Fonds mit dem FATCA, dem
FATCA-Gesetz und der Luxemburger IGA gemafR dem Vor-
stehenden sicherzustellen, kann der Fonds:

a. Informationen oder Dokumente anfordern, da-
runter W-8-Steuerformulare, ggf. eine globale
Vermittleridentifikationsnummer (Global Inter-
mediary Identification Number) oder einen ande-
ren giiltigen Nachweis tliber die FATCA-Registrie-
rung beim IRS oder eine entsprechende Befrei-
ung, um den FATCA-Status eines solchen Aktio-
nars festzustellen;

b. Informationen zu einem Aktionar und dessen
Kontobestand im Fonds an die Luxemburger
Steuerbehorden melden, falls ein solches Konto
im Rahmen des FATCA-Gesetzes und der Luxem-
burger IGA als meldepflichtiges FATCA-Konto an-
gesehen wird;
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c. Informationen an die Luxemburger Steuerbehor-
den (Administration des Contributions Directes)
weiterleiten, die Zahlungen an Aktionadre mit
FATCA-Status eines nicht teilnehmenden auslan-
dischen Finanzinstituts betreffen;

d. anwendbare US-Quellensteuern aus bestimmten
Zahlungen, die vom oder im Namen des Fonds an
einen Aktionar geleistet werden, gemafd dem
FATCA, dem FATCA-Gesetz und der Luxemburger
IGA einbehalten; und

e. personliche Informationen an alle unmittelbaren
Zahler bestimmter Ertrage aus US-Quellen wei-
tergeben, die zu Quellensteuer- und Meldezwe-
cken hinsichtlich der Zahlung solcher Ertrage er-
forderlich sein kdnnen.

Der Fonds ist fiir die Handhabung der personenbezoge-
nen Daten gemafi dem FATCA-Gesetz verantwortlich; (ii)
die personenbezogenen Daten werden nur im Sinne des
FATCA-Gesetzes verwendet; (iii) die personenbezogenen
Daten kénnen an die Luxemburger Steuerbehérden (Ad-
ministration des Contributions Directes) weitergeleitet
werden.

Der Fonds, der als ein ausldndisches Finanzinstitut gilt,
wird versuchen, den Status ,als konform geltend” gemaf
den Organismen fiir gemeinsame Anlagen (,,collective in-
vestment vehicle®, CIV) zu erlangen.

Damit der FATCA-Status beantragt und aufrechterhalten
werden kann, lasst der Fonds als Aktionar nur (i) teilneh-
mende ausldndische Finanzinstitute, (ii) als konform gel-
tende auslandische Finanzinstitute, (iii) ausldndische Fi-
nanzinstitute, die einem zwischenstaatlichen Abkommen
unterliegen und nicht an die FATCA-Informationspflich-
ten gebunden sind, (iv) befreite wirtschaftlich Berech-
tigte, (v) aktive ausldandische Nicht-Finanzinstitute (,ak-
tive NFFE") oder (vi) nicht spezifizierte US-Personen, je-
weils im Sinne von FATCA als Aktiondr zu. Dementspre-
chend konnen Anleger nur tliber ein Finanzinstitut Aktien
zeichnen und halten, das die FATCA-Auflagen erfiillt oder
von dem dies angenommen wird. Der Fonds kann zu die-
sem Zweck Mafdnahmen und/oder Beschrankungen auf-
erlegen, zu denen die Ablehnung von Zeichnungsantragen
oder die Zwangsriicknahme von Aktien zdhlen kénnen,
wie im Einzelnen in diesem Prospekt und in Artikel 8 der
Satzung beschrieben, und/oder die Einbehaltung der 30-
prozentigen Steuer auf Zahlungen zugunsten eines Aktio-
ndrs, der geméafs FATCA als ,sich widersetzender Kontoin-
haber” oder ,nicht teilnehmendes auslandisches Finan-
zinstitut“ angesehen wird.

Anleger, die in den USA steuerpflichtig sind, werden au-
f8erdem darauf hingewiesen, dass der Fonds als passive
auslandische Investmentgesellschaft (passive foreign in-
vestment company, ,PFIC*) gemaf3 der US-Steuergesetz-
gebung gilt und dass der Fonds nicht beabsichtigt, die In-
formationen bereitzustellen, die es diesen Anlegern

ermoglichen wiirden, sich fiir die Behandlung des Fonds
als qualifizierter auslandischer Fonds (qualified electing
fund, ,QEF“) zu entscheiden.

Interessierte Anleger sollten (i) ihre eigenen Steuerbera-
ter hinsichtlich der Auswirkungen von FATCA beziiglich
einer Anlage in diesem Fonds konsultieren und (ii) sich
dessen bewusst sein, dass der Fonds zwar versuchen
wird, alle FATCA-Auflagen zu erfiillen, jedoch nicht garan-
tiert werden kann, dass er in der Lage sein wird, diese
Auflagen zu erfiillen und damit die FATCA-Quellensteuer
zu vermeiden.

DATENSCHUTZ

Alle Informationen in Bezug auf Anleger, die natiirliche
Personen sind, und andere mit diesen verbundene natiir-
liche Personen (zusammen die , betroffenen Personen®),
die eine direkte oder indirekte Identifizierung der be-
troffenen Personen ermaglichen (die ,Daten”), die dem
Fonds und der Verwaltungsgesellschaft zur Verfiigung ge-
stellt oder von diesen oder in ihrem Namen erhoben wer-
den (direkt von den betroffenen Personen oder aus of-
fentlich zugédnglichen Quellen), werden vom Fonds und
der Verwaltungsgesellschaft als gemeinsame Datenver-
antwortliche (die ,Verantwortlichen) verarbeitet, die
durch den Compliance Officer der Verwaltungsgesell-
schaft - 15, avenue ].F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Grofsherzogtum Luxemburg - im Einklang mit den gelten-
den Datenschutzgesetzen, insbesondere Verordnung (EU)
2016/679 vom 27. April 2016, kontaktiert werden kon-
nen.

Es wurde ein Datenschutzbeauftragter (der ,DSB“) er-
nannt. Dieser ist erreichbar unter: europe-data-protec-

tion@pictet.com.

Wenn der Anleger bestimmte Daten nicht zur Verfiigung
stellt, kann dies dazu fithren, dass er keine Anlage im
Fonds titigen oder aufrechterhalten darf.

Die Daten werden von den Verantwortlichen verarbeitet
und an Dienstleister der Verantwortlichen, beispielsweise
die Depotbank, die Verwaltungsstelle, die Transfer-, Re-
gister- und Zentralverwaltungsstelle, den Abschlussprii-
fer, den Anlageverwalter, den Anlageberater (falls vor-
handen), die Vertriebsstelle und die von ihr ernannten
Untervertriebsstellen, Rechts- und Finanzberater (die
LAuftragsverarbeiter) weitergegeben und von diesen zu
folgenden Zwecken verarbeitet: (i) Angebot und Verwal-
tung von Anlagen und Beteiligungen der Aktiondre und
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit
ihrer Beteiligung an dem Fonds (ii) Befadhigung der Auf-
tragsverarbeiter, entsprechende Dienstleistungen fiir den
Fonds zu erbringen, oder (iii) Einhaltung gesetzlicher,
aufsichtsrechtlicher und/oder steuerlicher (einschlief3-
lich FATCA/ CRS) Verpflichtungen (die ,Zwecke").

Im Rahmen dieser Zwecke konnen die Daten auch fiir Di-
rektmarketing-Aktivitdten (mittels elektronischer Kom-
munikation) verarbeitet werden, insbesondere, um den
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betroffenen Personen allgemeine oder personalisierte In-
formationen liber Anlagemdoglichkeiten, Produkte und
Dienstleistungen zu bieten, die vom Fonds, seinen Dienst-
leistern, Beauftragten und Geschaftspartnern oder in de-
ren Namen vorgeschlagen werden. Die Rechtsgrundlage
fiir die Verarbeitung von Daten im Rahmen solcher Mar-
ketingaktivitaten sind entweder die berechtigten Interes-
sen des Fonds (den Anlegern neue Anlagegelegenheiten
vorzuschlagen) oder, insbesondere wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist, die Zustimmung der betroffenen Per-
sonen zu den entsprechenden Marketingaktivitaten.

Die Auftragsverarbeiter handeln als Auftragsverarbeiter
fiir die Verantwortlichen und kénnen Daten auch als Ver-
antwortliche fiir ihre eigenen Zwecke verarbeiten.

Jegliche Kommunikation (einschlief3lich Telefongespra-
chen) (i) kann von den Verantwortlichen und den Auf-
tragsverarbeitern unter Einhaltung aller geltenden ge-
setzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen auf-
gezeichnet werden und (ii) wird fiir einen Zeitraum von
10 Jahren ab dem Datum der Aufzeichnung aufbewahrt.

Die Daten konnen in Lander aufderhalb der EU tibertragen
werden, deren Rechtsvorschriften kein angemessenes
Schutzniveau in Bezug auf die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gewdhrleisten (insbesondere Kanada,
Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur und die Vereinigten
Staaten). In solchen Féllen werden angemessene Sicher-
heitsmaffnahmen umgesetzt, wie insbesondere die von
der Europdischen Union festgelegten Standardvertrags-
klauseln zum Datenschutz.

Anleger, die den Verantwortlichen Daten betroffener drit-
ter Personen zur Verfiigung stellen, miissen sicherstellen,
dass sie die Befugnis zur Weitergabe dieser Daten erhal-
ten haben. Sie sind daher verpflichtet, die betroffenen
dritten Personen iiber die Verarbeitung ihrer Daten und
ihre damit verbundenen Rechte zu informieren. Gegebe-
nenfalls miissen die Anleger die ausdriickliche Zustim-
mung der betroffenen dritten Personen fiir diese Verar-
beitung einholen.

Die Daten von betroffenen Personen werden im Einklang
mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen und stets
vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Mindestaufbe-
wahrungsfristen nicht langer als fiir den Zweck der Verar-
beitung erforderlich aufbewahrt.

Die Anleger haben bestimmte Rechte in Bezug auf die sie
betreffenden Daten, darunter das Recht, Auskunft iiber
ihre Daten zu verlangen oder die Berichtigung oder Lo-
schung ihrer Daten zu beantragen, das Recht, die Verar-
beitung ihrer Daten einzuschranken oder dieser zu wider-
sprechen, das Recht auf Portabilitdt, das Recht, bei der zu-
standigen Datenschutzaufsicht Beschwerde einzulegen,
oder das Recht, eine erteilte Einwilligung zuriickzuziehen.

Ausfiihrliche Informationen zur Datenverarbeitung fin-
den Sie in der Datenschutzerklarung, die unter
https://www.group.pictet/privacynotice oder auf

1805

Anfrage beim DSB (europe-data-protection@pictet.com)
verfligbar ist. Insbesondere enthalt die Datenschutzerkla-
rung genauere Angaben zu den oben beschriebenen Rech-
ten der betroffenen Personen, der Art der verarbeiteten
Daten, der Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung, den
Empfangern der Daten und den geltenden Sicherheits-
mafnahmen fiir die Ubertragung von Daten in Lander au-
Berhalb der EU.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Daten-
schutzinformationen nach alleinigem Ermessen der Ver-
antwortlichen gedndert werden konnen, und dass sie vor
der Durchfithrung von Anderungen ordnungsgemaf in-
formiert werden.

LAUFZEIT, ZUSAMMENLEGUNG UND AUFLOSUNG DES
FONDS UND DER TEILFONDS

Der Fonds

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit gegriindet. Der Ver-
waltungsrat kann jedoch jederzeit bei einer aufseror-
dentlichen Hauptversammlung der Aktionare die Aufl6-
sung des Fonds beschlief3en.

Wenn das Aktienkapital unter zwei Drittel des vom Ge-
setz vorgeschriebenen Mindestkapitals fallt, muss der
Verwaltungsrat die Frage der Auflosung der Hauptver-
sammlung unterbreiten, die ungeachtet ihrer Beschlussfa-
higkeit und mit einfacher Mehrheit der in der Versamm-
lung abgegebenen Stimmen die Auflésung beschliefsen
kann.

Wenn das Aktienkapital unter ein Viertel des erforderli-
chen Mindestkapitals sinkt, muss der Verwaltungsrat eine
Hauptversammlung, die ungeachtet ihrer Beschlussfahig-
keit tagt, mit der Frage der Auflésung des Fonds befassen;
die Auflésung kann von den auf der Versammlung vertre-
tenen Aktiondren mit einem Viertel der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden.

Zusammenlegung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat kann beschliefRen, einen Teilfonds
mit einem anderen Teilfonds oder mit einem anderen
OGAW (luxemburgischen oder ausldndischen Rechts) zu
den vom Gesetz von 2010 festgelegten Bedingungen zu-
sammenzulegen.

Der Verwaltungsrat kann ferner beschlief3en, der Haupt-
versammlung der Aktiondre des betroffenen Teilfonds
den Beschluss liber die Zusammenlegung zu unterbreiten.
Alle Beschliisse der Aktiondre werden ungeachtet der Be-
schlussfahigkeit der betreffenden Versammlung mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Sollte der Fonds nach der Zusammenlegung eines oder
mehrerer Teilfonds nicht langer weiterbestehen, wird die
Entscheidung iiber eine solche Zusammenlegung an die
Hauptversammlung der Aktiondre verwiesen, bei der
keine beschlussfahige Mehrheit erforderlich ist und die
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Zusammenlegung mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen beschlossen wird.

Auflésung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat kann der Hauptversammlung der Ak-
tionére des betreffenden Teilfonds ebenfalls die Auflo-
sung des Teilfonds und die Einziehung der Aktien dieses
Teilfonds vorschlagen. Diese Hauptversammlung bedarf
keiner beschlussfahigen Mehrheit, und der Beschluss der
Auflosung des Teilfonds wird durch die Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen getroffen.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschlief3en, einen
Teilfonds zu schliefien und die Aktien dieses Teilfonds zu
l6schen, wenn das Gesamtnettovermdogen eines Teilfonds
unter 15.000.000 EUR oder den Gegenwert in der Basis-
wahrung des jeweiligen Teilfonds fallt, oder wenn dies
durch eine Veranderung der wirtschaftlichen oder politi-
schen Umstdnde mit Auswirkungen auf den Teilfonds
oder im Sinne einer wirtschaftlichen Rationalisierung
oder im Interesse der Aktiondre gerechtfertigt ist.

Bei der Auflosung eines Teilfonds oder des Fonds erfolgt
die Liquidation gemaf3 geltenden luxemburgischen Geset-
zen und Vorschriften, die die Verfahren zur Beteiligung
der Anleger an den Liquidationserldsen definieren und
die in diesem Zusammenhang die Hinterlegung aller Be-
trage bei der Caisse de Consignation in Luxemburg vorse-
hen, die beim Abschluss der Liquidation nicht an Aktio-
ndre ausgeschiittet werden konnten. Die hinterlegten und
nicht eingeforderten Betrage verfallen gemaf den Best-
immungen des Luxemburger Gesetzes. Der Nettoliquida-
tionserlos in jedem Teilfonds wird den Aktiondren der je-
weiligen Aktienklasse verhaltnismaf3ig zur Anzahl von
Aktien zugeteilt, die sie in dieser Aktienklasse besitzen.

Zusammenlegung/Liquidation von Aktienklassen

Der Verwaltungsrat kann beschlief3en, eine Aktienklasse
eines Teilfonds zu liquidieren, zusammenzulegen oder
aufzuteilen. Ein solcher Beschluss wird gemaf$ den gelten-
den Gesetzen und Bestimmungen veroffentlicht. Der Ver-
waltungsrat kann die Fragen der Liquidation, Zusammen-
legung oder Aufteilung einer Aktienklasse auch einer Ver-
sammlung von Inhabern dieser Aktienklasse vorlegen. Bei
dieser Versammlung werden Beschliisse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

ANLAGEBESCHRANKUNGEN

Allgemeine Bestimmungen

Anstatt sich auf ein einziges bestimmtes Anlageziel zu
konzentrieren, ist der Fonds in verschiedene Teilfonds
unterteilt, von denen jeder seine eigene Anlagepolitik und
seine eigenen Risikomerkmale hat, dadurch dass er auf ei-
nem bestimmten Markt oder auf einer Gruppe von Mark-
ten anlegt.

Anlagebeschrankungen
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Fiir die Zwecke des vorliegenden Abschnitts bezeichnet
,Mitgliedstaat“: einen Mitgliedstaat der EU. Den Mitglied-
staaten der EU gleichgestellt sind die Vertragsstaaten des
Abkommens tiber den Europaischen Wirtschaftsraum, die
nicht Mitgliedstaaten der EU geméf3 der Definition in die-
sem Abkommen und den dazugehorigen Akten sind.

A $1
Die Anlagen des Fonds diirfen ausschlief3lich aus einem
oder mehreren der folgenden Elemente bestehen:

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die im
Sinne von Artikel 4 der MiFID-Richtlinie an einem
geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt
werden;

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an
einem anderen geregelten Markt eines Mitglied-
staates, der anerkannt, der Offentlichkeit zuging-
lich ist und regelmaf3ig betrieben wird, gehandelt
werden.

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an
der Wertpapierborse eines Mitgliedstaates ge-
handelt werden, der kein Mitglied der Europai-
schen Union ist, zur Notierung zugelassen sind
oder an einem anderen geregelten Markt eines
Staates, der nicht der Europaischen Union ange-
hért, der anerkannt, der Offentlichkeit zugénglich
ist und regelmaflig betrieben wird;

4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neu-
emissionen, sofern:

— die Emissionsbedingungen eine Ver-
pflichtung enthalten, dass ein Antrag
auf Zulassung zur amtlichen Notie-
rung an einer Borse oder einem an-
deren geregelten, regelmafiig flir den
Handel geoffneten Markt, der aner-
kannt und fiir die Offentlichkeit zu-
ganglich ist, gestellt wird;

— und sofern diese Zulassung spates-
tens innerhalb eines Jahres nach der
Emission erfolgt.

5. Anteile oder Aktien von gemaf Richtlinie
2009/65/EG zugelassenen Organismen fiir ge-
meinsame Anlagen in libertragbaren Wertpapie-
ren (OGAW) und/oder anderen Organismen fiir
gemeinsame Anlagen (OGA) im Sinne von Art. 1,
Absatz (2), Punkt a) der Richtlinie 2009/65/EG,
unabhdngig davon, ob sie ihren Sitz in einem Mit-
gliedstaat haben oder nicht, unter der Vorausset-
zung, dass:

— diese anderen OGA gemif? einer Ge-
setzgebung zugelassen sind, welche
vorsieht, dass diese Organismen
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einer Aufsicht unterliegen, welche
die Finanzaufsichtsbehorde in Lu-
xemburg CSSF fiir mit der des EU-Ge-
setzes vorgesehenen Aufsicht als
gleichwertig erachtet, und dass die
Zusammenarbeit zwischen den Be-
horden hinreichend gewahrleistet
ist;

der den Aktioniren dieser anderen
OGA zugesicherte Absicherungsgrad
dem Absicherungsgrad entspricht,
der fiir Aktionare eines OGAW gilt,
und insbesondere, dass die Vor-
schriften iiber die Aufteilung des
Vermogens in Anleihen, Wertpapier-
leihen, Leerverkdufe von Wertpapie-
ren und Geldmarktinstrumenten den
Vorschriften der Richtlinie
2009/65/EG entsprechen;

die Aktivititen dieser anderen OGA
in Halbjahres- und Jahresberichten
festgehalten werden, die die Bewer-
tung der Vermogenswerte und Ver-
bindlichkeiten sowie der Einnahmen
und der Resultate aus der Geschéfts-
tatigkeit im jeweiligen Berichtszeit-
raum ermoglichen; und dass

der Anteil des Nettovermogens, den
der OGAW oder andere OGA, deren
Erwerb angestrebt wird, gemaf3 de-
ren Verwaltungsregeln oder Griin-
dungsurkunden in Anteile oder Ak-
tien anderer OGAW oder anderer
OGA investieren darf, insgesamt 10
% nicht liberschreitet;

investiert ein Teilfonds in die Anteile
oder Aktien anderer OGAW
und/oder anderer OGA, mit denen
der Fonds durch eine gemeinsame
Verwaltung oder Beherrschung oder
eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung verbunden ist,
oder die von einer Gesellschaft ver-
waltet werden, die mit dem Vermo-
gensverwalter in Zusammenhang
steht, diirfen dem Fonds fiir die An-
lage in die Anteile oder Aktien dieser
OGAW oder anderer OGA keine
Zeichnungs- oder Riicknahmegebiih-
ren berechnet werden;

Wenn ein Teilfonds des Fonds einen
grofderen Teil seiner Aktiva in an-
dere OGAW und/oder andere OGA
investiert, die mit dem Fonds wie
oben angegeben verbunden sind,
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8.

nennt er im Anhang dieses Prospekts
die maximale Hohe der Verwaltungs-
provisionen, die sowohl dem Teil-
fonds selbst, als auch den anderen
OGAW und/oder anderen OGA, in die
er zu investieren beabsichtigt, be-
rechnet werden diirfen. Der Fonds
gibt in seinem Jahresbericht den ma-
ximalen Prozentsatz an Verwal-
tungsgebiihren an, die sowohl dem
Teilfonds, als auch den 0OGAW
und/oder anderen OGA berechnet
werden, in die er investiert.

. Einlagen bei Kreditinstituten, die auf Verlangen

riickzahlbar sind oder gekiindigt werden kénnen
und eine Laufzeit von h6chstens 12 Monaten be-
sitzen, sofern das Kreditinstitut seinen eingetra-
genen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder, falls
dieser sich in einem Drittstaat befindet, Regelun-
gen beziiglich der sorgfaltigen Verwaltung von
Portfolios unterliegt, die nach Auffassung der Auf-
sichtsbehorde CSSF denen der Gesetzgebung der
EU entsprechen;

. derivativen Finanzinstrumenten (,Derivate®),

einschlief3lich gleichwertiger bar abgerechneter
Instrumente, die an einem der unter den vorste-
henden Ziffern 1), 2) und 3) bezeichneten gere-
gelten Markte gehandelt werden, und/oder deri-
vativen Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr
gehandelt werden (,0TC"), sofern:

die Basiswerte aus Instrumenten be-
stehen, die gemaf Abschnitt A, § 1
Finanzindizes, Zinssatze, Wechsel-
oder Devisenkurse, in die der ent-
sprechende Teilfonds gemaf3 seinen
Anlagezielen investieren darf, zulds-
sig sind;

die Kontrahenten der Transaktionen
mit OTC-Finanzderivaten Institute
sind, die einer Aufsicht unterstehen
und den von der CSSF zugelassenen
Kategorien angehéren; und

die OTC-Derivate einer zuverlassigen
und Uberpriifbaren Bewertung auf
Tagesbasis unterliegen und jederzeit
auf Initiative des Fonds zum ange-
messenen Wert verdufiert, liquidiert
oder durch ein Gegengeschaft glatt-
gestellt werden kénnen.

Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem gere-
gelten Markt gehandelt werden und unter die De-
finition von Artikel 1 des Gesetzes von 2010 fal-
len, solange die Emission oder der Emittent die-
ser Instrumente selbst Vorschriften tiber den
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Anleger- und den Einlagenschutz unterliegt, und
vorausgesetzt, sie werden:

von einer zentralstaatlichen, regio-
nalen oder lokalen Kérperschaft
oder der Zentralbank eines Mitglied-
staats, der Europdischen Zentral-
bank, der Europédischen Union oder
der Europaischen Investitionsbank,
einem Drittstaat oder, sofern dieser
ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat
der Foderation oder von einer inter-
nationalen Einrichtung 6ffentlich-
rechtlichen Charakters, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat angehort, be-
geben oder garantiert, oder

von einem Unternehmen begeben,
dessen Wertpapiere auf den unter
den vorstehenden Ziffern 1), 2) und
3) bezeichneten geregelten Markten
gehandelt werden, oder

von einem Institut, das gemafs dem
Recht der Europaischen Union fest-
gelegten Kriterien einer behordli-
chen Aufsicht unterstellt ist, oder ei-
nem Institut, das Aufsichtsbestim-
mungen, die nach Auffassung der
CSSF mindestens so streng sind wie
die des EU-Rechts, unterliegt und
diese einhalt, begeben oder garan-
tiert; oder

von anderen Emittenten begeben,
die einer Kategorie angehoren, die
von der CSSF zugelassen wurde, so-
fern fiir Anlagen in diesen Instru-
menten Vorschriften fiir den Anle-
gerschutz gelten, die denen des ers-
ten, des zweiten oder des dritten Ge-
dankenstrichs gleichwertig sind, und
sofern es sich bei dem Emittenten
entweder um ein Unternehmen mit
einem Eigenkapital von mindestens
zehn Millionen Euro (10.000.000
EUR), das seinen Jahresabschluss
nach den Vorschriften der vierten
Richtlinie 78/660/EWG erstellt und
veroffentlicht, oder um einen Rechts-
trager, der innerhalb einer eine oder
mehrere borsennotierte Gesellschaf-
ten umfassenden Unternehmens-
gruppe fiir die Finanzierung dieser
Gruppe zustdndig ist, oder es sich
um einen Rechtstrager handelt, der
die Wertpapier- mafiige Unterlegung
von Verbindlichkeiten durch Nut-
zung einer von einer Bank einge-
raumten Kreditlinie finanzieren soll.
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$2

Allerdings gelten die folgenden Bestimmungen:

1.

$3

nicht mehr als 10 % des Nettovermégens jedes
Teilfonds in andere tibertragbare Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente als diejenigen, die in
dem vorstehenden § 1 genannt sind, investieren;

. Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate

iiber diese direkt erwerben.

. Der Fonds kann bewegliches und unbewegliches

Vermogen erwerben, das fiir die Ausiibung seiner
Tatigkeit erforderlich ist.

Ein Teilfonds kann ergidnzende liquide Mittel in Form von
Sichtguthaben halten, deren Anteil bis zu 20 % des Netto-
vermogens des Teilfonds betragen darf. Diese Grenze darf
nur voriibergehend und fiir einen unbedingt erforderli-
chen Zeitraum uberschritten werden, wenn die Umstiande
dies aufgrund aufdergewdhnlich ungiinstiger Marktbedin-
gungen erfordern und wenn dies unter Berticksichtigung
der Interessen der Aktionare gerechtfertigt ist.

B.

1.

Der Fonds darf nicht mehr als 10 % der Nettover-
mogenswerte eines jeden Teilfonds in Wertpapie-
ren oder Geldmarktinstrumenten eines Emitten-
ten anlegen und darf nicht mehr als 20 % seines
Nettovermdogens in Einlagen bei ein- und demsel-
ben Rechtstrager anlegen. Das Gegenparteirisiko
eines Teilfonds bei einer Transaktion mit auf3er-
borslichen derivativen Finanzinstrumenten darf
10 % des Nettovermdégens nicht libersteigen,
wenn die Gegenpartei eines der in Abschnitt A,

§ 1, Ziffer 6) genannten Kreditinstitute ist, bzw.

5 % seines Nettovermogens in allen anderen Fél-
len.

. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente von Emittenten, bei denen der
Teilfonds jeweils mehr als 5 % seines Nettover-
maogens anlegt, darf 40 % des Wertes seines Net-
tovermogens nicht iiberschreiten. Diese Be-
schrankung gilt nicht fiir Einlagen bei Finanzinsti-
tuten, die Gegenstand einer behordlichen Aufsicht
sind, und fiir Transaktionen mit OTC-Finanzderi-
vaten mit diesen Instituten. Unbeschadet der ein-
zelnen im vorstehenden Absatz 1) festgelegten
Beschrankungen darf ein Teilfonds mehrere der
folgenden Elemente nicht kombinieren, wenn er
dadurch mehr als 20 % seines Nettovermogens
bei ein und demselben Emittenten anlegen
wiirde:

Anlagen in Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten ein und dessel-
ben Emittenten,
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— Einlagen bei ein und demselben
Emittenten, oder

— Risiken aus mit einem und desselben
Emittenten getatigten Geschiften
mit derivativen Finanzinstrumenten.

3. Die oben in Absatz 1), erster Satz, angegebene

Grenze von 10 % kann fiir Anleihen auf maximal
35 %, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente von einem Mitgliedstaat, seinen Ge-
bietskorperschaften, von einem Drittstaat oder
von internationalen Einrichtungen offentlich-
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein
Mitgliedstaat angehort, begeben oder garantiert
werden. Die in diesem Absatz genannten Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente werden fiir die
Anwendung der in Absatz 2) oben genannten
Grenze von 40 % nicht berticksichtigt.

. Die oben in Absatz 1), erster Satz, angegebene
Grenze von 10 % kann fiir Anleihen auf maximal
25 % erhoht werden, die unter die Definition von
Covered Bonds in Ziffer (1), Artikel 3 der Richtli-
nie 2019/2162 fallen, sowie fiir bestimmte Anlei-
hen, wenn sie vor dem 8. Juli 2022 von einem
Kreditinstitut begeben werden, das seinen Sitz in
einem Mitgliedstaat hat und das kraft eines Geset-
zes einer bestimmten 6ffentlichen Aufsicht unter-
liegt, deren Ziel es ist, die Inhaber dieser Anleihen
zu schiitzen. Insbesondere miissen die Erlose aus
der Emission dieser vor dem 8. Juli 2022 begebe-
nen Anleihen nach dem Gesetz in Vermogenswer-
ten angelegt werden, die wahrend der gesamten
Laufzeit der Anleihen in ausreichendem Maf3e die
sich daraus ergebenden Haftungen abdecken und
die mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts
im Falle der Nichterfiillung durch den Emittenten
fiir die Riickzahlung des Kapitals und die Zahlung
der laufenden Zinsen zur Verfiigung stehen.
Wenn ein Teilfonds mehr als 5 % seines Nettover-
mogens in Anleihen im Sinne dieses Absatzes an-
legt, die von demselben Emittenten begeben wer-
den, darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 %
des Werts des Nettovermogens eines Teilfonds
des Fonds nicht iibersteigen. Die in diesem Absatz
aufgefiihrten iibertragbaren Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente werden nicht berticksich-
tigt, wenn die in Absatz (2) genannte Obergrenze
von 40 % zur Anwendung kommt.

. Die in den vorstehenden Ziffern 1), 2), 3) und 4)
festgelegten Obergrenzen diirfen nicht kombi-
niert werden. Daher diirfen die Anlagen in iiber-
tragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstru-
menten eines einzelnen Emittenten, in Einlagen
oder derivative Finanzinstrumente von diesem
Emittenten gemaf diesen Absatzen insgesamt 35
% des Nettovermdgens des betreffenden Teil-
fonds nicht libersteigen.
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6.

Gesellschaften, die derselben Unternehmens-
gruppe angehoren und konsolidierte Abschliisse
im Sinne der Richtlinie 2013 /34/EU oder gemaf}
den anerkannten internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften erstellen, gelten fiir die Be-
rechnung der in den Ziffern (1) bis (5) dieses Ab-
schnitts B beschriebenen Obergrenzen als ein und
derselbe Emittent.

Jeder Teilfonds des Fonds kann kumulativ bis zu 20 %
seines Nettovermogens in Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten einer Gruppe anlegen.

7.

Abweichend von diesem Verfahren kann der
Fonds unter Beachtung des Prinzips der Risi-
kostreuung bis zu 100 % des Nettovermogens je-
des Teilfonds in verschiedene Emissionen von
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten inves-
tieren, die von einem Mitgliedstaat, von dessen
Gebietskorperschaften, von einem nicht zur EU
gehorenden Staat (zum Datum des Verkaufspros-
pekts die Mitgliedstaaten der OECD, Singapur und
der G20) oder von einer internationalen Organi-
sation 6ffentlich-rechtlichen Charakters, der ein
oder mehrere Mitgliedstaaten angehdren, bege-
ben oder garantiert werden, sofern diese Werte
aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen
stammen und die Werte aus einer einzigen Emis-
sion 30 % des Nettovermdgens des betreffenden
Teilfonds nicht iiberschreiten.

. Der Fonds darf nicht mehr als 20 % des Nettover-

mogens eines jeden Teilfonds in einen 0GAW
oder anderen OGA gemaf der Definition in Ab-
schnitt A, § 1 5) investieren. Bei der Anwendung
dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines
Umbrellafonds wie ein eigenstiandiger Emittent
zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Ein-
zelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte
findet Anwendung.

Die Anlage in Anteile oder Aktien eines OGA, der
nicht den OGAW-Kriterien entspricht, darf insge-
samt 30 % des Nettovermdgens eines Teilfonds
nicht liberschreiten.

Wenn ein Teilfonds gemaf? seiner Anlagepolitik
iber Total Return Swaps in Aktien von 0GAW
und/oder anderen OGA anlegen darf, gilt eben-
falls die oben festgelegte Obergrenze von 20 %,
soweit die potenziellen Verluste aus dieser Art
von Swap-Kontrakt, der ein Engagement in ein
und demselben OGAW oder OGA zusammen mit
Direktanlagen in diesem OGAW oder OGA mit
sich bringt, insgesamt 20 % des Nettovermdgens
des betreffenden Teilfonds nicht iibersteigen.
Falls diese OGAW Teilfonds des Fonds sind, muss
der Swap-Kontrakt eine Abrechnung in bar
(,Cash Settlement“) vorsehen.
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a. Die unter B 1) und B 2) aufgefiihrten Grenzen er-
héhen sich auf maximal 20 % fiir Anlagen in Ak-
tien und/oder Schuldtitel eines einzigen Emitten-
ten, wenn dies gemaf? der Anlagepolitik eines
Teilfonds darauf abzielt, einen bestimmten von
der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelin-
dex nachzubilden. Voraussetzung dafiir ist:

die Zusammensetzung des Index ist
hinreichend diversifiziert;

der Index stellt einen reprasentati-
ven Maf3stab fiir den Markt dar, auf
den er sich bezieht;

der Index wird in angemessener
Weise veroffentlicht.

. Die vorstehend in Absatz a) festgelegte Grenze
erhoht sich auf 35 %, wenn dies unter aufderge-
wohnlichen Marktbedingungen gerechtfertigt ist,
insbesondere an geregelten Markten, auf denen
bestimmte libertragbare Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente vorherrschen. Die Anlage bis
zu dieser Obergrenze ist nur fiir einen einzigen
Emittenten zulassig.

10. Ein Teilfonds des Fonds (fiir die Zwecke dieses
Absatzes als ,anlegender Teilfonds“ bezeichnet)
kann Wertpapiere, die von einem oder mehreren
anderen Teilfonds des Fonds (jeweils ein ,Ziel-
Teilfonds“) begeben werden oder wurden, zeich-
nen, erwerben und/oder halten, was den Fonds
nicht den Vorschriften des Gesetzes von 1915
tiber Handelsgesellschaften in dessen aktueller
Fassung beziiglich der Zeichnung, des Erwerbs
und/oder des Haltens eigener Aktien unterwirft.
Dabei gelten jedoch folgende Voraussetzungen:

der Zielteilfonds nicht selbst in dem
investierenden Teilfonds, der in die-
sem Zielfonds investiert ist, anlegt;
und

der Anteil der Vermdgenswerte der
Ziel-Teilfonds, deren Erwerb in Be-
tracht gezogen wird und die gemaf3
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ihrer Anlagepolitik vollstdndig in An-

teile oder Aktien von anderen OGAW

und/oder anderen OGA, einschlief3-

lich anderer Ziel-Teilfonds desselben

0OGA, investiert werden konnen, 10
% nicht libersteigt; und

alle Stimmrechte, die mit den betref-
fenden Aktien einhergehen, werden
solange ausgesetzt, wie diese vom
anlegenden Teilfonds gehalten wer-
den, und zwar trotz angemessener

Berticksichtigung und Verbuchung in

den periodisch erscheinenden Fi-
nanzberichten; und

c

solange diese Wertpapiere unter al-
len Umstdnden von dem investieren-
den Teilfonds gehalten werden, ihr
Wert auf jeden Fall fiir die Berech-
nung des Nettovermdégens des Fonds
zum Zweck der Uberpriifung der von
dem Gesetz von 2010 vorgeschriebe-
nen Mindestschwelle des Nettover-
mogens nicht berticksichtigt wird.

$1

Der Fonds darf fiir die Gesamtheit der Teilfonds:

1. Aktien, die mit einem Stimmrecht verbunden

sind, nicht in einer solchen Anzahl erwerben, die
es ihm erlauben wiirde, einen nennenswerten
Einfluss auf die Geschaftsfiihrung des Emittenten
auszuiiben;

. nicht mehr als:

10 % der Aktien ohne Stimmrecht ei-
nes Emittenten;

10 % der Schuldverschreibungen ein
und desselben Emittenten;

25 % der Anteile oder Aktien eines
einzelnen OGAW oder sonstigen OGA
im Sinne von Artikel 2 § 2 des Geset-
zesvon 2010;

10 % der Geldmarktinstrumente ein
und desselben Emittenten erwerben.

Die oben unter dem zweiten, dritten und vierten
Gedankenstrich genannten Grenzen miissen zum
Zeitpunkt des Erwerbs nicht eingehalten werden,
wenn der Bruttobetrag der Anleihen oder Geld-
marktinstrumente oder der Nettobetrag der be-
gebenen Wertpapiere nicht berechnet werden
kann.

Die oben in den Ziffern 1) und 2) aufgefiihrten
Beschrankungen gelten nicht:

. fiir Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die

von einem Mitgliedstaat oder dessen Gebietskor-
perschaften oder von einem Staat, der nicht der
EU begeben oder garantiert sind;

. fiir Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die

von internationalen Organismen 6ffentlich-recht-
lichen Charakters, denen ein oder mehrere Mit-
gliedstaaten angehort bzw. angehoren, begeben
werden;

. fiir Aktien, die an dem Kapital einer Gesellschaft

eines nicht der EU angehdrenden Drittstaates ge-
halten werden, die ihr Vermoégen im Wesentli-
chen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die
in diesem Drittstaat anséssig sind, wenn eine
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derartige Beteiligung fiir den OGAW aufgrund der
Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige
Moglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren
von Emittenten dieses Drittstaates zu tatigen.
Diese Ausnahme ist jedoch nur anwendbar, wenn
die SICAV der EU-Drittstaat in seiner Anlagepoli-
tik die in den Artikeln 43 und 46 und in Artikel
48, Absatze (1) und (2) des Gesetzes von 2010
festgelegten Grenzen einhalt. Werden die in Arti-
kel 43 und 46 dieses Gesetzes festgelegten Ober-
grenzen Uberschritten, gilt Artikel 49 mit den
notwendigen Anderungen;

d. fir Aktien, die von einer oder mehreren Invest-
mentgesellschaften am Kapital der Tochtergesell-
schaften gehalten werden, die ausschlieflich zu-
gunsten derselben Geschaftsfiihrungs-, Bera-
tungs- oder Vertriebstatigkeiten in dem Land
ausfiihren, in dem die Tochtergesellschaft ihren
Sitz hat, wenn es um die Riicknahme von Aktien
auf Antrag der Aktionire geht.

$2
1. Der Fonds kann Kredite aufnehmen, vorausge-
setzt:

a. solche Kredite sind fiir jeden Teilfonds temporar
und der aufgenommene Betrag libersteigt nicht
10 % des Nettovermdégens des jeweiligen Teil-
fonds;

b. solche Kredite lassen den Erwerb von Immobi-
lien zu, die fiir die direkte Ausiibung der Teil-
fondsaktivititen unerlasslich sind, und machen
héchstens 10 % des Teilfondsnettovermdgens
aus.

Jeder Teilfonds ist berechtigt, im Einklang mit den vor-
stehenden Punkten a) und b) Kredite aufzunehmen,
wobei diese insgesamt 15 % seines Nettovermdgens
nicht tibersteigen diirfen.

2. Der Fonds darf keine Kredite gewdhren und sich
nicht fiir Rechnung Dritter verbiirgen.

Der vorstehende Absatz steht dem Erwerb nicht voll
eingezahlter Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
oder anderer Finanzinstrumente im Sinne von Ab-
schnitt A, § 1, Ziffern 5), 7) und 8) durch den Fonds
nicht entgegen.

3. Der Fonds darf fiir keinen Teilfonds Geschifte
durchfiihren, die Leerverkaufe von Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzin-
strumenten im Sinne von Abschnitt A, § 1, Ziffern
5), 7) und 8) mit sich bringen.

$3

Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung
kann ein neu zugelassener Teilfonds fiir einen Zeitraum
von sechs Monaten nach dem Datum seiner Zulassung von
den Artikeln 43, 44, 45 und 46 des Gesetzes von 2010 vo-
riibergehend ausgenommen werden.

Verwendung von Finanzderivatprodukten und -instru-
menten

Optionen, Optionsscheine, Terminkontrakte und Swaps
auf Wertpapiere, Devisen oder Finanzinstrumente

Zum Zwecke der Absicherung oder einer effizienten Port-
folioverwaltung kann jeder Teilfonds auf alle Arten von
derivativen Finanzinstrumenten zuriickgreifen, die an ei-
nem geregelten Markt und/oder aufRerbérslich (,0TC")
gehandelt werden, wenn das Instrument von einem fiih-
renden Finanzinstitut stammt, das auf diese Art von
Transaktionen spezialisiert ist. Insbesondere kénnen alle
Teilfonds, neben anderen Anlagen, in Optionsscheine, Fu-
tures, Optionen, Swaps (wie etwa Total Return Swaps,
Contracts for Difference und Credit Default Swaps) und
Terminkontrakte auf diverse Basiswerte wie etwa - je-
weils in Ubereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 so-
wie der Anlagepolitik des Teilfonds - Devisen (einschlief3-
lich Non-Deliverable Forwards), Zinssatze, iibertragbare
Wertpapiere, Korbe iibertragbarer Wertpapiere, Indizes
(wie etwa Rohstoff-, Edelmetall- oder Volatilitatsindizes)
sowie in Organismen fiir gemeinsame Anlagen investie-
ren.

Kreditderivate

Der Fonds darf derivative Kreditinstrumente kaufen und
verkaufen. Das Ziel von Kreditderivaten ist, das mit einem
Referenz-Vermogenswert verbundene Kreditrisiko zu iso-
lieren und zu tibertragen. Es gibt zwei Kategorien von
Kreditderivaten: Die ,finanzierten“ und die ,nicht finan-
zierten“. Diese Unterscheidung hdngt davon ab, ob der
Verkaufer der Sicherung eine Anfangspramie im Verhalt-
nis zum Referenzwert gezahlt hat oder nicht.

Trotz der grofden Vielfalt an Kreditderivaten sind die fol-
genden drei Transaktionstypen am haufigsten:

Typ 1, Transaktionen auf Kreditausfallprodukte (z. B. Cre-
dit Default Swaps (CDS) oder CDS-Optionen) sind Trans-
aktionen, bei denen die Verbindlichkeiten der Parteien an
den Eintritt oder das Ausbleiben eines oder mehrerer
Kreditereignisse in Bezug auf den Basiswert gebunden
sind. Die Kreditereignisse sind im Vertrag definiert und
stellen den Eintritt einer Verschlechterung des Kredit-
werts des Referenz-Vermogenswerts dar. ,Credit
Default“-Produkte kénnen nach dem Ausfall entweder in
bar oder durch tatsachliche Lieferung des Referenz-Ver-
mogenswerts ausgeglichen werden.

Der zweite Typ, z. B. der , Total Return Swap*, entspricht
einem Tauschgeschift auf die wirtschaftliche Wertent-
wicklung eines zugrunde liegenden Vermogenswertes
ohne Ubertragung der Eigentumsrechte an diesem Ver-
mogenswert. Kauft ein Kaufer einen Total Return Swap,
leistet er eine regelmafiige Zahlung zu einem variablen
Satz. Als Gegenleistung hat er Anspruch auf alle Zuwachse
in Bezug auf einen Nominalbetrag dieses Vermogenswer-
tes (Kupons, Zinszahlungen, Anderung des Vermégens-
wertes), die innerhalb eines mit der Gegenpartei
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vereinbarten Zeitraums entstehen. Durch den Einsatz die-
ser Finanzinstrumente kann sich die Positionierung des
betreffenden Teilfonds verandern.

Wenn die Anlagepolitik eines Teilfonds vorsieht, dass die-
ser in Total Return Swaps und/oder andere derivative Fi-
nanzinstrumente investieren darf, die d&hnliche Merkmale
aufweisen, werden diese Anlagen, soweit nicht anders in
den Anhingen angegeben, in Ubereinstimmung mit der
Anlagepolitik dieses Teilfonds zu Zwecken der Absiche-
rung und/oder einer effizienten Portfolioverwaltung ge-
tatigt. Wenn in der Anlagepolitik eines Teilfonds nichts
anderes angegeben ist, konnen die Total Return Swaps
und anderen derivativen Finanzinstrumente, die diesel-
ben Merkmale aufweisen, Wahrungen, Zinssatze, liber-
tragbare Wertpapiere, einen Korb tibertragbarer Wertpa-
piere, Indizes oder Organismen fiir gemeinsame Anlagen
als Basiswerte haben.

Wenn ein Teilfonds Total Return Swaps nutzt,

handelt es sich bei den zugrunde liegenden Vermogens-
werten und Anlagestrategien, in denen ein

Engagement aufgebaut wird, um jene, die gemafi der
Anlagepolitik und der Anlageziele des entsprechenden
Teilfonds laut den Angaben im Anhang zu diesem Teil-
fonds zuldssig sind.

Bei den Gegenparteien des Fonds wird es sich um fiih-
rende Finanzinstitute handeln, die in der Regel in einem
OECD-Mitgliedstaat ansdssig und auf diese Art von Ge-
schiften spezialisiert sind, einer ordentlichen Aufsicht
unterliegen und zum Zeitpunkt der Ernennung ein Invest-
ment-Grade-Kreditrating aufweisen.

Diese Gegenparteien verfiigen liber keine Entscheidungs-
befugnis hinsichtlich der Zusammensetzung oder Verwal-
tung des Anlageportfolios des Teilfonds sowie der den de-
rivativen Finanzinstrumenten zugrunde liegenden Anla-
gen.

Die ,Total Return Swaps“ und andere derivative Finanzin-
strumente mit denselben Eigenschaften verleihen dem
Fonds lediglich das Recht, gegen die Gegenpartei des
Swaps oder des anderen derivativen Finanzinstruments
vorzugehen, und eine eventuelle Zahlungsunfahigkeit der
Gegenpartei konnte den Erhalt der geplanten Zahlungen
unmoglich machen.

Maximal 20 % des Nettovermogens eines Teilfonds

sind Gegenstand von Total Return Swaps, soweit im
Anhang fiir einen einzelnen Teilfonds nichts anderes an-
gegeben ist.

Wenn ein Teilfonds Total Return Swaps eingeht, wird der
erwartete Anteil am Nettovermdgen dieses Teilfonds, der
Gegenstand von Total Return Swaps sein konnte, im An-
hang fiir den jeweiligen Teilfonds genannt.
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Ein Teilfonds, der zum Datum dieses
Verkaufsprospekts keine Total Return Swaps eingeht
(d. h. der erwartete Anteil seines verwalteten
Vermogens, das Gegenstand von Total Return Swaps ist,
betragt 0 %), kann jedoch Total Return Swaps
eingehen, sofern der maximale Anteil am
Nettovermogen dieses Teilfonds, der Gegenstand
solcher Transaktionen sein konnte, 10 % nicht iibersteigt
und der entsprechende Anhang fiir den

jeweiligen Teilfonds bei nachstmaoglicher Gelegenheit
entsprechend aktualisiert wird.

Der letzte Typ, die ,Credit Spread Derivate“, sind Kreditsi-
cherungstransaktionen, bei denen die Zahlungen entwe-
der vom Kaufer oder vom Verkéufer der Sicherung in Ab-
hangigkeit vom relativen Kreditwert von zwei oder meh-
reren Referenzaktiva vorgenommen werden kdnnen.

Diese Geschafte diirfen jedoch niemals mit dem Ziel
durchgefiihrt werden, die Anlagepolitik des Fonds zu an-
dern.

Die Haufigkeit der Anpassung der Zusammensetzung ei-
nes einem derivativen Finanzinstrument zugrunde lie-
genden Indexes wird vom Anbieter des betreffenden In-
dexes festgelegt. Durch die Anpassung der Zusammen-
setzung dieses Indexes entstehen dem betreffenden Teil-
fonds keinerlei Kosten.

Anwendung einer angemessenen Deckung der Transakti-
onen mit derivativen Finanzprodukten und -instrumen-
ten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden
oder nicht.

Angemessene Deckung bei nicht bar abgerechneten In-
strumenten

Wenn der derivative Finanzkontrakt automatisch oder
nach Wahl der Gegenpartei des Fonds die tatsdchliche
Lieferung des zugrunde liegenden Finanzinstruments am
Falligkeits- oder Ausiibungsdatum vorsieht und sofern
die tatsachliche Lieferung im Falle des betreffenden In-
struments eine giangige Praxis ist, muss der Fonds das zu-
grunde liegende Finanzinstrument zur Absicherung in
seinem Portfolio halten.

Moglichkeit bei nicht bar abgerechneten Instrumenten
Wenn das zugrunde liegende Finanzinstrument eines de-
rivativen Finanzinstruments sehr liquide ist, darf der
Fonds ausnahmsweise andere fliissige Vermdgenswerte
zur Absicherung halten, sofern diese Vermdgenswerte je-
derzeit dafiir verwendet werden kénnen, ein zugrunde
liegendes Finanzinstrument, das geliefert werden muss,
zu erwerben, und sofern das mit dieser Transaktionsart
verbundene hohere Marktrisiko angemessen bewertet
wird.
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Moglichkeit eine andere zugrunde liegende Deckung zu
halten, bei bar abgerechneten Instrumenten
Wenn das derivative Finanzinstrument automatisch oder
nach Ermessen des Fonds bar abgerechnet wird, ist es
dem Fonds gestattet, das spezifische zugrunde liegende
Instrument zur Absicherung nicht zu halten. In diesem
Fall stellen die folgenden Kategorien von Instrumenten
eine akzeptable Deckung dar:

a. Barmittel;

b. fliissige Forderungstitel mittels angemessener
Schutzmafinahmen (insbesondere Sicherheits-
margensétze bzw. ,Haircuts®);

c. jeder andere sehr fliissige Vermogenswert, der
aufgrund seiner Korrelation mit dem Basiswert
des derivativen Finanzinstruments mittels ange-
messener Schutzmafdnahmen (wie gegebenen-
falls einem Sicherheitsmargensatz) in Betracht
gezogen wird.

Berechnung der Deckungshohe
Die Deckungshohe wird auf der Grundlage der Verpflich-
tungen berechnet.

Techniken fiir ein effizientes Portfoliomanagement

Flir die Zwecke der Risikominderung, Kostensenkung
oder zur Generierung von zusatzlichem Kapital oder Er-
tragen darf der Fonds in Ubereinstimmung mit den Anfor-
derungen des CSSF-Rundschreibens 08/356 und des
CSSF-Rundschreibens 14/592 in der jeweils aktuellen
Fassung die folgenden Techniken und Instrumente einset-
zen, die sich auf iibertragbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente beziehen:

—  Wertpapierleihgeschafte,
—  Verkaufe mit Riickkaufsrecht, und

— Pensionsgeschéafte und umgekehrte
Pensionsgeschifte.

Der Fonds muss sicherstellen, dass das Volumen dieser
Geschafte einen angemessenen Umfang nicht tiberschrei-
tet, so dass er jederzeit in der Lage ist, seinen Riicknah-
meverpflichtungen nachzukommen und diese Geschéfte
die Verwaltung der Vermogenswerte eines Teilfonds ge-
maf} seiner Anlagepolitik nicht gefadhrden. Umgekehrte
Pensionsgeschifte werden in der Regel als Geldmarktin-
strumente eingesetzt und konnen verwendet werden, um
die verfiigbaren Barmittel zusammen mit anderen Arten
von Geldmarktinstrumenten zu investieren.

Wertpapierleihgeschafte werden in der Regel vorwiegend
eingesetzt, um zusatzliche Ertrage zu generieren, und um-
gekehrte Pensionsgeschifte werden normalerweise ver-
wendet, um zusatzliche Ertrage durch die Transaktionen
selbst zu erwirtschaften.

Falls Barsicherheiten entgegengenommen werden, kon-
nen die Barmittel wiederangelegt werden und zusatzliche
Ertrage und/oder Kapitalgewinne generieren.

Soweit gemaf3 den geltenden aufsichtsrechtlichen Be-
schrankungen zulassig, insbesondere gemaf? (i) Arti-

kel 11 der luxemburgischen Verordnungen vom 8. Feb-
ruar 2008 liber bestimmte Definitionen des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 iiber Organismen fiir gemeinsame
Anlagen in der jeweils geltenden Fassung (die ,Verord-
nung von 2008“), (ii) CSSF-Rundschreiben 08/356 und
(iii) CSSF-Rundschreiben 14/592, darf jeder Teilfonds
Wertpapierleihgeschafte, Pensionsgeschafte und umge-
kehrte Pensionsgeschafte abschlief3en.

Die Auswahl von Gegenparteien fiir solche Transaktionen
erfolgt

stets im besten Interesse des Fonds. Bei den Gegenpar-
teien handelt es sich in der Regel um Finanzinstitute mit
Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat, die ein
Investment-Grade-Kreditrating aufweisen. Insbesondere
wird dafiir Sorge getragen, dass etwaige Interessenkon-
flikte ermittelt werden, die vor allem beim Eingehen einer
Vereinbarung mit einem verbundenen Unternehmen der
Gruppe Uber die Abwicklung solcher Transaktionen ent-
stehen kénnen, da die Gruppe, welcher die Verwaltungs-
gesellschaft angehort, dadurch zusatzlich vergiitet wiirde.
Einzelheiten zu den in den Grundsétzen beziiglich Inte-
ressenkonflikten festgelegten Auswahlkriterien und eine
Liste

der genehmigten Gegenparteien sind am

eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Wertpapierleihgeschafte
Der Fonds wird Wertpapierleihgeschafte nur abschliefden,
wenn folgende Bedingungen erfillt sind:

a. Die Gegenpartei unterliegt Aufsichtsregeln, wel-
che die CSSF als gleichwertig mit den Regelungen
nach EU-Recht ansieht;

b. wenn die Gegenpartei ein mit der Verwaltungsge-
sellschaft verbundener Rechtstrager ist, sollte da-
rauf geachtet werden, alle daraus resultierenden
Interessenkonflikte zu vermeiden, um sicherzu-
stellen, dass die Geschafte zu normalen Markt-
konditionen abgeschlossen werden; und

c. der Kontrahent muss ein Finanzmittler (wie etwa
eine Bank, ein Makler usw.) sein, der im eigenen
Namen handelt;

d. erin der Lage ist, verliehene Wertpapiere zu-
rickzufordern oder von ihm abgeschlossene
Wertpapierleihgeschifte zu kiindigen.

Wenn ein Teilfonds Wertpapierleihgeschifte eingeht,
handelt es sich bei den zugrunde liegenden Vermdégens-
werten und Anlagestrategien, in denen ein Engagement
aufgebaut wird, um jene, die gemaf der Anlagepolitik und
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der Anlageziele des entsprechenden Teilfonds laut den
Angaben im Anhang zu diesem Teilfonds zuldssig sind.

Die Umsetzung des oben erwahnten Wertpapierleihpro-
gramms diirfte sich nicht auf das Risikoprofil der be-
troffenen Teilfonds auswirken.

Maximal 30 % des Nettovermogens eines Teilfonds sind
Gegenstand von Wertpapierleihgeschaften, soweit im An-
hang fiir einen einzelnen Teilfonds nichts anderes ange-
geben ist. Wenn ein Teilfonds Wertpapierleihgeschéfte
eingeht, werden diese Transaktionen voriibergehend ein-
gesetzt, wobei ihr Einsatz jedoch hauptséchlich von der
am Markt bestehenden Nachfrage nach den Wertpapieren
und den mit solchen Transaktionen einhergehenden Risi-
ken abhangt.

Der Anteil der verliehenen Wertpapiere schwankt im
Laufe der Zeit und héngt von anderen Faktoren ab, etwa
der Leihnachfrage. Die Marktbedingungen und die Leih-
nachfrage schwanken und lassen sich nicht prazise vor-
hersagen. Die Leihbestdnde kénnen zwischen den Teil-
fonds daher erheblich schwanken.

Wenn eine starke Leihnachfrage nach Unternehmen aus
einer bestimmten geografischen Region oder einem be-
stimmten Sektor besteht, wird es wahrscheinlich umfas-
sendere Leihaktivititen in den betreffenden Teilfonds ge-
ben, die diese stark gefragten Unternehmen halten. Be-
steht keine Leihnachfrage nach den von den betreffenden
Teilfonds gehaltenen Wertpapieren, konnte der Wert der
ausgeliehenen Wertpapiere der Teilfonds 0 % betragen,
selbst wenn sie beabsichtigen, diese Geschéafte abzuschlie-
Ben.

Wenn ein Teilfonds Wertpapierleihgeschafte eingeht,
wird der erwartete Anteil am Nettovermoégen dieses Teil-
fonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschaften sein
wird, im Anhang fiir den jeweiligen Teilfonds genannt.

Der an den Vermittler fiir seine Leistungen gezahlte Ge-
samtbetrag entspricht 20 % des durch Wertpapierleihge-
schifte generierten Bruttoertrags. Etwaige Gebiihren und
Aufwendungen werden von der Verwaltungsstelle aus ih-
rer Vergiitung bezahlt. Die verbleibenden Ertrage, die

80 % der Bruttoertrage darstellen, gehen zuriick an den
betreffenden Teilfonds.

Verkaufe mit Riickkaufsrecht

Wenn der Fonds als Kaufer auftritt, kann er Wertpapiere
mit einer Riickkaufoption kaufen. Diese Geschéfte beste-
hen aus dem Kauf von Wertpapieren mit einer Klausel,
gemafd der der Verkdufer (Kontrahent) das Recht hat, die
verkauften Wertpapiere von dem Fonds zu einem Preis
und zu einem Zeitpunkt zuriickzukaufen, die zwischen
den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart
wurden.

Wenn der Fonds als Verkaufer auftritt, kann er Wertpa-
piere mit einer Riickkaufoption verkaufen. Diese Ge-
schifte bestehen aus dem Verkauf von Wertpapieren mit
einer Klausel, gemaf? der der Fonds das Recht hat, die

Wertpapiere von dem Kéufer (Kontrahent) zu einem
Preis und zu einem Zeitpunkt zuriickzukaufen, die zwi-
schen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss verein-
bart wurden.

Umgekehrte Pensionsgeschafte und Pensionsgeschéfte
Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Fonds keine
Pensionsgeschéfte und umgekehrten Pensionsgeschiften
abschlief3en. Sollte sich der Fonds kiinftig zum Abschluss
dieser Art von Geschiften entschlief3en, finden die folgen-
den Absdtze Anwendung und der Verkaufsprospekt wird
entsprechend aktualisiert.

Der Fonds wird umgekehrte Pensionsgeschéfte nur unter
den folgenden Bedingungen eingehen:

a. die Gegenpartei unterliegt Aufsichtsregeln, wel-
che die CSSF als gleichwertig mit den Regelungen
nach EU-Recht ansieht;

b. der Wert der Geschafte wird auf einem solchen
Niveau gehalten, das es dem Fonds ermdglicht,
jederzeit seinen Riicknahmeverpflichtungen
nachzukommen

c. der Fonds kann jederzeit den vollen Barbetrag
zuriickfordern oder das umgekehrte Pensionsge-
schift auf der Basis des aufgelaufenen Wertes
oder auf Basis des aktuellen Marktwertes kiindi-
gen.

Wenn ein Teilfonds umgekehrte Pensionsgeschifte ein-
geht, handelt es sich bei den zugrunde liegenden Vermo-
genswerten und Anlagestrategien, in denen ein Engage-
ment aufgebaut wird, um jene, die gemaf3 der Anlagepoli-
tik und der Anlageziele des entsprechenden Teilfonds laut
den Angaben im Anhang zu diesem Teilfonds zuldssig
sind.

Maximal 10 % des Nettovermdgens eines Teilfonds sind
Gegenstand von umgekehrten Pensionsgeschiften, soweit
im Anhang fiir einen einzelnen Teilfonds nichts anderes
angegeben ist. Der Einsatz von umgekehrten Pensionsge-
schiften wird langfristig Anderungen unterliegen und
sich nach der Hohe des Barbetrags und der geldnahen
Mittel jedes Teilfonds sowie der jeweiligen Verwaltung
der Barmittel richten, die von den Marktbedingungen wie
einem negativen Zinsumfeld oder einer Gesamtzunahme
des Ausfallrisikos abhdngen kann.

Der Fonds kann Pensionsgeschéfte nur unter den folgen-
den Bedingungen eingehen:

a. die Gegenpartei unterliegt Regeln fiir die Aufsicht
durch eine Aufsichtsbehorde, die die CSSF als
gleichwertig mit denjenigen des européischen
Rechts betrachtet;

b. der Wert der Geschafte wird auf einem solchen
Niveau gehalten, das es dem Fonds ermdglicht,
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jederzeit seinen Riicknahmeverpflichtungen
nachzukommen

c. der Fonds ist jederzeit in der Lage, Wertpapiere,
die Gegenstand des Pensionsgeschifts sind, zu-
rickzufordern bzw. das eingegangene Pensions-
geschéaft zu kiindigen.

Wenn ein Teilfonds Pensionsgeschéfte eingeht, handelt es
sich bei den zugrunde liegenden Vermégenswerten und
Anlagestrategien, in denen ein Engagement aufgebaut
wird, um jene, die gemaf3 der Anlagepolitik und der Anla-
geziele des entsprechenden Teilfonds laut den Angaben
im Anhang zu diesem Teilfonds zulassig sind.

Maximal 10 % des Nettovermogens eines Teilfonds sind
Gegenstand von Pensionsgeschéften, soweit im Anhang
fiir einen einzelnen Teilfonds nichts anderes angegeben
ist. Wenn ein Teilfonds Pensionsgeschéifte eingeht, wer-
den diese Transaktionen kontinuierlich eingesetzt, wobei
ihr Einsatz jedoch hauptsdchlich von der am Markt beste-
henden Nachfrage nach den Wertpapieren und den mit
solchen Transaktionen einhergehenden Risiken abhangt.

Wenn ein Teilfonds umgekehrte Pensionsgeschafte oder
Pensionsgeschifte eingeht, wird der erwartete Anteil am
Nettovermdgen dieses Teilfonds, der Gegenstand solcher
Geschifte sein wird, im Anhang fiir den jeweiligen Teil-
fonds genannt.

Alle Einnahmen aus Pensionsgeschiften und umgekehr-
ten Pensionsgeschéaften sowie Total Return Swaps sind,
nach Abzug geringerer an die Depotbank und/oder den
Vermittler zahlbarer direkter oder indirekter Betriebs-
kosten/-aufwendungen, an den betreffenden Teilfonds
zahlbar.

Von der Gegenpartei des Pensionsgeschéfts oder umge-
kehrten Pensionsgeschifts oder Total Return Swaps, der
Depotbank und/oder dem Agenten kénnen pauschale Be-
triebsaufwendungen in Rechnung gestellt werden.

Einzelheiten zu den direkten und indirekten Betriebsauf-
wendungen/-kosten, die aus Pensionsgeschiften bzw.
umgekehrten Pensionsgeschiaften und Total Return
Swaps erwachsen, werden dem Halbjahres- und Jahresbe-
richt des Fonds zu entnehmen sein.

Richtlinien zu Sicherheiten fiir derivative Finanzprodukte
und Instrumente sowie Techniken fiir ein effizientes Port-
foliomanagement

Allgemeine

Im Rahmen von OTC-Derivategeschiften und Techniken
fiir eine effiziente Portfolioverwaltung kann jeder be-
troffene Teilfonds Sicherheiten mit dem Ziel erhalten,
sein Ausfallrisiko zu reduzieren. In diesem Abschnitt wer-
den die von dem Fonds fiir einen solchen Fall festgelegten
Richtlinien zu Sicherheiten erlautert. Alle von einem Teil-
fonds im Rahmen der Anwendung von Techniken fiir ein
effizientes Portfoliomanagement (Wertpapierleihge-
schéfte, Pensions- oder umgekehrte Pensionsgeschifte)
erhaltenen Vermogenswerte werden als Sicherheiten im
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Sinne dieses Abschnitts erachtet.

ZULASSIGE SICHERHEITEN

Die Sicherheiten, die der entsprechende Teilfonds erhilt,
konnen verwendet werden, um das Ausfallrisiko zu min-
dern, sofern dabei die Bedingungen in geltenden Geset-
zen, Verordnungen und den von der CSSF von Zeit zu Zeit
verodffentlichten Rundschreiben erfiillt werden. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf Liquiditat, Bewertung,
Emittenten-Bonitit, Korrelation, Risiken in Verbindung
mit dem Sicherheitenmanagement und Einforderbarkeit.
Sicherheiten miissen insbesondere folgende Bedingungen
erfiillen:

a. Erhaltene Sicherheiten (aufder Barmittel) sollten
hochqualitativ und hochliquide sein und auf ei-
nem geregelten Markt oder liber eine multilate-
rale Handelseinrichtung mit transparenten Prei-
sen gehandelt werden, damit sie schnell zu einem
Preis nahe der Bewertung vor dem Verkauf ver-
kauft werden konnen.

b. Sie miissen mindestens auf taglicher Basis be-
wertet werden kénnen und Vermogenswerte, die
eine hohe Kursvolatilitat aufweisen, diirfen nicht
als Sicherheiten akzeptiert werden, es sei denn,
es werden angemessene konservative Sicher-
heitsabschldge vorgenommen.

c. Sie sollten von einer Einrichtung begeben wer-
den, die vom Kontrahenten unabhiangig ist und
von der keine hohe Korrelation mit der Perfor-
mance des Kontrahenten zu erwarten ist.

d. Sie miissen hinsichtlich Linder, Markten und
Emittenten ausreichend diversifiziert sein, wobei
unter Beriicksichtigung aller erhaltenen Sicher-
heiten insgesamt maximal 20 % des Nettoinven-
tarwerts des Teilfonds in einen einzelnen Emit-
tenten investiert sein diirfen. Davon abweichend
kann ein Teilfonds vollstdndig in verschiedenen
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten besi-
chert sein, die von einem EWR-Mitgliedstaat oder
seinen Gebietskdrperschaften, von einem Dritt-
staat oder von internationalen Einrichtungen 6f-
fentlich-rechtlichen Charakters, denen mindes-
tens ein Mitgliedstaat angehort, begeben oder ga-
rantiert werden. In diesem Fall sollten die Wert-
papiere des entsprechenden Teilfonds aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen stam-
men, wobei die Wertpapiere einer einzelnen
Emission nicht mehr als 30 % des Nettoinventar-
werts des Teilfonds darstellen sollten.

e. Sie miissen von dem entsprechenden Teilfonds
jederzeit ohne Verweis auf oder Genehmigung
durch den Kontrahenten vollstindig einforderbar
sein.
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f. Bei einer Titeliibertragung wird die entgegenge-
nommene Sicherheit bei der Depotbank hinter-
legt. Bei anderen Arten von Sicherheitsvereinba-
rungen kann die Sicherheit bei einer dritten De-
potbank hinterlegt werden, die einer ordentli-
chen Aufsicht unterliegt und die in keiner Verbin-
dung zum Herausgeber der Sicherheit steht.

g. Die erhaltenen Sicherheiten miissen eine Kredit-
qualitdt von , Investment Grade“ haben.

Wertpapierleihgeschafte

Fiir jedes Wertpapierleihgeschéft muss der Fonds Sicher-
heiten erhalten, deren Wert wahrend der vollstindigen
Laufzeit des Leihgeschafts mindestens 90 % des gesam-
ten Marktwertes (einschlief3lich Zinsen, Dividenden und
sonstigen ggf. eingeschlossenen Rechten) der an den
Leihnehmer verliehenen Wertpapiere entspricht. Die
Wertpapierleihstelle verlangt jedoch eine Zielsicherheit
in Hohe von 105 % des Marktwerts der verliehenen
Wertpapiere, ohne Abzug eines Abschlags.

Bei den fiir die verliehenen Wertpapiere gelieferten Si-
cherheiten handelt es sich entweder um (i) Barmittel
und/oder um (ii) Anleihen, die von der Regierung oder
von einer regionalen oder lokalen Regierung eines Mit-
gliedstaats der OECD begeben oder garantiert werden
oder die von lokalen, regionalen oder internationalen
Niederlassungen von iiberstaatlichen Einrichtungen oder
Organisationen begeben oder garantiert werden, die ein
Rating von mindestens AA aufweisen, und/oder um

(iii) Anleihen, die von fithrenden Emittenten mit adaqua-
ter Liquiditat begeben oder garantiert werden, und/oder
um (iv) nicht aus dem Finanzbereich stammende Unter-
nehmensanleihen, die ein Rating von mindestens AA auf-
weisen, und/oder um (v) Aktien, die in Large-Cap-Indi-
zes enthalten sind.

Der Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der Si-
cherheiten werden von der Wertpapierverleihstelle an je-
dem Bankarbeitstag in angemessener Weise und objektiv
berechnet (,Neubewertung auf der Grundlage des aktuel-
len Marktkurses®), wobei die Marktbedingungen und alle
etwaigen zusatzlichen Gebiihren berticksichtigt werden.

Falls die bereits gestellten Sicherheiten im Hinblick auf
den zu deckenden Betrag unzureichend erscheinen, for-
dert die Wertpapierverleihstelle den Leihnehmer auf, um-
gehend eine zusatzliche Sicherheit in Form von Wertpa-
pieren, die die vorstehend aufgefiihrten Kriterien erfiil-
len, zu hinterlegen. Die vom Fonds fiir die Wertpapier-
leihgeschafte erhaltenen Sicherheiten werden nicht wie-
derangelegt.

OTC-Finanzderivate und
Pensionsgeschéfte /umgekehrte Pensionsgeschifte

Bei den fiir die auf3erborslich gehandelten Finanzderivate
gelieferten Sicherheiten
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handelt es sich entweder um (i) Barmittel und/oder um
(ii) Anleihen hoher Qualitat, die von der Regierung oder
von einer regionalen oder lokalen Regierung eines Mit-
gliedstaats der

OECD begeben oder garantiert werden oder die von loka-
len, regionalen oder

internationalen Niederlassungen von iiberstaatlichen Ein-
richtungen oder

Organisationen begeben oder garantiert werden, die ein
Rating von mindestens Investment Grade aufweisen,
und/oder um (iii) Unternehmensanleihen und Covered
Bonds von hoher Qualitat, die ein Rating von mindestens
Investment Grade aufweisen, und/oder um (v) Aktien, die
in Large-Cap-Indizes enthalten sind.

Die fiir Pensionsgeschafte /umgekehrte
Pensionsgeschafte gelieferten Sicherheiten diirfen

kein Kredit- und kein Liquiditatsrisiko aufweisen. Der
Marktwert solcher Sicherheiten sollte eindeutig
bestimmbar sein, was bedeutet, dass es einfach sein
sollte, sie im Falle des Zahlungsausfalls des
Sicherheitengebers zu einem vorhersehbaren Wert zu
verkaufen. Die Sicherheit wird entweder (i) in Form von
Barmitteln und/oder (ii) in Form von Anleihen hoher
Qualitat gestellt,

die von der Regierung oder einer regionalen oder
lokalen Kérperschaft in einem OECD-Mitgliedstaat

oder von lokalen, regionalen oder internationalen
Niederlassungen iiberstaatlicher Einrichtungen oder Or-
ganisationen, die ein Rating von mindestens Investment
Grade haben, begeben oder garantiert werden..

Bei OTC-Derivate-, Pensions- und umgekehrten Pensi-
onsgeschaften (i) wird der Teilfonds den Marktwert je-
des einzelnen Geschafts taglich iiberwachen, um sicher-
zustellen, dass dieses angemessen besichert ist, und ver-
langt die Uberweisung einer Nachschusszahlung, sollte
der Wert der Wertpapiere und Barmittel relativ zueinan-
der iiber einen geltenden Mindesttransferbetrag steigen
oder fallen, wobei diese Sicherheit in bar zu hinterlegen
ist, und (ii) die Geschéafte nur mit Kontrahenten tatigen,
die gemaf} der Liquiditdtsanalyse durch die Pictet-
Gruppe Uber ausreichende Ressourcen und finanzielle
Starke verfiigen.

Fiir OTC-Derivate, Pensionsgeschéfte und umgekehrte
Pensionsgeschafte erhaltene Barsicherheiten diirfen im
Rahmen der Beschriankungen der Anlagepolitik des be-
treffenden Teilfonds und immer im Rahmen der Be-
schrankungen von Ziffer 43 j) der ESMA-Richtlinien wie-
derangelegt werden. Die von den Anlegern getragenen Ri-
siken durch eine solche Wiederanlage werden umfassend
im Abschnitt ,Risikohinweise” im allgemeinen Teil des
Verkaufsprospekts beschrieben.

Sicherheitsabschlag

Von der Verwaltungsgesellschaft werden die
folgenden Sicherheitsabschlége fiir Sicherheiten
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angewandt (die Verwaltungsgesellschaft behalt sich das
Recht vor, diese Richtlinien jederzeit zu dndern). Die
folgenden Sicherheitsabschldge gelten fiir Sicherheiten,
die im Zusammenhang mit

auferborslich gehandelten Finanzderivaten und
Pensionsgeschaften/umgekehrten Pensionsgeschiften
entgegengenommen werden. Im Falle einer erheblichen
Anderung des Marktwerts der Sicherheiten werden die
entsprechenden Niveaus der Sicherheitsabschldge ent-
sprechend angepasst. Im Zusammenhang mit Wertpapier-
leihgeschaften miissen die als Sicherheiten entgegenge-
nommenen Wertpapiere eine angestrebte Deckung in
Hohe von 105 % des gesamten Marktwerts der verliehe-
nen Sicherheiten erméglichen.

Mindest-Sicherheitsab-
schlag

Zulassige Sicherheiten

Barmittel 0%

Anleihen hoher Qualitét,
die von der Regierung
oder einer regionalen
oder lokalen
Korperschaft in einem
OECD-Mitgliedstaat oder
von lokalen, regionalen
oder internationalen Nie-
derlassungen von
Uberstaatlichen Einrich-
tungen oder Organisatio-
nen, die ein Rating von
mindestens Investment
Grade haben, begeben
oder garantiert werden.

0,5%

Anleihen hoher Qualitat
und Covered Bonds mit
einem Rating von mindes-
tens Investment Grade

1%

Aktien aus Large-Cap-In-

dizes. 15 %

Falligkeit

Die Laufzeit von Sicherheiten wird im Rahmen der
angewandten Sicherheitsabschlage beriicksichtigt. Fiir
Wertpapiere mit langer Restlaufzeit wird ein

hoherer Sicherheitsabschlag angewandt.
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Strukturierte Finanzprodukte

Jeder Teilfonds kann in strukturierte Produkte wie insbe-
sondere Credit-Linked Notes, Asset-Backed Securities, As-
set-Backed Commercial Papers, Portfolio Credit-Linked
Notes, Zertifikate oder andere libertragbare Wertpapiere
investieren, deren Ertrage unter anderem an die Wertent-
wicklung eines Index, der den in Artikel 9 der grof3her-
zoglichen Verordnung 2008 festgelegten Verfahren ent-
spricht (einschliefilich Rohstoff-, Edelmetall-, Volatilitats-
indizes etc.) oder an Wahrungen, Zinssétze, iibertragbare
Wertpapiere, einen Korb iibertragbarer Wertpapiere oder
einen Organismus fiir gemeinsame Anlagen gekoppelt
sind, wobei stets die grofsherzogliche Verordnung 2008
einzuhalten ist.

Ein Teilfonds kann ferner in strukturierte Produkte ohne
eingebettete Derivate mit Barausgleich investieren, die an
die Wertentwicklung von Rohstoffen (einschlief3lich Edel-
metalle) gekoppelt sind.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des betreffenden Teilfonds zu umgehen.

Zu den strukturierten Finanzprodukten gehéren u.a. ,As-
set-Backed Securities”, ,Asset-Backed Commercial Pa-
pers“ und ,Portfolio Credit-Linked Notes".

Bei , Asset-Backed Securities“ handelt es sich um Titel, die
in erster Linie durch die Zahlungsstrome eines (aktuellen
oder kiinftigen) Forderungspools oder anderer Basis-
werte, die festverzinslich sein kénnen oder nicht, besi-
chert werden. Diese Basiswerte konnen u.a. Hypotheken
auf private und gewerbliche Giiter, Pachtvertrage, Kredit-
kartenforderungen sowie Verbraucher- und gewerbliche
Darlehen umfassen. Asset-Backed Securities kdnnen un-
terschiedlich strukturiert werden, entweder tiber einen
bilanzwirksamen Verkauf (, True-Sale“-Verbriefung), bei
dem die zugrunde liegenden Vermogenswerte einer
Zweckgesellschaft iibertragen werden, die dann die As-
set-Backed Securities emittiert. Die andere Mdglichkeit ist
die synthetische Verbriefung, bei der das mit den zu-
grunde liegenden Vermdogenswerten verbundene Risiko
mit Hilfe von derivativen Finanzinstrumenten an eine
Zweckgesellschaft iibertragen wird, die dann die Asset-
Backed Securities emittiert.

Bei ,Portfolio Credit-Linked Notes“ handelt es sich um Ti-
tel, bei denen die Zahlung des Nennwertes und der Zinsen
direkt oder indirekt an eines oder mehrere - aktiv ver-
waltete oder nicht aktiv verwaltete - Portfolios von Refe-
renzemittenten und/oder Referenzaktiva (,Reference
Credit”) gebunden ist. Bis zum Eintritt eines bestimmten
Kreditereignisses (,Credit Event) in Bezug auf einen ,Re-
ference Credit” (z. B. ein Konkurs oder Zahlungsausfall)
wird ein Verlust berechnet (der z. B. der Differenz zwi-
schen dem Nennwert eines Vermodgenswertes und seines
Einbringungswertes entspricht).
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»Asset-Backed Securities“ und ,Portfolio Credit-Linked
Notes“ werden in der Regel in verschiedenen Tranchen
ausgegeben. Jeglicher Verlust, der in Bezug auf Basis-
werte realisiert bzw. im Hinblick auf , Reference Credits”
berechnet wird, wird zunachst den Titeln der ,Junior”
Tranche zugeschrieben, bis deren Nennwert auf null
sinkt; danach wird der Verlust dem Nennwert der nachs-
ten ,Junior” Tranche zugeordnet usw.

Sofern (a) es die Basiswerte von "Asset-Backed Securi-
ties" nicht erméglichen, die erhofften Zahlungsstrome
einzunehmen, und/oder (b) im Zusammenhang mit
"Portfolio Credit-Linked Notes" eines der vertraglich fest-
gelegten Kreditereignisse hinsichtlich eines oder mehre-
rer Basiswerte oder ,Reference Credits” eintritt, kann
dies infolgedessen den Wert der betreffenden Titel (der
auf null sinken kann) und den fiir derlei Titel bezahlten
Betrag (der auf null sinken kann) beeinflussen. Dies kann
seinerseits den Nettoinventarwert je Aktie des Teilfonds
beeinflussen. Ferner kénnen sich makrodkonomische
Faktoren wie ungiinstige Veranderungen im Sektor, dem
die Basiswerte oder ,Reference Credits“ angehoren (ein-
schliellich des Industrie-, Dienstleistungs- und Immobili-
ensektors), Rezessionen in den betreffenden Landern
oder der Weltwirtschaft sowie mit dem intrinsischen Cha-
rakter der Vermogenswerte verbundene Ereignisse (ein
Projektfinanzierungsdarlehen ist z. B. den sich aus diesem
Projekt ergebenden Risiken ausgesetzt) von Zeit zu Zeit
negativ auf den Wert strukturierter Finanzprodukte und
infolgedessen den Nettoinventarwert je Aktie des Teil-
fonds auswirken.

Die Auswirkungen dieser negativen Effekte hdngen daher
im Wesentlichen von der geografischen und sektoriellen
Konzentration sowie der Konzentration nach Art der Ba-
siswerte oder der ,Reference Credits“ ab. In welchem
Grad bestimmte Asset-Backed Securities oder Portfolio
Credit-Linked Notes von derartigen Ereignissen beein-
flusst werden, ist von ihrer Emissionstranche abhangig.
Die neuesten Junior-Tranchen kénnen daher grundlegen-
den Risiken unterliegen, auch wenn sie iiber ein ,Invest-
ment-Grade“-Rating verfiigen.

Anlagen in strukturierten Finanzprodukten kdnnen ein
grofderes Liquiditatsrisiko bergen als Anlagen in Staats-
oder Unternehmensanleihen. Wenn fiir diese strukturier-
ten Finanztitel kein liquider Markt vorhanden ist, werden
diese Wertpapiere moglicherweise nur fiir einen Betrag
unter ihrem Nennbetrag und nicht zu ihrem Marktwert
gehandelt. Dies kdnnte sich wiederum auf den Nettoin-
ventarwert je Aktie des Teilfonds auswirken.

Risikomanagement

Der Fonds wendet eine Risikomanagementmethode an,
die es ihm ermdglicht, das mit den Positionen verbundene
Risiko und den Beitrag der Positionen zum allgemeinen
Risiko des Portfolios jederzeit zu iiberwachen und zu
messen.
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Der Fonds wendet auf3erdem eine Methode an, die ihm
eine genaue und unabhdngige Bewertung des Werts der
OTC-Finanzderivate ermoglicht.

Der Fonds achtet darauf, dass das mit den derivativen Fi-
nanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko nicht den
Nettogesamtwert seines Portfolios iibersteigt. Die Risiken
werden unter Beriicksichtigung des jeweils aktuellen
Wertes der zugrunde liegenden Vermogenswerte, des Ge-
genparteirisikos, der voraussichtlichen Entwicklung der
Markte und der fiir die Liquidation der Positionen verfiig-
baren Zeit berechnet.

Der Fonds verwendet den VaR-Ansatz oder den Commit-
ment-Ansatz in Verbindung mit Belastungstests (Stress
Testing), um die Marktrisikokomponente zu bewerten,
die in dem Gesamtrisiko, das mit den derivativen Finan-
zinstrumenten verbunden ist, enthalten ist.

Der VaR ist definiert als der maximale potenzielle Verlust
liber einen Zeithorizont von 20 Geschaftstagen, und er
wird mit einem Konfidenzniveau von 99 % gemessen.

Der VaR kann entweder anhand des absoluten VaR-Ansat-
zes oder anhand des relativen VaR -Ansatzes berechnet
werden:

Bei dem absoluten VaR-Ansatz wird ein Limit fiir den ma-
ximalen VaR, den ein Teilfonds in Bezug auf seinen Netto-
inventarwert haben kann, festgelegt. Er wird im Verhaltnis
zu einer aufsichtsrechtlichen Obergrenze von 20 % gemes-
sen.

Der relative VaR-Ansatz kommt bei Teilfonds zur Anwen-
dung, fiir die ein Referenzportfolio definiert wurde, das
ihre Anlagestrategie abbildet. Der relative VaR eines Teil-
fonds wird als Vielfaches des VaR des Referenzportfolios
ausgedriickt. Er ist aufsichtsrechtlich auf das Doppelte
des VaR dieses Referenzportfolios beschrankt.

Das mit den OTC-Derivaten verbundene Kontrahentenri-
siko wird zum Marktwert bewertet. Ist der Marktpreis
nicht verfiigbar, muss auf Ad-Hoc-Preisfestsetzungsmo-
delle zuriickgegriffen werden.

Die erwartete Hebelwirkung wird gemafs den ESMA-Leit-
linien 10/788 anhand der Summe der Nominalwerte aller
von dem Teilfonds eingegangenen Derivatkontrakte be-
rechnet und in Prozent des Nettoinventarwerts angege-
ben. Netting und Sicherungsgeschéfte werden nicht be-
riicksichtigt. Somit ist die erwartete Hebelwirkung nicht
reprasentativ fiir das tatsachliche Anlagerisiko innerhalb
des Teilfonds. Die erwartete Hebelwirkung ist ein Richt-
wert und stellt keine aufsichtsrechtliche Grenze dar. Je
nach Marktumfeld kann die Hebelwirkung auch héher
sein. Der Teilfonds wird jedoch im Einklang mit seinem
Risikoprofil bleiben und insbesondere die VaR-Grenze
einhalten.
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RISIKOHINWEISE
Anleger miissen den Abschnitt ,Anlagerisiken” lesen, be-
vor sie in einem der Teilfonds anlegen.

Der Abschnitt ,Anlagerisiken” enthalt Erlduterungen zu
den verschiedenen Arten von Anlagerisiken, die bei den
einzelnen Teilfonds bestehen kénnen. Weitere Einzelhei-
ten zu den wichtigsten Risiken in Bezug auf die einzelnen
Teilfonds finden Sie im Abschnitt ,Risikoprofil“ im jewei-
ligen Anhang. Anleger sollten sich des Umstands bewusst
sein, dass gelegentlich auch andere Risiken fiir die Teil-
fonds relevant sein konnen.

Kontrahentenrisiko

Das Risiko eines Verlusts aufgrund des Unvermogens ei-
ner Gegenpartei, ihren Verpflichtungen im Rahmen eines
Geschafts nachzukommen. Dies kann dazu fithren, dass
die Teilfonds verspatet liefern. Im Falle eines Zahlungs-
ausfalls der Gegenpartei ist ungewiss, wie, in welcher
Form und wann der Verlust ausgeglichen werden kann.

> Risiko in Verbindung mit Sicherheiten. Das Risiko
eines Verlusts durch eine verzogerte oder teil-
weise Riickzahlung sowie der Verlust von Rech-
ten an als Sicherheiten verpfindeten Vermogens-
werten. Sicherheiten kénnen in Form von anfang-
lichen Einschusszahlungen oder Vermogenswer-
ten bei einem Kontrahenten erfolgen. Solche Ein-
lagen oder Vermdgenswerte kdnnen nicht von
den eigenen Vermogenswerten des Kontrahenten
getrennt werden und der Teilfonds hat, da sie frei
umtausch- und austauschbar sind, moglicher-
weise das Recht, Vermogenswerte in dquivalenter
Hohe anstelle der bei dem Kontrahenten ur-
spriinglich hinterlegten Einschusszahlungen zu-
riickzugeben. Diese Einlagen oder Vermdogens-
werte kdnnen den Wert der Verpflichtungen des
jeweiligen Teilfonds gegeniiber dem Kontrahen-
ten libersteigen, wenn der Kontrahent eine Ein-
schusszahlung oder Sicherheit verlangt. Da dar-
tiber hinaus die Bedingungen eines Derivats vor-
sehen konnen, dass ein Kontrahent dem anderen
Kontrahenten eine Sicherheit leistet, um das im
Rahmen des Derivats auftretende Risiko von
Nachschussforderungen (,,Variation Margin“) nur
dann abzudecken, wenn ein Mindesttransferbe-
trag erreicht wird, kann der Teilfonds im Rahmen
des Derivats ein unbesichertes Risiko bis zur
Hohe dieses Mindesttransferbetrags gegentiber
dem Kontrahenten haben.

Wenn ein Teilfonds Sicherheiten entgegen-
nimmt, miissen sich die Anleger insbesondere
dessen bewusst sein, dass (A) bei einem Ausfall
der Gegenpartei, bei der Barmittel eines Teil-
fonds platziert wurden, das Risiko besteht, dass
die erhaltene Sicherheit einen geringeren Erlos
als die platzierten Barmittel erzielt, sei es auf-
grund fehlerhafter Preisermittlung der Sicher-
heit, ungilinstiger Marktbewegungen, einer Ver-
schlechterung des Kreditratings des Emittenten
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der Sicherheit oder aufgrund der Illiquiditat des
Marktes, auf dem die Sicherheit gehandelt wird;
und (B) (i) die Festlegung von Barmitteln in Ge-
schéften mit tibermafiiger Grofie oder Laufzeit,
(ii) Verzogerungen der Beitreibung platzierter
Barmittel oder (iii) Schwierigkeiten beim Einlo-
sen der Sicherheit die Fahigkeit des Teilfonds
zur Erfillung von Riicknahmeantragen, Wertpa-
pierkdufen oder, allgemeiner, zu Wiederanlagen
eingeschrankt werden kann.

Im Falle der Wiederanlage von Barsicherheiten
kann eine solche Wiederanlage (i) eine Hebe-
lung mit den entsprechenden Risiken und das
Risiko von Verlusten und Volatilitdt hervorru-
fen, (i) Marktengagements bewirken, die nicht
mit den Zielen des Teilfonds vereinbar sind,
oder (iii) eine geringere Summe als den Betrag
der zurilickzugebenden Sicherheit erzielen. Im
Allgemeinen gelten im Fall der Wiederanlage
von Barsicherheiten alle Risiken, die mit einer
normalen Anlage verbunden sind.

In jedem Fall kénnen den Teilfonds bei Verzoge-
rungen oder Schwierigkeiten hinsichtlich der
Wiedererlangung von Vermdégenswerten bzw.
Barmitteln oder bei Gegenparteien hinterlegten
Sicherheiten oder hinsichtlich der Verauferung
von Sicherheiten, die von Gegenparteien entge-
gengenommen wurden, Schwierigkeiten bei der
Erfiillung von Riicknahme- oder Kaufantragen
oder bei der Erfiillung von Liefer- und Kaufver-
pflichtungen im Rahmen anderer Kontrakte ent-
stehen.

Wenn ein Teilfonds Sicherheiten erhalt, gelten
auch das Verwahrungsrisiko, das operative Ri-
siko und die rechtlichen Risiken, auf die nach-
stehend Bezug genommen wird.

>  Abwicklungsrisiko. Das Risiko eines Verlusts,
wenn eine Gegenpartei zum Zeitpunkt der Ab-
wicklung ihre Verpflichtungen aus einem Vertrag
nicht erfiillt. Der Erwerb und die Veraufderung
von Beteiligungen in gewissen Anlagen konnen
erheblichen Verzégerungen unterliegen, und ge-
gebenenfalls kdnnen die Transaktionen zu un-
glinstigen Preisen ausgefiihrt werden, da die Clea-
ring-, Abwicklungs- und Registrierungssysteme in
einigen Markten moglicherweise nicht so gut ent-
wickelt sind.

Kreditrisiko

Das Risiko eines Verlusts, wenn ein Darlehensnehmer
seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen, beispiels-
weise die rechtzeitige Zahlung von Zinsen oder Kapital,
nicht erfiillt. Je nach den Vertragsbedingungen kdnnen
verschiedene Kreditereignisse als Zahlungsausfall gelten.
Dazu geho6ren unter anderem: Konkurs, Zahlungsunfahig-
keit, gerichtlich zugelassene Sanierung/ein gerichtliches
Vergleichsverfahren, Umschuldung oder Nichtzahlung
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falliger Schulden. Der Wert von Vermdgenswerten oder
Derivatkontrakten kann sehr stark von der wahrgenom-
menen Bonitdt des Emittenten oder des Referenzunter-
nehmens beeinflusst werden. Kreditereignisse kdnnen
den Wert von Anlagen beeintrachtigen, da Héhe, Form
und Zeitpunkt einer Wiedererlangung moglicherweise
ungewiss sind.

>

Kreditrating-Risiko. Das Risiko, dass eine Rating-
Agentur das Kreditrating eines Emittenten herab-
stuft. Anlagebeschrankungen kénnen auf Kre-
ditrating-Grenzen beruhen und somit Auswirkun-
gen auf die Titelauswahl und Vermoégensalloka-
tion haben. Die Verwalter konnen gezwungen
sein, Wertpapiere zu einem ungiinstigen Zeit-
punkt oder Preis zu verkaufen. Die Rating-Agen-
turen schitzen die Bonitdt der Emittenten mog-
licherweise nicht richtig ein.

Risiko in Verbindung mit Hochzinsanlagen. Hoch-
zinsschuldtitel (auch als ,Non-Investment-Grade“
oder ,spekulativ” bezeichnet) sind Schuldtitel, die
im Allgemeinen hohe Zinsen bieten, ein niedriges
Kreditrating haben und ein hohes Kreditereignis-
risiko bergen. Hochzinsanleihen sind héufig vola-
tiler, weniger liquide und anfalliger fiir finanzielle
Schwierigkeiten als andere Anleihen mit héheren
Ratings. Die Bewertung hochrentierlicher Wert-
papiere ist aufgrund der fehlenden Liquiditat
moglicherweise schwieriger als bei anderen
Wertpapieren mit h6herem Rating. Eine Anlage in
diese Art von Titeln kann nicht realisierte Wert-
verluste und/oder Verluste mit sich bringen, die
sich negativ auf den Nettoinventarwert des Teil-
fonds auswirken kénnen.

Risiko notleidender Schuldtitel. Anleihen von
Emittenten, die sich in Schwierigkeiten befinden,
werden haufig in dem Sinne definiert, dass der
Emittent entweder (i) von den Rating-Agenturen
ein sehr spekulatives langfristiges Rating erhalten
hat oder (ii) Konkurs angemeldet hat bzw. vo-
raussichtlich Konkurs anmelden wird. In man-
chen Fillen ist die Wiedererlangung von Anlagen
in notleidenden Schuldtiteln ungewiss, unter an-
derem aufgrund von Gerichtsbeschliissen oder
Unternehmensumstrukturierungen. Auch kénnen
die Unternehmen, die die notleidenden Schuldti-
tel ausgegeben haben, liquidiert werden. In die-
sem Fall kann der Fonds tiber einen bestimmten
Zeitraum Erlose aus der Liquidation erhalten. Die
erhaltenen Betrage kdnnen von Fall zu Fall einer
spezifischen steuerlichen Behandlung unterlie-
gen. Die Steuer kann von der Behérde unabhangig
von dem an den Fonds gezahlten Erlés gefordert
werden. Die Bewertung notleidender Wertpa-
piere ist aufgrund der fehlenden Liquiditdt mog-
licherweise schwieriger als bei anderen Wertpa-
pieren mit hoherem Rating. Dem Teilfonds kén-
nen Rechtskosten entstehen, wenn er versucht,
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Kapital- oder Zinszahlungen einzutreiben. Eine
Anlage in diese Art von Titeln kann nicht reali-
sierte Wertverluste und/oder Verluste mit sich
bringen, die sich negativ auf den Nettoinventar-
wert des Teilfonds auswirken kénnen.

Liquidititsrisiko
Das Risiko, das aus einer fehlenden Bérsengangigkeit oder
vorhandenen Verkaufsbeschrankungen entsteht.

>

Liquiditatsrisiko in Verbindung mit einem Vermo-
genswert. Die Unfahigkeit, einen Vermégenswert
bzw. eine Position innerhalb eines bestimmten
Zeitraums ohne signifikanten Wertverlust zu ver-
kaufen bzw. zu liquidieren. Die Illiquiditat eines
Vermogenswerts kann entstehen, wenn kein etab-
lierter Markt fiir oder keine Nachfrage nach dem
Vermogenswert besteht. Grofe Positionen in ei-
ner beliebigen Wertpapierklasse eines einzelnen
Emittenten kdnnen Liquiditidtsprobleme verursa-
chen. Das Risiko der Illiquiditdt kann aufgrund
der relativ unterentwickelten Natur der Finanz-
markte in einigen Landern bestehen. Die Verwal-
ter sind aufgrund der Illiquiditat moéglicherweise
nicht in der Lage, Vermdgenswerte zu einem
glinstigen Preis und Zeitpunkt zu verkaufen.

Risiko in Verbindung mit Anlagebeschrankungen.
Das Risiko, das aus staatlichen Kapitalkontrollen
oder -beschrankungen entsteht, die sich negativ
auf den Zeitpunkt und den Betrag von verdufier-
ten Anlagen auswirken konnen. In einigen Fallen
konnen Teilfonds die in einigen Liandern getatig-
ten Anlagen mdglicherweise nicht zuriickziehen.
Regierungen kénnen die Beschrankungen fiir den
auslandischen Besitz von lokalen Vermogenswer-
ten, insbesondere Beschriankungen fiir Sektoren,
einzelne und zusammengefasste Handelsquoten,
den Prozentsatz der Kontrolle und die Art der fiir
Auslander verfiigbaren Aktien dndern. Die Teil-
fonds sind aufgrund von Beschriankungen mog-
licherweise nicht in der Lage, ihre Strategien um-
zusetzen.

Risiko beschrankt handelbarer Wertpapiere. In
manchen Rechtsgebieten und unter bestimmten
Umstianden haben manche Wertpapiere moglich-
erweise einen voriibergehend beschrankten Sta-
tus. Dadurch kénnen die Moglichkeiten des Fonds
eingeschrankt werden, diese Papiere zu verkau-
fen. Infolge solcher Marktbeschrankungen leidet
der Teilfonds moglicherweise unter reduzierter
Liquiditat. Beispielsweise schreibt das Gesetz von
1933, Rule 144A Bedingungen fiir den Wiederver-
kauf beschrankt handelbarer Wertpapiere vor.
Dazu gehort unter anderem, dass der Kaufer die
Voraussetzungen als qualifizierter institutioneller
Kaufer erfiillen muss.

49von 113

PICTET TR

Verkaufsprospekt



Marktrisiko

Das Risiko des Verlusts aufgrund von Preisschwankungen
auf den Finanzmarkten und Faktoranderungen, die sich
auf diese Schwankungen auswirken. Das Marktrisiko wird
in weitere Risikofaktoren unterteilt, die den groféen Anla-
geklassen oder Markteigenschaften entsprechen. Rezessi-
onen oder wirtschaftliche Abkiihlungen beeintrachtigen
die Finanzmérkte und kénnen zu einem Wertverlust von
Anlagen fiihren.

>

Rohstoffrisiko. Das Risiko, das aus moglichen
Schwankungen bei Rohstoffwerten entsteht, zu
denen beispielsweise landwirtschaftliche Pro-
dukte, Metalle und Energieprodukte gehéren. Der
Wert der Teilfonds kann durch Verdnderungen
der Rohstoffpreise indirekt beeintrachtigt wer-
den.

Waihrungsrisiko. Das Risiko, das durch mégliche
Wechselkursschwankungen entsteht. Dieses Ri-
siko besteht beim Besitz von Vermogenswerten,
die auf andere Wahrungen als die Basiswahrung
des Teilfonds lauten. Der Wert der Vermégens-
werte kann durch Anderungen der Wechselkurse
zwischen der Basiswdahrung und den anderen
Wihrungen oder durch Anderungen der Devisen-
bestimmungen beeintrachtigt werden. Daher
muss damit gerechnet werden, dass Wechselkurs-
risiken nicht immer abgesichert werden kénnen,
und dass die Volatilitat der Wechselkurse, die den
Teilfonds betreffen, Auswirkungen auf den Netto-
inventarwert des Teilfonds haben kann.

Aktienrisiko. Das Risiko, das aus moglichen
Schwankungen des Niveaus und der Volatilitat
von Aktienkursen entsteht. Aktieninhaber tragen
im Hinblick auf die Kapitalstruktur eines Unter-
nehmens haufig ein hoheres Risiko als andere
Glaubiger. Das Aktienrisiko umfasst unter ande-
rem die Moglichkeit des Kapitalverlusts und der
Aussetzung der Ausschiittung von Ertragen (Divi-
denden) bei Dividendentiteln. Zudem gilt das Bor-
sengangrisiko (Initial Public Offering, IPO), wenn
Unternehmen an die Borse gehen. Wertpapiere
aus Borsengingen haben keine Handelshistorie
und die verfiigbaren Informationen zum Unter-
nehmen konnen begrenzt sein. In der Folge kon-
nen die Preise von im Rahmen von Bérsengdngen
verkauften Wertpapieren hochgradig volatil sein.
Zudem kann es vorkommen, dass der Fonds nicht
die angestrebte und gezeichnete Menge erhalt,
was seine Performance beeintrachtigen kann. Sol-
che Anlage kdnnen mit erheblichen Transaktions-
kosten verbunden sein.

Zinsrisiko. Das Risiko, das aus méglichen Schwan-
kungen des Niveaus und der Volatilitat von Ertra-
gen entsteht. Der Wert von Anlagen in Anleihen
und anderen Schuldtiteln oder derivativen Instru-
menten kann aufgrund von Zinsschwankungen
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stark steigen oder fallen. Generell gilt, dass der
Wert festverzinslicher Instrumente steigt, wenn
die Zinssatze fallen, und umgekehrt. In einigen
Fallen konnen Vorauszahlungen (d. h. vorzeitige
ungeplante Kapitalriickzahlungen) zu einem Wie-
deranlagerisiko fiihren, da die Erl6se moglicher-
weise zu niedrigeren Zinssitzen wiederangelegt
werden und die Performance der Teilfonds beein-
trachtigen.

Immobilienrisiko. Das Risiko, das aus méglichen
Schwankungen des Niveaus und der Volatilitat
von Immobilienwerten entsteht. Immobilien-
werte werden von einer Reihe von Faktoren be-
einflusst, darunter unter anderem von Anderun-
gen der allgemeinen und lokalen wirtschaftlichen
Bedingungen, Anderungen des Angebots von und
der Nachfrage nach Immobilien in einer Region,
Anderungen der staatlichen Auflagen (z. B. Miet-
preiskontrollen), Anderungen der Immobilien-
steuern und Anderungen der Zinssitze. Der Wert
eines Teilfonds kann indirekt von den Bedingun-
gen des Immobilienmarkts beeintrachtigt wer-
den.

Volatilitatsrisiko. Das Risiko der Ungewissheit
von Preisdanderungen. In der Regel gilt: je hoher
die Volatilitit eines Vermogenswerts oder Instru-
ments, desto hoher sein Risiko. Die Preise tiber-
tragbarer Wertpapiere, in die die Teilfonds inves-
tieren, kdnnen sich kurzfristig erheblich dndern.

Schwellenmarktrisiko. Schwellenmarkte sind oft-
mals weniger reguliert und weniger transparent
als entwickelte Markte und oftmals durch
schlechte Unternehmensfiihrungssysteme und
unnormale Renditeausschiittungen gekennzeich-
net und in hoherem Maf3e Marktmanipulationen
ausgesetzt. Die Anleger sollten sich des Umstands
bewusst sein, dass die Anlagen aufgrund der poli-
tischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse in eini-
gen Schwellenldndern einem hoheren Risiko aus-
gesetzt sein kdnnen als Anlagen in entwickelten
Markten. Die Buchhaltungs- und Finanzinformati-
onen liber die Unternehmen, in die die Teilfonds
investieren werden, konnen sich als oberflachli-
cher und weniger zuverldssig erweisen. Das Ri-
siko von Unregelméf3igkeiten ist in Schwellenlan-
dern in der Regel hoher als in entwickelten Lan-
dern. Unternehmen, bei denen Unregelmafiigkei-
ten entdeckt werden, erleben mdglicherweise
starke Kursschwankungen und/oder die Ausset-
zung der Notierung. Das Risiko, dass die Wirt-
schaftspriifungsgesellschaften Fehler in der Rech-
nungslegung oder dolose Handlungen nicht ent-
decken, ist in Schwellenldndern in der Regel ho-
her als in entwickelten Landern. Rechtslage und
Gesetzgebung im Bereich des Eigentumsrechts fiir
Wertpapiere sind in Schwellenlandern
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moglicherweise ungenau und bieten nicht diesel-
ben Garantien wie die Gesetze in entwickelten
Landern. In der Vergangenheit gab es Fille von
Betrug und gefalschten Wertpapieren. Das
Schwellenmarktrisiko umfasst verschiedene Risi-
ken, die in diesem Abschnitt beschrieben sind,

z. B. Kapitalriickfithrungsbeschrankungen, Gegen-
parteirisiko, Wahrungsrisiko, Zinsrisiko, Kreditri-
siko, Aktienrisiko, Liquiditétsrisiko, politisches
Risiko, Betrug, Revision, Volatilitat, [lliquiditat so-
wie das Risiko von Beschrankungen fiir auslandi-
sche Anlagen. Die Auswahlmaoglichkeiten in Bezug
auf die Anbieter konnen in manchen Landern
sehr beschrankt sein. Auch die von den hochst-
qualifizierten Anbietern bereitgestellten Garan-
tien sind moglicherweise nicht mit denen ver-
gleichbar, die von Finanzinstituten und Maklerfir-
men in entwickelten Landern geboten werden.

Teilfondsspeczifische Risiken

Die mit den Teilfonds verbundenen Risiken. Die Teilfonds
sind moglicherweise nicht in der Lage, ihre Anlagestrate-
gie oder ihre Vermdgensallokation umzusetzen und die
Strategie verfehlt moglicherweise ihr Anlageziel. Dies
kann zu einem Kapital- und Ertragsverlust und gegebe-
nenfalls zu einem Indexnachbildungsrisiko fiihren.

>  Absicherungsrisiko. Das Risiko, das entsteht,
wenn eine Aktienklasse oder eine Anlage eines
Teilfonds insbesondere beziiglich des Wahrungs-
engagements und der Duration iiberméaf3ig oder
unzureichend abgesichert ist.

> Riicknahmerisiko. Das Unvermdgen, Riicknahmen
innerhalb eines vertraglich vereinbarten Zeit-
raums vorzunehmen, ohne dass dabei die Portfo-
liostruktur erheblich beeintrachtigt wird oder die
verbleibenden Aktiondre einen Verlust erleiden.
Riicknahmen von Teilfonds gegen Bargeld oder
Sachleistungen konnen die Strategie beeintrachti-
gen. Moglicherweise gelten Swings fiir Riicknah-
men, die sich - zum Nachteil des Aktionars, der
die Aktien zurtickgibt - vom Nettoinventarwert je
Aktienpreis unterscheiden. In Krisenzeiten kann
das Risiko der Illiquiditdt eine Aussetzung der Be-
rechnung des Nettoinventarwerts bewirken und
kann damit voriibergehend das Recht der Aktio-
ndre auf die Beantragung der Riicknahme ihrer
Aktien beeintrachtigen.

>  Risiko der Fondsliquidation. Ein Liquidationsri-
siko besteht, wenn bei der Liquidation eines Teil-
fonds einige Positionen nicht verkauft werden
konnen. Dies ist der Extremfall des Riicknahmeri-
sikos.

> Risiko in Verbindung mit der Dividendenaus-
schiittung. Dividendenausschiittungen reduzieren
den Nettoinventarwert und kdnnen das Kapital
schmalern.
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> Risiko in Verbindung mit Performancegebiihren.
Eine fiir einen bestimmten Teilfonds zu entrich-
tende Performancegebiihr hat den Vorteil, dass
sie die Interessen des Anlageverwalters starker
auf die der Aktiondre ausrichtet. Da die Vergii-
tung des Anlageverwalters teilweise auf der
Grundlage der Wertentwicklung des betreffen-
den Teilfonds berechnet wird, kann der Anlage-
verwalter jedoch geneigt sein, risikoreichere und
spekulativere Anlagen zu tatigen, als wenn die
Vergiitung ausschliefdlich von der Grofde dieses
Teilfonds abhinge.

Kein Ausgleich. Aktiondre miissen sich dariiber im
Klaren sein, dass die Berechnung der Perfor-
mancegebiihr nicht einzeln Aktie fiir Aktie er-
folgt und dass kein Ausgleichsmechanismus und
keine Aktiengattungen vorhanden sind, um die
Performancegebiihr auf verschiedene Aktionare
aufzuteilen. Die Performancegebiihr entspricht
unter Umstdnden nicht der jeweiligen Wertent-
wicklung der Aktien, die von den Aktiondren ge-
halten werden.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste. Die Perfor-
mancegebiihr basiert auf den realisierten und
nicht realisierten Nettogewinnen und -verlusten
am Ende jedes Performancezeitraums. In der
Folge kann eine Performancegebiihr auf nicht
realisierte Gewinne entrichtet werden, die
nachfolgend gegebenenfalls nie realisiert wer-
den, was sich auf den NIW je Aktie der betref-
fenden Aktienklasse auswirkt.

Zukiinftige Verluste. Nach ihrer Festsetzung ist die
entsprechende Performancegebiihr an den An-
lageverwalter zahlbar. Sie richtet sich weder
nach der kiinftigen Wertentwicklung der Ak-
tienklasse noch erfolgt diesbeziiglich in den fol-
genden Geschiftsjahren eine Riickerstattung.

Nachhaltigkeitsrisiken

Das Risiko, das sich aus 6kologischen, sozialen oder
Governance-Ereignissen oder -Bedingungen ergibt, deren
etwaiges Eintreten den Anlagewert wesentlich beein-
trachtigen konnte.

Die folgenden Nachhaltigkeitsrisiken sind fiir alle verfolg-
ten Anlagestrategien relevant, da samtliche Teilfonds
Nachhaltigkeitsrisiken berticksichtigen. Bei der Auswahl
und Uberwachung der Anlagen werden diese Nachhaltig-
keitsrisiken zusammen mit allen anderen fiir die jeweili-
gen Teilfonds als relevant erachteten Risiken systema-
tisch und unter Beriicksichtigung der Anlagepolitik/-stra-
tegie gepriift.

Je nach Teilfonds und Anlageklasse bestehen unterschied-
liche Nachhaltigkeitsrisiken, die unter anderem folgende
Risikoarten umfassen:
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Ubergangsrisiko

Das Risiko, das durch das Engagement in Emit-
tenten entsteht, die aufgrund ihrer Beteiligung
an Forderung, Produktion, Verarbeitung, Handel
und Vertrieb von fossilen Brennstoffen oder ih-
rer Abhangigkeit von kohlenstoffintensiven Ma-
terialien, Prozessen, Produkten und Dienstleis-
tungen potenziell vom Ubergang zu einem CO2-
armen Wirtschaftssystem beeintrachtigt sein
konnen. Zu den verschiedenen Bestimmungsfak-
toren des Ubergangsrisikos gehéren unter ande-
rem steigende Kosten und/oder die Begrenzung
von Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz-
anforderungen, ein Nachfrageriickgang bei fossi-
len Brennstoffen oder die Umstellung auf alter-
native Energiequellen infolge politischer, auf-
sichtsrechtlicher, technologischer und marktbe-
dingter Veranderungen. Ubergangsrisiken kén-
nen sich negativ auf den Anlagewert auswirken,
da sie Vermogenswerte oder Ertrage beeintrach-
tigen oder eine Erhohung von Verbindlichkeiten,
Kapitalaufwand sowie Betriebs- und Finanzie-
rungskosten nach sich ziehen kdnnen.

Physisches Risiko

Das Risiko, das durch das Engagement in Emit-
tenten entsteht, die durch die physischen Folgen
des Klimawandels beeintrachtigt werden kon-
nen. Das physische Risiko umfasst akute Risiken,
die sich aus extremen Wetterereignissen wie
Stiirmen, Uberschwemmungen, Diirren, Brianden
oder Hitzewellen ergeben, sowie chronische Risi-
ken, die aus allmihlichen klimatischen Verande-
rungen entstehen, wie veranderte Niederschlags-
muster, steigender Meeresspiegel, Versauerung
der Meere und Verlust an biologischer Vielfalt.
Physische Risiken kénnen sich negativ auf den
Anlagewert auswirken, da sie Vermogenswerte,
Produktivitat oder Ertrage beeintrachtigen oder
eine Erhohung von Verbindlichkeiten, Kapital-
aufwand sowie Betriebs- und Finanzierungskos-
ten nach sich ziehen kénnen.

Umweltrisiko

Das Risiko, das durch das Engagement in Emit-
tenten entsteht, die potenziell Umweltschaden
und/oder eine Verknappung der natiirlichen
Ressourcen verursachen oder davon betroffen
sind. Einflussfaktoren von Umweltrisiken sind
unter anderem Luft- oder Wasserverschmut-
zung, Abfallerzeugung, Verknappung von Siif3-
wasser- und Meeresressourcen, Verlust der Ar-
tenvielfalt oder Schadigung von Okosystemen.
Umweltrisiken kdnnen sich negativ auf den Anla-
gewert auswirken, da sie Vermoégenswerte, Pro-
duktivitat oder Ertrage beeintrachtigen oder
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eine Erhohung von Verbindlichkeiten, Kapital-
aufwand sowie Betriebs- und Finanzierungskos-
ten nach sich ziehen kénnen.

>  Soziales Risiko

Das Risiko, das durch das Engagement in Emit-
tenten entsteht, die durch soziale Faktoren wie
niedrige Arbeitsstandards, Menschenrechtsver-
letzungen, Beeintrachtigung der offentlichen Ge-
sundheit, Datenschutzverletzungen oder zuneh-
mende Ungleichheiten negativ beeinflusst wer-
den kénnen Soziale Risiken kdnnen sich negativ
auf den Anlagewert auswirken, da sie Vermo-
genswerte, Produktivitit oder Ertrage beein-
trachtigen oder eine Erh6hung von Verbindlich-
keiten, Kapitalaufwand sowie Betriebs- und Fi-
nanzierungskosten nach sich ziehen kénnen.

>  Governance-Risiko

Das Risiko, das durch das Engagement in Emit-
tenten entsteht, die durch schwache Gover-
nance-Strukturen beeintrdchtigt werden kon-
nen. Auf Ebene von Unternehmen kann ein
Governance-Risiko durch Managementfehler,
unangemessene Vergiitungsstrukturen, Rechts-
verletzungen gegeniliber Minderheitsaktiona-
ren oder Anleiheinhabern, unzulangliche Kon-
trollen, aggressive Steuerplanungs- und Buch-
haltungspraktiken bzw. unethische Ge-
schiftspraktiken entstehen. Auf Landerebene
kann ein Governance-Risiko durch staatliche
Instabilitat, Bestechung und Korruption, Daten-
schutzverletzungen und Mangel an juristischer
Unabhéangigkeit verursacht werden. Das
Governance-Risiko kann den Anlagewert auf-
grund von strategischen Fehlentscheidungen,
Interessenkonflikten, Rufschadigungen, erhoh-
ten Verbindlichkeiten oder Verlust des Anle-
gervertrauens beeintrachtigen.

Operatives Risiko

Das Risiko von Verlusten aufgrund inaddquater oder feh-
lerhafter interner Prozesse und Systeme, menschlicher
Fehler oder externer Ereignisse. Das operative Risiko um-
fasst mehrere Risiken, z. B.: das mit Systemen und Prozes-
sen verbundene Risiko, das aus der Anfilligkeit, Unzulas-
sigkeit oder fehlenden Kontrolle von Systemen entsteht;
das Bewertungsrisiko, wenn ein Vermogenswert tiberbe-
wertet wird oder bei Filligkeit oder Verkauf weniger wert
ist als erwartet; das Dienstleisterrisiko, wenn Dienstleis-
ter nicht die gewlinschten Dienstleistungen erbringen;
das Ausfithrungsrisiko, wenn ein Auftrag nicht wie ge-
wiinscht ausgefithrt werden kann, was zu einem Verlust
fiir die Teilfonds fiihren oder aufsichtsrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen kann; das mit Menschen ver-
bundene Risiko (unzureichende oder unangemessene Fa-
higkeiten/Kompetenzen, Verlust wichtiger Mitarbeiter,
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Verfligbarkeit, Gesundheit, Sicherheit, Betrug/geheime >
Absprachen usw.).

Sonstige Risiken

In dieser Kategorie sind alle Risiken aufgefiihrt, die kei-
nen anderen Kategorien zugeordnet werden konnen und
nicht marktspezifisch sind.

>  Rechtliche Risiken. Das Risiko der Ungewissheit
aufgrund rechtlicher Schritte oder der Ungewiss-
heit beziiglich der Anwendbarkeit oder Auslegung
von Vertrdgen, Gesetzen oder Verordnungen.

> Aufsichtsrechtliches und Compliance-Risiko. Das
Risiko, dass Verordnungen, Standards oder Re-
geln fiir professionelles Verhalten nicht eingehal-
ten werden, was zu rechtlichen und aufsichts-
rechtlichen Sanktionen, finanziellen Verlusten
oder Rufschadigungen fithren kann.

> Konzentrationsrisiko. Das Risiko von Verlusten
aufgrund der eingeschrankten Diversifizierung
der getitigten Anlagen. Eine Diversifizierung
kann im Hinblick auf die Geografie (Wirtschafts-
zone, Land, Region etc.), die Wahrung oder den
Sektor erfolgen. Das Konzentrationsrisiko bezieht
sich auch auf grofde Positionen in einem einzelnen
Emittenten im Verhdltnis zur Vermdégensbasis ei-
nes Teilfonds. Konzentrierte Anlagen sind haufig
anfalliger gegeniiber politischen und wirtschaftli-
chen Faktoren und kénnen unter erhoéhter Volati-
litdt leiden.

> Politisches Risiko. Das politische Risiko kann aus
einem plotzlichen Wechsel des politischen Re-
gimes und der Auf3enpolitik entstehen, der zu
starken unerwarteten Schwankungen bei den
Wahrungen, einem Riickfithrungsrisiko (d. h. Ein-
schrankungen bei der Riickfiihrung von Geldern
aus Schwellenldandern) und einem Volatilitatsri-
siko fithren kann. Dies kann zu starkeren Schwan-
kungen bei den Wechselkursen fiir diese Lander,
den Preisen von Vermodgenswerten und zu Kapi-
talriickfithrungsbeschrankungen fiihren. In extre-
men Fallen konnen politische Verdanderungen
durch Terrorangriffe entstehen oder zu wirt-
schaftlichen und bewaffneten Konflikten fiithren.
Einige Staaten betreiben eine Reformpolitik zur
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Liberali-
sierung, es gibt jedoch keine Garantie dafiir, dass
diese Reformen fortgesetzt werden oder dass sie
langfristig fiir ihre Volkswirtschaften von Nutzen
sind. Diese Reformen kdnnen durch politische
oder soziale Ereignisse oder durch nationale und
internationale bewaffnete Konflikte (siehe den
Konflikt in Ex-Jugoslawien) gefdhrdet oder ver-
langsamt werden. Alle diese politischen Risiken
konnen die fiir einen Teilfonds gesetzten Ziele be-
eintrachtigen und sich negativ auf den Nettoin-
ventarwert auswirken.

Steuerrisiko. Das Risiko des Verlusts aufgrund ge-
dnderter Steuergesetze, eines Verlusts des Steuer-
status oder eines Verlusts der Steuervorteile. Dies
kann sich negativ auf die Strategie, die Vermo-
gensallokation und den Nettoinventarwert der
Teilfonds auswirken.

Handelsplatzrisiko. Das Risiko, dass Borsen den
Handel von Vermégenswerten und Instrumenten
einstellen. Aussetzungen und Delistings stellen
die Hauptrisiken in Bezug auf Handelsborsen dar.
Die Teilfonds sind in einem bestimmten Zeitraum
moglicherweise nicht in der Lage, bestimmte Ver-
mogenswerte zu handeln.

Risiko durch Interessenkonflikte. Eine Situation,
die eintreten kann, wenn ein Dienstleister im
Falle unterschiedlicher Interessen eine Partei
oder einen Kunden gegeniiber einer anderen Par-
tei oder einem anderen Kunden benachteiligt. In-
teressenkonflikte konnen unter anderem das
Stimmrecht, Soft-Dollar-Richtlinien und in einigen
Féllen Wertpapierleihgeschéfte betreffen. Interes-
senkonflikte konnen zum Nachteil der Teilfonds
sein oder rechtliche Probleme verursachen.

Hebelrisiko. Hebelung kann die Volatilitit des
Nettoinventarwerts des Teilfonds erh6hen und
Verluste vergrofiern, die unter extremen Markt-
bedingungen erheblich werden und méglicher-
weise einen Totalverlust des Nettoinventarwerts
verursachen kénnen. Der umfangreiche Einsatz
derivativer Finanzinstrumente kann zu einer sig-
nifikanten Hebelwirkung fiihren.

Verwahrungsrisiko. Die Vermogenswerte des
Fonds werden von der Depotbank verwahrt und
die Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die
Depotbank nicht in der Lage ist, in vollem Umfang
ihrer Verpflichtung nachzukommen, alle Vermo-
genswerte des Fonds (einschlief3lich Sicherhei-
ten) zeitnah zuriickzugeben, falls sie in Konkurs
geht. Die Vermogenswerte des Fonds sollten in
den Biichern der Depotbank als dem Fonds geh6-
rend ausgewiesen werden. Von der Depotbank
verwahrte Wertpapiere sollten von den sonstigen
Vermogenswerten der Depotbank getrennt gehal-
ten werden, wodurch das Risiko, dass sie im Falle
eines Konkurses nicht zuriickgegeben werden, re-
duziert, jedoch nicht vollstandig ausgeraumt
wird. Fir Barmittel gilt jedoch keine solche Tren-
nung, was das Risiko erhoht, dass diese im Falle
eines Konkurses nicht zuriickgegeben werden.

Wenn Wertpapiere (einschliefilich Sicherheiten)
bei einem Unterbeauftragten hinterlegt werden,
konnen diese Rechtspersonen die Wertpapiere
auf Kundensammelkunden fiihren. Wenn eine
solche Adresse ausfillt und diese Wertpapiere
uneinbringliche Defizite aufweisen, muss der
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Fonds diesen Verlust moglicherweise auf anteili-
ger Basis mittragen. Wertpapiere konnen als Si-
cherheit mit Titeliibertragung an Clearing-Bro-
ker iibertragen werden. Diese gelten daher nicht
als Unterbeauftragte der Depotbank und iiber-
nehmen keine Haftung fiir deren Handlungen
oder Ausfille. Es konnen Umstande vorliegen, in
denen die Depotbank von ihrer Haftung fiir die
Handlungen oder Ausfille der von ihr bestellten
Unterbeauftragten befreit ist, sofern die Depot-
bank ihren Pflichten nachgekommen ist.

Dariiber hinaus kénnen den Teilfonds Verluste
entstehen, die aus den Handlungen oder Unter-
lassungen der Depotbank, ihrer Unterbeauftrag-
ten bei der Durchfiihrung oder Abrechnung von
Transaktionen oder bei der Ubertragung von
Geldern oder Wertpapieren resultieren. Allge-
meiner gesprochen, sind die Teilfonds dem Ver-
lustrisiko in Verbindung mit der Funktion der
Depotbank ausgesetzt, falls die Depotbank oder
ein Unterbeauftragter seine Pflichten nicht er-
filllt (mangelhafte Ausfiihrung).

Katastrophenfallrisiko. Das Risiko eines Verlusts
im Falle natiirlicher und/oder von Menschen her-
vorgerufener Katastrophen. Katastrophen kénnen
sich auf Wirtschaftsregionen, Sektoren und
manchmal auf die weltweite Wirtschaft und somit
auch auf die Performance des Teilfonds auswir-
ken.

Spezifische Risiken

In dieser Kategorie sind alle Risiken aufgefiihrt, die spezi-
fisch fiir bestimmte geografische Regionen oder Invest-
mentprogramme sind.

>

Risiko der Anlage in Russland. Anlagen in Russ-
land unterliegen einem Verwahrungsrisiko, was
mit dem gesetzlichen Rahmen des Landes zusam-
menhdngt. Dies kann zu einem Verlust der Eigen-
tlimerschaft von Wertpapieren fiihren.

Risiko von Anlagen in der VRC. Anlagen in der
VRC unterliegen Einschrankungen durch die loka-
len Regulierungsbehorden, wie unter anderem:
Tages- und Gesamtmarkt-Handelsquoten, einge-
schrankte Aktienklassen, Kapitalbeschrankungen
und Einschrankungen der Eigentiimerschaft. Die
VRC-Beho6rden kdnnten neue Markt- und Kapital-
beschrankungen auferlegen und Unternehmen
oder Vermogenswerte verstaatlichen, konfiszie-
ren oder enteignen. Am 14. November 2014 ga-
ben das Finanzministerium, die State Administra-
tion of Taxation und die CSRC gemeinsam eine
Mitteilung beziiglich der Besteuerung im Rahmen
von Stock Connect unter Caishui [2014] No. 81
(,Mitteilung Nr. 81“) heraus. Gemaf3 Mitteilung
Nr. 81 sind Gewinne, die Anleger in Hongkong
und im Ausland (wie die Teilfonds) mit dem Han-
del chinesischer A-Aktien liber Stock Connect

erzielen, seit dem 17. November 2014 voriiberge-
hend von der Korperschaftssteuer, Einkommens-
teuer und Gewerbesteuer befreit. Anleger in
Hongkong und im Ausland (z. B. die Teilfonds)
sind jedoch verpflichtet, Steuern auf Dividenden
und/oder Bonusaktien zum Satz von 10 % zu zah-
len. Diese werden von den notierten Gesellschaf-
ten einbehalten und an die entsprechende Be-
horde gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft
und/oder die Verwalter behalten sich das Recht
vor, Riickstellungen fiir Steuern auf Gewinne der
entsprechenden Teilfonds vorzunehmen, die in
VRC-Wertpapiere investieren, was Auswirkungen
auf die Bewertung der entsprechenden Teilfonds
hat. Angesichts der Ungewissheit, ob und wie be-
stimmte Gewinne aus VRC-Wertpapieren versteu-
ert werden, angesichts der Moglichkeit einer An-
derung der Gesetze, Verordnungen und Praktiken
in der VRC und angesichts der Moglichkeit, dass
Steuern riickwirkend erhoben werden, konnen
von der Verwaltungsgesellschaft und/oder den
Verwaltern vorgenommene Riickstellungen fiir
Steuern zu hoch sein oder nicht ausreichen, um
die endgiiltigen Steuerforderungen der VRC auf
Gewinne aus der VerdufRerung von VRC-Wertpa-
pieren zu bedienen. Falls sie unzureichend sind,
wird die Steuer dem Fondsvermdgen belastet,
was ungiinstige Auswirkungen auf den Wert der
Vermogenswerte des Fonds haben kann. Somit
konnen Anleger abhdngig von den endgiiltigen
Bestimmungen dartiber, wie solche Gewinne ver-
steuert werden, der Hohe der Riickstellungen und
dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Aktien der ent-
sprechenden Teilfonds gekauft und/oder verkauft
haben, einen Vorteil oder einen Nachteil haben.

QFI-Risiko.
1) QFI-Systemrisiko

Gemaf den in China geltenden Vorschriften kon-
nen ausldndische Anleger iiber Institute, die in
China den QFI-Status erlangt haben, in Wertpa-
piere und Anlagen investieren, die von QFI ge-
maf$ den einschlagigen QFI-Vorschriften gehal-
ten bzw. getatigt werden diirfen (die , QFI-fahi-
gen Wertpapiere®).

Das QFI-System unterliegt den von den zustandi-
gen Behorden von Festlandchina, d. h. die CSRC,
die SAFE und die PBC, erlassenen Vorschriften
und Verordnungen.

Diese Vorschriften und Verordnungen kénnen
von Zeit zu Zeit Anderungen unterliegen und um-
fassen (insbesondere):

(i) die ,Mafsnahmen fiir die Verwaltung inlandi-
scher Wertpapier- und Futures-Anlagen durch
qualifizierte auslandische institutionelle Anleger
und qualifizierte auslandische institutionelle
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Renminbi-Anleger”, gemeinsam erlassen von der
CSRC, der PBC und der SAFE am 25. September
2020 und in Kraft seit dem 1. November 2020;

(ii) die ,Bestimmungen zu Fragen in Bezug auf
die Umsetzung der Mafdnahmen fiir die Verwal-
tung inlandischer Wertpapier- und Futures-Anla-
gen durch qualifizierte auslandische institutio-
nelle Anleger und qualifizierte ausldndische in-
stitutionelle Renminbi-Anleger*, erlassen von
der CSRC am 25. September 2020 und in Kraft
seit dem 1. November 2020;

(iii) die ,Verwaltungsbestimmungen zu inldndi-
schen Wertpapieren und Futures-Anlagekapital
auslandischer institutioneller Anleger”, erlassen
von der PBC und der SAFE am 7. Mai 2020 und in
Kraft seit dem 6. Juni 2020; und

(iv) sonstige von den zustidndigen Behorden er-
lassene Vorschriften (zusammen die ,QFI-Vor-
schriften®).

Auf der Grundlage der vorstehenden geltenden
QFI-Vorschriften wurden die QFII-Regelung und
die RQFII-Regelung zusammengelegt und unter-
liegen nunmehr denselben Vorschriften. Die zu-
vor gesonderten Anforderungen fiir die QFII-
und RQFII-Qualifikationen wurden vereinheit-
licht. Ein auslandischer institutioneller Anleger
aufderhalb der VRC (Festlandchina) kann die
QFI-Lizenz bei der CSRC beantragen, wahrend
ein ausliandischer institutioneller Anleger, der
eine QFII- oder eine RQFII-Lizenz hatte, die QFI-
Lizenz nicht erneut beantragen muss. Anlagever-
walter, denen eine QFII-Lizenz und/oder eine
RQFII-Lizenz von der CSRC gewahrt wurden,
werden als ein QFI behandelt.

Zum Datum dieses Verkaufsprospekts kdnnen
die betreffenden Teilfonds aufgrund der gelten-
den QFI-Vorschriften und da die Teilfonds selbst
keine QFI sind, [indirekt iiber aktiengebundene
Produkte in QFI-fahige Wertpapiere investieren,
insbesondere in Equity-Linked Notes und Partici-
pation Notes, die von Instituten ausgegeben wer-
den, die den QFI-Status erlangt haben (zusam-
men unter der Bezeichnung ,CAAPs"). Die betref-
fenden Teilfonds konnen auch iiber den QFI-Sta-
tus, der PICTET AM Ltd als Inhaber einer QFI-Li-
zenz (,QFI-Lizenzinhaber*) gewéhrt wurde, di-
rekt in QFI-fahige Wertpapiere investieren.]

Anleger werden darauf hingewiesen, dass der
QFI-Status ausgesetzt oder widerrufen werden
konnte, was sich negativ auf die Wertentwick-
lung der Teilfonds auswirken kann, da diese ge-
gebenenfalls zur Verdufierung ihrer Wertpapier-
bestdnde gezwungen sind.

Dariiber hinaus kénnen sich bestimmte Be-
schrankungen, welche die Regierung von Fest-
landchina den QFI auferlegt, nachteilig auf die Li-
quiditdt und Wertentwicklung der Teilfonds aus-
wirken. Die PBC und die SAFE regeln und iiber-
wachen die Riickfiihrung von Geldern aus Fest-
landchina durch den QFI geméaf3 den ,Vorschrif-
ten flir inlindische Wertpapier- und Futures-An-
lagenfonds durch qualifizierte auslandische insti-
tutionelle Anleger*, erlassen von der PBC und
der SAFE am 7. Mai 2020 und in Kraft seit dem
6.Juni 2020.

Riickfithrungen durch QFI in Bezug auf Fonds,
die den QFI-Status nutzen, unterliegen derzeit
weder Riickfithrungsbeschrankungen noch einer
vorherigen behordlichen Genehmigung. Die De-
potbank(en) der VRC (,VRC-Depotbank(en)*)
werden jedoch samtliche Kapitaleinzahlungen
und Riickfithrungen auf Echtheit und Einhaltung
der Vorschriften iiberpriifen. Der Riickfiihrungs-
prozess kann verschiedenen in den betreffenden
Vorschriften festgelegten Anforderungen unter-
liegen, wie unter anderem der Vorlage bestimm-
ter Dokumente, wodurch sich die Ausfiihrung
des Riickfiihrungsprozesses verzégern kann. Es
kann indessen nicht zugesichert werden, dass
sich die in Festlandchina geltenden Vorschriften
und Verordnungen nicht andern werden oder
dass kiinftig keine Riickfiihrungsbeschrankungen
auferlegt werden. Riickfithrungsbeschrankungen
in Bezug auf das investierte Kapital und die Net-
togewinne konnen die Fahigkeit der Teilfonds
zur Erfiillung der Riicknahmeantrage der Anle-
ger beeintrachtigen. Da zudem bei jeder Riick-
fiihrung eine Echtheits- und Compliance-Priifung
durch die VRC-Depotbank(en) erfolgt, konnen
Verzogerungen bei der Rickfithrung auftreten
oder diese sogar durch die VRC-Depotbank(en)
verweigert werden, sofern sie den QFI-Vorschrif-
ten und -Verordnungen nicht entsprechen. In
solchen Fillen wird davon ausgegangen, dass die
Riicknahmeerldse schnellstméglich nach Riick-
fiihrung der betreffenden Gelder an die zuriick-
gebenden Anleger ausgezahlt werden. Es wird
darauf hingewiesen, dass der Anlageverwalter
keinerlei Einfluss auf die tatséchlich fiir die
Durchfiihrung der jeweiligen Riickfithrung beno-
tigte Zeit hat.

Die Vorschriften und Verordnungen gemaf den
QFI-Vorschriften gelten nicht nur fiir die von den
Teilfonds getdtigten Anlagen, sondern fiir den
QFI in seiner Gesamtheit. Einschlagige VRC-Re-
gulierungsbehoérden sind zur Auferlegung von
aufsichtsrechtlichen Sanktionen befugt, wenn
der QFI oder die VRC-Depotbank(en) gegen et-
waige Bestimmungen der QFI-Vorschriften ver-
stofden. Verstofle kdnnten zur Aufhebung der
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Lizenz des QFI oder zu aufsichtsrechtlichen
Sanktionen fiithren und kdnnen sich negativ auf
die von den Teilfonds getatigten Anlagen auswir-
ken.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass weder
garantiert werden kann, dass ein QFI seinen QFI-
Status beibehalt, um sdmtliche Zeichnungsan-
trage der Teilfonds zu erfiillen, noch dass Riick-
nahmeantrdge im Fall von Riicknahmebeschrén-
kungen oder ungiinstigen Anderungen der ein-
schldgigen Gesetze oder Verordnungen zeitnah
bearbeitet werden. Solche Beschrankungen koén-
nen jeweils die Ablehnung von Antragen und die
Aussetzung des Handels durch die Teilfonds zur
Folge haben. Im Extremfall kdnnen den Teilfonds
infolge ihrer eingeschrankten Anlagefiahigkeit er-
hebliche Verluste entstehen oder sie sind unter
Umsténden nicht in der Lage, aufgrund von QFI-
Anlagebeschrankungen, Illiquiditat am Wertpa-
piermarkt von Festlandchina und/oder Verzoge-
rungen oder Unterbrechungen bei der Durchfiih-
rung oder Abwicklung von Handelsgeschéaften
ihr Anlageziel oder ihre Anlagestrategie vollstin-
dig umzusetzen oder zu verfolgen.

Gemafd den QFI-Vorschriften konnen Offshore-
RMB (CNH) und/oder Fremdwéahrungen, die
zum Handel am CFETS zugelassen sind, nach
Festlandchina iiberwiesen bzw. aus Festland-
china zurtickgefiihrt werden. Die Anwendung der
QFI-Vorschriften richtet sich gegebenenfalls nach
deren Auslegung durch die einschlagigen chine-
sischen Aufsichtsbehdrden. Anderungen der be-
treffenden Vorschriften kdnnen sich nachteilig
auf die Anlagen der Anleger in den Teilfonds aus-
wirken.

Die fiir QFI geltenden Gesetze, Vorschriften und
Verordnungen konnen unter Umstdnden riick-
wirkenden Anderungen unterliegen. Des Weite-
ren kann nicht zugesichert werden, dass keine
Aufhebung der fiir QFI geltenden Gesetze, Vor-
schriften und Verordnungen erfolgt. Solche An-
derungen konnen die Teilfonds, die iber QFI an
den Méarkten von Festlandchina Anlagen tatigen,
negativ beeinflussen.

2) Risiken im Hinblick auf den Markt fiir chinesi-
sche A-Aktien durch QFI

Ein Teilfonds kann durch QFI am Markt fiir chi-
nesische A-Aktien Anlagen tatigen. Ob ein liqui-
der Handelsmarkt fiir chinesische A-Aktien vor-
handen ist, kann von dem fiir solche chinesi-
schen A-Aktien bestehenden Angebot und der
entsprechenden Nachfrage abhdngen. Wenn
Handelsmaérkte fiir chinesische A-Aktien einge-
schrankt oder nicht vorhanden sind, kann sich
dies negativ auf den Preis, zu dem der Teilfonds
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Wertpapiere kaufen oder erwerben kann, und
auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswir-
ken. Der Markt fiir chinesische A-Aktien ist unter
Umstanden von erhdhter Volatilitdt und Instabi-
litat gepragt (beispielsweise aufgrund des Risi-
kos, das der Handel fiir eine Aktie ausgesetzt
wird, oder infolge von staatlichen Mafdnahmen).
Marktvolatilitdit und Abrechnungsschwierigkei-
ten an den chinesischen A-Aktienmarkten kon-
nen zu erheblichen Kursschwankungen bei den
an diesen Markten gehandelten Wertpapieren
fiihren und sich negativ auf den Wert des Teil-
fonds auswirken.

Wertpapierborsen in Festlandchina sind in der
Regel berechtigt, den Handel mit Wertpapieren
an den relevanten Borsenpldtzen auszusetzen
oder zu beschranken. Insbesondere legen die
Borsen fiir chinesische A-Aktien in Festlandchina
Handelsbander fest, wodurch der Handel mit chi-
nesischen A-Aktien an der jeweiligen Borse aus-
gesetzt werden kann, sobald der Handelspreis
des Wertpapiers iiber die Grenze des Handels-
bands hinaus gestiegen bzw. gesunken ist. Eine
Aussetzung fithrt dazu, dass der Anlageverwalter
die Positionen des Teilfonds nicht liquidieren
kann, wodurch dem Teilfonds erhebliche Ver-
luste entstehen konnen. Wird die Aussetzung im
Weiteren wieder aufgehoben, ist es fiir den Anla-
geverwalter des Teilfonds unter Umstidnden
nicht moglich, die Positionen zu einem giinstigen
Preis zu liquidieren. 3) Verwahrungs- und Bro-
ker-Risiko

Die von dem QFI erworbenen QFI-fahigen Wert-
papiere werden von der/den VRC-Depot-
bank(en) in elektronischer Form iiber ein Wert-
papierkonto bei der CSDCC oder einer anderen
zentralen Clearing- und Abrechnungsstelle und
ein Bareinlagenkonto bei der/den VRC-Depot-
bank(en) gefiihrt.

Der QFI wéhlt zudem die VRC-Broker (,VRC-Bro-
ker“) aus, um Transaktionen fiir die relevanten
Fonds auf den VRC-Markten auszufithren. Der
QFI kann bis zur geméaf den QFI-Vorschriften zu-
lassigen Hochstzahl VRC-Broker pro Markt (z. B.
Shanghai Stock Exchange und Shenzhen Stock
Exchange) ernennen. Sollte aus irgendeinem
Grund die Moglichkeit der entsprechenden
Fonds beziiglich des Einsatzes der entsprechen-
den VRC-Broker beeintrachtigt werden, kdnnte
dies den Betrieb der betreffenden Fonds stéren.
Zudem konnen die betreffenden Fonds aufgrund
von Handlungen oder Unterlassungen des/der
betreffenden VRC-Broker(s) oder der VRC-De-
potbank(en) bei der Ausfiihrung oder Abwick-
lung einer Transaktion oder bei der Ubertragung
von Mitteln oder Wertpapieren Verluste erlei-
den. Dartiber hinaus kénnen im Falle einer
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uniiberbriickbaren Unterdeckung der Vermo-
genswerte in den von der CSDCC gefiihrten Wert-
papierkonten, die aufgrund eines Fehlers in der
CSDCC oder des Konkurses der CSDCC entstehen
kann, die betreffenden Fonds Verluste erleiden.
Wird nur ein einziger VRC-Broker ernannt (so-
fern der QFI dies fiir angemessen hélt), kann dies
dazu fithren, dass der/die betreffende(n) Teil-
fonds nicht unbedingt die niedrigste verfligbare
Gebiihr oder Spanne zahlen.

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Bestim-
mungen in China wird die Depotbank Vorkeh-
rungen treffen, um sicherzustellen, dass die VRC-
Depotbanken iiber geeignete Verfahren zur ord-
nungsgemafien Verwahrung der Vermdogens-
werte der Fonds verfiigen.

Gemafd den QFI-Vorschriften und der Marktpra-
xis sind die Wertpapier- und Bareinlagenkonten
fiir die Investmentfonds in China im ,vollstandi-
gen Namen des QFII - Name des Fonds*“, im ,voll-
stindigen Namen des QFI - Name des Kunden“
oder im ,vollstdndigen Namen des QFI - Kunden-
gelder” zu fithren. Ungeachtet dieser Vereinba-
rungen mit dritten Depotbanken unterliegen die
QFI-Vorschriften der Auslegung durch die zu-
standigen Behorden in China.

Angesichts der Tatsache, dass geméaf den QFI-
Vorschriften der QFI der Anspruchsberechtigte
der Wertpapiere ist (dieser Anspruch stellt keine
Eigentumsbeteiligung dar), kdnnen solche QFI-
fahigen Wertpapiere der betreffenden Fonds au-
Rerdem einem Anspruch eines Liquidators des
QFI ausgesetzt und moglicherweise nicht so gut
geschiitzt sein, als wenn sie ausschliefilich auf
den Namen der betreffenden Fonds registriert
wiren. Insbesondere besteht das Risiko, dass
Glaubiger des QFI falschlicherweise annehmen,
dass der QFI im Besitz des betreffende Teilfonds-
vermogens ist, und diese Glaubiger demnach ver-
suchen, die Kontrolle iiber das betreffende Teil-
fondsvermogen zur Begleichung der Verbindlich-
keiten zu erlangen, welche der QFI ihnen gegen-
iber eingegangen ist.

Anleger sollten beachten, dass Barmittel, die auf
dem Bareinlagenkonto der betreffenden Fonds
bei der/den VRC-Depotbank(en) hinterlegt wer-
den, nicht getrennt gehalten werden, sondern
eine Verbindlichkeit der VRC-Depotbank(en) ge-
geniiber den betreffenden Fonds als Einleger
darstellen. Diese Barmittel werden mit Barmit-
teln vermischt, die anderen Kunden der VRC-De-
potbank(en) gehoren. Im Falle eines Konkurses
oder einer Liquidation der VRC-Depotbank(en)
haben die betreffenden Fonds keine Eigentums-
rechte an den auf einem solchen Bareinlagen-
konto eingezahlten Barmitteln, und die
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betreffenden Fonds werden zu einem unbesi-
cherten Glaubiger der VRC-Depotbank(en), der
auf einer Stufe mit allen anderen unbesicherten
Glaubigern steht. Die betroffenen Fonds kénnen
auf Schwierigkeiten und/oder Verzogerungen
bei der Eintreibung dieser Verbindlichkeiten sto-
f3en, oder sie konnen sie nicht oder nicht voll-
standig eintreiben. In diesem Fall erleiden die
betroffenen Fonds Verluste.

Der QFI beauftragt die VRC-Depotbank(en),
seine Registrierung bei der PBC und der SAFE zu
veranlassen, wie in den Verwaltungsbestimmun-
gen zu inldndischen Wertpapieren und Futures-
Anlagekapital auslandischer institutioneller An-
leger [PBC und SAFE-Rundschreiben [2020] Nr.
2] dargelegt Der QFI wirkt gemeinsam mit sei-
ner/seinen VRC-Depotbank(en) auf die Erfiillung
von Verpflichtungen hinsichtlich der Uberprii-
fung von Echtheit, Einhaltung von Vorschriften,
Bekdmpfung von Geldwésche und Terrorismusfi-
nanzierung usw. hin.

4) Wechselkurskontrollen

Der RMB ist aktuell eine nicht frei konvertier-
bare Wahrung und unterliegt den von der chine-
sischen Regierung auferlegten Wechselkurskon-
trollen. Da die betreffenden Fonds in China in-
vestieren, konnten sich solche Kontrollen auf die
Riickfiihrung von Barmitteln oder Vermdogens-
werten aus dem Land auswirken und damit die
Fahigkeit der betreffenden Fonds, Riicknahme-
verpflichtungen zu erfiillen, einschranken.

Obwohl der QFI die Wahrung und den Zeitpunkt
der Kapitaleinzahlungen selbst festlegen kann,
missen die Kapitaleinzahlungen und Riickfiih-
rungen, welche der QFI fiir seine inldndischen
Wertpapieranlagen vornimmt, in derselben Wah-
rung erfolgen, und eine wahrungsiibergreifende
Arbitrage zwischen dem RMB und anderen
Fremdwahrungen ist nicht zulassig.

5) Risiko von Differenzen zwischen dem Ons-
hore- und dem Offshore-Renminbi

Obwohl sowohl der Onshore-RMB (CNY) als
auch der Offshore-Renminbi (CNH) die gleiche
Wahrung sind, werden sie auf unterschiedlichen
und getrennten Markten gehandelt. Der CNY und
der CNH werden zu unterschiedlichen Kursen
gehandelt, und ihre Kursbewegungen schlagen
moglicherweise nicht in dieselbe Richtung aus.
Zwar kann ein immer hoherer Betrag des RMB
offshore (d.h. auf3erhalb Chinas) gehalten wird,
doch kann der CNH nicht frei nach China iiber-
wiesen werden und umgekehrt und unterliegt
bestimmten Beschrankungen. Die Anleger kén-
nen durch Unterschiede zwischen den CNH- und
CNY-Wechselkursen beeintrachtigt werden.
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Wenn die betreffenden Teilfonds Anlagen in den
QFI-fahigen Wertpapieren durch die RQFII-Fa-
higkeit eines QFI téitigen (d. h. durch das QFI-Sys-
tem Anlagen mit CNH tatigen, die dafiir nach
Festlandchina iiberwiesen und aus Festlandchina
zuriickgefiihrt werden), sollten Anleger beach-
ten, dass die Zeichnungen und Riicknahmen der
betreffenden Teilfonds in USD und/oder einer
Referenzwahrung der betreffenden Aktienklas-
sen erfolgen und in/von CNH umgerechnet wer-
den. Die Anleger tragen die mit einer solchen
Umrechnung verbundenen Aufwendungen fiir
Fremdwahrungseffekte und das Risiko einer
moglichen Differenz zwischen dem CNY- und
dem CNH-Kurs. Die Liquiditat und der Handels-
preis der betreffenden Fonds kénnen auch durch
den Kurs und die Liquiditat des RMB auf3erhalb
Chinas negativ beeinflusst werden.

CIBM-Risiko. Der CIBM ist ein aufierbdrslicher
Markt, der einen erheblichen Teil des gesamten
chinesischen Interbankenmarkts abdeckt und von
der PBC reguliert und beaufsichtigt wird. Der
Handel am CIBM kann den Teilfonds einem er-
hohten Kontrahenten- und Liquiditétsrisiko aus-
setzen. Um Zugang zum CIBM-Markt zu erhalten,
muss der QFI-Anlageverwalter vorab die Zulas-
sung durch die PBC als Marktteilnehmer erhalten.
Die Zulassung des Verwalters kann jederzeit im
Ermessen der PBC verweigert oder entzogen wer-
den, was die Anlagemoglichkeiten des Teilfonds
beziiglich am CIBM gehandelten Instrumenten
einschranken kann. Wir mochten die Anleger da-
rauf hinweisen, dass die Clearing- und Abrech-
nungssysteme des chinesischen Wertpapier-
markts moglicherweise noch nicht gut erprobt
sind und dementsprechend hoheren Risiken in
Verbindung mit Bewertungsfehlern und einer
verzogerten Abrechnung von Geschaften unterlie-
gen.

Stock-Connect-Risiko. Bestimmte Teilfonds kén-
nen Uber die Stock Connect in bestimmte zuléds-
sige chinesische A-Aktien investieren bzw. Zu-
gang zu diesen haben. Shanghai-Hong Kong
Stock Connect ist ein mit dem Handel und Clea-
ring von Wertpapieren verbundenes Programm,
das von HKEx, SSE und ChinaClear entwickelt
wurde. Shenzen-Hong Kong Stock Connect ist ein
mit dem Handel und Clearing von Wertpapieren
verbundenes Programm, das von HKEx, SZSE
und ChinaClear entwickelt wurde. Das Ziel von
Stock Connect besteht darin, einen gegenseitigen
Aktienmarktzugang zwischen der VRC und Hong-
kong zu schaffen.

Stock Connect enthélt einen Northbound Trading
Link (fiir Anlagen in chinesischen A-Aktien),
iiber den bestimmte Teilfonds moglicherweise
Orders fiir den Handel mit an der SSE und SZSE

notierten zugelassenen Aktien platzieren kon-
nen.

Im Rahmen von Stock Connect ist es ausldndi-
schen Anlegern (einschlief3lich der Teilfonds)
moglicherweise gestattet, vorbehaltlich der von
Zeit zu Zeit erlassenen/gednderten Regeln und
Vorschriften iiber den Northbound Trading Link
mit bestimmten SSE-Wertpapieren und be-
stimmten SZSE-Wertpapieren zu handeln. Die
Liste der zugelassenen Wertpapiere kann vorbe-
haltlich der Prifung und Zustimmung durch die
zustdndigen Regulierungsbehdrden der VRC von
Zeit zu Zeit gedndert werden.

Neben den Risiken, die mit Anlagen in China und
Anlagen in RMB verbunden sind, unterliegen An-
lagen iiber Stock Connect weiteren Risiken, da-
runter Einschrankungen fiir auslandische Anla-
gen, Handelsplatzrisiken, operativen Risiken,
von Uberwachungsbehérden erlassene Verkaufs-
beschrankungen, Streichung von zugelassenen
Aktien, Abrechnungsrisiken, Verwahrrisiken, No-
minee-Vereinbarungen beim Besitz chinesischer
A-Aktien, steuerliche und aufsichtsrechtliche Ri-
siken.

—  Unterschiede beim Handelstag. Stock
Connect ist nur an Tagen in Betrieb,
an denen die Markte sowohl in der
VRC als auch in Hongkong fiir den
Handel geoffnet sind und wenn Ban-
ken in beiden Markten an den jewei-
ligen Abrechnungsterminen gedffnet
sind. Es ist daher mdglich, dass es
zwar ein normaler Handelstag fiir
den VRC-Markt ist, Anleger in Hong-
kong (z. B. die Teilfonds) jedoch kei-
nen Handel mit chinesischen A-Ak-
tien durchfithren konnen. Die Teil-
fonds konnen daher in Zeiten, in de-
nen Stock Connect geschlossen ist,
dem Risiko von Kursschwankungen
bei chinesischen A-Aktien unterlie-
gen.

—  Von Uberwachungsbehérden erlas-
sene Verkaufsbeschrankungen. Ge-
setze in der VRC sehen vor, dass ein
Anleger Aktien nur dann verkaufen
darf, wenn sich ausreichend Aktien
auf dem Konto befinden. Andernfalls
wird der betreffende Verkaufsauf-
trag von der SSE oder SZSE abge-
lehnt. Die SEHK fiihrt bei Ver-
kaufsauftragen von chinesischen A-
Aktien eine Vorabiiberpriifung ihrer
Teilnehmer (d. h. der Bérsenmakler)
durch, um sicherzustellen, dass es
keinen Uberverkauf gibt.
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Clearing-Abrechnungs- und Ver-
wabhrrisiken. Die tiber Stock Connect
gehandelten chinesischen A-Aktien
werden in papierloser Form ausge-
geben, d. h. Anleger, z. B. die relevan-
ten Teilfonds, halten keine physi-
schen chinesischen A-Aktien. Hong-
kong- und ausliandische Anleger, z. B.
die Teilfonds, die SSE- und SZSE-
Wertpapiere iiber den Northbound-
Handel erworben haben, sollten die
SSE- und SZSE-Wertpapiere in den
Konten ihrer Makler oder Depotban-
ken beim Central Clearing and Settle-
ment System verwahren, das von
HKSCC fiir die Clearing-Wertpapiere
betrieben wird, die an der SEHK no-
tiert sind oder gehandelt werden.
Weitere Informationen zur Verwah-
rung in Bezug auf Stock Connect sind
auf Anfrage beim eingetragenen Sitz
der Gesellschaft erhéltlich.

Operatives Risiko. Stock Connect bie-
tet eine neue Méglichkeit fiir Anleger
aus Hongkong und dem Ausland, z. B.
die Teilfonds, direkten Zugang zum
chinesischen Aktienmarkt zu erhal-
ten. Stock Connect beruht auf der
Funktionsweise der technischen Sys-
teme der entsprechenden Marktteil-
nehmer. Marktteilnehmer kénnen an
diesem Programm teilnehmen, wenn
sie bestimmte Informationstechnolo-
gie-, Risikomanagement- und andere
Anforderungen erfiillen, wie von der
entsprechenden Borse und/oder
vom Clearinghaus festgelegt. Es
sollte beachtet werden, dass sich die
Wertpapierregelungen und Rechts-
systeme der beiden Markte erheblich
voneinander unterscheiden. Damit
das Testprogramm funktioniert,
miissen Marktteilnehmer daher evtl.
fortlaufend mit Problemen rechnen,
die sich aus diesen Unterschieden er-
geben. Des Weiteren erfordert die
»Verbindung“ im Stock Connect-Pro-
gramm die grenziiberschreitende
Weiterleitung von Auftriagen. Hierzu
ist die Entwicklung neuer Informati-
onstechnologiesysteme auf Seiten
der SEHK und der Borsenteilnehmer
erforderlich (d. h. die SEHK muss ein
neues Auftragsweiterleitungssystem
[,China Stock Connect System“] ein-
richten, zu dem die Borsenteilneh-
mer eine Verbindung herstellen
miissen). Es gibt keine
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Gewabhrleistung dafiir, dass die Sys-
teme der SEHK und der Marktteil-
nehmer ordnungsgemafs funktionie-
ren oder weiterhin an die Verande-
rungen und Entwicklungen der bei-
den Markte angepasst werden. Wenn
die entsprechenden Systeme nicht
ordnungsgemaf? arbeiten, konnte
der Handel in beiden Markten tliber
das Programm unterbrochen wer-
den. Die Fahigkeit der entsprechen-
den Teilfonds, Zugang zum Markt fiir
chinesische A-Aktien zu erhalten
(und somit ihre Anlagestrategie zu
verfolgen) wird davon beeintrach-
tigt.

Nominee-Vereinbarungen beim Be-
sitz chinesischer A-Aktien. HKSCC ist
der ,Nominee-Inhaber” der SSE- und
SZSE-Wertpapiere, die von auslandi-
schen Anlegern (einschliefilich der
entsprechenden Teilfonds) iiber
Stock Connect erworben wurden.
Die Stock-Connect-Vorschriften der
CSRC sehen ausdriicklich vor, dass
Anleger, wie z. B. die Teilfonds, die
Rechte und Vorteile der SSE- und
SZSE-Wertpapiere geniefien, die ge-
mafs den geltenden Gesetzen liber
Stock Connect erworben wurden.
Die Gerichte in der VRC kdnnen je-
doch erwéagen, dass ein Nominee
oder eine Depotbank als eingetrage-
ner Inhaber von SSE- und SZSE-
Wertpapieren die vollstdndigen Ei-
gentumsrechte daran besitzt und
dass, obwohl das Konzept des wirt-
schaftlichen Eigentiimers in den Ge-
setzen der VRC anerkannt wird,
diese SSE- und SZSE-Wertpapiere
Bestandteil des Vermogenspools die-
ses Rechtssubjekts sind, der zur Ver-
teilung an Glaubiger dieses Rechts-
subjekts zur Verfiigung steht,
und/oder dass ein wirtschaftlicher
Eigentiimer keinerlei Rechte diesbe-
zliglich besitzt. Somit kdnnen die
entsprechenden Teilfonds und die
Depotbank nicht garantieren, dass
die Eigentumsrechte an diesen Wert-
papieren unter allen Umstinden ge-
wahrleistet sind. Gemaf den Regeln
des von HKSCC betriebenen Central
Clearing and Settlement Systems fiir
das Clearing von Wertpapieren, die
an der SEHK notiert sind oder ge-
handelt werden, ist HKSCC als Nomi-
nee-Inhaber nicht verpflichtet,



rechtliche Schritte oder Gerichtsver-
fahren in der VRC oder andernorts
anzustrengen, um im Namen der An-
leger Rechte beziiglich der SSE- und
SZSE-Wertpapiere geltend zu ma-
chen. Daher kénnen diese Teilfonds,
auch wenn die Eigentumsrechte der
entsprechenden Teilfonds letztlich
anerkannt werden, Schwierigkeiten
oder Verzogerungen bei der Geltend-
machung ihrer Rechte an chinesi-
schen A-Aktien haben. Soweit die
HKSCC Verwahrungsfunktionen be-
zliglich der durch sie gehaltenen Ver-
mogenswerte ausiibt, sollte beachtet
werden, dass die Depotbank und die
entsprechenden Teilfonds keine
Rechtsbeziehung zur HKSCC haben
und in dem Fall, dass die Teilfonds
Verluste erleiden, die aus der Perfor-
mance oder der Zahlungsunfahigkeit
der HKSCC entstehen, keine direkten
Rechtsmittel gegen die HKSCC ha-
ben.

Entschddigung der Anleger. Anlagen
der entsprechenden Teilfonds durch
den Northbound-Handel im Rahmen
des Stock Connect-Programms sind
nicht vom Hongkong Investor Com-
pensation Fund abgedeckt. Der In-
vestor Compensation Fund von
Hongkong wurde eingerichtet, um
Anlegern aller Nationalitéten, die in-
folge des Ausfalls eines lizenzierten
Vermittlers oder eines autorisierten
Finanzinstituts in Zusammenhang
mit boérsengehandelten Produkten in
Hongkong finanzielle Verluste erlei-
den, eine Entschadigung zu zahlen.
Da Ausfallangelegenheiten beim
Northbound-Handel tiber Stock
Connect keine Produkte umfassen,
die an der SEHK oder Hong Kong Fu-
tures Exchange Limited notiert sind
oder gehandelt werden, sind sie
nicht vom Investor Compensation
Fund abgedeckt. Da die entsprechen-
den Teilfonds den Northbound-Han-
del iiber Wertpapiermakler in Hong-
kong, nicht jedoch tiber Broker in
der VRC durchfiithren, sind sie nicht
durch den China Securities Investor
Protection Fund in der VRC ge-
schiitzt.

Handelskosten. Neben der Zahlung
von Handels- und Stempelgebiihren
in Verbindung mit dem Handel mit
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chinesischen A-Aktien kénnen die
entsprechenden Teilfonds neuen
Portfoliogebtihren, Dividendensteu-
ern und Steuern fiir Ertrage aus Ak-
tieniibertragungen unterliegen.

Aufsichtsrechtliches Risiko. Die
Stock-Connect-Vorschriften der
CSRC sind abteilungsspezifische Ver-
ordnungen, die in der VRC Rechts-
kraft haben. Die Anwendung dieser
Verordnungen ist jedoch noch nicht
erprobt und es gibt keine Garantie
dafiir, dass Gerichte in der VRC diese
Verordnungen anerkennen, z. B. bei
Liquidationsverfahren von VRC-Un-
ternehmen.

Das Stock Connect-Programm ist
neu und unterliegt den Vorschriften,
die von den aufsichtsrechtlichen Be-
horden erlassen wurden, sowie den
Durchfithrungsbestimmungen der
Borsen in der VRC und in Hongkong.
Weiterhin konnen die Regulierungs-
behdrden von Zeit zu Zeit neue Vor-
schriften in Bezug auf die Geschafts-
tatigkeit und die grenziiberschrei-
tende gerichtliche Durchsetzung im
Zusammenhang mit grenziiber-
schreitenden Geschaften im Rahmen
der Stock Connect erlassen.

Die Vorschriften sind bisher uner-
probt und es ist nicht sicher, wie sie
angewandt werden. Aufderdem kon-
nen sich die aktuellen Vorschriften
andern. Es kann nicht garantiert
werden, dass Stock Connect nicht
abgeschafft wird. Die betreffenden
Teilfonds, die iiber Stock Connect in
den VRC-Markten investieren diir-
fen, kénnen durch derartige Ande-
rungen beeintrachtigt werden.

Risiken in Verbindung mit dem Small
and Medium Enterprise Board (SME)
und/oder ChiNext-Markt. SZSE bie-
tet dem Teilfonds Zugang tiberwie-
gend zu Unternehmen mit kleiner
und mittlerer Kapitalisierung. Die
Anlage in diesen Unternehmen ver-
grofdern die Risiken, die in den Risi-
kofaktoren des betreffenden Teil-
fonds aufgefiihrt sind.

>  Bond-Connect-Risiko. Bond Connect ist eine neue
im Juli 2017 fiir den gegenseitigen Rentenmarkt-
zugang zwischen Hongkong und Festlandchina
gestartete Initiative, die vom CFETS, von China

60 von 113

PICTET TR
Verkaufsprospekt



1805

Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai
Clearing House und HKEx und der Central Money-
markets Unit eingerichtet wurde.

Im Rahmen der bestehenden Vor-
schriften in Festlandchina wird es zu-
lassigen ausldndischen Anlegern er-
laubt sein, Uber den Northbound-
Handel von Bond Connect (,North-
bound Trading Link“) in die Anleihen
zu investieren, die auf dem CIBM im
Umlauf sind. Es wird keine Anlage-
quote fiir den Northbound Trading
Link geben.

Im Rahmen des Northbound Trading Link
miissen zuldssige ausldndische Anleger das
CFETS oder andere von der PBC anerkannte
Institute als Registerstellen ernennen, um
die Registrierung bei der PBC beantragen zu
konnen.

Gemaf den in Festlandchina geltenden Vor-
schriften muss eine von der Hong Kong Mo-
netary Authority anerkannte Offshore-De-
potbank (derzeit die Central Moneymarkets
Unit) Nominee-Sammelkonten bei einer von
der POBC anerkannten Onshore-Depotbank
(derzeit die China Securities Depository &
Clearing Co., Ltd und die Interbank Clearing
Company Limited) erdffnen. Alle von zulas-
sigen ausldndischen Anlegern gehandelten
Anleihen werden im Namen der Central Mo-
neymarkets Unit registriert. Diese halt die
Anleihen als Nominee-Eigentiimer.

Fiir Anlagen iiber Bond Connect miissen die
relevanten Einreichungen, die Registrierung
bei der PBOC und die Kontoeroffnung iiber
eine Onshore-Abwicklungsstelle, eine Offs-
hore-Depotbank, eine Registerstelle oder
andere Dritte (wie jeweils zutreffend)
durchgefiihrt werden. Dementsprechend
unterliegt ein Teilfonds Ausfallrisiken oder
Fehlern seitens solcher Dritter.

Anlagen auf dem CIBM iiber Bond Connect
unterliegen auch aufsichtsrechtlichen Risi-
ken.

Die entsprechenden Regeln und Regelungen
dieser Vorschriften unterliegen moglicher-
weise riickwirkenden Anderungen. Falls die
Kontoeré6ffnung bzw. der Handel auf dem
CIBM durch die zustdndigen Behoérden von
Festlandchina ausgesetzt wird, wird dies
nachteilige Auswirkungen auf die Fahigkeit
eines Teilfonds zur Anlage auf dem CIBM ha-
ben. In einem solchen Fall wird die Fahigkeit
eines Teilfonds zur Erreichung seines Anla-
geziels beeintrachtigt.

Am 22. Februar 2018 wiesen Chinas Finanz-
ministerium und die State Administration of
Taxation in ihrem Rundschreiben 108 da-
raufhin, dass ab dem 7. November 2018 eine
dreijahrige Befreiung von der Korper-
schaftssteuer (,CIT“) und der Mehrwert-
steuer (,VAT") fiir ausldndische institutio-
nelle Anleger auf Zinsertrage aus Anleihen,
die auf dem chinesischen Anleihenmarkt er-
zielt werden, gelten wiirde. Kapitalertrage,
die aus chinesischen Anleihen erzielt wer-
den, sind ebenfalls voriibergehend von der
CIT und der VAT bisweilen befreit. Es be-
steht jedoch keine Sicherheit, dass diese Be-
freiungen in Zukunft durchgehend Anwen-
dung finden werden (und nach Ablauf der
vorstehend erwdhnten 3-jahrigen Befrei-
ungsfrist fiir Zinsertrage aus Anleihen).

>  Wechselkursrisiko in China. Der RMB kann ons-
hore (als CNY in Festland-China) und offshore
(als CNH aufierhalb von Festland-China, haupt-
sachlich in Hongkong) gehandelt werden. Der
Onshore-RMB (CNY) ist keine freie Wahrung. Er
wird von den Behorden der VRC kontrolliert. Der
chinesische RMB wird sowohl direkt in China
(Code CNY) als auch aufderhalb des Landes, insbe-
sondere in Hongkong (Code CNH) getauscht. Es
handelt sich dabei um die gleiche Wahrung. Der
Onshore-RMB (CNY), der direkt in China ge-
tauscht wird, ist nicht frei konvertierbar und un-
terliegt Wechselkurskontrollen und bestimmten
Auflagen der chinesischen Regierung. Der Offs-
hore-RMB (CNH), der auf3erhalb von China ge-
tauscht wird, kann sich frei bewegen und unter-
liegt den Auswirkungen der privaten Nachfrage
nach dieser Wahrung. Es ist moglich, dass die aus-
gehandelten Wechselkurse zwischen einer Wah-
rung und dem CNY oder dem CNH oder bei NDF-
Geschaften unterschiedlich sind. Somit kann der
Teilfonds hoheren Wechselkursrisiken ausgesetzt
sein. Handelsbeschrankungen fiir den CNY kon-
nen die Wahrungsabsicherung begrenzen oder
dazu fithren, dass Absicherungsgeschifte keine
Wirkung zeigen.

> Steuerrisiko in Singapur fiir Teilfonds, deren Anla-
geverwalter Pictet AMS ist Die Ausfiithrungen in die-
sem Abschnitt sind nur fiir Teilfonds relevant, bei
denen die Verwaltungsgesellschaft die Portfoliover-
waltung ganz oder teilweise an Pictet AMS delegiert
hat.

Die Ausfithrungen basieren auf den aktuellen Geset-
zen und Vorschriften zur Einkommensteuer in Sin-
gapur (einschliellich verschiedener Anderungsge-
setze) und der entsprechenden Praxis und Ausle-
gung dieser Gesetze. Diese kénnen jederzeit,
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moglicherweise auch riickwirkend, gedndert wer-
den und sich nachteilig auf die Ausfithrungen hierin
auswirken.

- Korperschaftssteuer in Singapur - Allgemei-
nes Prinzip

Die Korperschaftssteuer in Singapur wird auf
die Einkiinfte einer Person erhoben, die diese
im Zusammenhang mit Handelsgeschaften
oder Geschéftstatigkeiten in Singapur erzielt
oder von dort stammen (d. h. Einkiinfte aus
Singapur) oder in Singapur erzielt werden,
aber aus dem Ausland stammen (d. h. Ein-
kiinfte aus dem Ausland), sofern keine Steuer-
befreiung nach dem Singapore Income Tax Act
(,SITA") gilt.

Wenn die Anlagen und VerdaufRerungen eines
Teilfonds von Pictet AMS verwaltet werden,
kann dies folglich so ausgelegt werden, dass
der Teilfonds Handelsgeschéfte oder Ge-
schaftstatigkeiten in Singapur ausiibt. Dement-
sprechend konnen von diesem Teilfonds er-
zielte Ertrage und Gewinne als Einkiinfte ein-
gestuft werden, die in Singapur erzielt wurden
oder von dort stammen und somit der Korper-
schaftssteuer in Singapur unterliegen, die bei
Redaktionsschluss 17 % betragt.

- Koérperschaftssteuer in Singapur - Mogliche
Befreiungen fiir ausldndische Fonds (aus Sicht
von Singapur) Die Verwaltungsgesellschaft be-
absichtigt, das oben beschriebene Risiko einer
Besteuerung zu mindern, indem sie eine der
beiden Steuerbefreiungen in Anspruch nimmt,
die in Singapur fiir auslandische Fonds zur
Verfligung stehen und jeweils in Artikel 13D
(sogenannte , Offshore Fund Tax Exemption®)
und Artikel 13U (sogenannte ,Enhanced Tier
Fund Exemption“) im SITA verankert sind.

Gemaf beiden Steuerbefreiungen, die fiir aus-
landische Fonds in Singapur zur Verfligung
stehen, sind ,spezifizierte Ertrdge“, die in Ver-
bindung mit ,bestimmten Investitionen* er-
zielt werden, von der Koérperschaftssteuer in
Singapur befreit sind (ausfiihrlichere Informa-
tionen folgen im nachsten Unterabschnitt).

Es obliegt der Verwaltungsgesellschaft, in ei-
genem Ermessen die am besten geeignete
Steuerbefreiung in Singapur zu wahlen, die auf
Fondsebene gelten soll (d. h. alle Teilfonds des
Fonds, die von Pictet AMS verwaltet werden,
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werden dieselbe Steuerbefreiungsregelung in
Singapur in Anspruch nehmen).

Die Verwaltungsgesellschaft und Pictet AMS
werden sich bemiihen, die Geschéfte des
Fonds und insbesondere der Teilfonds so zu
fithren, dass sie die Voraussetzungen fiir die
gewahlte Steuerbefreiungsregelung in Singa-
pur erfiillen. Es wird jedoch nicht garantiert,
dass die Verwaltungsgesellschaft und/oder
Pictet AMS fortlaufend sicherstellen konnen,
dass der Fonds und die betreffenden Teilfonds
stets alle Voraussetzungen fiir die Inanspruch-
nahme der gewahlten Steuerbefreiungsrege-
lung erfiillen. Sind diese nicht erfiillt, konnen
die betreffenden Teilfonds in Singapur voll-
standig oder teilweise der Steuer auf Ertrage
und Gewinn zu dem Korperschaftsteuersatz
unterliegen, der zum Zeitpunkt gilt, an dem sie
die Voraussetzungen nicht erfiillen.

LSpezifizierte Ertriage“ und ,bestimmte Inves-
titionen“

JSpezifizierte Ertrdge”. Sofern sie nicht aus-
driicklich ausgenommen werden, gelten alle
Ertrage und Gewinne, die am oder nach dem
19. Februar 2022 erzielt werden, als ,spezifi-
zierte Ertrage”. Folgende Ertrage oder Ge-
winne sind ausgenommen:

a.  Ausschiittungen durch einen Treuhdnder
eines Real Estate Investment Trust (im
Sinne von Artikel 43 Abs. 10 SITA), der
an der Borse in Singapur notiert ist;

b.  Ausschiittungen durch einen Treuhdnder
eines Trusts, der in Singapur anséssig ist
oder eine stindige Niederlassung in Sin-
gapur hat, mit Ausnahme eines Trusts,
der gemafd Artikel 13D, 13F, 13L oder
13U SITA steuerbefreit ist;

C. Ertrage oder Gewinne, die von einer bor-
sennotierten Gesellschaft/oder einer
nicht boérsennotierten Partnerschaft in
Singapur erzielt werden, wenn in Singa-
pur auf diese Einkiinfte der Gesellschaft
durch Abzug oder auf andere Weise
Steuern gezahlt oder fallig werden; und

d. Ertrage oder Gewinne, die von einer Li-
mited Liability Company (Gesellschaft
mit beschrankter Haftung) in Singapur
erzielt werden, wenn in Singapur auf
diese Einkiinfte der Gesellschaft durch
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Abzug oder auf andere Weise Steuern ge-
zahlt oder fallig werden.

»Bestimmte Investitionen“ Die Liste ,bestimm-
ter Investitionen“ am oder nach dem 19. Feb-
ruar 2022 bezeichnet:

Aktien und Anteile eines Unternehmens,
bei dem es sich nicht um ein nicht bor-
sennotiertes Unternehmen handelt, des-
sen Geschaftstatigkeit im Handel oder
Besitz von Immobilien in Singapur be-
steht (aufier Unternehmen, die in der
Immobilienentwicklung tatig sind);

Schuldtitel (d. h. Anleihen, Notes, Com-
mercial Papers, Schatzanweisungen und
Einlagenzertifikate), ausgenommen nicht
zuldssige Schuldtitel?, die von einem
nicht borsennotierten Unternehmen aus-
gegeben werden, dessen Geschéftstatig-
keit im Handel oder Besitz von Immobi-
lien in Singapur besteht (aufder Unter-
nehmen, die in der Immobilienentwick-
lung tatig sind);

Anteile an Immobilien-Investmentfonds
(REITS) und borsengehandelten Fonds
in der Form von Trusts und andere
Wertpapiere (die nicht bereits durch an-
dere Unterabschnitte dieser Liste ,be-
stimmter Investitionen“ abgedeckt sind),
aber nicht Wertpapiere von nicht bor-
sennotierten Unternehmen, deren Ge-
schaftstatigkeit im Handel oder Besitz
von Immobilien in Singapur besteht (au-
Rer Unternehmen, die in der Immobili-
enentwicklung tatig sind);

Terminkontrakte, die an einer Termin-
borse gehalten werden;

Immobilien aufderhalb von Singapur;
Einlagen bei einem Finanzinstitut;
Devisengeschafte;

Zins- oder Devisenterminkontrakte,
Zins- oder Wahrungsoptionen, Zins- oder
Wahrungsswaps und Finanzderivate auf
der Basis einer in dieser Liste oder

1 Nicht zulédssige Schuldtitel (,Non-qualifying debt securities”) bezeichnet Schuld-
titel, die nicht den Steuerstatus von ,Qualifying Debt Securities” im Sinne von Arti-
kel 13 Abs. 16 Income Tax Act erfiillen.

einem Finanzindex genannten bestimm-
ten Investition;

i. Anteile an einem Investmentfonds, au-
Rer:

> ein Investmentfonds, der in Immo-
bilien in Singapur anlegt;

> ein Investmentfonds, der Aktien,
Anteile, Schuldtitel oder andere
Wertpapiere halt, die von einem
nicht borsennotierten Unterneh-
men ausgegeben wurden, dessen
Geschéftstatigkeit im Handel oder
Besitz von Immobilien in Singapur
besteht (aufier Unternehmen, die
in der Immobilienentwicklung tatig
sind); und

> ein Investmentfonds, der unter (j)
ausgeschlossene Darlehen ge-
wahrt;

j- Darlehen, einschliefdlich Nachrangdarle-
hen, Kreditfazilititen und Vorschiisse,
ausgenommen:

> Darlehen, die einem nicht borsen-
notierten Unternehmen gewahrt
werden, dessen Geschéftstatigkeit
im Handel oder Besitz von Immobi-
lien in Singapur besteht (aufder Un-
ternehmen, die in der Immobilien-
entwicklung tdtig sind);

> Darlehen zur Finanzierung/Refi-
nanzierung des Erwerbs von Im-
mobilien in Singapur; und

> Darlehen, die fiir den Erwerb von
Aktien, Anteilen, Schuldtiteln oder
anderen Wertpapieren verwendet
werden, die von einem nicht bor-
sennotierten Unternehmen ausge-
geben werden, dessen Geschaftsta-
tigkeit im Handel oder Besitz von
Immobilien in Singapur besteht
(aufler Unternehmen, die in der
Immobilienentwicklung tatig sind);

k. Rohstoffderivate?;

2 Rohstoffderivatestoffderivate sind Derivate, deren Auszahlungsprofil vollstandig
an die Auszahlungen oder die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rohstoffs
gekoppelt ist.
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1. physische Rohstoffe, aufier Anlagen in
physische Edelmetalle laut Buchstabe
(z), wenn:

> der Handel mit diesen physischen
Rohstoffen durch die ,,vorgegebene
Person“ im Basiszeitraum eines Be-
messungsjahres im Zusammen-
hang mit ihrem Handel mit Roh-
stoffderivaten (in diesem Unterab-
satz als verbundene Rohstoffderi-
vate genannt Derivate) oder beildu-
fig damit in diesem Basiszeitraum
erfolgt; und

> das Handelsvolumen dieser physi-
schen Rohstoffe, die von der ,vor-
gegebenen Person” in diesem Ba-
siszeitraum gehandelt werden,
nicht mehr als 15 % des gesamten
Handelsvolumens mit diesen physi-
schen Rohstoffen und verbundenen
Rohstoffderivaten betrégt, die in
diesem Basiszeitraum gehandelt
werden;

m. Anteile an einem Registered Business
Trust;

n. Emissionsderivate3 und Emissionszertifi-
kate;

o.  Liquidationsanspriiche;

p.  strukturierte Produkte (im Sinne von Ar-
tikel 13 Abs. 16 Income Tax Act);

q. islamische Finanzprodukte* und Anlagen
in vorgegebene islamische Finanzie-
rungsvereinbarungen im Sinne von Arti-
kel 34B Income Tax Act, die ein kommer-
zielles Aquivalent zu einer der anderen
in dieser Liste aufgefiihrten ,bestimmten
Investitionen” sind;

3 Emissionsderivate sind Derivate, deren Auszahlungsprofil vollstandig an die Aus-
zahlungen oder die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Emissionszertifikats
gekoppelt ist.

4 Anerkannt von einem Shariah-Rat in Singapur oder einem anderen Land.

5 Frachtderivate sind Derivate, deren Auszahlungsprofil vollstiandig an die Auszah-
lungen oder die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Frachtraten gekoppelt
ist.

6 Die Zuteilung von Gewinnen dieser Partnerships zugunsten des Fondsvehikels
gelten als spezifizierter Ertrag. Das Fondsvehikel hitte allerdings keinen Anspruch
auf eine Erstattung von Steuern, die auf Gewinne der Gesellschaft erhoben wurden.
Das bezieht sich auf Gewinne borsennotierter Partnerships, die in Singapur erzielt

r. Privatstiftungen, die vollstandig in ,be-
stimmte Investitionen“ investieren;

S. Frachtderivate5;

t. borsengehandelte Partnerships, die kei-
ner Handelstatigkeit, keiner geschaftli-
chen oder beruflichen Tatigkeit oder Be-
rufung in Singapur nachgehens;

u.  Beteiligungen an Gesellschaften mit be-
schrankter Haftung, die keiner Handel-
statigkeit, keiner geschiftlichen oder be-
ruflichen Tétigkeit oder Berufung in Sin-
gapur nachgehen;

v.  von Finanzinstituten ausgegebene Bank-
akzepte;

w.  Forderungen und Akkreditive; und

X. Beteiligungen an Tokumei Kumiai
(,TK“)7 und Tokutei Mokuteki Kaisha
(,TMK“)8

y.  Nicht borsennotierte Partnerships, die:

> keiner Handelstatigkeit, keiner ge-
schaftlichen oder beruflichen Tatig-
keit oder Berufung in Singapur
nachgehen; und

> vollstindig in bestimmte Anlagen
investieren; und

z.  Anlage in physische Edelmetalle, wenn
die Anlage in diese physischen Edelme-
talle 5 % des gesamten Anlageportfolios
nicht ibersteigt, berechnet nach der For-
mel A <5 % von B, wobei -

> A der durchschnittliche Monatsen-
dwert des gesamten Anlageportfo-
lios in physischen Edelmetallen
wahrend des Basiszeitraums ist;
und

werden oder von dort stammen. Zu diesen Ertragen zdhlen zum Beispiel Zahlungen,
die unter Artikel 12 Abs. 6 und 7 ITA fallen.

7 Eine TK ist eine vertragliche Vereinbarung, bei der ein oder mehr stille Teilhaber
(der TK-Teilhaber) eine Einlage in ein japanisches Unternehmen (das TK-Unter-
nehmen) macht, fir die er im Gegenzug eine Beteiligung am Gewinn/Verlust eines
bestimmten Geschafts des TK-Unternehmens erhalt (das TK-Unternehmen).

8 Eine TMK ist generell eine nach japanischem Recht gegriindete Gesellschaft. Es
handelt sich um eine Struktur/ein Unternehmen, die/das in Japan fiir Verbriefungs-
zwecke verwendet wird. TMK wurden in Anhang 2 FDD Cir 09/2019 nicht erwéhnt
und werden nun zur Klarstellung hier aufgefiihrt.
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> B der Wert des gesamten Anlage-
portfolios am letzten Tag des Basis-
Zeitraums ist.

Risiken in Verbindung mit Produkten/Techniken
In dieser Kategorie sind alle Risiken aufgefiihrt, die sich auf
Anlageprodukte oder -techniken beziehen.

>

Risiko von Wertpapierleihgeschiften. Das Risiko
eines Verlusts, falls der Darlehensnehmer (d. h.
die Gegenpartei) der vom Fonds/Teilfonds verlie-
henen Wertpapiere seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht nachkommt, das Risiko einer Verzoge-
rung bei der Wiedererlangung (was die Fahigkeit
des Fonds/Teilfonds, seinen Verpflichtungen
nachzukommen, einschrianken kénnte) oder das
Risiko, die Rechte auf die erhaltene Sicherheit zu
verlieren. Dieses Risiko wird jedoch durch die
Analyse der Zahlungsfahigkeit des Leihnehmers
durch den Agenten gemindert.

Risiko von Pensionsgeschiften und umgekehrten
Pensionsgeschéften. Die mit Pensionsgeschéften
und umgekehrten Pensionsgeschaften verbunde-
nen Risiken entstehen, wenn die Gegenpartei der
Transaktion in Verzug gerat oder zahlungsunfihig
wird und der Teilfonds Verluste macht oder Ver-
zogerungen bei der Wiedererlangung seiner Anla-
gen auftreten. Obwohl Pensionsgeschafte ihrer
Natur nach vollstindig abgesichert sind, kdnnte
der Teilfonds einen Verlust erleiden, wenn der
Wert der verkauften Wertpapiere relativ zum
Wert der vom Teilfonds gehaltenen Barmittel
oder Margen gestiegen ist. Bei einem umgekehr-
ten Pensionsgeschaft konnte der Teilfonds einen
Verlust erleiden, wenn der Wert der gekauften
Wertpapiere relativ zum Wert der vom Teilfonds
gehaltenen Barmittel oder gesunken ist.

Sukuk-Risiko. Sukuk werden iiberwiegend von
Emittenten aus Schwellenldndern ausgegeben,
und die betreffenden Teilfonds sind den entspre-
chenden Risiken ausgesetzt. Die Sukuk-Kurse sind
meist vom Zinsmarkt abhingig und reagieren wie
festverzinsliche Anlagen auf Anderungen am
Zinsmarkt. Hinzu kommt, dass die Emittenten
aufgrund dufierer oder politischer Faktoren/Er-
eignisse moglicherweise nicht in der Lage oder
bereit sind, das Kapital und/oder die Zinsen bei
Falligkeit zuriickzuzahlen. Weiterhin kdnnen
Sukuk-Inhaber von zuséatzlichen Risiken betroffen
sein, beispielsweise einseitigen Anderungen der
Zahlungstermine und begrenzten rechtlichen Mit-
teln gegen die Emittenten bei Zahlungsausfall
oder verspateter Riickzahlung. Sukuk, die von Re-
gierungen oder regierungsnahen Einrichtungen
begeben werden, sind zusatzlichen, mit diesen

Emittenten verbundenen Risiken ausgesetzt, un-
ter anderem einem politischen Risiko.

Risiko derivativer Finanzinstrumente. Derivative
Instrumente sind Kontrakte, deren Kurs oder
Wert vom Wert eines oder mehrerer Basiswerte
oder -daten abhangt. Dies ist in einem standardi-
sierten oder spezifischen Vertrag festgelegt. Zu
den Vermogenswerten oder Daten kdnnen unter
anderem die Kurse von Aktien, Indizes, Rohstof-
fen und festverzinslichen Anlagen, Wechselkurse
fiir Wahrungspaare, Zinssatze, Wetterbedingun-
gen sowie gegebenenfalls die Volatilitit oder Bo-
nitit der betreffenden Vermogenswerte oder Da-
ten gehoren. Derivative Instrumente kénnen sehr
komplex sein und unterliegen einem Bewertungs-
risiko. Derivative Instrumente konnen an einer
Borse oder im Freiverkehr (OTC) gehandelt wer-
den. Je nach der Art des Instruments konnen eine
oder beide der an dem OTC-Kontrakt beteiligten
Parteien einem Gegenparteirisiko ausgesetzt sein.
Eine Gegenpartei ist moglicherweise nicht bereit
oder in der Lage, eine Position in einem derivati-
ven Instrument abzuwickeln. Das Unvermogen,
mit dieser Position zu handeln, kann unter ande-
rem zu einem iiberméafiigen Engagement der be-
treffenden Teilfonds in Bezug auf die Gegenpartei
fithren. Derivative Instrumente kdnnen eine signi-
fikante Hebelwirkung haben. Einige Instrumente,
beispielsweise Optionsscheine, beinhalten auf-
grund ihrer Volatilitat ein tiberdurchschnittliches
wirtschaftliches Risiko. Der Einsatz von derivati-
ven Instrumenten ist mit gewissen Risiken ver-
bunden, die sich negativ auf die Performance der
Teilfonds auswirken kénnen. Auch wenn die Teil-
fonds davon ausgehen, dass die Ertrdge eines syn-
thetischen Wertpapiers in der Regel den Ertragen
der Anlage, auf die es sich bezieht (die ,Referenz-
anlage”), entsprechen, kann ein synthetisches
Wertpapier aufgrund der Bedingungen des syn-
thetischen Wertpapiers und der Ubernahme des
Kreditrisikos der betreffenden Gegenpartei eine
andere Renditeerwartung, eine andere (und po-
tenziell hohere) Ausfallwahrscheinlichkeit, an-
dere (und potenziell hohere) voraussichtliche
Verlustmerkmale nach einem Ausfall und eine an-
dere (und potenziell niedrigere) voraussichtliche
Riickzahlung nach einem Ausfall aufweisen, falls
zutreffend. Bei Ausfall einer Referenzanlage oder
unter bestimmten Umstdnden, bei Ausfall oder
anderen Mafdnahmen eines Emittenten einer Re-
ferenzanlage kénnen die Konditionen des betref-
fenden synthetischen Wertpapiers erlauben oder
vorschreiben, dass die Gegenpartei ihre Verpflich-
tungen gemafd dem synthetischen Wertpapier er-
fiillt, indem er den Teilfonds die Anlage liefert
bzw. einen Betrag auszahlt, der dem jeweils aktu-
ellen Marktwert der Anlage entspricht. Dariliber
hinaus kénnen die Konditionen des synthetischen
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Wertpapiers bei Falligkeit, Ausfall, Vorverlegung
der Falligkeit oder anderweitiger Kiindigung (ein-
schlief3lich Put oder Call) des synthetischen Wert-
papiers erlauben oder vorschreiben, dass die Ge-
genpartei ihre Verpflichtungen geméafs dem syn-
thetischen Wertpapier erfiillt, indem er den Teil-
fonds Wertpapiere liefert, bei denen es sich nicht
um die Referenzanlage handelt, bzw. einen Betrag
auszahlt, der nicht dem jeweils aktuellen Markt-
wert der Anlage entspricht. Zusatzlich zu den mit
dem Besitz von Anlagen verbundenen Risiken
werden die Teilfonds bei einigen synthetischen
Wertpapieren normalerweise nur mit der betref-
fenden Gegenpartei und nicht mit dem zugrunde
liegenden Emittenten der betreffenden Anlage
eine vertragliche Beziehung eingehen. Der Teil-
fonds ist in der Regel nicht berechtigt, die Einhal-
tung der Bedingungen durch den Emittenten di-
rekt durchzusetzen und hat keinen Ausgleichsan-
spruch gegeniiber dem Emittenten, noch verfiigt
er iber Stimmrechte in Bezug auf die Anlage. Zu
den wichtigsten derivativen Finanzinstrumenten
gehoren unter anderem Futures, Forwards,
Swaps und Optionen auf Basiswerte wie Aktien,
Zinssatze, Schuldtitel, Devisenkurse und Roh-
stoffe. Beispiele fiir Derivate sind unter anderem
Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Optio-
nen auf Swaps, Zinsswaps, Varianz-Swaps, Volati-
litatsswaps, Aktienoptionen, Anleihenoptionen
und Wahrungsoptionen. Die derivativen Finanz-
produkte und -Instrumente sind im Abschnitt
»Anlagebeschrankungen” des Verkaufsprospekts
definiert.

Risiko strukturierter Finanzprodukte. Zu den
strukturierten Finanzprodukten gehoren u. a. ,As-
set-Backed Securities”, ,,Asset-Backed Commer-
cial Papers*, ,Credit-Linked Notes“ und ,Portfolio
Credit-Linked Notes“. Strukturierte Finanzpro-
dukte konnen gelegentlich eingebettete Derivate
haben. Strukturierte Finanzprodukte kénnen un-
terschiedliche Risikograde aufweisen, je nach den
Eigenschaften des betreffenden Produkts und
dem Risiko des Basiswerts oder des zugrunde lie-
genden Vermogenspools. Strukturierte Finanz-
produkte kénnen im Vergleich zum Basiswert
oder dem zugrunde liegenden Vermogenspool ein
hoheres Liquiditats-, Kredit- und Marktrisiko auf-
weisen. Die strukturierten Finanzprodukte sind
im Abschnitt ,,Anlagebeschrankungen” des Ver-
kaufsprospekts definiert.

Risiko in Verbindung mit ,Contingent Conver-
tible“-Instrumenten Bestimmte Teilfonds konnen
in Contingent Convertible Bonds anlegen (gele-
gentlich auch als ,,CoCo-Bonds*“ bezeichnet). Ge-
mafi den Bedingungen eines Contingent Conver-
tible Bond kénnen bestimmte Ausldserereignisse,
darunter auch Ereignisse, die der Kontrolle der
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Geschéftsleitung des CoCo-Emittenten unterlie-
gen, dazu fithren, dass die Geldanlage und/oder
die aufgelaufenen Zinsen dauerhaft auf null abge-
schrieben werden oder eine Wandlung in Eigen-
kapital erfolgt. Beispiele fiir solche Ausloserereig-
nisse sind: (i) eine Herabsetzung der Tier-1 Kern-
kapital-/Tier-1 Eigenkapitalquote (Core Tier
1/Common Equity Tier 1 - CT1/CET1) (oder an-
derer Kapitalquoten) der Emissionsbank unter ei-
nen zuvor festgelegten Grenzwert, (ii) die subjek-
tive Feststellung einer aufsichtsrechtlichen Be-
horde zu einem beliebigen Zeitpunkt, dass eine
Institution ,nicht tiberlebensfahig” ist, d. h. die
Feststellung, dass die Emissionsbank 6ffentliche
Stiitzungsmafinahmen bendtigt, um zu verhin-
dern, dass der Emittent insolvent oder zahlungs-
unfihig wird, einen wesentlichen Teil seiner
Schulden bei Falligkeit nicht bezahlen oder aus
anderen Griinden sein Geschéft nicht weiterfiih-
ren kann, und dass aufgrund von Umstéinden, die
aufderhalb der Kontrolle des Emittenten liegen,
die Wandlung der CoCo-Bonds in Eigenkapital er-
forderlich ist oder durchgefiihrt wird, oder

(iii) die Entscheidung einer nationalen Behorde,
dem Emittenten Kapital zuzufiihren. Anleger in
Teilfonds, die in Contingent Convertible Bonds in-
vestieren dirfen, werden auf die folgenden Risi-
ken hingewiesen, die mit einer Anlage in diese Art
von Instrumenten verbunden sind.

Risiko des Ausldserniveaus. Die Aus-
l6serniveaus sind unterschiedlich
und bestimmen das Engagement im
Wandlungsrisiko, das vom Abstand
der Eigenkapitalquote (CET1) zum
Ausloserniveau abhéngig ist. Die
Wandlungsausléser sind im Ver-
kaufsprospekt fiir die jeweilige
Emission offengelegt. Die Hohe des
CET1 variiert in Abhangigkeit vom
Emittenten, wiahrend sich die Auslo-
serniveaus entsprechend den spezifi-
schen Emissionsbedingungen unter-
scheiden. Der Ausléser kann entwe-
der durch einen erheblichen Kapital-
verlust - wie im Zahler dargestellt -
oder eine Erhohung der risikoge-
wichteten Vermogenswerte - wie
durch den Nenner angegeben - akti-
viert werden.

Risiko von Abschreibung, Wandlung
und Kuponstornierung. Alle CoCo-
Bonds (Additional Tier 1 und Tier 2)
werden gewandelt oder abgeschrie-
ben, wenn die Emissionsbank das
Ausldserniveau erreicht. Die Teil-
fonds konnten Verluste im Zusam-
menhang mit Abschreibungen
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erleiden oder durch die Wandlung in
Eigenkapital zu einem ungiinstigen
Zeitpunkt beeintrachtigt werden.
Weiterhin sind die Kuponzahlungen
auf Additional Tier 1 (AT1) Contin-
gent Convertible Bonds in vollem
Umfang diskretionar und kénnen
vom Emittenten jederzeit aus belie-
bigen Griinden und fiir einen beliebi-
gen Zeitraum storniert werden,
wenn dies in der entsprechenden Si-
tuation dem Grundsatz der Unter-
nehmensfortfiihrung entspricht. Die
Stornierung von Kuponzahlungen
auf AT1 Contingent Convertible
Bonds kommt nicht einem Ausfaller-
eignis gleich. Stornierte Zahlungen
laufen nicht auf, sondern werden ab-
geschrieben. Dies erh6ht in erhebli-
chem Mafie die Ungewissheit bei der
Bewertung von AT1 Contingent Con-
vertible Bonds und kann zu einer
Fehlbewertung des Risikos fiihren.
Inhaber von AT1 Contingent Conver-
tible Bonds werden mdoglicherweise
feststellen, dass ihre Kupons stor-
niert werden, wihrend der Emittent
weiterhin Dividenden auf seine
Stammaktien und Pramien an seine
Mitarbeiter zahlt.

Risiko einer Umkehrung der Kapital-
struktur. Im Gegensatz zur klassi-
schen Kapitalhierarchie konnen In-
haber von Contingent Convertible
Bonds einen Kapitalverlust erleiden,
wenn dies bei Aktionadren nicht der
Fall ist. Unter bestimmten Umstan-
den werden Inhaber von Contingent
Convertible Bonds vor den Aktioni-
ren Verluste erleiden, beispielsweise
wenn ein Kapitalabschreibungs-
CoCo-Bond mit einem hohen Auslo-
ser aktiviert wird. Dies verstofit ge-
gen die normale Hierarchie der Kapi-
talstruktur, bei der zu erwarten
steht, dass die Aktionare als Erste ei-
nen Verlust erleiden. Dies ist weni-
ger wahrscheinlich bei Contingent
Convertible Bonds mit einem niedri-
gen Ausldser, bei dem die Aktionare
bereits einen Verlust erlitten haben.
Aufderdem konnen Tier 2 Contingent
Convertible Bonds mit hohen Auslo-
sern nicht erst bei einer schlechten
Geschaftslage, sondern durchaus
schon vor AT1 Contingent Conver-
tible Bonds mit niedrigerem Auslo-
ser und vor Aktien Verluste erleiden.
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Risiko einer spaten Wandlung. Die
meisten Contingent Convertible
Bonds werden als unbefristete In-
strumente begeben, die bei vorab
festgesetzten Niveaus nur mit Zu-
stimmung der zustidndigen Behoérde
gewandelt werden koénnen. Es ist
nicht davon auszugehen, dass die un-
befristeten Contingent Convertible
Bonds zum Kiindigungstermin ge-
wandelt werden. Unbefristete Con-
tingent Convertible Bonds sind eine
Art unbefristeten Kapitals. Der Anle-
ger erhalt sein Kapital moglicher-
weise nicht zum erwarteten Kiindi-
gungstermin oder zu irgendeinem
Zeitpunkt zuriick.

Unbekannte Risiken. Die Struktur
dieser Instrumente ist innovativ und
noch unerprobt. In einem ange-
spannten Umfeld, indem die zu-
grunde liegenden Merkmale dieser
Instrumente auf die Probe gestellt
werden, ist nicht sicher, wie diese re-
agieren werden. Wenn ein einzelner
Emittent einen Ausloser aktiviert
oder Kuponzahlungen aussetzt, kann
es zu Ansteckung und Volatilitat fiir
die gesamte Anlagenklasse kommen.
Dieses Risiko kann wiederum in Ab-
hangigkeit vom Umfang der Arbit-
rage des zugrunde liegenden Instru-
ments verstiarkt werden. Es besteht
Unsicherheit im Zusammenhang mit
einer Entscheidung der Aufsichtsbe-
horden hinsichtlich der Festlegung,
wann der Emittent an einem Punkt
angelangt ist, an dem er nicht mehr
liberlebensfahig ist, sowie im Hin-
blick auf gesetzlich vorgeschriebene
Rettungsaktionen gemaf3 der neuen
Richtlinie zur Sanierung und Ab-
wicklung von Kreditinstituten (Bank
Recovery and Resolution Directive).

Risiko der Sektorkonzentration. Con-
tingent Convertible Bonds werden
von Bankinstituten und Versiche-
rungsgesellschaften ausgegeben.
Wenn ein Teilfonds in wesentlichem
Umfang in Contingent Convertible
Bonds investiert ist, wird seine Wer-
tentwicklung in einem groéfieren
Mafie von den allgemeinen Bedin-
gungen im Finanzdienstleistungssek-
tor abhangig sein, als es bei einem
Teilfonds der Fall wire, der eine
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starker diversifizierte Strategie ver-
folgt.

—  Liquiditatsrisiko. Unter bestimmten
Umstdnden kann es schwierig sein,
einen willigen Kéufer fiir bedingte
Wandelanleihen zu finden, und der
Verkaufer muss fiir einen Verkauf
gegebenenfalls einen erheblichen
Abschlag auf den erwarteten Wert
der Anleihe akzeptieren.

—  Bewertungsrisiko. Contingent Con-
vertible Bonds haben oft attraktive
Renditen, die als Komplexitatsauf-
schlag angesehen werden konnen.
Im Vergleich zu hoher bewerteten
Schuldtitelemissionen desselben
Emittenten oder vergleichbar bewer-
teten Schuldtitelemissionen anderer
Emittenten sind CoCo-Bonds haufig
unter Renditegesichtspunkten at-
traktiver. Das Risiko einer Wand-
lung, oder, bei AT1 Contingent Con-
vertible Bonds, einer Kuponstornie-
rung, ist moglicherweise im Kurs der
Contingent Convertible Bonds nicht
vollstandig berticksichtigt. Folgende
Faktoren spielen bei der Bewertung
von Contingent Convertible Bonds
eine wichtige Rolle: die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Ausloser aktiviert
wird, Umfang und Wahrscheinlich-
keit von Verlusten bei einer auslo-
serbedingten Wandlung (nicht nur
aufgrund von Abschreibungen, son-
dern auch aufgrund der Wandlung in
Eigenkapital zu einem ungiinstigen
Zeitpunkt) und (bei AT1 Contingent
Convertible Bonds) die Wahrschein-
lichkeit einer Kuponstornierung. In-
dividuelle aufsichtsrechtliche Aufla-
gen im Hinblick auf den Kapitalpuf-
fer, die kiinftige Kapitalposition der
Emittenten, das Verhalten der Emit-
tenten in Bezug auf Kuponzahlungen
fiir AT1 Contingent Convertible
Bonds sowie eventuelle Anste-
ckungsrisiken sind diskretionar
und/oder schwer einzuschatzen.

Risiko von ABS- und MBS-Anleihen. Bestimmte
Teilfonds kdnnen sich in einem breiten Spektrum
von ABS-Anleihen (darunter Vermogenspools aus
Kreditkartendarlehen, Autokrediten, Wohnungs-
bau- und gewerblichen Hypotheken, CMO und
CDO), Agency Mortgage Pass-Through-Titeln und
gedeckten Schuldverschreibungen engagieren.
Die mit diesen Wertpapieren verbundenen

Obligationen konnen mit grofderen Kredit-, Liqui-
ditdts- und Zinsrisiken verbunden sein als andere
Schuldtitel wie beispielsweise Staatsanleihen.
ABS- und MBS-Anleihen sind Wertpapiere, die
ihre Inhaber zum Erhalt von Zahlungen berechti-
gen, die in erster Linie vom Cashflow aus einem
bestimmten Pool aus finanziellen Vermdgenswer-
ten wie Wohnungsbau- oder gewerbliche Hypo-
theken, Kfz-Krediten oder Kreditkartendarlehen
abhangen. ABS und MBS sind haufig mit dem Ri-
siko einer Verldngerung oder vorzeitigen Riick-
zahlung verbunden, das erhebliche Auswirkungen
auf den Zeitpunkt und die Hohe der von den
Wertpapieren gezahlten Cashflows haben und die
Rendite der Wertpapiere beeintrachtigen kann.
Die durchschnittliche Laufzeit der einzelnen
Wertpapiere kann durch zahlreiche Faktoren be-
einflusst werden, darunter das Vorhandensein
und die Haufigkeit der Ausiibung optionaler
Riicknahme- und obligatorischer vorzeitiger
Riickzahlungsoptionen, das aktuelle Zinsniveau,
die tatsdchliche Ausfallquote der zugrunde liegen-
den Vermogenswerte, der Zeitpunkt der Einzie-
hung und die Rotation der zugrunde liegenden
Vermogenswerte.

Risiko von Depositary Receipts. Depositary Re-
ceipts (ADR, GDR und EDR) sind Instrumente, die
Aktien an Unternehmen darstellen, die auf3erhalb
der Markte fiir Depositary Receipts gehandelt
werden. Dementsprechend sind, obwohl die De-
positary Receipts an anerkannten Borsen gehan-
delt werden, andere Risiken in Verbindung mit
diesen Instrumenten zu beachten - beispiels-
weise sind die den Instrumenten zugrunde liegen-
den Aktien moglicherweise politischen Risiken,
Inflations-, Wechselkurs- oder Verwahrrisiken
ausgesetzt.

Risiko von Real Estate Investment Trusts (REITS).
Besondere Risiken sind mit der Anlage in Wertpa-
pieren aus dem Immobiliensektor verbunden,
beispielsweise Immobilieninvestmentgesellschaf-
ten (REITSs), sowie in Wertpapieren von Unter-
nehmen, die vornehmlich im Immobiliensektor
tatig sind. Zu diesen Risiken geh6ren unter ande-
rem: der zyklische Charakter von Immobilienwer-
ten, Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen
oder ortsabhangigen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, Immobilieniiberangebot und ver-
scharfter Wettbewerb, héhere Grund- bzw. Ver-
mogenssteuern sowie steigende Betriebskosten,
demografische Tendenzen und Verdnderungen
bei Mieteinnahmen, Anderungen im Bau- und Pla-
nungsrecht, Verluste durch Ungliicksfalle oder
Enteignungen, Umweltrisiken, gesetzliche Mietbe-
schrankungen, Wertveranderungen aufgrund der
Objektlage, Risiken durch beteiligte Parteien, An-
derungen des Vermietungspotentials,

68 von 113

PICTET TR

Verkaufsprospekt



Zinserhohungen und sonstige Einfliisse auf den
Immobilienkapitalmarkt. In der Regel haben Zins-
steigerungen hohere Finanzierungskosten zur
Folge, die den Wert eines Fonds, der im Immobili-
ensektor investiert, direkt und indirekt mindern
konnen.

Risiken einer Anlage in anderen OGA. Die Anlage
des Teilfonds in andere OGA oder OGAW birgt die
folgenden Risiken:

Die Schwankungen der Wahrung des
Landes, in dem dieser 0GA/OGAW
anlegt, Rechtsvorschriften im Be-
reich der Devisenkontrolle oder die
Anwendung der Steuervorschriften
der verschiedenen Linder, ein-
schlieflich Quellensteuer oder Ande-
rungen der Regierungs-, Wirtschafts-
oder Geldpolitik der betreffenden
Lander, konnen sich auf den Wert ei-
ner Anlage eines 0GA/OGAW, in den
der Teilfonds investiert, auswirken;
auflerdem wird darauf hingewiesen,
dass der Nettoinventarwert je Aktie
des Teilfonds entsprechend dem
Nettoinventarwert der betreffenden
0GA/OGAW schwanken kann, insbe-
sondere wenn die 0GA/OGAW, die
im Wesentlichen in Aktien investie-
ren, von der Tatsache betroffen sind,
dass sie eine hohere Volatilitat auf-
weisen als 0GA/OGAW, die in Anlei-
hen und/oder andere liquide Finanz-
anlagen investieren.

Die Risiken im Zusammenhang mit
Anlagen in anderen OGA/OGAW sind
jedoch auf den Verlust der vom Teil-
fonds getatigten Anlage beschrankt.
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> SPACS-Risiko. SPACS (Special Purpose Acquisi-
tion Companies, deutsch: Akquisitionszweckgesell-
schaft) sind borsennotierte Gesellschaften, die auf
Initiative eines Griinders (Sponsor) mit der Ab-
sicht gegriindet werden, ein Unternehmen zu er-
werben, und somit eine Alternative zu klassischen
Borsengangen darstellen. Der Borsengang einer
SPAC ist hdufig so strukturiert, dass er Anlegern
eine aus Stammaktien und Optionsscheinen beste-
hende Einheit von Wertpapieren anbietet, um die
Akquisition zu finanzieren. Die Struktur von SPAC-
Transaktionen kann komplex sein. Jede SPAC-
Transaktion birgt das Risiko von Interessenkon-
flikten auf Ebene des Sponsors. SPAC-Sponsoren
profitieren mehr als die Anleger vom Abschluss ei-
nes ersten Unternehmenszusammenschlusses
durch die SPAC. Fiir die Sponsoren kénnen daher
Anreize bestehen, eine Transaktion zu Bedingun-
gen abzuschlief3en, die fiir Anleger weniger glinstig
sind. Eine kiinftige Verwdasserung kann durch die
Zahlung der Sponsorenhonorare in Aktien, die
Austlibung von Optionsscheinen und/oder im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung der Akquisition
entstehen. Eine SPAC kann im Verkaufsprospekt
fiir ihren Borsengang (IPO) eine bestimmte Bran-
che oder ein bestimmtes Unternehmen nennen,
auf das sie im Bemiihen um einen Zusammen-
schluss mit einem operativen Unternehmen ab-
zielt. In Bezug auf die Identifizierung des Zielun-
ternehmens wahrend des Borsengangs, seine Be-
wertung und seine Eignung besteht allerdings Un-
sicherheit. Anlagen in SPACS kdnnen mit einem
hoheren Liquiditétsrisiko verbunden sein.
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ANHANG 1: SPEZIFIKATIONEN DES TEILFONDS

Dieser Anhang wird auf den neuesten Stand gebracht, um jeder Anderung, die in einem der bestehenden Teilfonds ein-

tritt, oder der Auflegung von neuen Teilfonds Rechnung zu tragen.

1. PICTET TR - CORTO EUROPE

Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

> die liberwiegend in Aktien von europaischen Ge-
sellschaften investieren mochten, deren Zukunft
vielversprechend aussieht, und die Short-Positio-
nen durch den Einsatz von Finanzderivaten in Ak-
tien eingehen mochten, die liberbewertet erschei-
nen.

> die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen, und somit tiber eine geringe Risikoaver-
sion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie.
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten
Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapi-
talerhalt zu erreichen.

Traditionelle Long-Positionen werden mit (syntheti-
schen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (etwa
Total Return Swaps) erreicht werden.

Der Teilfonds investiert iiberwiegend in Aktien, aktien-
dhnliche Wertpapiere (insbesondere Stamm- und Vor-
zugsaktien), Einlagen und Geldmarktinstrumente (nur
zur Verwaltung der Barmittel). Der iiberwiegende Teil
der Investitionen in Aktien und aktienbezogene Wertpa-
piere erfolgt in Unternehmen, die in Europa ansassig sind,
dort ihren Hauptsitz haben oder dort den tiberwiegenden
Teil ihrer Wirtschaftsaktivitat ausiiben.

Mit Ausnahme der oben genannten regionalen Kriterien
ist die Auswahl der Anlagen weder auf einen Wirtschafts-
sektor noch im Hinblick auf die Wahrungen, auf die die
Anlagen lauten, beschrankt. Abhdngig von der Situation
an den Finanzmaérkten kann jedoch ein besonderer
Schwerpunkt auf ein einzelnes europaisches Land
und/oder eine einzelne Wahrung und/oder einen einzel-
nen Wirtschaftssektor gelegt werden.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschafte, Pensionsge-
schafte und umgekehrte Pensionsgeschéafte abschliefen,
um sein Kapital oder seine Ertrage zu steigern oder um
seine Kosten oder Risiken zu senken.

Zur Absicherung und anderen Zwecken kann der Teil-
fonds innerhalb der im Abschnitt

»Anlagebeschrankungen” des Verkaufsprospekts darge-
legten Grenzen derivative Finanzinstrumente aller Art
einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder im
Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden, sofern sie
mit fiihrenden Finanzinstituten abgeschlossen werden,
die auf diese Geschaftsart spezialisiert sind. Insbesondere
kann der Teilfonds Engagements iiber derivative Finan-
zinstrumente eingehen, wie z. B. Optionsscheine, Futures,
Optionen, Swaps (einschliefilich Total Return Swaps,
Contracts for Difference, Credit Default Swaps) und Ter-
minkontrakte auf beliebige Basiswerte in Ubereinstim-
mung mit dem Gesetz von 2010 sowie der Anlagepolitik
des Teilfonds, u. a. Devisen (einschlief3lich Non-Delivery
Forwards), iibertragbare Wertpapiere, Kérbe tibertragba-
rer Wertpapiere und Indizes.

Der Teilfonds kann aufferdem in strukturierte Produkte
wie insbesondere Credit-Linked Notes, Zertifikate oder
andere Ubertragbare Wertpapiere investieren, deren Ka-
pitalertrdge an die Wertentwicklung eines Index, der ge-
maf3 Artikel 9 der grofsherzoglichen Verordnung 2008
ausgewahlt wird, und an die Wertentwicklung von Wah-
rungen, Wechselkursen, libertragbaren Wertpapieren, ei-
nes Korbs iibertragbarer Wertpapiere oder eines Organis-
mus fiir gemeinsame Anlagen oder anderer Basiswerte
gekoppelt sind, wobei stets die grof3herzogliche Verord-
nung einzuhalten ist.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des Teilfonds zu umgehen.

Dariiber hinaus darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Net-
tovermogens in OGAW und/oder anderen OGA anlegen.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten, kén-
nen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds (unter
Einhaltung der vorstehend erwdhnten Obergrenze von
10 %) und Geldmarktinstrumente in umsichtigem Um-
fang gehalten werden, wobei diese einen erheblichen Teil
oder, unter auflergewohnlichen Umstianden, auch 100 %
des Nettoteilfondsvermdgens ausmachen kdnnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemaf3 Artikel 6
SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels de-
rer Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden.
Aufgrund der Integration konnen sich

70von 113

PICTET TR
Verkaufsprospekt



1805

Nachhaltigkeitsrisiken positiv oder negativ auf die Ertrage
des Teilfonds-Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen beriick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
MSCI Europe (EUR). Wird verwendet fiir Risikoiiberwa-
chung und Messung der Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich wahrschein-
lich erheblich von der des Referenzindexes unterschei-
den, da es im Ermessen des Verwalters liegt, von dessen
Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen. Da dieser
Index das Anlageuniversum des Teilfonds eingehend ab-
bildet und der Teilfonds erheblich in diesen Markt inves-
tiert sein kann, wird eine Messung des Risikos gegeniiber
diesem Index und ein Vergleich der Wertentwicklung des
Teilfonds mit der Index-Performance als angemessen er-
achtet.

Unter Berticksichtigung seines Ziels des Kapitalserhalts
verwendet der Teilfonds zudem die Euro Short Term Rate
(€STR) und andere in der nachfolgenden Tabelle im Ab-
satz ,Performancegebiihr” aufgefiihrte vergleichbare
Short-Term Rate-Indizes als Berechnungsgrundlage fiir
die Performancegebiihr.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und Pensions-
geschiften

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds
kein Engagement in Pensionsgeschaften und umgekehr-
ten Pensionsgeschaften sowie Wertpapierleihgeschaften
aufweisen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Ab-
schluss dieser Art von Geschiften entschliefRen, wird der
Verkaufsprospekt entsprechend aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belduft
sich auf 5 % des Nettovermogens des Teilfonds. Der Teil-
fonds setzt voriibergehend Total Return Swaps ein, wenn
die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Total Return
Swaps werden zur Umsetzung von Elementen der Anlage-
politik verwendet, die nur liber Derivate realisierbar sind,
etwa der Aufbau von Short-Exposures. Daneben werden
Total Return Swaps verwendet, um kostengiinstige Long-
Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren

Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise
auch andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine
umfassende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Ab-
schnitt ,Anlagerisiken”.

>  Gegenparteirisiko

>  Aktienrisiko;

> Risiko derivativer Finanzinstrumente
> Konzentrationsrisiko;

>  Fremdkapitalrisiko;

> Nachhaltigkeitsrisiken.

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder stei-
gen, und die Anleger erhalten unter Umstdnden nicht den
gesamten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
riick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:

150 %

Je nach Marktbedingungen kann der Anteil héher ausfal-
len.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AM SA, PICTET AM Ltd

Referenzwahrung des Teilfonds:
EUR

Einreichung der Auftrage

Zeichnung

Bis spatestens 17:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Riicknahme

Bis spatestens 17:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Umtausch

Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert wird zu jedem Bankarbeitstag be-

rechnet (der ,Bewertungstag").

Bei der SchliefRung eines oder mehrerer Markte, in die in-
vestiert wurde und/oder die der Bewertung fiir einen we-
sentlichen Teil des Vermégens dienen, behélt sich der Ver-
waltungsrat jedoch das Recht vor, keinen Nettoinventar-
wert oder einen vertraglich nicht bindenden Nettoinven-
tarwert zu berechnen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Web-
site www.assetmanagement.pictet.
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Berechnungstag
Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoinventar-

werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
nach dem entsprechenden Bewertungstag (der ,Berech-
nungstag").

Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen
und Riicknahmen
Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren

PICTET TR - CORTO EUROPE

Bewertungsstichtag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren
Zeitpunkt aktiviert werden koénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen koénnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.

Aktienart Mindesterstanlage Gebiihren (max. in %)*
VERWAL- SERVICE** DEPOTBANK
TUNGS

I 1 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15 %

P - 2,30 % 0,30 % 0,15 %

Z - 0% 0,30 % 0,15 %

X - 0% 0,30 % 0,15 %

S - 0% 0,30 % 0,15 %

M - 0% 0,30 % 0,15 %

] 150 Millionen EUR 1,40 % 0,30 % 0,15%

*p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermogens.

** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusatzliche Aktienklassen
konnen nach Ausgabe des Prospekts zugdnglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiigharen Aktienklassen finden Sie auf

der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Die Anlageverwalter erhalten eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % des Betrages, um den die

Performance des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle
fiir die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums,

fiir den eine Performancegebiihr berechnet wurde, ibersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancege-

biihr fallig.

Art der Aktienklassen

Index

Auf EUR, USD, CHF, JPY und GBP lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen

Euro Short Term Rate (€STR)

Secured Overnight Financing Rate
(SOFR)

Sterling Overnight Interbank
Average Rate (SONIA)

Swiss Average Rate Overnight (SA-
RON)

Tokyo Overnight Average Rate
(TONAR)
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Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des NIW je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten
und Verwaltungsgebiihren (aufier der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller Zeichnungen
und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschiftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperio-
den beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten
Bewertungsstichtag des jeweils folgenden Geschaftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden kénnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grofiere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:

> der letzte NIW je Aktie, auf den eine Performancegebiihr am Ende der Berechnungsperiode berechnet wurde;

>  der urspriingliche NIW je Aktie.
Die High Water Mark wird um die an die Aktionére ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungstag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinventarwert
je Aktie wahrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstellungen
entsprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Wa-
ter Mark.

Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Per-
formancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeit-
raums in der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.

Die Performancegebiihr fiir wiahrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der ,First
in, first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als
Letzte zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zah-
len, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfillt.
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Beispiele:
A B C D E F G H
NIW vor Jahrliche In- ) Max. Perfor- NIW nach Per-
) . NIW Kumulierte In- | Performance- .
Performance- | HWM je Aktie dex- . mancegebihr | formancege-
. Performance dexperf. gebuhr .
gebuhr Performance® (NIW — HWM) bihr
Jahr 1 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00% -1,00% 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61 % 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19 % -2,00% -1,04 % 0,29 0,22 117,78

(O Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fiir den eine Performancegebiihr berechnet
wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1:

Jahr 2:

Jahr 3:
rechnet.

Jahr 4:

Jahr 5:

Die Performance des NIW je Aktie (12 %) libersteigt die Indexperformance (2 %).

Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) {ibersteigt die Indexperformance (-1 %).

Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) ilibersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihr (-1%).
Die Uberschussrendite betrigt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.
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2. PICTET TR - MANDARIN

Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

> die liberwiegend in Aktien von asiatischen Gesell-
schaften einschliefilich chinesischer A-Aktien
(mit Schwerpunkt hauptsachlich in China, Taiwan
und Hongkong) investieren mochten, deren Zu-
kunft vielversprechend aussieht, und die Short-
Positionen durch den Einsatz von Finanzderiva-
ten in Aktien eingehen mdchten, die tiberbewer-
tet erscheinen;

> die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen, und somit liber eine geringe Risikoaver-
sion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie.
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten
Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapi-
talerhalt zu erreichen.

Traditionelle Long-Positionen werden mit (syntheti-
schen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (etwa
Total Return Swaps) erreicht werden.

Der Teilfonds investiert iiberwiegend in Aktien, aktien-
dhnliche Wertpapiere (insbesondere Stamm- und Vor-
zugsaktien), Einlagen und Geldmarktinstrumente (nur
zur Verwaltung der Barmittel). Der liberwiegende Teil
der Investitionen in Aktien und aktiendhnliche Wertpa-
piere erfolgt in Unternehmen, die in Asien (mit Haupt-
schwerpunkt auf China, Taiwan und Hongkong) ansassig
sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den liberwie-
genden Teil ihrer Wirtschaftsaktivitat austiben.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds {iber (i) den dem
QFI-Lizenzinhaber gewahrten QFI-Status (bis hochstens
10 % seines Nettovermdgens), (ii) das Shanghai-Hong
Kong Stock Connect-Programm, (iii) das Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect-Programm und/oder (iv) vergleich-
bare akzeptable Wertpapierhandels- und -Clearing-Pro-
gramme oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in
der Zukunft zur Verfiigung stehen konnen, Anlagen in chi-
nesischen A-Aktien tatigen. Der Teilfonds kann auch deri-
vative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien ein-
setzen.

Mit Ausnahme der oben genannten regionalen Kriterien
ist die Auswahl der Anlagen weder auf einen Wirtschafts-
sektor noch im Hinblick auf die Wahrungen, auf die die
Anlagen lauten, beschrankt. Abhdngig von der Situation
an den Finanzmarkten kann jedoch ein besonderer
Schwerpunkt auf ein einzelnes asiatisches Land und/oder
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eine einzelne Wahrung und/oder einen einzelnen Wirt-
schaftssektor gelegt werden.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschéfte, Pensionsge-
schifte und umgekehrte Pensionsgeschifte abschliefRen,
um sein Kapital oder seine Ertrage zu steigern oder um
seine Kosten oder Risiken zu senken.

Zur Absicherung und anderen Zwecken kann der Teil-
fonds innerhalb der im Abschnitt ,Anlagebeschrankun-
gen“ des Verkaufsprospekts dargelegten Grenzen deriva-
tive Finanzinstrumente aller Art einsetzen, die an einem
geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC-Markt)
gehandelt werden, sofern sie mit fiihrenden Finanzinsti-
tuten abgeschlossen werden, die auf diese Geschéftsart
spezialisiert sind. Insbesondere kann der Teilfonds Enga-
gements lber derivative Finanzinstrumente eingehen,
wie z. B. Optionsscheine, Futures, Optionen, Swaps (ein-
schliefdlich Total Return Swaps, Contracts for Difference,
Credit Default Swaps) und Terminkontrakte auf beliebige
Basiswerte in Ubereinstimmung mit dem Gesetz von
2010 sowie der Anlagepolitik des Teilfonds, u. a. Devisen
(einschliefdlich Non-Delivery Forwards), libertragbare
Wertpapiere, Kérbe tibertragbarer Wertpapiere und Indi-
zZes.

Der Teilfonds kann auferdem in strukturierte Produkte
wie insbesondere Credit-Linked Notes, Zertifikate oder
andere Uibertragbare Wertpapiere investieren, deren Ka-
pitalertrage an die Wertentwicklung eines Index, der ge-
mafd Artikel 9 der grofRherzoglichen Verordnung 2008
ausgewahlt wird, und an die Wertentwicklung von Wah-
rungen, Wechselkursen, iibertragbaren Wertpapieren, ei-
nes Korbs iibertragbarer Wertpapiere oder eines Organis-
mus fiir gemeinsame Anlagen oder anderer Basiswerte
gekoppelt sind, wobei stets die grofsherzogliche Verord-
nung einzuhalten ist.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des Teilfonds zu umgehen.

Dariiber hinaus darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Net-
tovermogens in OGAW und/oder anderen OGA anlegen.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten, kon-
nen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds (unter
Einhaltung der vorstehend erwahnten Obergrenze von
10 %) und Geldmarktinstrumente in umsichtigem Um-
fang gehalten werden, wobei diese einen erheblichen Teil
oder, unter aufdergewo6hnlichen Umstanden, auch 100 %
des Nettoteilfondsvermogens ausmachen kénnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemaf3 Artikel 6
SFDR.
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Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels de-
rer Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden.
Aufgrund der Integration kdnnen sich Nachhaltigkeitsrisi-
ken positiv oder negativ auf die Ertrage des Teilfonds-
Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen beriick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
MSCI Golden Dragon (USD). Wird verwendet fiir Risiko-
liberwachung und Messung der Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich wahrschein-
lich erheblich von der des Referenzindexes unterschei-
den, da es im Ermessen des Verwalters liegt, von dessen
Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen. Da dieser
Index das Anlageuniversum des Teilfonds eingehend ab-
bildet und der Fonds zuweilen erheblich in diesen Markt
investiert sein kann, wird eine Messung des Risikos ge-
geniiber diesem Index und ein Vergleich der Wertent-
wicklung des Teilfonds mit der Index-Performance als an-
gemessen erachtet.

Unter Berticksichtigung seines Ziels des Kapitalserhalts
verwendet der Teilfonds zudem die Secured Overnight Fi-
nancing Rate (SOFR) und andere in der Tabelle unten auf-
gefiihrte vergleichbare Short-Term Rate-Indizes als Be-
rechnungsgrundlage fiir die Performancegebiihr.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und Pensions-
geschiften

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds
kein Engagement in Pensionsgeschaften und umgekehr-
ten Pensionsgeschaften sowie Wertpapierleihgeschaften
aufweisen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Eingehen
solcher Geschifte entschliefsen, wird der Verkaufspros-
pekt entsprechend aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belduft
sich auf 5 % des Nettovermogens des Teilfonds. Der Teil-
fonds setzt voriibergehend Total Return Swaps ein, wenn
die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Total Return
Swaps werden zur Umsetzung von Elementen der Anlage-
politik verwendet, die nur liber Derivate realisierbar sind,
etwa der Aufbau von Short-Exposures. Daneben werden
Total Return Swaps verwendet, um kostengiinstige Long-
Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren

Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise
auch andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine

umfassende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Ab-
schnitt ,,Anlagerisiken”.

>  Gegenparteirisiko

>  Risiko in Verbindung mit Anlagebeschrankungen

>  Wahrungsrisiko;

>  Aktienrisiko;

>  Schwellenmarktrisiko;

> Risiko derivativer Finanzinstrumente;

> Konzentrationsrisiko;

>  Politisches Risiko;

>  Steuerrisiko;

>  Fremdkapitalrisiko;

>  QFI-Risiko;

>  Stock-Connect-Risiko;

> Wechselkursrisiko in China;

> Nachhaltigkeitsrisiken.

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder stei-
gen, und die Anleger erhalten unter Umstdnden nicht den
gesamten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
riick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:

100 %

Je nach Marktbedingungen kann der Anteil héher ausfal-
len.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AM SA, PICTET AM Ltd, PICTET AM HK

Referenzwahrung des Teilfonds:
USD

Einreichung der Auftréage:

Zeichnung

Bis spatestens 17:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Riicknahme
Bis spatestens 17:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor dem
entsprechenden Bewertungstag.
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Umtausch
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts
Der NIW wird zu jedem Bankarbeitstag berechnet (der
,Bewertungstag").

Bei der Schlieflung eines oder mehrerer Méarkte, in die in-
vestiert wurde und/oder die der Bewertung fiir einen we-
sentlichen Teil des Vermdgens dienen, behalt sich der
Verwaltungsrat jedoch das Recht vor, keinen Nettoinven-
tarwert oder einen vertraglich nicht bindenden Nettoin-
ventarwert zu berechnen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Website www.assetmanagement.pictet.

PICTET TR - MANDARIN

Berechnungstag

Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoinventar-
werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
nach dem entsprechenden Bewertungstag (der , Berech-
nungstag").

Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen
und Riicknahmen

Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren
Bewertungsstichtag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren
Zeitpunkt aktiviert werden kénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen konnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.

Aktienart Mindest-erstan- | Gebithren (max. in %)*
lage-betrag
Management Service** Depotbank
I 1 Million USD 1,60 % 0,30 % 0,15%
P - 2,30 % 0,30 % 0,15%
7 - 0% 0,30 % 0,15%
S - 0% 0,30 % 0,15%

* p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermdogens.

** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt, die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusatzliche Aktienklassen
kénnen nach Ausgabe des Prospekts zugdnglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiigbaren Aktienklassen finden Sie auf

der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Der Anlageverwalter erhilt eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % des Betrages, um den die
Performance des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle
fiir die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Bewertungszeitraums,
fiir den eine Performancegebiihr berechnet wurde, ibersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancege-

biihr fallig.
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Art der Aktienklassen Index

Auf USD, EUR, CHF, JPY und GBP lautende Aktienklassen Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Abgesicherte, auf EUR lautende Aktienklassen Euro Short Term Rate (€STR)

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA)
Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen Swiss Average Rate Overnight (SARON)
Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des NIW je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten
und Verwaltungsgebiihren (aufder der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller Zeichnungen
und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperio-
den beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten
Bewertungsstichtag des jeweils folgenden Geschiftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden konnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grofiere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:

> der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums
berechnet wurde;

>  der urspriingliche NIW je Aktie.

Die High Water Mark wird um die an die Aktiondre ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performancegebiihren unterhalb
der High Water Mark fiir den betreffenden Berechnungszeitraum liegt.

An jedem Bewertungstag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinventarwert
je Aktie wahrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riicklagen entspre-
chend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Wa-
ter Mark.

Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wiahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Per-
formancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeit-
raums in der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.
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Die Performancegebiihr fiir wahrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der ,First
in, first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als

Letzte zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zah-
len, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfallt.

Beispiele:
A B C D E F G H
NIW vor Jahrliche In- Perfor- Mni:nzzrfg_ NIW nach
Perfor- HWM je Ak- NIW dex- Kumulierte . 8 Perfor-
) mancege- bihr
mancege- tie Performance perfor- Indexperf. bithr (NIW — mancege-
bihr mance(1) HWM) bihr
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61% 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19% -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78

M Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fir den eine Performancegebiihr berechnet

wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1:

Jahr 2:

Jahr 3:
rechnet.

Jahr 4:

Die Performance des NIW je Aktie (12 %) libersteigt die Indexperformance (2 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) libersteigt die Indexperformance (-1 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Jahr 5:

Performancegebiihr (-1%).
Die Uberschussrendite betrdgt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.
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3. PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA

Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

> die liberwiegend in marktneutrale Strategien in-
vestieren mochten, indem sie ihr Vermogen bei
ausgewdhlten Anlageteams anlegen, die Long-
und Short-Engagements durch den Einsatz von Fi-
nanzderivaten in verschiedenen Finanzwerten
auf der ganzen Welt eingehen konnen, einschlief3-
lich chinesischer A-- Aktien.

>  die bereit sind, gewisse Kursschwankungen in
Kauf zu nehmen, und somit {iber eine geringe bis
mittlere Risikoaversion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kre-
ditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teil-
fonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapital-
zuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt
zu erreichen.

Traditionelle Long-Positionen werden mit (syntheti-
schen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a.
Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und
Optionen) erreicht werden.

Der Teilfonds legt iiberwiegend in Anleihen und dhnliche
Schuldinstrumente (wie etwa Unternehmensanleihen
und/oder Staatsanleihen und/oder Finanzanleihen,
Covered Bonds und Wandelanleihen), Aktien, aktiendhnli-
che Wertpapiere (insbesondere Stamm- und Vorzugsak-
tien), Einlagen und Geldmarktinstrumente (nur zur Ver-
waltung der Barmittel) an. Zu diesem Zweck kann der
Teilfonds bis zu 25 % seines Vermogens tiber (i) den dem
QFI-Lizenzinhaber gewahrten QFI-Status, (ii) das Shang-
hai-Hong Kong Stock Connect-Programm, (iii) das Shenz-
hen-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder (iv)
vergleichbare akzeptable Wertpapierhandels- und -Clea-
ring-Programme oder Zugangsinstrumente, die dem Teil-
fonds in der Zukunft zur Verfiigung stehen kénnen, Anla-
gen in chinesischen A-Aktien tatigen. Der Teilfonds kann
auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Ak-
tien einsetzen.

Der Teilfonds kann unbegrenzt in Non-Investment-Grade-
Schuldtiteln einschliefilich notleidenden Wertpapieren
(letztere nur bis zu 10 % seines Nettovermogens) enga-
giert sein. Obwohl der Teilfonds keinen Beschrankungen
hinsichtlich des Ratings der betreffenden Schuldtitel ohne
Investment-Grade-Rating unterliegt (aufier den 10 %, die
maximal in notleidende Wertpapiere investiert sein diir-
fen), beabsichtigt der Anlageverwalter, den Teilfonds so
zu betreiben, dass das durchschnittliche Rating der darin
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gehaltenen Schuldtitel langfristig mindestens BB- ent-
spricht.

Der Teilfonds kann auch bis zu 10 % seines Vermégens in
Sukuk al Jjarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba
oder andere Arten von schariakonformen festverzinsli-
chen Wertpapieren investieren, wobei stets die Grenzen
gemaf} der grofRherzoglichen Verordnung 2008 einzuhal-
ten sind.

Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschran-
kungen im Hinblick auf Regionen (einschliefilich Schwel-
lenmarkten), Wirtschaftssektoren oder Wahrungen, auf
die die Anlagen lauten. Abhédngig von der Situation an den
Finanzmarkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt
auf ein einzelnes Land und/oder eine einzelne Wahrung
und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt wer-
den.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschifte, Pensionsge-
schifte und umgekehrte Pensionsgeschifte abschliefRen,
um sein Kapital oder seine Ertrage zu steigern oder um
seine Kosten oder Risiken zu senken.

Zur Absicherung und anderen Zwecken kann der Teil-
fonds innerhalb der im Abschnitt , Anlagebeschrankun-
gen” des Verkaufsprospekts dargelegten Grenzen deriva-
tive Finanzinstrumente aller Art einsetzen, die an einem
geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC-Markt)
gehandelt werden, sofern sie mit fiihrenden Finanzinsti-
tuten abgeschlossen werden, die auf diese Geschéftsart
spezialisiert sind. Insbesondere kann der Teilfonds Enga-
gements Uber derivative Finanzinstrumente eingehen, vor
allem Optionsscheine, Futures, Optionen, Swaps (insbe-
sondere Total Return Swaps, Contracts for Difference,
Credit Default Swaps) und Terminkontrakte auf beliebige
Basiswerte in Ubereinstimmung mit dem Gesetz von
2010 sowie der Anlagepolitik des Teilfonds, insbesondere
Devisen (einschlief3lich Non-Delivery Forwards), Zinss-
atze, Uibertragbare Wertpapiere, Kdrbe iibertragbarer
Wertpapiere, Indizes (insbesondere Rohstoff-, Edelme-
tall- oder Volatilitatsindizes), Organismen fiir gemein-
same Anlagen. Infolge dieses Einsatzes von Finanzderiva-
ten fiir die Long- und Short-Positionen kann der Teilfonds
eine signifikante Hebelung aufweisen.

Der Teilfonds kann auf3erdem in strukturierte Produkte
wie insbesondere Schuldscheine, Zertifikate oder andere
libertragbare Wertpapiere investieren, deren Kapitaler-
trage an die Wertentwicklung eines Index, der gemaf3 Ar-
tikel 9 der grof3herzoglichen Verordnung 2008 ausge-
wahlt wird, und an die Wertentwicklung von Wahrungen,
Wechselkursen, libertragbaren Wertpapieren, eines
Korbs tibertragbarer Wertpapiere oder eines Organismus
fiir gemeinsame Anlagen oder anderer Basiswerte

80von 113

PICTET TR
Verkaufsprospekt



1805

gekoppelt sind, wobei stets die grofsherzogliche Verord-
nung einzuhalten ist.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des Teilfonds zu umgehen.

Ferner kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettover-
mogens in OGAW und/oder andere OGA investieren, ins-
besondere andere Teilfonds des Fonds geméaf3 Artikel 181
des Gesetzes von 2010, wie im Abschnitt ,,Anlagebe-
schrankungen” erlautert.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten, kon-
nen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds (unter
Einhaltung der vorstehend erwdhnten Obergrenze von
10 %) und Geldmarktinstrumente in umsichtigem Um-
fang gehalten werden, wobei diese einen erheblichen Teil
oder, unter aufdergewohnlichen Umstanden, auch 100 %
des Nettoteilfondsvermoégens ausmachen kdnnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemafd Artikel 6
SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels de-
rer Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden.
Aufgrund der Integration kdnnen sich Nachhaltigkeitsrisi-
ken positiv oder negativ auf die Ertrage des Teilfonds-
Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen beriick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
Euro Short Term Rate (€STR). Wird fiir Performancebe-
wertung verwendet.

Die Portfoliozusammensetzung unterliegt in Bezug auf
den Referenzindex keinerlei Einschrankungen. Folglich
kann die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Re-
ferenzindex abweichen.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und Pensions-
geschiften

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds
kein Engagement in Pensionsgeschaften und umgekehr-
ten Pensionsgeschaften sowie Wertpapierleihgeschaften
aufweisen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Eingehen
solcher Geschifte entschliefden, wird der Verkaufspros-
pekt entsprechend aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belduft
sich auf 10% des Nettovermogens des Teilfonds. Der Teil-
fonds verwendet Total Return Swaps, die fester Bestand-

teil seiner Anlagepolitik sind und kontinuierlich,

unabhingig von den Marktbedingungen verwendet wer-
den. Total Return Swaps werden zur Umsetzung von Ele-
menten der Anlagepolitik verwendet, die nur iiber Deri-
vate realisierbar sind, etwa der Aufbau von Short-Expo-
sures. Daneben koénnen Total Return Swaps verwendet
werden, um kostengilinstige Long-Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren
Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise
auch andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine
umfassende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Ab-
schnitt ,Anlagerisiken“.

>  Gegenparteirisiko

>  Kreditrisiko

>  Risiko in Verbindung mit Hochzinsanlagen

>  Risiko notleidender Schuldtitel.

>  Aktienrisiko;

>  Zinsrisiko

>  Schwellenmarktrisiko;

>  Risiko derivativer Finanzinstrumente;

>  Fremdkapitalrisiko

>  Sukuk-Risiko;

>  Konzentrationsrisiko

>  Politisches Risiko;

>  QFI-Risiko;

>  Stock-Connect-Risiko

> Nachhaltigkeitsrisiken.

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder stei-
gen, und die Anleger erhalten unter Umstdnden nicht den
gesamten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
riick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:

500 %

Je nach Marktbedingungen kann der Anteil héher ausfal-
len.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AM SA, PICTET AM Ltd, PICTET AMS, PICTET AM
HK, PICTET AM]J, PICTET AM USA
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Referenzwahrung des Teilfonds:
EUR

Einreichung der Auftrige

Zeichnung

Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Riicknahme
Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Umtausch
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert wird an jedem Donnerstag ermit-
telt (wenn dieser kein Bankarbeitstag ist, dann am néchs-
ten Bankarbeitstag) (der ,Bewertungstag").

Dariiber hinaus wird ein zusatzlicher Nettoinventarwert
an jedem Bankarbeitstag berechnet. Da dieser zusatzliche
Nettoinventarwert jedoch, obwohl er zur Veroffentli-
chung zur Verfiigung steht, nur zu Bewertungszwecken
ermittelt wird, werden auf seiner Grundlage keine Zeich-
nungs- oder Riicknahmeantrige angenommen.

Dariiber hinaus kann ein nicht handelbarer Nettoinven-

tarwert auch an jedem Wochentag berechnet werden, der
kein Bankarbeitstag ist. Diese nicht handelbaren

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA
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Nettoinventarwert konnen veroéffentlicht werden, diirfen
jedoch nur fiir Zwecke der Performancemessung und fiir
statistische Zwecke (insbesondere um Vergleiche mit den
Referenzindizes anstellen zu kdnnen) oder zur Berech-
nung von Gebiihren und unter keinen Umstanden als
Grundlage fiir Zeichnungs- oder Riicknahmeauftréage ver-
wendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Website www.assetmanagement.pictet.

Berechnungstag

Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoinventar-
werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
nach dem entsprechenden Bewertungstag (der , Berech-
nungstag").

Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen
und Riicknahmen

Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren
Bewertungsstichtag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren
Zeitpunkt aktiviert werden kénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen konnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.

Aktienart Mindest-erstan- Gebiihren (max. in %)*
lage-betrag
Management Service** Depotbank
I 1 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15 %
P - 2,30 % 0,30 % 0,15 %
Z - 0% 0,30 % 0,15%
S - 0% 0,30 % 0,15 %
- o

] E%%Mllhonen 1,40 % 0,30 % 0,15 %

* p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermdogens.

** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt, die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusétzliche Aktienklassen
konnen nach Ausgabe des Prospekts zuganglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiijgharen Aktienklassen finden Sie auf

der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Der Anlageverwalter erhélt eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % des Betrages, um den die Per-
formance des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle fiir
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die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums, fiir
den eine Performancegebiihr berechnet wurde, iibersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancegebiihr fal-

lig.

Art der Aktienklassen Index

Auf EUR, USD, CHF, JPY und GBP lautende Aktienklassen Euro Short Term Rate (€STR)

Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen Sterling Overnight Interbank Average Rate
(SONIA)

Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen Swiss Average Rate Overnight (SARON)

Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Ver-
bindlichkeiten und Verwaltungsgebiihren (aufier der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller
Zeichnungen und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperio-
den beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten
Bewertungsstichtag des jeweils folgenden Geschaftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden konnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grof3ere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:
> der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums
berechnet wurde;
> der urspriingliche NIW je Aktie.
Die High Water Mark wird um die an die Aktiondre ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungstag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinventarwert
je Aktie wahrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstellungen
entsprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Wa-
ter Mark.
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Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wiahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Per-
formancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeit-
raums in der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.

Die Performancegebiihr fiir wiahrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der , First
in, first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als
Letzte zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zah-
len, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfillt.

Beispiele:
A B C D E F G H
NIW vor Jahrliche In- perfor- M;Z'nzz;fir_ NIW nach
Perfor- HWM je Ak- NIW dex- Kumulierte . Perfor-
mancege- tie Performance perfor- Indexperf. manﬂcege- buhr mancege-
bihr mance® btihr (NIW = bihr
HWM)
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61 % 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19 % -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78
M Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fiir den eine Performancegebiihr berechnet
wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1: Die Performance des NIW je Aktie (12 %) libersteigt die Indexperformance (2 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Jahr 2: Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) tlibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Jahr 3: Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) libersteigt die Indexperformance (-1 %).
Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-
rechnet.

Jahr 4: Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Jahr 5: Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) libersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihr (-1%).
Die Uberschussrendite betrdgt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgtiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.

84von113 PICTET TR
Verkaufsprospekt



4. PICTET TR - AGORA

Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

>  Die liberwiegend in Aktien von europdischen Ge-
sellschaften investieren mochten, deren Zukunft
vielversprechend aussieht, und die Short-Positio-
nen durch den Einsatz von Finanzderivaten in Ak-
tien eingehen mochten, die iberbewertet erschei-
nen;

>  die bereit sind, gewisse Kursschwankungen in
Kauf zu nehmen, und somit iiber eine geringe bis
mittlere Risikoaversion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kre-
ditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teil-
fonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapital-
zuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt
zu erreichen.

Traditionelle Long-Positionen werden mit (syntheti-
schen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a.
Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht wer-
den.

Der Teilfonds investiert iiberwiegend in Aktien, aktien-
dhnliche Wertpapiere (insbesondere Stamm- und Vor-
zugsaktien), Einlagen und Geldmarktinstrumente (nur
zur Verwaltung der Barmittel). Der liberwiegende Teil
der Investitionen in Aktien und aktienbezogene Wertpa-
piere erfolgt in Unternehmen, die in Europa ansassig sind,
dort ihren Hauptsitz haben oder dort den tiberwiegenden
Teil ihrer Wirtschaftsaktivitat ausiiben.

Mit Ausnahme der oben genannten regionalen Kriterien
ist die Auswahl der Anlagen weder auf einen Wirtschafts-
sektor noch im Hinblick auf die Wahrungen, auf die die
Anlagen lauten, beschrankt. Abhdngig von der Situation
an den Finanzmarkten kann jedoch ein besonderer
Schwerpunkt auf ein einzelnes europaisches Land
und/oder eine einzelne Wahrung und/oder einen einzel-
nen Wirtschaftssektor gelegt werden.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschafte, Pensionsge-
schafte und umgekehrte Pensionsgeschéafte abschliefen,
um sein Kapital oder seine Ertrage zu steigern oder um
seine Kosten oder Risiken zu senken.

Zur Absicherung und anderen Zwecken kann der Teil-
fonds innerhalb der im Abschnitt ,Anlagebeschrankun-
gen“ des Verkaufsprospekts dargelegten Grenzen deriva-
tive Finanzinstrumente aller Art einsetzen, die an einem
geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC-Markt)
gehandelt werden, sofern sie mit fithrenden
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Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf diese Ge-
schaftsart spezialisiert sind. Insbesondere kann der Teil-
fonds Engagements iiber derivative Finanzinstrumente
eingehen, wie z. B. Optionsscheine, Futures, Optionen,
Swaps (einschliefilich Total Return Swaps, Contracts for
Difference, Credit Default Swaps) und Terminkontrakte
auf beliebige Basiswerte in Ubereinstimmung mit dem
Gesetz von 2010 sowie der Anlagepolitik des Teilfonds,
u. a. Devisen (einschliefdlich Non-Delivery Forwards),
libertragbare Wertpapiere, Kérbe libertragbarer Wertpa-
piere und Indizes.

Infolge dieses Einsatzes von Finanzderivaten fiir die
Long- und Short-Positionen kann der Teilfonds eine signi-
fikante Hebelung aufweisen.

Der Teilfonds kann aufferdem in strukturierte Produkte
wie insbesondere Credit-Linked Notes, Zertifikate oder
andere Ubertragbare Wertpapiere investieren, deren Ka-
pitalertrdge an die Wertentwicklung eines Index, der ge-
maf3 Artikel 9 der grofsherzoglichen Verordnung 2008
ausgewahlt wird, und an die Wertentwicklung von Wah-
rungen, Wechselkursen, iibertragbaren Wertpapieren, ei-
nes Korbs iibertragbarer Wertpapiere oder eines Organis-
mus fiir gemeinsame Anlagen oder anderer Basiswerte
gekoppelt sind, wobei stets die grofSherzogliche Verord-
nung einzuhalten ist.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des Teilfonds zu umgehen.

Dariiber hinaus darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Net-
tovermogens in OGAW und/oder anderen OGA anlegen.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten, kén-
nen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds (unter
Einhaltung der vorstehend erwdhnten Obergrenze von
10 %) und Geldmarktinstrumente in umsichtigem Um-
fang gehalten werden, wobei diese einen erheblichen Teil
oder, unter auflergewohnlichen Umstianden, auch 100 %
des Nettoteilfondsvermogens ausmachen kénnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemaf3 Artikel 6
SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels de-
rer Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden.
Aufgrund der Integration konnen sich Nachhaltigkeitsrisi-
ken positiv oder negativ auf die Ertrage des Teilfonds-
Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen bertick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivititen.
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Referenzindex:
Euro Short Term Rate (€STR). Wird fiir Performancebe-
wertung verwendet.

Die Portfoliozusammensetzung unterliegt in Bezug auf
den Referenzindex keinerlei Einschrankungen. Folglich
kann die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Re-
ferenzindex abweichen.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und Pensions-
geschéften

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belduft
sich auf 5 % des Nettovermogens des Teilfonds. Der Teil-
fonds setzt voriibergehend Total Return Swaps ein, wenn
die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Total Return
Swaps werden zur Umsetzung von Elementen der Anlage-
politik verwendet, die nur iiber Derivate realisierbar sind,
etwa der Aufbau von Short-Exposures. Daneben werden
Total Return Swaps verwendet, um kostenglinstige Long-
Exposures aufzubauen.

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds
kein Engagement in Pensionsgeschéften und umgekehr-
ten Pensionsgeschiften sowie Wertpapierleihgeschaften
aufweisen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Eingehen
solcher Geschafte entschlief3en, wird der Verkaufspros-
pekt entsprechend aktualisiert.

Risikofaktoren

Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise
auch andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine
umfassende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Ab-
schnitt ,Anlagerisiken”.

>  Gegenparteirisiko

>  Aktienrisiko;

>  Risiko derivativer Finanzinstrumente
> Konzentrationsrisiko;

>  Fremdkapitalrisiko;

> Nachhaltigkeitsrisiken.

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder stei-
gen, und die Anleger erhalten unter Umstdnden nicht den
gesamten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
rick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:
250 %
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Je nach Marktbedingungen kann der Anteil hoher ausfal-
len.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AM SA, PICTET AM Ltd

Referenzwahrung des Teilfonds:
EUR

Einreichung der Auftrage

Zeichnung

Bis spétestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Ab dem Bewertungstag, dem 30. August 2024, bis spates-
tens 17:00 Uhr, einen Bankarbeitstag vor dem entspre-
chenden Bewertungstag.

Riicknahme
Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Ab dem Bewertungstag, dem 30. August 2024, bis spates-
tens 17:00 Uhr, einen Bankarbeitstag vor dem entspre-
chenden Bewertungstag.

Umtausch
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert wird an jedem Donnerstag ermit-
telt (wenn dieser kein Bankarbeitstag ist, dann am nachs-
ten Bankarbeitstag) (der ,Bewertungstag®).

Ab dem Bewertungstag, dem 30. August 2024, wird der
Nettoinventarwert zu jedem Bankarbeitstag berechnet.

Dariiber hinaus wird ein zusétzlicher Nettoinventarwert
an jedem Bankarbeitstag berechnet. Da dieser zusatzliche
Nettoinventarwert jedoch, obwohl er zur Veroffentli-
chung zur Verfligung steht, nur zu Bewertungszwecken
ermittelt wird, werden auf seiner Grundlage keine Zeich-
nungs- oder Riicknahmeantrdge angenommen.

Dariiber hinaus kann ein nicht handelbarer Nettoinven-
tarwert auch an jedem Wochentag berechnet werden, der
kein Bankarbeitstag ist. Diese nicht handelbaren Nettoin-
ventarwert konnen verdoffentlicht werden, diirfen jedoch
nur fiir Zwecke der Performancemessung und fiir statisti-
sche Zwecke (insbesondere um Vergleiche mit den Refe-
renzindizes anstellen zu konnen) oder zur Berechnung
von Gebiihren und unter keinen Umstanden als
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Grundlage fiir Zeichnungs- oder Riicknahmeauftréage ver-
wendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Website www.assetmanagement.pictet.

Berechnungstag

Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoinventar-
werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
nach dem entsprechenden Bewertungstag (der ,Berech-
nungstag").

PICTET TR - AGORA
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Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen
und Riicknahmen:

Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren
Bewertungsstichtag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren
Zeitpunkt aktiviert werden kénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen konnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.

Aktienart Mindest-erstan- Gebiihren (max. in %)*
lage-betrag
Management Service** Depotbank
I 1 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15%
P - 2,30% 0,30 % 0,15%
Z - 0% 0,30 % 0,15%
S 0% 0,30 % 0,15%

*p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermogens.
** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt, die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusdtzliche Aktienklassen

konnen nach Ausgabe des Prospekts zugdnglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiigharen Aktienklassen finden Sie auf

der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Die Anlageverwalter erhalten eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % des Betrages, um den die Per-
formance des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle fiir
die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums, fiir
den eine Performancegebiihr berechnet wurde, libersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancegebiihr fal-

lig.

Art der Aktienklassen

Index

Auf EUR, USD, CHF, JPY und GBP lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen

Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen

Euro Short Term Rate (€STR)

Secured Overnight Financing
Rate (SOFR)

Sterling Overnight Interbank
Average Rate (SONIA)

Swiss Average Rate Overnight
(SARON)

Tokyo Overnight Average Rate
(TONAR)
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Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des NIW je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten
und Verwaltungsgebiihren (aufier der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller Zeichnungen
und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperio-
den beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten
Bewertungsstichtag des jeweils folgenden Geschaftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden konnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grofiere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:

> der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums
berechnet wurde;

>  der urspriingliche NIW je Aktie.

Die High Water Mark wird um die an die Aktionére ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungstag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinventarwert
je Aktie wahrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstellungen
entsprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Wa-
ter Mark.

Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Per-
formancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeit-
raums in der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.

Die Performancegebiihr fiir wahrend des Berechnungszeitraums zurtickgenommene Aktien wird auf Basis der , First
in, first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als

Letzte zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zah-
len, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfallt.

Beispiele:
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A B C D E F G H
Max. Perfor-
NIW vor Jahrliche In- Perfor- ;:ncir:—r NIW nach
Perfor- HWM je Ak- NIW dex- Kumulierte . g Perfor-
) mancege- bihr
mancege- tie Performance perfor- Indexperf. B} mancege-
bihr mancel® buihr (NIW = bihr
HWM)
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61% 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19 % -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78

(1)

Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fir den eine Performancegebilhr berechnet

wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1:

Jahr 2:

Jahr 3:
rechnet.

Jahr 4:

Jahr 5:

Die Performance des NIW je Aktie (12 %) libersteigt die Indexperformance (2 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) {ibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) ilibersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihr (-1%).

Die Uberschussrendite betrigt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.
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5. PICTET TR - ATLAS

Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

> die global in Aktien von Unternehmen investieren
mochten, deren Zukunft vielversprechend aus-
sieht, und die Short-Positionen durch den Einsatz
von Finanzderivaten in Aktien eingehen mochten,
die iberbewertet erscheinen;

> die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen, und somit tiber eine geringe Risikoaver-
sion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kre-
ditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristi-
gen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt
auf dem Kapitalerhalt zu erreichen.

Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Long-
und Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht,
deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Ge-
setz von 2010 entsprechen.

Der Teilfonds investiert hauptsachlich in Aktien, aktien-
dhnliche Wertpapiere (insbesondere Stamm- und Vor-
zugsaktien), Einlagen und Geldmarktinstrumente.

Der Teilfonds kann in jedem Land (einschlief3lich Schwel-
lenldndern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder
Waéhrung investieren. Je nach Marktumfeld kénnen sich
die Anlagen oder dieses Engagement jedoch auf ein einzi-
ges Land oder eine reduzierte Anzahl von Landern
und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine
Wahrung und/oder eine einzelne Anlageklasse konzent-
rieren.

Der Teilfonds wird jedoch die folgenden Grenzen einhal-
ten:

Der Teilfonds kann ohne Begrenzung in Depot-
scheine (z. B. ADR, GDR, EDR) und bis zu 20 %
seines Nettovermogens in geschlossene Immobili-
eninvestmentgesellschaften (REITs) investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettover-
mogens uber (i) den dem QFI-Lizenzinhaber ge-
wahrten QFI-Status, (ii) das Shanghai-Hong Kong
Stock Connect-Programm, (iii) das Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder
(iv) vergleichbare akzeptable Wertpapierhan-
dels- und -Clearing-Programme oder Zugangsin-
strumente, die dem Teilfonds in der Zukunft zur
Verfiigung stehen kdnnen, Anlagen in chinesi-
schen A-Aktien tatigen. Der Teilfonds kann auch

derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-
Aktien einsetzen.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettover-
mogens in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Ra-
ting (einschliefilich notleidender Wertpapiere)
investieren.

Anlagen in Wandelanleihen diirfen 10 % des Net-
tovermogens des Teilfonds nicht tibersteigen.

Anlagen in ,Rule 144A“-Wertpapiere diirfen 10 %
des Nettovermogens des Teilfonds nicht iiberstei-
gen.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschéfte, Pensionsge-
schifte und umgekehrte Pensionsgeschifte abschliefRen,
um sein Kapital oder seine Ertrage zu steigern oder um
seine Kosten oder Risiken zu senken.

Zur Absicherung und anderen Anlagezwecken kann der
Teilfonds innerhalb der im Kapitel ,Anlagebeschrankun-
gen“ des Verkaufsprospekts dargelegten Grenzen deriva-
tive Finanzinstrumente aller Art einsetzen, die an einem
geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC-Markt)
gehandelt werden, sofern sie mit fiihrenden Finanzinsti-
tuten abgeschlossen werden, die auf diese Art von Trans-
aktionen spezialisiert sind. Insbesondere kann der Teil-
fonds Engagements iiber derivative Finanzinstrumente
eingehen, vor allem Optionsscheine, Futures, Optionen,
Swaps (insbesondere Total Return Swaps, Contracts for
Difference, Credit Default Swaps) und Terminkontrakte
auf beliebige Basiswerte in Ubereinstimmung mit dem
Gesetz von 2010 sowie der Anlagepolitik des Teilfonds,
insbesondere Devisen (einschliefllich Non-Delivery For-
wards), Zinssatze, libertragbare Wertpapiere, Kérbe
libertragbarer Wertpapiere, Indizes (insbesondere Roh-
stoff-, Edelmetall- oder Volatilitatsindizes), Organismen
fiir gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds kann in strukturierte Produkte mit oder
ohne eingebettete Derivate investieren, insbesondere z. B.
in Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere iiber-
tragbare Wertpapiere, deren Renditen u. a. an einen Index
(einschliefdlich Volatilitdtsindizes), Wahrungen, Zinssatze,
libertragbare Wertpapiere, einen Wertpapierkorb oder
einen Organismus fiir gemeinsame Anlagen gebunden
sind, wobei stets die Bestimmungen der Verordnung
2008 einzuhalten sind.

In Ubereinstimmung mit der Verordnung 2008 kann der
Teilfonds auch in strukturierte Produkte ohne eingebet-
tete Derivate investieren, die an die Entwicklung von
Rohstoffen (einschlief3lich Edelmetallen) mit Baraus-
gleich gekoppelt sind.
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Die Basiswerte der strukturierten Produkte mit eingebet-
teten Derivaten, in die der Teilfonds investiert, entspre-
chen der Verordnung 2008 und dem Gesetz von 2010.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des Teilfonds zu umgehen.

Der Teilfonds hat die folgenden Beschrankungen im Hin-
blick auf das Engagement durch indirekte Anlagen: Wa-
ren: 10 %, Edelmetall: 10 %, Immobilien: 20 %.

Dariiber hinaus darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Net-
tovermogens in OGAW und/oder anderen OGA anlegen.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten, kon-
nen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds (unter
Einhaltung der vorstehend erwdhnten Obergrenze von
10 %) und Geldmarktinstrumente in umsichtigem Um-
fang gehalten werden, wobei diese einen erheblichen Teil
oder, unter aufdergewohnlichen Umstanden, auch 100 %
des Nettoteilfondsvermdgens ausmachen kénnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemafd Artikel 6
SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels de-
rer Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden.
Aufgrund der Integration konnen sich Nachhaltigkeitsrisi-
ken positiv oder negativ auf die Ertrage des Teilfonds-
Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen beriick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
Euro Short Term Rate (€STR). Wird fiir Performancebe-
wertung verwendet.

Die Portfoliozusammensetzung unterliegt in Bezug auf
den Referenzindex keinerlei Einschrankungen. Folglich
kann die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Re-
ferenzindex abweichen.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und Pensions-
geschiften

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds
kein Engagement in Pensionsgeschiaften und umgekehr-
ten Pensionsgeschaften sowie Wertpapierleihgeschaften
aufweisen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Eingehen
solcher Geschifte entschliefden, wird der Verkaufspros-
pekt entsprechend aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belauft
sich auf 5 % des Nettovermdgens des Teilfonds. Der Teil-
fonds setzt voriibergehend Total Return Swaps ein, wenn
die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Total Return
Swaps werden zur Umsetzung von Elementen der Anlage-
politik verwendet, die nur iiber Derivate realisierbar sind,
etwa der Aufbau von Short-Exposures. Daneben werden
Total Return Swaps verwendet, um kostenglinstige Long-
Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren
Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise
auch andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine
umfassende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Ab-
schnitt ,Anlagerisiken”.

>  Gegenparteirisiko

> Risiko in Verbindung mit Anlagebeschrankungen

>  Risiko beschrankt handelbarer Wertpapiere:

>  Wahrungsrisiko;

>  Aktienrisiko;

>  Schwellenmarktrisiko;

> Risiko derivativer Finanzinstrumente;

> Konzentrationsrisiko;

> Politisches Risiko;

>  Steuerrisiko;

>  Fremdkapitalrisiko;

>  QFI-Risiko;

>  Stock-Connect-Risiko;

> Wechselkursrisiko in China;

> Nachhaltigkeitsrisiken.

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder stei-
gen, und die Anleger erhalten unter Umstdanden nicht den
gesamten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
riick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:

200 %

Je nach Marktbedingungen kann der Anteil hoher ausfal-
len.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte
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Verwalter: Nettoinventarwert oder einen vertraglich nicht binden-
PICTET AM SA, PICTET AM Ltd den Nettoinventarwert zu berechnen.
Referenzwihrung des Teilfonds: Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer
EUR Website www.assetmanagement.pictet.
Ein.reichung der Auftrige Berechnungstag
Ze{chnung Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoinventar-
Spétestens um 14:00 Uhr am entsprechenden Bewer- werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
tungstag. nach dem entsprechenden Bewertungstag (der ,Berech-
nungstag").
Riicknahme
Spatestens um 14:00 Uhr am entsprechenden Bewer- Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen
tungstag. und Riicknahmen:
Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren
Umtausch Bewertungstag.
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren
Zeitpunkt aktiviert werden kénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen konnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert wird zu jedem Bankarbeitstag be-
rechnet (der ,Bewertungstag”).

Bei der Schlieflung eines oder mehrerer Méarkte, in die in-
vestiert wurde und/oder die der Bewertung fiir einen we-
sentlichen Teil des Vermdgens dienen, behalt sich der
Verwaltungsrat jedoch das Recht vor, keinen

PICTET TR - ATLAS

Aktienart Mindestbetrag fiir Gebiihren (max. in %)*
Erstanlagen
Management Service** Depotbank
I 1 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15 %
] g%%Millionen 1,40 % 0,30 % 0,15 %
p - 2,30 % 0,30 % 0,15 %
R - 2,70 % 0,30 % 0,15 %
Z - 0% 0,30 % 0,15 %
ZX - 0% 0,30 % 0,15 %
S 0% 0,30 % 0,15 %

*p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermdgens.
** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt die zum Datum des Prospekts verfiighar sind. Zusatzliche Aktienklassen
konnen nach Ausgabe des Prospekts zuganglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiijgharen Aktienklassen finden Sie auf
der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Der Anlageverwalter erhalt eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % (fiir die Aktienklassen ], Z, I,
P, S und R) bzw. 15 % (fiir die Aktienklassen E) des Betrages, um den die Performance des NIW je Aktie (gemessen an
der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle fiir die jeweilige Aktienklasse angegebenen
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Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums, fiir den eine Performancegebiihr berechnet
wurde, libersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancegebiihr fallig.

Art der Aktienklassen Index

Auf USD, EUR, GBP, CHF und JPY lautende Aktienklassen Euro Short Term Rate (€STR)

Sterling Overnight Interbank

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen Average Rate (SONIA)

Swiss Average Rate Overnight

Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen (SARON)

Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen E"I(‘)l(;}&%g\)/ermght Average Rate
. . Secured Overnight Financing

Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen Rate (SOFR)

Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des NIW je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten
und Verwaltungsgebiihren (aufler der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller Zeichnungen
und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperio-
den beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten
Bewertungsstichtag des jeweils folgenden Geschaftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden konnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grof3ere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:
> der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums
berechnet wurde;
> der urspriingliche NIW je Aktie.
Die High Water Mark wird um die an die Aktiondre ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungsstichtag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinven-
tarwert je Aktie wihrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstel-
lungen entsprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Wa-
ter Mark.
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Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wiahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Per-
formancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeit-

raums in der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.

Die Performancegebiihr fiir wiahrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der , First
in, first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als

Letzte zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zah-
len, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfillt.

Beispiele:
A B C D E F G H
Max. Perfor-
NIW vor Jahrliche In- perfor- ;chzr‘eo_r NIW nach
Perfor- HWM je Ak- NIW dex- Kumulierte . g Perfor-
) mancege- bihr
mancege- tie Performance perfor- Indexperf. bihr (NIW — mancege-
. W .
bihr mance HWM) bihr
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61 % 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19 % -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78
M Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fiir den eine Performancegebiihr berechnet
wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1:

Jahr 2:

Die Performance des NIW je Aktie (12 %) libersteigt die Indexperformance (2 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) libersteigt die Indexperformance (-1 %).

Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Jahr 3:

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).

Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

rechnet.

Jahr 4:

Performancegebiihren (1%).

Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Jahr 5:

Performancegebiihr (-1%).
Die Uberschussrendite betrdgt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betrégt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.
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Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der

Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) iibersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der




6. PICTET TR - SIRIUS

Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

> die hauptsachlich in Schwellenmarkt-Schuldtitel-
strategien investieren und von Long- und Short-
Engagements durch den Einsatz von derivativen
Finanzinstrumenten profitieren mochten.

> die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen, und somit liber eine geringe Risikoaver-
sion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kre-
ditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristi-
gen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt
auf dem Kapitalerhalt zu erreichen.

Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Long-
und Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch
den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht,
deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Ge-
setz von 2010 entsprechen.

Der Teilfonds wird hauptséchlich in Schwellenmarkten
engagiert sein.

Zur Erreichung seines Anlageziels tatigt der Teilfonds
vorwiegend Direktanlagen in Schuldtiteln, Wahrungen,
Geldmarktinstrumenten, Barmitteln/Einlagen oder geht
entsprechende Engagements ein, und/oder er investiert
indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstru-
menten.

Der Teilfonds kann auch in Wertpapiere investieren, die
an der Moscow Exchange MICEX-RTS gehandelt werden.

Zur Absicherung und zu anderen Anlagezwecken kann
der Teilfonds innerhalb der im Kapitel ,Anlagebeschran-
kungen“ des Verkaufsprospekts dargelegten Grenzen de-
rivative Finanzinstrumente aller Art einsetzen, die an ei-
nem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr (OTC-
Markt) gehandelt werden, sofern sie mit fithrenden Fi-
nanzinstituten abgeschlossen werden, die auf diese Art
von Transaktionen spezialisiert sind. Insbesondere kann
der Teilfonds Engagements iiber derivative Finanzinstru-
mente eingehen, darunter Optionsscheine, Futures, Optio-
nen, Swaps (insbesondere Total Return Swaps, Zins-
Swaps, Differenzkontrakte, Credit Default Swaps) und
Terminkontrakte auf beliebige Basiswerte in Uberein-
stimmung mit dem Gesetz von 2010 sowie der Anlagepo-
litik des Teilfonds, darunter Wahrungen (einschliefilich
Non-Deliverable Forwards), Zinssatze, ibertragbare
Wertpapiere, Kérbe libertragbarer Wertpapiere, Indizes
und/oder Organismen fiir gemeinsame Anlagen.
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Infolge dieses Einsatzes von Finanzderivaten fiir die
Long- und Short-Positionen kann der Teilfonds eine signi-
fikante Hebelung aufweisen.

Der Teilfonds wird jedoch die folgenden Grenzen einhal-
ten:

>  Der Teilfonds kann liber (i) den dem QFI-Lizenz-
inhaber gewahrten QFI-Status (bis maximal 35 %
seines Nettovermogens), und/oder (ii) Bond
Connect in auf RMB lautende Anleihen und an-
dere Schuldtitel investieren.

>  Anlagen in China kdnnen unter anderem am
China Interbank Bond Market (,CIBM“) getatigt
werden, entweder direkt oder iiber den dem QFI-
Inhaber gewdahrten QFI-Status oder tiber Bond
Connect. Anlagen in China konnen auch iiber je-
des annehmbare Wertpapierhandelsprogramm
erfolgen, das dem Teilfonds in Zukunft gegebe-
nenfalls zur Verfiigung steht und von den zustin-
digen Regulierungsbehérden jeweils genehmigt
wurde.

>  Der Teilfonds kann zudem bis zu 20 % seines Net-
tovermogens (beide Anlagen zusammen) wie
folgt investieren:

—  inforderungsbesicherte Wertpa-
piere (Asset-backed Securities,
,ABS“) und in hypothekenbesicherte
Wertpapiere (Mortgage-backed
Securities, ,MBS") gemaf3 Artikel 2
der Verordnung von 2008.

— in Sukuk al [jarah, Sukuk al Wakalah,
Sukuk al Mudaraba oder andere Ar-
ten von schariakonformen festver-
zinslichen Wertpapieren, wobei stets
die Grenzen geméf3 der Verordnung
von 2008 einzuhalten sind.

> Der Teilfonds investiert hochstens 15 % seines
Nettovermdogens in Aktien oder aktienbezogene
Wertpapiere (z. B. ADR, GDR, EDR gemaf3 Artikel
2 der grof3herzoglichen Verordnung von 2008),
Derivate, strukturierte Produkte und/oder OGAW
und/oder sonstige OGA, deren Basiswerte Aktien
oder dhnliche Wertpapiere sind oder die ein En-
gagement in diesen bieten.

>  Der Teilfonds kann unbegrenzt in Non-Invest-
ment-Grade-Schuldtiteln (darunter mit bis zu
10% seines Nettovermogens in Not leidenden
Wertpapieren) engagiert sein. Obwohl der Teil-
fonds keinen Beschrankungen hinsichtlich des
Ratings der betreffenden Schuldtitel ohne Invest-
ment-Grade-Rating unterliegt (aufer den 10 %,
die maximal in Not leidende Wertpapiere
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investiert sein diirfen), beabsichtigt der Verwal-
ter, den Teilfonds so zu betreiben, dass die Anlage
in hochrentierlichen nichtstaatlichen Schuldtiteln
50 % des Nettovermogens des Teilfonds nicht
libersteigt.

>  Die Anlagen in Wandelanleihen (aufser CoCo-
Bonds) diirfen 20 % des Nettovermogens des
Teilfonds nicht iibersteigen.

>  Der Teilfonds kann auch bis zu 20 % seines Netto-
vermogens in Contingent Convertible Bonds
(,CoCo-Bonds") investieren.

> Anlagenin ,Rule 144A“-Wertpapiere diirfen 30 %
des Nettovermdgens des Teilfonds nicht tiberstei-
gen.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschafte, Pensionsge-
schifte und umgekehrte Pensionsgeschéfte abschliefden,
um sein Kapital oder seine Ertrdge zu steigern oder um
seine Kosten oder Risiken zu senken.

Der Teilfonds kann in strukturierte Produkte mit oder
ohne eingebettete Derivate investieren, z. B. insbesondere
in Credit-Linked Notes, Loan Participation Notes, Zertifi-
kate oder andere libertragbare Wertpapiere, deren Ren-
diten u. a. an einen Index (einschlieflich Volatilitatsindi-
zes), Wahrungen, Zinssatze, libertragbare Wertpapiere,
einen Korb iibertragbarer Wertpapiere oder einen Orga-
nismus fiir gemeinsame Anlagen gekoppelt sind, wobei
stets die grofdherzogliche Verordnung von 2008 einzuhal-
ten ist.

Die Basiswerte der strukturierten Produkte mit eingebet-
teten Derivaten, in die der Teilfonds investieren kann,
entsprechen der Verordnung von 2008 und dem Gesetz
von 2010.

Aufderdem darf der Teilfonds gemaf3 Artikel 181 des Ge-
setzes von 2010 bis zu 10 % seines Nettovermdogens in
OGAW und/oder andere OGA, einschlieflich anderer Teil-
fonds des Fonds investieren.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten, kon-
nen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds (unter
Einhaltung der vorstehend erwahnten Obergrenze von
10 %) und Geldmarktinstrumente in umsichtigem Um-
fang gehalten werden, wobei diese einen erheblichen Teil
oder, unter auflergewohnlichen Umstanden, auch 100 %
des Nettoteilfondsvermdgens ausmachen kénnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemaf3 Artikel 6
SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels de-
rer Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden.
Aufgrund der Integration konnen sich

Nachhaltigkeitsrisiken positiv oder negativ auf die Er-
trage des Teilfonds-Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen bertick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhal-
tige Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Wird fiir Per-
formancebewertung verwendet.

Die Portfoliozusammensetzung unterliegt in Bezug auf
den Referenzindex keinerlei Einschrankungen. Folglich
kann die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Re-
ferenzindex abweichen.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und Pensions-
geschiften

Abweichend vom maximalen Engagement, auf das im all-
gemeinen Teil des Verkaufsprospekts Bezug genommen
wird, werden nicht mehr als 300 % des Nettovermégens
des Teilfonds Gegenstand von Total Return Swaps sein.

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds
kein Engagement in Pensionsgeschiften und umgekehr-
ten Pensionsgeschaften sowie Wertpapierleihgeschéften
aufweisen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Eingehen
solcher Geschifte entschliefden, wird der Verkaufspros-
pekt entsprechend aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belduft
sich auf 100 % des Nettovermogens des Teilfonds. Der
Teilfonds setzt voriibergehend Total Return Swaps ein,
wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Total Re-
turn Swaps werden zur Umsetzung von Elementen der
Anlagepolitik verwendet, die nur iiber Derivate realisier-
bar sind, etwa der Aufbau von Short-Exposures. Daneben
werden Total Return Swaps verwendet, um kostengiins-
tige Long-Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren
Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise
auch andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine
umfassende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Ab-
schnitt ,Anlagerisiken”.

> Gegenparteirisiko

> Kreditrisiko

> Risiko in Verbindung mit Anlagebeschrankungen

>  Risiko beschrankt handelbarer Wertpapiere:

>  Wahrungsrisiko;

>  Zinssatzrisiko
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>  Schwellenmarktrisiko;

>  Risiko derivativer Finanzinstrumente;
> Konzentrationsrisiko;

>  Politisches Risiko;

>  Fremdkapitalrisiko;

>  Sukuk-Risiko

>  Risiko in Verbindung mit, Contingent Conver-
tible“-Instrumenten

>  QFI-Risiko
>  CIBM-Risiko
>  Wechselkursrisiko in China

> Risiko von Pensionsgeschiften und umgekehrten
Pensionsgeschiften

> Risiko in Verbindung mit Sicherheiten

> Kreditrating-Risiko

> Risiko in Verbindung mit Hochzinsanlagen
>  Risiko notleidender Schuldtitel

> Liquiditatsrisiko in Verbindung mit einem Vermo-
genswert

>  Risiko von ABS- und MBS-Anleihen

> Risiko strukturierter Finanzprodukte
> Volatilitatsrisiko

>  Bond-Connect-Risiko

> Nachhaltigkeitsrisiken

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder stei-
gen, und die Anleger erhalten unter Umstdnden nicht den
gesamten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
rick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:
800 % Je nach Marktbedingungen kann der Anteil hoher
ausfallen.

Bei der angegebenen erwarteten Hebelwirkung handelt
es sich um den voraussichtlichen Wert. Der tatsdchliche
Wert kann erheblich abweichen, wird aber erwartungsge-
mafd maximal 1.200 % des Nettoinventarwerts betragen.

Dies kann der Fall sein, wenn Devisenderivate zur Redu-
zierung eines Wahrungsengagements oder andere Fi-
nanzderivate zur Verminderung eines Risikos im Portfo-
lio (z. B. Markt-, Kredit- oder Zinsrisiko) eingesetzt wer-
den. Wahrend die Transaktion zu einer Verringerung des
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Portfoliorisikos fiihrt, erhoht sie tatsachlich die Hebelung
des Teilfonds, da Netting nicht berticksichtigt wird.

Die Berechnung beruht auf der Summe der Nominal-
werte und fasst die absolute Summe aller Long- und
Short-Finanzderivate zusammen. Trotz des potenziell ho-
hen Engagements in derivativen Finanzinstrumenten ist
dies kein Indikator fiir das Volatilitats-, Durations- oder
Marktrisiko, da nicht unterschieden wird, ob ein Derivat
zur Erzielung von Anlagerenditen verwendet wird oder
zur Absicherung einer Position im Portfolio, um das Ri-
siko zu verringern. Ein Beispiel fiir eine scheinbar relativ
hohe Hebelwirkung kann durch kurzfristige Zinsderivate
veranschaulicht werden. Kurzfristige Zinsderivate weisen
eine niedrige Duration und geringe Volatilitat auf, erfor-
dern jedoch eine stiarkere Hebelung, um im Vergleich zu
einem langerfristigen Zinsderivat dasselbe Risiko-/Rendi-
teniveau zu erreichen. Aufgrund der hohen erwarteten
Hebelwirkung sollten Anleger den Risikofaktor ,Hebelri-
siko“ besonders beachten. Hebelung kann die Volatilitat
des Nettoinventarwerts des Teilfonds erhéhen und Ver-
luste vergrofiern, die unter extremen Marktbedingungen
erheblich werden und moglicherweise einen Totalverlust
des Nettoinventarwerts verursachen konnen. Der um-
fangreiche Einsatz derivativer Finanzinstrumente kann zu
einer signifikanten Hebelwirkung fithren.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AM Ltd, PICTET AM, PICTET AMS

Referenzwahrung des Teilfonds:
USD

Einreichung der Auftrage

Zeichnung

Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Riicknahme
Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Umtausch
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert wird an jedem Donnerstag ermit-
telt (wenn dieser kein Bankarbeitstag ist, dann am nachs-
ten Bankarbeitstag) (der ,Bewertungstag”).

Dariiber hinaus wird ein zusatzlicher Nettoinventarwert
an jedem Bankarbeitstag berechnet. Da dieser zuséatzliche
Nettoinventarwert jedoch, obwohl er zur
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Vero6ffentlichung zur Verfiigung steht, nur zu Bewertungs-
zwecken ermittelt wird, werden auf seiner Grundlage
keine Zeichnungs- oder Riicknahmeantrige angenom-
men.

Dariiber hinaus kann ein nicht handelbarer Nettoinven-
tarwert auch an jedem Wochentag berechnet werden, der
kein Bankarbeitstag ist. Diese nicht handelbaren Nettoin-
ventarwert kdnnen veroffentlicht werden, diirfen jedoch
nur fiir Zwecke der Performancemessung und fiir statisti-
sche Zwecke (insbesondere um Vergleiche mit den Refe-
renzindizes anstellen zu kdnnen) oder zur Berechnung
von Gebiihren und unter keinen Umstdnden als Grund-
lage fiir Zeichnungs- oder Riicknahmeauftrage verwendet
werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Website www.assetmanagement.pictet.

Berechnungstag

Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoinventar-
werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
PICTET TR - SIRIUS

nach dem entsprechenden Bewertungstag (der ,Berech-
nungstag").

Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen
und Riicknahmen:

Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren
Bewertungstag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren
Zeitpunkt aktiviert werden koénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen kdnnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.

Aktienart Mindestbetrag fiir Gebiihren (max. in %)*
Erstanlagen
Management Service** | Depotbank
I 1 Million USD 1,60 % 0,30 % 0,15%
P - 2,30 % 0,30 % 0,15%
E 10 Millionen USD 1,30 % 0,30 % 0,15 %
Z - 0% 0,30 % 0,15 %
S - 0% 0,30 % 0,15 %
ZX - 0% 0,30 % 0,15 %
SX 0% 0,30 % 0,15 %

*p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermdgens.
** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt, die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusdtzliche Aktienklassen

kénnen nach Ausgabe des Prospekts zugénglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiigbaren Aktienklassen finden Sie auf

der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Der Anlageverwalter erhalt eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % des Betrages, um den die Per-
formance des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle fiir
die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums, fiir
den eine Performancegebiihr berechnet wurde, iibersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancegebiihr fal-

lig.
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Art der Aktienklassen Index

Secured Overnight Financing Rate
(SOFR)

Auf USD und GBP lautende Aktienklassen
Abgesicherte, auf EUR lautende Aktienklassen Euro Short Term Rate (€STR)

Sterling Overnight Interbank Average

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen Rate (SONIA)

Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen Swiss Average Rate Overnight (SARON)

Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des NIW je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten
und Verwaltungsgebiihren (aufder der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller Zeichnungen
und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperio-
den beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten
Bewertungsstichtag des jeweils folgenden Geschaftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden konnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grofiere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:

> der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums
berechnet wurde;

> der urspriingliche NIW je Aktie.

Die High Water Mark wird um die an die Aktiondre ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungsstichtag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinven-
tarwert je Aktie wihrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstel-
lungen entsprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Wa-
ter Mark.

Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Per-
formancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeit-
raums in der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.
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Die Performancegebiihr fiir wahrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der ,First
in, first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als

Letzte zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zah-
len, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfallt.

Beispiele:
A B C D E F G H
NIW vor Jahrliche In- berfor M:]:'nzg:_r' NIW nach
Perfor- HWM je Ak- NIW dex- Kumulierte . Perfor-
mancege- tie Performance perfor- Indexperf. manﬂcege— buhr mancege-
bihr mance® buhr (NIW = bihr
HWM)
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61% 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19 % -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78

M Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fir den eine Performancegebiihr berechnet
wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1: Die Performance des NIW je Aktie (12 %) {ibersteigt die Indexperformance (2 %).

Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) libersteigt die Indexperformance (-1 %).

Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Jahr 2:

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

rechnet.

Jahr 3:

Jahr 4: Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Jahr 5: Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) iibersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der

Performancegebiihr (-1%).
Die Uberschussrendite betrégt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.

PICTET TR
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7.PICTET TR - ATLAS TITAN
Profil des Standardanlegers
Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstru-
ment, das sich an Anleger richtet,

> die global in Aktien von Unternehmen in-
vestieren mochten, deren Zukunft vielver-
sprechend aussieht, und die Short-Positio-
nen durch den Einsatz von Finanzderivaten
in Aktien eingehen mdchten, die iiberbe-
wertet erscheinen;

> die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf
zu nehmen, und somit iiber eine geringe Ri-
sikoaversion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-
Kreditstrategien. Ziel des Teilfonds ist das Generie-
ren von langfristigem absolutem Kapitalwachstum
und gleichzeitig die Verringerung des Verlustrisikos.

Klassische Long-Positionen sind an (synthetische)
Long- und Short-Positionen gekoppelt. Letztere
werden durch den Einsatz von derivativen Finanzin-
strumenten erreicht, deren Basiswerte der Verord-
nung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entspre-
chen.

Der Teilfonds investiert hauptsachlich in Aktien, ak-
tiendhnliche Wertpapiere (insbesondere Stamm-
und Vorzugsaktien), Einlagen und Geldmarktinstru-
mente.

Der Teilfonds kann in jedem Land (einschlief3lich
Schwellenldndern), in jedem Wirtschaftssektor und
in jeder Wahrung investieren. Je nach Marktumfeld
koénnen sich die Anlagen oder dieses Engagement je-
doch auf ein einziges Land oder eine reduzierte An-
zahl von Landern und/oder auf einen Wirtschafts-
sektor und/oder eine Wahrung und/oder eine ein-
zelne Anlageklasse konzentrieren.

Der Teilfonds kann auch in Wertpapiere investieren,
die an der Moskauer Wertpapierborse gehandelt
werden.

Unter auflergewdhnlichen Umstanden kann der
Teilfonds bis zu 49 % seines Nettovermdgens in
Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investie-
ren.

Der Teilfonds wird jedoch die folgenden Grenzen
einhalten:

> Der Teilfonds kann unbegrenzt in Depositary Re-
ceipts (wie z. B. ADR, GDR, EDR) investieren.

> Der Teilfonds kann auch in geschlossene Immobi-
lieninvestmentgesellschaften (Real Estate Invest-
ment Trusts, ,REITs") bis zu 30 % seines Netto-
vermogens investieren.

> Der Teilfonds kann iiber (i) das Shanghai-Hong
Kong Stock Connect-Programm, (ii) das Shenz-
hen-Hong Kong Stock Connect-Programm
und/oder (iii) vergleichbare akzeptable Wertpa-
pierhandels- und -Clearing-Programme oder Zu-
gangsinstrumente, die dem Teilfonds in der Zu-
kunft zur Verfiigung stehen kénnen, bis zu 20 %
seines Nettovermdgens in chinesische A-Aktien
investieren. Der Teilfonds kann auch derivative
Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien ein-
setzen.

> Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettover-
mogens in Schuldtitel ohne Investment-Grade-
Rating (einschlieflich notleidender Wertpapiere)
investieren.

> Anlagen in ,Rule 144A“-Wertpapiere diirfen
20 % des Nettovermogens des Teilfonds nicht
libersteigen.

Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschifte, Pensi-
onsgeschifte, umgekehrte Pensionsgeschifte und
Total Return Swaps abschlief3en, um sein Kapital
oder seine Ertrage zu steigern oder um seine Kosten
oder Risiken zu senken.

Zur Absicherung und anderen Anlagezwecken kann
der Teilfonds innerhalb der im Kapitel ,,Anlagebe-
schrankungen” des Verkaufsprospekts dargelegten
Grenzen derivative Finanzinstrumente aller Art ein-
setzen, die an einem geregelten Markt und/oder im
Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden, sofern
sie mit fiilhrenden Finanzinstituten abgeschlossen
werden, die auf diese Art von Transaktionen spezia-
lisiert sind. Insbesondere kann der Teilfonds Enga-
gements liber derivative Finanzinstrumente einge-
hen, vor allem Optionsscheine, Futures, Optionen,
Swaps (insbesondere Total Return Swaps, Contracts
for Difference, Credit Default Swaps) und Termin-
kontrakte auf beliebige Basiswerte in Ubereinstim-
mung mit dem Gesetz von 2010 sowie der Anlage-
politik des Teilfonds, insbesondere Devisen (ein-
schlief8lich Non-Delivery Forwards), Zinssitze,
ibertragbare Wertpapiere, Kérbe libertragbarer
Wertpapiere, Indizes (insbesondere Rohstoff-, Edel-
metall- oder Volatilitatsindizes), Organismen fiir ge-
meinsame Anlagen.

Der Teilfonds kann in strukturierte Produkte mit
oder ohne eingebettete Derivate investieren, insbe-
sondere z. B. in Schuldverschreibungen, Zertifikate
oder andere libertragbare Wertpapiere, deren Ren-
diten u. a. an einen Index (einschlief3lich
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Volatilititsindizes), Wahrungen, Zinssétze, iber-
tragbare Wertpapiere, einen Wertpapierkorb oder
einen Organismus fiir gemeinsame Anlagen gebun-
den sind, wobei stets die Bestimmungen der Ver-
ordnung 2008 einzuhalten sind.

In Ubereinstimmung mit der Verordnung 2008 kann
der Teilfonds auch in strukturierte Produkte ohne
eingebettete Derivate investieren, die an die Ent-
wicklung von Rohstoffen (einschliefilich Edelmetal-
len) mit Barausgleich gekoppelt sind.

Die Basiswerte der strukturierten Produkte mit ein-
gebetteten Derivaten, in die der Teilfonds investiert,
entsprechen der Verordnung 2008 und dem Gesetz
von 2010.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlage-
politik des Teilfonds zu umgehen.

Der Teilfonds kann indirekt in die folgenden Anla-
gen bis zu den aufgefiihrten Grenzen investieren:
Waren: 20 %, Edelmetalle: 20 %, Immobilien: 30 %.
Diese Anlagen werden insgesamt 40 % des Netto-
vermogens des Teilfonds nicht iibersteigen.

Dariiber hinaus darf der Teilfonds bis zu 10 % sei-
nes Nettovermoégens in OGAW und/oder anderen
OGA anlegen.

Wenn die Anlageverwalter es als sinnvoll erachten,
konnen Barmittel, geldnahe Mittel, Geldmarktfonds
(unter Einhaltung der vorstehend erwahnten Ober-
grenze von 10 %) und Geldmarktinstrumente in
umsichtigem Umfang gehalten werden, wobei diese
einen erheblichen Teil oder, unter aufiergew6hnli-
chen Umstdnden, auch 100 % des Nettoteilfonds-
vermdgens ausmachen kénnen.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemafd Arti-
kel 6 SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basie-
rend auf internem Research und Research von Drit-
ten, mittels derer Anlagerisiken und Anlagechancen
bewertet werden. Aufgrund der Integration kénnen
sich Nachhaltigkeitsrisiken positiv oder negativ auf
die Ertrage des Teilfonds-Portfolios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen be-
riicksichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
MSCI AC World (EUR). Wird verwendet fiir Risiko-
tiberwachung und Messung der Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich wahr-
scheinlich erheblich von der des Referenzindexes

unterscheiden, da es im Ermessen des Verwalters
liegt, von dessen Wertpapieren und Gewichtungen
abzuweichen. Da dieser Index das Anlageuniversum
des Teilfonds eingehend abbildet und der Teilfonds
erheblich in diesen Markt investiert sein kann, wird
eine Messung des Risikos gegeniiber diesem Index
und ein Vergleich der Wertentwicklung des Teil-
fonds mit der Index-Performance als angemessen
erachtet.

Unter Berticksichtigung seines Ziels des Kapi-
talserhalts verwendet der Teilfonds zudem die Euro
Short Term Rate (€STR) und andere in der Tabelle
unter dem Absatz ,Performancegebiihr unten auf-
gefiihrte vergleichbare Short-Term Rate-Indizes als
Berechnungsgrundlage fiir die Performancegebiihr.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleih-
geschaften, umgekehrten Pensionsgeschaften und
Pensionsgeschaften

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teil-
fonds kein Engagement in Pensionsgeschéften und
umgekehrten Pensionsgeschiften sowie Wertpa-
pierleihgeschaften aufweisen. Sollte sich der Teil-
fonds kiinftig zum Eingehen solcher Geschifte ent-
schliefden, wird der Verkaufsprospekt entsprechend
aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps
belauft sich auf 10% des Nettovermogens des Teil-
fonds. Der Teilfonds setzt voriibergehend Total Re-
turn Swaps ein, wenn die Marktbedingungen dies
rechtfertigen. Total Return Swaps werden zur Um-
setzung von Elementen der Anlagepolitik verwen-
det, die nur tiber Derivate realisierbar sind, etwa
der Aufbau von Short-Exposures. Daneben werden
Total Return Swaps verwendet, um kostenglinstige
Long-Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren

Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die
Hauptrisiken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die An-
leger sollten sich des Umstands bewusst sein, dass
moglicherweise auch andere Risiken fiir den Teil-
fonds relevant sind. Eine umfassende Darstellung
dieser Risiken finden Sie im Abschnitt ,Anlagerisi-

«

ken“.

>  Gegenparteirisiko
>  Risiko notleidender Schuldtitel;

>  Risiko in Verbindung mit Anlagebe-
schrankungen

>  Risiko beschriankt handelbarer Wert-
papiere:

>  Rohstoffrisiko
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>  Wahrungsrisiko;

>  Aktienrisiko;

>  Schwellenmarktrisiko;

>  Absicherungsrisiko

> Konzentrationsrisiko;

>  Politisches Risiko;

>  Steuerrisiko;

>  Fremdkapitalrisiko;

>  Stock-Connect-Risiko;

>  Wechselkursrisiko in China;
> Risiko derivativer Finanzinstrumente;

>  Mit Hinterlegungsscheinen verbunde-
nes Risiko

> Risiko von Real Estate Investment
Trusts (REITs)

> Nachhaltigkeitsrisiken.

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder
steigen, und die Anleger erhalten unter Umstanden
nicht den gesamten Wert des urspriinglich inves-
tierten Kapitals zurtick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:

400 %

Je nach Marktbedingungen kann der Anteil hoher
ausfallen.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AM SA; PICTET AM Ltd

Referenzwahrung des Teilfonds:
EUR

Einreichung der Auftrage
Zeichnung

Bis spatestens 17:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor
dem entsprechenden Bewertungstag.

Riicknahme
Bis spatestens 17:00 Uhr einen Bankarbeitstag vor
dem entsprechenden Bewertungstag.

Umtausch
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds
engste Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert wird zu jedem Bankarbeits-
tag berechnet (der ,Bewertungstag”).

Bei der Schliefung eines oder mehrerer Markte, in
die investiert wurde und/oder die der Bewertung
fiir einen wesentlichen Teil des Vermdgens dienen,
behalt sich der Verwaltungsrat jedoch das Recht
vor, keinen Nettoinventarwert oder einen vertrag-
lich nicht bindenden Nettoinventarwert zu berech-
nen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Website www.assetmanagement.pictet.

Berechnungstag

Die Berechnung und Veroffentlichung des Nettoin-
ventarwerts zu einem Bewertungstag erfolgt an
dem Wochentag nach dem entsprechenden Bewer-
tungstag (der ,Berechnungstag").

Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnun-
gen und Riicknahmen:

Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwend-
baren Bewertungsstichtag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spdte-
ren Zeitpunkt aktiviert werden kénnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen konnen jederzeit
durch Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert wer-
den.
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PICTET TR - ATLAS TITAN

Aktienart Mindestbetrag Gebiihren (max. in %)*
fiir Erstanlagen
Management Service** Depotbank
I 1 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15 %
P - 2,30 % 0,30 % 0,15 %
Z - 0% 0,30 % 0,15 %
S - 0% 0,30 % 0,15 %
E 5 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15 %
MX - 0% 0,30 % 0,15 %
SX - 0% 0,30 % 0,15 %
ZX - 0% 0,30 % 0,15 %

* p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermdogens.
** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusatzliche Aktienklassen
konnen nach Ausgabe des Prospekts zugianglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiigharen Aktienklassen finden Sie auf

der Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Die Anlageverwalter erhalten eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % des Betrages, um den die Per-
formance des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle fiir
die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums, fiir
den eine Performancegebiihr berechnet wurde, iibersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancegebiihr fal-

lig.

Art der Aktienklassen Index

Auf USD, EUR, GBP, CHF und JPY lautende Aktienklassen Euro Short Term Rate (€STR)

Sterling Overnight Interbank Aver-

Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen age Rate (SONIA)

. . Swiss Average Rate Overnight
Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen (SARON)
Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen Eg&%ﬁ;emight Average Rate

Secured Overnight Financing

Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen Rate (SOFR)

Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des NIW je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Verbindlichkeiten
und Verwaltungsgebiihren (aufier der Performancegebiihr) berechnet und unter Berticksichtigung aller Zeichnungen
und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschéftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungszeitraume
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beginnen mit dem letzten Bewertungstag am Ende des vorhergehenden Berechnungszeitraums und enden am letzten
Bewertungstag des jeweils folgenden Geschaftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden kénnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grofiere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:

> der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums
berechnet wurde;

> der urspriingliche NIW je Aktie.
Die High Water Mark wird um die an die Aktionére ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungsstichtag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinventar-
wert je Aktie wihrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstellungen
entsprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Water
Mark.

Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebtihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Perfor-
mancegebiihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in
der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.

Die Performancegebiihr fiir wihrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der ,Firstin,
first out“-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als Letzte

zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zahlen,
auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfallt.

Beispiele:
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A B C D E F G H
NIW vor Jahrliche In- berfor M:]:'nzgf:_r' NIW nach
Perfor- HWM je Ak- NIW dex- Kumulierte . g Perfor-
) mancege- bihr
mancege- tie Performance perfor- Indexperf. B} mancege-
bihr mance® buihr (NIW = bihr
HWM)
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61% 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19% -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78

(Y]

Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fir den eine Performancegeblhr berechnet

wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.

Jahr 1:

Jahr 2:

Jahr 3:
rechnet.

Jahr 4:

Jahr 5:

Die Performance des NIW je Aktie (12 %) iibersteigt die Indexperformance (2 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Die Uberschussrendite betrigt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) {ibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) libersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihr (-1%).

Die Uberschussrendite betrégt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.

PICTET TR
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8. PICTET TR - LOTUS

Der Teilfonds ist ein aktiv verwaltetes Anlageinstrument,
das sich an Anleger richtet,

> die in Aktien von Unternehmen in der Region
Asien-Pazifik und/oder von Unternehmen inves-
tieren wollen, die moglicherweise in Corporate
Events in der Region Asien-Pazifik engagiert sind,
und eine vielversprechende Zukunft haben;

> die bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen, und somit {iber eine geringe Risikoaver-
sion verfiigen.

Anlageziele und -politik

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Anlage-
strategien, hauptsdchlich im Zusammenhang mit Corpo-
rate Events wie unter anderem Fusionen, Ubernahmen,
Restrukturierungen, Ausgliederungen, Liquiditatsereig-
nisse, Rekapitalisierungen, Pre-Event-Situationen, Borsen-
gange sowie Branchen- und andere transformative Ereig-
nissen. AufSerdem geht der Teilfonds Short-Positionen ein,
indem er Finanzderivate auf Aktien einsetzt, die liberbe-
wertet scheinen.

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten
Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapi-
talerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an
(synthetische) Long- und Short-Positionen gekoppelt.
Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finan-
zinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung
von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.

Der Teilfonds investiert hauptsachlich direkt in Aktien und
aktiendhnliche Wertpapiere (insbesondere Stamm- oder
Vorzugsaktien und die unten aufgefiihrten Aktien)
und/oder indirekt durch Einsatz von Finanzderivaten und
strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten und
Einlagen.

Der Anlageverwalter beabsichtigt, den Teilfonds so zu ver-
walten, dass die indirekten Anlagen voraussichtlich zwi-
schen 20 % und 85 % des Nettovermogens des Teilfonds
und die direkten Anlagen zwischen 15 % und 40 % liegen
sollten.

Der Anteil der Geldmarktinstrumente wird sich voraus-
sichtlich auf maximal 10 % des Nettovermdgens belaufen,
und der von Einlagen auf maximal 80 %.

Die Aktien und aktiendhnlichen Wertpapiere werden von
Unternehmen emittiert, die in der Region Asien-Pazifik an-
sdssig oder notiert sind, ihren Hauptsitz haben, geschafts-
tatig sind oder bei denen ein wirtschaftliches Engagement
dort sehr wahrscheinlich ist.

Mit Ausnahme der oben genannten regionalen Kriterien ist
die Auswahl der Anlagen weder auf eine geografische Re-
gion (einschliefdlich Schwellenlander), einen Wirtschafts-
sektor noch im Hinblick auf die Wahrungen, auf die die An-
lagen lauten, beschrankt. Abhdngig von der Situation an

den Finanzméarkten kann jedoch ein besonderer Schwer-
punkt auf ein einzelnes Land in der Region Asien-Pazifik
und/oder eine einzelne Wahrung und/oder einen einzel-
nen Wirtschaftssektor gelegt werden.

Erginzend kann der Teilfonds in Schuldtitel (mit und ohne
Investment Grade), Organismen fiir gemeinsame Anlagen
(OGA) anlegen und Barmittel halten]

Der Teilfonds wird jedoch die folgenden Grenzen einhal-
ten:

- jeweils bis zu 30 % seines Nettovermogens in De-
potscheine (z. B. ADR, GDR, EDR), in geschlossene
Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) und
Rule 144A-Wertpapiere.

- biszu 40 % seines Nettovermdgens in chinesische
A-Aktien tiber (i) den dem QFI-Inhaber gewahrten
QFI-Status und/oder (ii) das Shanghai-Hong Kong
Stock Connect-Programm, (iii) das Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder
(iv) ahnliche zulassige, mit dem Wertpapierhan-
del und dem Clearing verbundene Programme
oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in
Zukunft zur Verfiigung stehen konnen. Der Teil-
fonds kann auch derivative Finanzinstrumente
auf chinesische A-Aktien einsetzen.

- biszu 10 % seines Nettovermdgens in Schuldver-
schreibungen ohne Investment Grade.

- bis zu 10 % seines Nettovermogens in Schuldver-
schreibungen mit Investment Grade.

- biszu 15 % seines Nettovermogens in Wandelan-
leihen;

- bis zu 10 % seines Nettovermodgens in OGAW
und/oder andere OGA, insbesondere andere Teil-
fonds des Fonds gemafd Artikel 181 des Gesetzes
von 2010, wie im Abschnitt ,Anlagebeschrankun-
gen” erlautert;

- biszu 10 % seines Nettovermogens in SPACs;

- unter normalen Marktbedingungen kann der An-
teil der erganzenden liquiden Mittel bis zu 20 %
des Nettovermogens des Teilfonds betragen.

Der Teilfonds darf Wertpapierleihgeschafte abschliefRen,
um sein Kapital oder seinen Umsatz zu steigern

Zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und
anderen Anlagezwecken kann der Teilfonds innerhalb der
im Kapitel ,,Anlagebeschrankungen“ des Prospekts darge-
legten Grenzen derivative Finanzinstrumente aller Art ein-
setzen, die an einem geregelten Markt und/oder im Frei-
verkehr (OTC-Markt) gehandelt werden, sofern sie mit fiih-
renden Finanzinstituten abgeschlossen werden, die auf
diese Art von Transaktionen spezialisiert sind. Insbeson-
dere kann der Teilfonds Engagements tiber derivative Fi-
nanzinstrumente eingehen, vor allem Optionsscheine, Fu-
tures, Optionen, Swaps (insbesondere Total Return Swaps,
Contracts for Difference, Credit Default Swaps) und Ter-
minkontrakte auf beliebige Basiswerte in
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Ubereinstimmung mit dem Gesetz von 2010 sowie der An-
lagepolitik des Teilfonds, insbesondere Devisen (ein-
schliefdlich Non-Delivery Forwards), Zinssatze, Ubertrag-
bare Wertpapiere, Korbe iibertragbarer Wertpapiere, Indi-
zes (insbesondere Rohstoff-, Edelmetall- oder Volatilitats-
indizes), Organismen fiir gemeinsame Anlagen. Infolge die-
ses Einsatzes von Finanzderivaten fiir die Long- und Short-
Positionen kann der Teilfonds eine signifikante Hebelung
aufweisen.

Der Teilfonds kann aufderdem in strukturierte Produkte
mit oder ohne eingebettete Derivate, wie insbesondere No-
tes, Zertifikate oder andere libertragbare Wertpapiere in-
vestieren, deren Kapitalertrage an die Entwicklung unter
anderem von Indizes, von Wahrungen, Wechselkursen,
iibertragbaren Wertpapieren, eines Wertpapierkorbs oder
eines Organismus fiir gemeinsame Anlagen, Rohstoffe (ein-
schliefdlich Edelmetalle) gekoppelt sind, die jederzeit in
Ubereinstimmung mit der Verordnung von 2008 abgerech-
net werden kénnen. Die Basiswerte der strukturierten Pro-
dukte entsprechen der Verordnung 2008 und dem Gesetz
von 2010.

Diese Anlagen diirfen nicht dazu dienen, die Anlagepolitik
des Teilfonds zu umgehen.

Wenn es unter aufiergewdhnlichen Umstidnden und iiber
einen begrenzten Zeitraum nach Auffassung des Verwal-
ters im besten Interesse der Aktionare liegt, kann der Teil-
fonds bis zu 100 % seines Nettovermdogens in Zahlungsmit-
teln, Zahlungsmitteldquivalenten und Geldmarktinstru-
menten halten.

Der Teilfonds erfiillt die Anforderungen gemafd Artikel 6
SFDR.

Das Anlageverfahren umfasst ESG-Faktoren basierend auf
internem Research und Research von Dritten, mittels derer
Anlagerisiken und Anlagechancen bewertet werden. Auf-
grund der Integration kdnnen sich Nachhaltigkeitsrisiken
positiv oder negativ auf die Ertrage des Teilfonds-Portfo-
lios auswirken.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen beriick-
sichtigen nicht die EU-Kriterien fiir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Referenzindex:
Euro Short Term Rate (€STR). Wird fiir Performancebe-
wertung verwendet.

Die Portfoliozusammensetzung unterliegt in Bezug auf den
Referenzindex keinerlei Einschrankungen. Folglich kann
die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Referenzin-
dex abweichen.

Engagement in Total Return Swaps, Wertpapierleihge-
schiften, umgekehrten Pensionsgeschiften und Pensions-
geschéiften

Zum Datum des Verkaufsprospekts wird der Teilfonds kein
Engagement in Pensionsgeschaften und umgekehrten Pen-
sionsgeschiften sowie Wertpapierleihgeschaften aufwei-
sen. Sollte sich der Teilfonds kiinftig zum Abschluss dieser
Art von Geschiften entschliefen, wird der Verkaufspros-
pekt zuvor entsprechend aktualisiert.

Das erwartete Engagement in Total Return Swaps belauft
sich auf 10% des Nettovermoégens des Teilfonds.

Der Teilfonds verwendet Total Return Swaps, die fester
Bestandteil seiner Anlagepolitik sind und kontinuierlich,
unabhingig von den Marktbedingungen verwendet wer-
den. Total Return Swaps werden zur Umsetzung von Ele-
menten der Anlagepolitik verwendet, die nur tliber Deri-
vate realisierbar sind, etwa der Aufbau von Short-Expo-
sures. Daneben kdnnen Total Return Swaps verwendet
werden, um kostengiinstige Long-Exposures aufzubauen.

Risikofaktoren
Die nachfolgend aufgefiihrten Risiken stellen die Hauptri-
siken in Bezug auf den Teilfonds dar. Die Anleger sollten
sich des Umstands bewusst sein, dass moglicherweise auch
andere Risiken fiir den Teilfonds relevant sind. Eine umfas-
sende Darstellung dieser Risiken finden Sie im Abschnitt
»Anlagerisiken”.

>  Gegenparteirisiko

>  Risiko in Verbindung mit Sicherheiten

>  Kreditrisiko

>  Wahrungsrisiko

> Risiko in Verbindung mit Hochzinsanlagen

>  Aktienrisiko;

>  Zinsrisiko

>  Schwellenmarktrisiko;

>  Risiko derivativer Finanzinstrumente;

>  Fremdkapitalrisiko;

>  Liquiditatsrisiko

>  Volatilitatsrisiko

>  Steuerrisiko:

> Konzentrationsrisiko;

>  Politisches Risiko;

>  QFI-Risiko;

>  Stock-Connect-Risiko;

> Abwicklungsrisiko

> Nachhaltigkeitsrisiken.

108 von 113

PICTET TR

Verkaufsprospekt



>  SPACS-Risiko

Der Wert des investierten Kapitals kann fallen oder steigen,
und die Anleger erhalten unter Umstdnden nicht den ge-
samten Wert des urspriinglich investierten Kapitals zu-
riick.

Methode zur Risikomessung:
Absoluter Value-at-Risk-Ansatz.

Voraussichtliche Hebelwirkung:
200 %
Je nach Marktbedingungen kann der Anteil héher ausfallen.

Methode zur Berechnung des Leverage:
Summe der Nominalwerte

Verwalter:
PICTET AMS

Referenzwahrung des Teilfonds:
EUR

Einreichung der Auftrage

Zeichnung

Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Riicknahme
Bis spatestens 17:00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem
entsprechenden Bewertungstag.

Umtausch
Die zwischen den beiden betroffenen Teilfonds engste
Frist.

Haufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert wird an jedem Donnerstag ermit-
telt (wenn dieser kein Bankarbeitstag ist, dann am néachs-
ten Bankarbeitstag) (der ,Bewertungstag").

Dariiber hinaus wird ein zusédtzlicher Nettoinventarwert
an jedem Bankarbeitstag berechnet. Da dieser zusatzliche
Nettoinventarwert jedoch, obwohl er zur Veroéffentlichung
zur Verfligung steht, nur zu Bewertungszwecken ermittelt
wird, werden auf seiner Grundlage keine Zeichnungs- oder
Riicknahmeantrage angenommen.

Dariiber hinaus kann ein nicht handelbarer Nettoinventar-
wertauch an jedem Wochentag berechnet werden, der kein
Bankarbeitstag ist. Diese nicht handelbaren Nettoinventar-
wert konnen veroffentlicht werden, diirfen jedoch nur fiir
Zwecke der Performancemessung und fiir statistische Zwe-
cke (insbesondere um Vergleiche mit den Referenzindizes
anstellen zu kénnen) oder zur Berechnung von Gebiihren
und unter keinen Umstdnden als Grundlage fiir Zeich-
nungs- oder Riicknahmeauftrage verwendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Web-
site www.assetmanagement.pictet.

Berechnungstag

Die Berechnung und Veroéffentlichung des Nettoinventar-
werts zu einem Bewertungstag erfolgt an dem Wochentag
nach dem entsprechenden Bewertungstag (der ,Berech-
nungstag").

Wertstellungsdatum fiir die Zahlung von Zeichnungen und
Riicknahmen

Innerhalb von drei Wochentagen nach dem anwendbaren
Bewertungsstichtag.

Noch nicht ausgegebene Aktien, die zu einem spateren Zeit-
punkt aktiviert werden kdnnen

Die nicht aktivierten Aktienklassen konnen jederzeit durch
Beschluss des Verwaltungsrats aktiviert werden.
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PICTET TR - LOTUS

Aktienart | Mindest-erstan- Gebiihren (max. in %)*
lage-betrag
Management Service** Depotbank

I 1 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15 %
P - 2,30 % 0,30 % 0,15 %
Z - 0% 0,30 % 0,15 %
ZX - 0% 0,30 % 0,15 %
E 5 Million EUR 1,60 % 0,30 % 0,15%

* p. a. des durchschnittlich auf diese Aktienklasse entfallenden Nettovermogens.
** Eine zusatzliche 5-Basispunkte-Gebiihr fallt fiir abgesicherte Aktienklassen an.

In dieser Tabelle werden die Arten von Aktienklassen dargestellt, die zum Datum des Prospekts verfiigbar sind. Zusdtzliche Aktienklassen
kénnen nach Ausgabe des Prospekts zugdnglich gemacht werden. Aktuelle Informationen zu den verfiigharen Aktienklassen finden Sie auf der

Website www.assetmanagement.pictet.

Performancegebiihr:

Der Anlageverwalter erhalt eine Performancegebiihr, die an jedem Bewertungstag verbucht wird, jahrlich zahlbar ist
und auf Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Aktie berechnet wird. Sie entspricht 20 % (fiir die Aktienklassen Z, I und
P) bzw. 15 % (fiir die Aktienklassen E) des Betrages, um den die Performance des NIW je Aktie (gemessen an der High
Water Mark) die Performance des in der nachstehenden Tabelle fiir die jeweilige Aktienklasse angegebenen Index seit
dem letzten Bewertungstag am Ende des Berechnungszeitraums, fiir den eine Performancegebiihr berechnet wurde,
iibersteigt. Fiir Aktien der Klassen X wird keine Performancegebiihr fallig.

Art der Aktienklassen Index

Auf EUR, USD, CHF, JPY und GBP lautende Aktienklassen Euro Short Term Rate (€STR)

Abgesicherte, auf USD lautende Aktienklassen Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Abgesicherte, auf GBP lautende Aktienklassen Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA)
Abgesicherte, auf CHF lautende Aktienklassen Swiss Average Rate Overnight (SARON)
Abgesicherte, auf JPY lautende Aktienklassen Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Die Performancegebiihr wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Aktie nach Abzug aller Aufwendungen, Ver-
bindlichkeiten und Verwaltungsgebiihren (aufder der Performancegebiihr) berechnet und unter Beriicksichtigung aller
Zeichnungen und Riicknahmen angepasst.

Der erste Berechnungszeitraum beginnt stets am Auflegungsdatum der jeweiligen Aktienklasse und endet am letzten
Bewertungstag des auf das laufende Geschaftsjahr folgenden Geschiftsjahres. Die nachfolgenden Berechnungsperioden
beginnen am letzten Bewertungsstichtag am Ende der vorhergehenden Berechnungsperiode und enden am letzten Be-
wertungsstichtag des jeweils folgenden Geschéftsjahres.

Die Festsetzung erfolgt jahrlich und iiber einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten pro Aktienklasse.

Der Referenzzeitraum fiir die Wertentwicklung, d. h. der Zeitraum, an dessen Ende die Verluste der Vergangenheit zu-
riickgesetzt werden konnen, entspricht der gesamten Laufzeit der Aktienklasse.

Die High Water Mark (HWM) ist als der grofiere Wert der folgenden zwei Zahlen definiert:
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der letzte NIW je Aktie, auf dessen Grundlage eine Performancegebiihr am Ende des Berechnungszeitraums be-
rechnet wurde;

der urspriingliche NIW je Aktie.

Die High Water Mark wird um die an die Aktionére ausgeschiitteten Dividenden reduziert.

Die High Water Mark gilt unbefristet, und eine Riicksetzung vergangener Verluste zum Zweck der Berechnung von Per-
formancegebiihren ist nicht vorgesehen.

Es wird keine Performancegebiihr erhoben, wenn der Nettoinventarwert je Aktie vor Performance unterhalb der High
Water Mark fiir die betreffende Berechnungsperiode liegt.

An jedem Bewertungstag werden Riickstellungen fiir die Performancegebiihren gebildet. Wenn der Nettoinventarwert
je Aktie wahrend der Berechnungsperiode sinkt, werden die fiir die Performancegebiihr gebildeten Riickstellungen ent-
sprechend reduziert. Wenn die Riickstellungen auf null fallen, ist keine Performancegebiihr zahlbar.

Ist die Rendite des NIW je Aktie (gemessen an der High Water Mark) positiv, die Rendite des Index jedoch negativ, so
wird die berechnete Performancegebiihr je Aktie auf die Rendite des NIW je Aktie begrenzt, um zu vermeiden, dass der
NIW je Aktie aufgrund der Berechnung der Performancegebiihr nach Abzug der Gebiihr niedriger ist als die High Water
Mark.

Fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in der Aktienklasse vorhandenen Aktien wird die Performancegebiihr auf
der Grundlage der Performance gegeniiber der High Water Mark berechnet.

Fiir die wahrend des Berechnungszeitraums gezeichneten Aktien wird die Performancegebiihr auf der Grundlage der
Performance vom Datum der Zeichnung bis zum Ende des Berechnungszeitraums berechnet. Weiterhin wird die Perfor-
mancegeblihr je Aktie auf die Performancegebiihr je Aktie begrenzt, die fiir die zu Beginn des Berechnungszeitraums in
der Klasse vorhandenen Aktienklasse gilt.

Die Performancegebiihr fiir wihrend des Berechnungszeitraums zuriickgenommene Aktien wird auf Basis der ,Firstin,
first out“~-Methode berechnet, d. h. die zuerst gekauften Aktien werden als Erste, die zuletzt gekauften Aktien als Letzte
zuriickgenommen.

Die fiir den Fall einer Riicknahme festgeschriebene Performancegebiihr ist am Ende der Berechnungsperiode zu zahlen,
auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Performancegebiihr mehr anfallt.

Beispiele:
A B C D E F G H
NIW vor NIW Jahrliche In- Perfor- mzi'cggegor_ NIW  nach
Perfor- HWM je Ak- dex- Kumulierte . Perfor-
mancege- tie Perfor- perfor- Indexperf. njgncege— buhr mancege-
bihr mance mancet? buhr (NIw ~ | buhr
HWM)
Jahr 1: 112,00 100,00 12,00 % 2,00% 2,00% 2,00 12,00 110,00
Jahr 2: 120,00 110,00 9,09 % -1,00 % -1,00 % 2,22 10,00 117,78
Jahr 3: 117,00 117,78 -0,66 % -1,00 % -1,00 % 0,00 0,00 117,00
Jahr 4: 118,50 117,78 0,61% 2,00% 0,98 % 0,00 0,72 118,50
Jahr 5: 118,00 117,78 0,19 % -2,00 % -1,04 % 0,29 0,22 117,78

@ Indexperformance seit dem letzten Bewertungstag am Ende eines Berechnungszeitraums, fiir den eine Performance-
gebUhr berechnet wurde.

Mit einer Performancegebiihr von 20 %.
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Jahr 1:

Jahr 2:

Jahr 3:
rechnet.

Jahr 4:

Jahr 5:

Die Performance des NIW je Aktie (12 %) libersteigt die Indexperformance (2 %).
Die Uberschussrendite betragt 10 % und generiert eine Performancegebiihr von 2 %.

Die Performance des NIW je Aktie (9,09 %) libersteigt die Indexperformance (-1 %).
Die Uberschussrendite betragt 10,1 % und generiert eine Performancegebiihr von 2,22 %.

Die Performance des NIW je Aktie (-0,66 %) iibersteigt die Indexperformance (-1 %).
Da die Performance des NIW je Aktie gemessen an der HWM negativ ist, wird keine Performancegebiihr be-

Die Performance des NIW je Aktie (0,61%) liegt unter der Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihren (1%).
Es wird keine Performancegebiihr berechnet

Die Performance des NIW je Aktie (0,19%) iibersteigt die Indexperformance seit der letzten Zahlung der
Performancegebiihr (-1%).

Die Uberschussrendite betrigt 1,2 % und generiert eine Performancegebiihr von 0,29 %. Da die Perfor-
mancegebiihr maximal 0,22 % betragt, belduft sich die endgiiltige Performancegebiihr auf 0,22 %.
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Weitere Informationen
finden Sie auf unseren Websites:

www.assetmanagement.pictet.
www.pictet.com
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